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Vorbemerkungen 

VorLage an den NationaLrat 

Der RH berichtet dem Nationalrat gemäß An 126 d Abs I zweiter Satz B- VG 
nachstehend über Wahrnehmungen, die er bei mehreren Gebarungsüberprüfun­
gen getroffen halo Der Überprüfung der Ministerbüros lag ein Prüfungsverlan­
gen der Abgeordneten Mag Werner Kogler, Dr Günther Kräuter und Genossen 
zugrunde. Die Überprüfung des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien be­
ruhte auf einem Prüfungsauftrag des Nationalrates. 

Die Überprüfungen de Arbeitsmarktservice erfolgten aufgrund eines Ersuchens 
des Bundesministers fur Winschaft und Arbeit, Dr Martin 
Banenstein; des IT -Projekts der Steiermärk.ischen Gebietskrankenkasse aufgrund 
eines Ersuchens des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen, 
Mag Herben Haupt. 

DarsteLLung der Prüfungsergebnisse 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die 
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit I an der zweiten Stelle der Absarz­
bezeichnung). deren Beuneilung durch den RH (Kennzeichnung mit 2). die Siel­
lUlIg,lQ),me der überpriJjten Stelle (Ke,muicillPuplg mit J und im Kursivdruck) 
sowie die allfallige Gegenäußerung des RH (Kennzeichnung mit 4) aneinander 
gereiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kauf­
männische Auf- und Abrundungen. 

Die Zuordnung von überprüften Dienststellen und Unternehmungen zu den Wir­
kungsbereichen der einzelnen Bundesministerien folgt der zum Redaktions­
schluss (29. August 2003) geltenden Zuständigkeitsveneilung, Bezeichnung und 
Reihung der Bundesministerien. 

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der Übersichtlich­
keit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechtsform gewählt und gelten 
gleichermaßen für Frauen und Männer. 

Der vorliegende Bericht des RH ist nach der Vorlage an den Nationalrat über die 
Homepage des RH http://www.rechnungshof.gv.at verfügbar. 

1 
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Kurzfassung 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
soziale Sicherheit und Generationen 
Verkehr, Innovation und Technologie 
Wirtschaft und Arbeit 

Ministerbüros 

Im November 2001 wurde der RH aufgrund eines Verlangens von Mitgl.iedern 
des Nationalrates mit einer Gebarungsüberprüfung hinsichtlich der Büros ei­
niger Bundesminister und Staatssekretäre beauftragt. Der RH war bereits im 
Jahr 1998 mit einer Gebarungsüberprüfung des Bundeskanzleramtes und der 
anderen ZentralstelIen [Bundesministerien) zum selben Themenkreis beauf­
tragt worden. Er hat darüber dem Nationalrat im Sonderbericht Ministerbü­
ros [Reihe Bund 2000/6) berichtet. 

Im Überprüfungszeitraum 4, Februar 2000 bis 31. Dezember 2001 war knapp 
die Hälfte aller Mitarbeiter in den Büros aufgrund von Arbeitsleihverträgen 
beschä ftigt. 

Das Bezugsniveau der Leiharbeitskräfte lag deutlich höher als das der öffent­
lich Bedien teten und war in einigen fällen rund doppelt so hoch wie der Be­
zug eines vergleichbaren Vertragsbediensteten. 

Rund 80 % der Arbeitsleihverträge waren insgesamt als "unechte" Arbeitslei ­
he zu bezeichnen. Eine solche lag dann vor, wenn die Leiharbeitskräfte am 
Tage ihres Dienstantritts kein Dienstverhältnis mit dem Bund, sondern mit 
einem Verleiher eingingen, der sie dann dem jeweiligen Re sort mit Überlas­
sungsvertrag zur Verfugung stellte. Die "unechte" Arbeitsleihe brachte die 
Betroffenen oftmals auf ein Gehaltsniveau, das sie im öffentlichen Dienst 
sonst nicht erreicht hätten. 

Es fehlten noch immer schriftliche Anfordemngsprofile für die Tätigkeit in 
den Ministerbüros, in denen die für diese Tätigkeit verlangten besonderen 
Qualifikationen festgelegt sind. 

Bei den in den einzelnen Büros erbrachten Überstundenleistungen stellte der 
RH beträchtliche Unterschiede fest: So wurden im Jahr 2000 im BMSG pro 
Mitarbeiter und Monat im Durchschnitt 58 Überstunden, im BMVIT 48 und 
im BMWA 36 Über tunden verrechnet. 

Die Abrechnung der Arbeitsleihverträge, besonders der Überstunden und Rei­
sespesen, verursachte teilweise wegen unklarer Bestimmungen einen be­
trächtlichen Verwaltungsaufwand. 

3 

III-51 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 11 von 221

www.parlament.gv.at



Kurz' unq 

Prüfungsablauf und 
- gegenstand 

4 

R -
H 

Im BMSG und im BMVIT wurden mittlerweile fast alle Arbeitsleihverträge 
aufgrund der Empfehlungen des RH in Sonderverträge umgewa ndelt; sie si nd 
auf die Dauer der Tätigkeit im Ministerbüro befristet und enthalten einen 
A11-indusive-Bezug, mit dem auch alle Überstunden abgegolten sind. 

Nach einem Hinweis des RH auf die fehlenden gesetzlichen Grundlagen stellte 
das BMSG die Auszahlung der "Präsidialzulagen" ab Juli 2002 ein. Im BMVIT 
ist die Auszahlung im April 2001 und im BMWA bereits im Oktober 2000 
eingestellt worden. 

Im BMSG wäre vor der Vergabe eines Public Relations-Vertrages die Einho­
lung von drei Vergleichsangeboten notwendig gewesen. 

Der RH teilte die Auffassung der internen Revision des BMVlT, die bei der 
Vergabe von zwölf Beratungsaufträgen an zwei Salzburger Unternenmen 
über insgesamt rd 1,9 Mill EUR durch den früheren Kabinettschef schwere 
Verstöße gegen die geltenden Vergabevorschriften, d ie haushaltsrechtlichen 
lind die internen Vorschriften festgestellt hatte. Das BMVIT übergab im Juli 
2002 der Staatsanwaltschaft Wien den PTÜfbericht der internen Revision zur 
weiteren Veranlassung. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

Mit Antrag vom 23. November 2001 stellten die Abgeordneten Mag Kogler, Dr 
Kräuter und Genossen gemäß § 99 Abs 2 des Bunde gesetzes über die Geschäfts­
ordnung des Nationalrates an den RH das Verlangen auf Durchführung einer 
"SonderpTÜfung der Gebarung der Bundesministerien für 

- soziale Sicherheit und Generationen (BMSG), 
- Verkehr. Innovation und Technologie (BMVln sowie 
- Wirtschaft und Arbeit (BMWA) 

bzw deren VorgängerressortS hinsichtlich der Vollziehung aller diensl- . besol ­
dungs- und pensionsrechtlichen Bestimmungen einschließlich des Ausschrei ­
bungsgesetzes 1989 insbesondere auch im Hinblick auf finanzielle und lauf­
bahn mäßige Begünstigung von Personen im politischen Nahebereich (zB 
Ministerbüros) der Regierungsmitglieder seit dem 4. Februar 2000". 

Der RH überprüfte zur Erftillung dieses Prüfungsverlangens rur den Zeitraum 
4. Februar 2000 bis 31. Dezember 2001 die Vollziehung aller DienSI- bzw Ar­
beitsverhältnisse folgender Bediensteter in den drei genannten Bundesministe­
rien: 

(I) Mitarbeiter und Funktionäre der Ministerbüros oder vergleichbarer Einrich­
tungen und der Büros des Staatssekretärs bzw der Slaatssekretärin in den Ver­
wendungsgruppen A, Bund C (A I, A 2 und A 3), VertragsbediensteIe a, bund 
c. Mitarbeiter mit Sondervertrag sowie aurgrund von Arbeitsleihverträgen bzw 
Werkverträgen; 
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Ministerbüros 

(2) Sektionsleiter; 

(3) Überstunden, Verwendungszulagen gemäß § 121 Abs I Z 3 des Gehaltsgeset­
zes 1956. Funktionszulagen in den Funktionsgruppen AllS, A 1/6 und A 2/8 
bzw Fixgehälter der unter (I) und (2) angeführten Mitarbeiter und Funktionäre; 

(4) Nebentätigkeiten gemäß § 37 des Beamten-Dienstrcchtsgesetzes 1979 der 
unter (I) und (2) angeführten Mitarbeiter und Funktionäre; 

(5) Honorare für externe Betreuung und Unterstützung von Bundesministern. 

Mit Antrag vom 18. September 1998 war der R1-I gemäß § 99 Abs 2 des Bundes­
gesetzes über die Geschäftsordnung des Natonalrates schon einmal mit der 
Durchführung einer Sonderprilfung der Gebarung des Bundeskanzleramtes und 
der anderen ZentralstelIen (Bundesministerien) zum selben Themenkreis beauf­
tragt worden. Er legte das Prilfungsergebnis dem Nationalrat als Sonderbericht 
Ministerbüros, Reihe Bund 2000/6, vor. 

Da die beiden Prilfungsaufträge im Wesentlichen den selben Themenkreis zum 
Gegenstand hatten, stellte die aufgrund des Prilfungsauftrages vom 2). Novem­
ber 2001 durchzuführende Gebarungsprilfung eine Follow up-Prüfung zu der im 
Jahr 1998 beantragten Sonderprüfung dar. Der RH konnte sich dabei nicht nur 
am Aufbau des erwähnten Sonderberichts orientieren, sondern auch die Einhal­
tung der darin ausgesprochenen Empfehlungen überprüfen. 

Der RH übermittelte im Februar 2002 einen Fragebogen an die drei genannten 
Bundesministerien. Auf Grundlage dieser Daten führte der RH von Mitte April 
bis Mine Juli 2002 in den einzelnen Ressorts querschnittsmäßig Überprüfungen 
durch. Zu den Anfang Dezember 2002 zugeleiteten Prüfungsmineilungen nah­
men das BMSG und das BMWA Anfang März 2003 Stellung. Die Stellungnahme 
des BMVTf langte nach mehrmaliger Urgenz des R1-I erst Ende Mai 2003 im RH 
ein. Ei ne weitere Stellungnahme erfolgte im August 2003. Der RH gab hiezu An­
fang Juli 2003 und im August 2003 seine Gegenäußerungen ab. 

5 
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Nachstehend sind einige dienst- und besoldungsrechtliche Begriffe, auf die im 
Folgenden Bezug genommen wird, überblicksartig erläutert. 

Arbeitnehmer werden von ihrem Arbeitgeber einem Dritten (zB dem Bund) über­
lassen, dem sie unmittelbar Arbeitsleistungen erbringen. Die Arbeitnehmer ste­
hen in keinem Dienstverhältnis zum Bund; sie sind dem Betrieb des Leistungs­
emprangers (zB des Bundes) organisatorisch eingegliedert. 

In Ausnahmerallen können für Mitarbeiter des Bundes, die in einem privatrecht­
lichen Dienstverhältnis zum Bund stehen (Venragsbedienstete), im jeweiligen 
Dienstvertrag Regelungen getroffen werden, die von den Bestimmungen des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 abweichen. Solche Dienstverträge sind als 
Sonderverträge zu bezeichnen und bedurften der Genehmigung durch den 
Bundesminister für Finanzen bzw die damalige Bundesministerin für öffentliche 
Leistung und Sport. 

Die Verwendungs(Entiohnungs)gruppe ist ein Gliederungskrilerium, das dem 
Grad der erforderlichen Vorbildung (zB Universität abschluss, Matura, Lehrab­
schluss) bei Beamten (VertragsbedienSleten) folgt. Dem Gliederungskriterium 
werden die Arbeitsplätze für den Allgemeinen Verwaltungsdienst des Bundes (zB 
Verwendungs(EntJohnungs)gruppen A I (a) - Höherer Dienst, A 2(b) - Gehobener 
Dienst. A 3(c) - Fachdienst) zugeordnet. 

In den Verwendungsgruppen A I bis A 5 sind neben der Grundlaufbahn für her­
vorgehobene Verwendungen bis zu neun Funktionsgruppen vorgesehen; bei­
spielswei e ist die Verwendung "Leiter einer besonders bedeutenden Sektion" in 
einer Zentralstelle der Funktionsgruppe 9 zugeordnet. 

Die Planstellen für Mitarbeiter des Bundes [Beamte und Vertragsbedienstele) 
sind im Stellenplan des Bundes unter Berücksichtigung der gesetzlich geregelten 
Arbeitsplatzbewertung auszuweisen. Die Planstellenwertigkeit folgt der Arbeits­
platzwertigkeit und weist auf die mit dem jeweiligen Arbeitsplatz verbundenen 
Anforderungen an das Wissen des betreffenden Mitarbeiters. die für die Umset­
zung des Wissens erforderliche DenkJeistung und die Verantwortung hin. 
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(Monats) Bezug 

Fixgehalt 

Funktionszulage und 
Verwendungszulage 
für 
Führungsaufgaben 

Mehrfach­
verwendungen 

Funktionsabgeltung 

Ministerbüros 

Der (Monats)Bezug des Beamten besteht aus dem - durch die Verwendungs­
gruppe bestimmten - Gehalt und allnilligen Zulagen (zS Verwendungs- , Funk­
tions- und Dienstzulage). Vertragsbediensteten gebühren das durch die Entloh­
nungsgruppe bestimmte Monatsentgelt und allrallige Zulagen. 

Beamten der Funktionsgruppen 7, 8 und 9 des Höheren Dienstes gebührt ein 
Fixgehalt. Das Fixgehalt ersetzt das Gehalt, eine allfallige Dienstalterszulage 
und Funktionszulagen; dadurch werden alle zeit- und mengenmäßigen Mehr­
leistungen abgegolten. 

Beamten, die dem Besoldungssystem gemäß Besoldungsreform 1994 angehören 
und bestimmte herausgehobene Funktionen bekleiden, gebührt neben ihrem 
Grundgehalt eine nach der Verwendung differenzierte Funktionszulage. Bei be­
stimmten höheren Funktionen werden durch die Funktionszulage auch alle zeit­
und mengenmäßigen Mehrleistungen abgegolten. 

Beamte in Führungsfunktionen, die in der Besoldungsgruppe "Beamte der Allge­
meinen Verwaltung und Beamte in handwerklicher Verwendung" verbleiben, er­
halten eine im GehallSgesetz 1956 geregelte Verwendungszulage; ihre Höhe wird 
durch das Ausmaß der besonderen Verantwortung (Funktionsanteil) und die zu 
erbringenden zeit- und mengenmäßigen Mehrleistungen, insbesondere Über­
stunden, (Mehrleistungsanteil) bestimmt. 

Mit dem Mehrleistungsanteil werden sämtliche zeit- und mengenmäßigen 
Mehrleistungen des Beamten abgegolten. Eine gesonderte Überstundenvergü­
tung ist daneben nicht zulässig. 

Bereits im Sonderbericht Ministerbüros aus dem Jahr 2000 erachtete es der RH 
als unzweckmäßig, wenn Mitarbeiter von Ministerbüros mit Führungsfunktio­
nen in anderen Organisationseinheiten betraut werden, obwohl von vornherein 
feststeht, dass sie diese Funktionen nur eingeschränkt werden wahrnehmen kön­
nen. Die mit der Zuweisung eines Arbeitsplatzes verbundenen Aufgaben sollten 
uneingeschränkt wahrgenommen werden, weil eine Führungsaufgabe ein Min­
destmaß an dienstlicher Präsenz erfordert. 

Einem Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdien tes, der vorübergehend (zS 
vertretungShalber) , aber an mindestens 29 aufeinander folgenden Kalendertagen 
auf einem - gegenüber seiner Funktionsgruppe - um mindestens zwei Funk­
tionsgruppen höher zugeordneten Arbeitsplatz verwendet wird, gebÜhrt eine 
Funktionsabgeltung. 

7 
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Einem Beamten können - ohne unminelbaren Zusammenhang mit den dienst­
lichen Aufgaben, die ihm gemäß dem Beamten- Dienstrechtsgesetz 1979 oblie­
gen - noch weitere Tätigkeiten für den Bund in einem anderen Wirkungskreis 
(zB Ausübung einer Funktion in Unternehmungen, die ganz oder teilweise im 
Eigentum des Bundes stehen) übertragen werden. 

Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftjgung, die der Beamte außerhalb seines 
Diensrverhältnisses und einer allfalligen Nebentäligkeit ausübt. Der Beamte darf 
keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn an der Erfüllung seiner dienstlichen 
Aufgaben behinden, die Vermutung einer Befangenheit hervorruft oder sonstige 
wesentliche dienstliche Interessen gefahrdet. 

Der Beamte hat seiner Dienstbehörde jede erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung 
unverzüglich zu melden. Eine Nebenbeschäftigung ist erwerbsmäßig, wenn sie 
die Schaffung von nennenswenen Einkünften in Geld- oder Güterform be­
zweckt. 

Die Organisationseinheiten im Nahbereich der jeweiligen Bundesminister bzw 
Staatssek.retäre wiesen unterschiedliche Bezeichnungen auf (Kabinen, Büro). 
Nachstehend werden sie mit dem Begriff Ministerbüro bezeichnet. 

Der organisatorische Aufbau sowie die personelle Ausstattung der einzelnen Mi ­
nisterbüros waren einerseits vom Unterstützungsbedarf des jeweiligen Bundes­
ministers und andererseits von der Größe des Ressorts geprägt. So waren zum 
Stichtag 31. Dezember 2001 zwischen sechs und 19 Mitarbeiter unterschiedlicher 
Verwendungs- und Entlohnungsgruppen in den verschiedenen Minisrerbüros 
beschäftigt. An lässlich der Bewertung der Planstellen im Jahr 1995 wurde eine 
Sollstruktur der Bewenung der Arbeitsplätze in den Ministerbüros festgelegt. 

Gemäß dem Ausschreibungsgesetz 1989 erfordenen Tätigkeiten im Rahmen des 
Kabinetts eines Bundesministers weder eine Ausschreibung noch waren die Be­
stimmungen über das Aufnahmeverfahren anzuwenden. Vereinzelt harten Mit­
arbeiter in den Ministerbüros Doppelfunktionen inne (zB die Leitung von Sek­
tionen, Gruppen oder Abteilungen). 

I I Um den Besonderheiten der Tätigkeiten in Ministerbüros auch kurzfristig Rech­
nung tragen zu können, wurden vennehn Arbeitsleihvenräge abgeschlossen, 
weil es nach Meinung der betroffenen Bundesminister nahezu unmöglich gewe­
sen wäre, Mitarbeiter zu finden, die zu den Gehaltsansätzen des Bundes ein 
Diensrverhältnis eingehen würden. Gemäß dem Stellenplan war für einen nicht 
im Bundesdienst stehenden Mitarbeiter, für den der Bund die Personalkosten 
trägt, eine dem Beschäftigungsausmaß und der Wenigkeit der Dienstleistungen 
entsprechende freie Planstelle zu binden. 
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Ministerbüros 

U Auf der Grundlage des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes aus dem Jahr 1988 be­
standen für den RH grundsätzlich keine rechtlichen Bedenken mehr gegen die 
Beschäftigung von Leiharbeitskräften beim Bund. Sofern alle erforderlichen 
Voraussetzungen, wie zB die Bindung einer entsprechenden Planstelle erfüllt 
wurden. erachtete der RH Arbeitsleihvenräge dann flir zulässig, wenn die Ar­
beilskrä fteüberlassu ng 

- für einen begrenzten Zeitraum, 
- ohne unvenretbare Folgekosten und 
- beschränkt auf besondere fachliche Funktionen erfolgt. 

Wie in den Einzelfeststellungen des vorliegenden Berichtes näher ausgeführt. 
waren diese Bedingungen - abgesehen von den erforderlichen Planstellenbin­
dungen - nicht immer gegeben. 

Die Verrechnung der Leiharbeitsentgelte erfolgte vorschriftsgemäß als Ermes­
sensausgaben. Dessen ungeachtet wäre der auf Leiharbeitsentgelte entfallende 
Anteil an den Ermessensausgaben bei einer Betrachtung der Personalausgaben­
entwicklung zu berücksichtigen; dies vor allem in Bereichen, in denen Arbeits­
lcihverhältnisse bevorzugt eingesetzt werden. 

Gemäß den einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen haben die haus­
haltsleitenden Organe vor Durchflihrung von Vorhaben das Einvernehmen mit 
dem BMF herzustellen. Dies betrifft Vorhaben, die zum Eingehen von rechtsver­
bindlichen Verpflichtungen des Bundes über bestimmte Wertgrenzen führen und 
zu deren Erfüllung nach Mallgabe ihrer Fälligkeit im laufenden Finanzjahr oder 
in künftigen Finanzjahren Ausgaben des Bundes zu leisten wären. Das Einver­
nehmen ist nicht immer hergestellt worden. 

} Die Leiharbeitsentgelte lagen erheblich über den Bezügen vergleichbarer 
Bundesbediensteter. Die Ermittlung der jeweiligen Entgeltansprüche war oft 
nicht eindeutig dokumentiert und nachzuvollziehen; Gehaltsansprüche aus frü­
heren Dienstverhältnissen waren oft nicht ersichtlich. Bei bestehender Unterneh­
mereigenschaft des Leiharbeitgebers im Sinne des Umsatzsteuergesetzes erhöh­
ten die dem jeweiligen Ressort verrechnete Umsatzsteuer (20 'lb) und die 
Kommunalsteuer (J 'lb) die Ausgaben des Bundes für leiharbeilskräfte nicht un­
erheblich. Einige Verleiher verrechneten zusätzlich so genannte Verwaltungskos­
tenbeiträge (monatlich zwischen 8,72 EUR und 724 EUR - jeweils ohne USI). 

I.l Nach Ansicht des RH würde dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlich­
keit dann entsprochen. wenn das vom Bund zu leistende Leiharbeitsentgelt an 
den Personalkosten vergleichbarer Bundesbediensteter orientiert ist. Eine sachli­
che Begründung flir höhere Leiharbeitsenrgelte sollte jedenfalls gegeben und 
nachzuvollziehen sein. Dies setzt voraus, dass die für die Tätigkeit im Minister­
büro verlangten besonderen Qualifikationen in Anforderungsprofilen schriftlich 
festgelegt werden_ 
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Der Abschluss von Arbeitsleihverträgen erfolgte teilweise - aufgrund kurzfristi­
ger Übernahme der Ministerfunktion - erst nach Beginn der Tätigkeit der be­
treffenden Leiharbeitnehmer beim Bund. Für die Abgeltung der Reisekosten und 
Überstunden galten unterschiedliche Regelungen. Die diesbezüglich von den 
Leiharbeitgebern den Ressorts vorgelegten Rechnungen enthielten oft keine nä­
heren Details, die es ermöglicht hätten, die sachliche und rechnerische Richtig­
keit dieser Angaben prüfen und bestätigen zu können. 

u Der RH regte an, Arbeitsleihverträge künftig nach einem einheitlichen Vertrags­
muster abzuschließen. Die Höhe der jeweiligen Entgeltansprüche und die Ent­
geltbestandteile sollten vor Abschluss der Arbeitsleihverträge geklärt sowie ent­
sprechende Nachweise der Kostenbestandteile vereinbart werden. 

, I Für die Verleiher und für die von ihnen verliehenen Arbeitskräfte galten ent­
sprechend ihrer Branchenzugehörigkeit die jeweiligen Kollektivverträge. Daraus 
ergaben sich große Unterschiede für die Kosten einer Überstunde. Die Höhe der 
Grundvergütung für eine Überstunde (ohne Zuschläge) errechnet sich aus dem 
Gehalt geteilt durch den so genannten Überstundenteiler (das ist die Anzahl der 
monatlichen Arbeitsstunden laut Kollektivvertrag). Dieser betrug beispielsweise 
bei der Bildungseinrichtung, die 19 "unechte" Leiharbeitskräfte verlieh, 143. 

u Da er im Vergleich dazu beim Bund· 173,5 beträgt, sind die Überstunden der öf­
fentlich Bediensteten deutlich billiger. 

- laut V~nngs.bf:dir:nstr1~ngnC"tz 1948 bzw G(haltsg~ 19S6 

Eine "unechte" Arbeitsleihe liegt dann vor, wenn die Leiharbeitskraft am Tage 
ihres Dienstantrilts beim Bund kein Dienstverhältnis mit dem Bund, sondern mit 
einem Verleiher eingeht, der sie sogleich dem Bund mit Überlassungsvenrag zur 
Verfügung stellt . 

.,2 Nach Ansicht des RH wäre eine Anstellung mit einem Dienst- bzw Sonderver­
trag möglich und für den Bund billiger gewesen. Die "unechte" Arbeitsleihe 
brachte die Betroffenen oftmals auf ein Gebaltsniveau, das sie im öffentlichen 
Dienst sonst nicbt erreicht hätten . 
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Überblick 

Personaleinsatz im 
Büro des Bundes­
ministers tür sozia­
le Sicherheit und 
Generationen 

Funktion 

Leitung des Ministerbüros 

Ministerbüros 

Einzelfeststellungen 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
soziale Sicherheit und Generationen 

Im Büro der bis 24. Oktober 2000 im Amt befindlichen Bundesministerin, Dr Eli­
sabeth SiekJ, bzw des seither in diese Funktion berufenen Bundesministers für 
soziale Sicherheit und Generationen , Mag Herbert Haupt, sowie des Staatssekre­
tärs für Gesundheit, Univ Prof Dr Reinhart Waneck, waren zwischen 4. Februar 
2000 und 31. Dezember 2001 insgesamt 54 Personen beschäftigt, davon 41 im 
Ministerbüro und 16 im Büro des Staatssekretärs. Drei Personen waren in beiden 
Büros tätig. 

31 Mitarbeiter gehörten dem Personalstand des BMSG an (Beamte und Vertrags­
bedienstete), drei Personen waren aus anderen Ressorts dienstzugeteilt. 22 Mit­
arbeiter waren auf der Basis von Arbeitsleihen tätig, wobei zwei Personen zu­
nächst als Arbeitsleihkräfte und anschließend als Vertragsbedienstete im 
Mini terbüro beschäftigt waren. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2001 waren 32 Personen beschäftigt, davon 18 im 
Ministerbüro und 14 im Büro des StaatsSekretärs. 

Die nachstehende Übersicht zeigt die Anzahl der Personen, die im Überprü­
fungszeitraum eine Funktion im Ministerbüro au geübt haben, und die Planstel­
lenwcnigkeit der ihnen daflir jeweils zugewiesenen bzw gebundenen Planstel­
len; 

Mitarbeiteranzahl 

5 

Planstellenwertigkeit 

A 1/7, A 1/9 

Stellvertretende Leitung des Ministerbüros 

Pressesprecher 

2 

3 

A 1/4 

A 1/4, A 2/7 

Referent in A I 

Referent in A 2 

Sekretariat 

Chauffeur 

. befristete höherwertige Verwendung im Ministerbüro 

10 

11 

13 

AI/I. A 1/2. A 1/4. A 1/6 

A 2/4, A 2/5, A 2/7, A 1/4' 

A 2/7, A 3/2, A 3/3, A 3/5 

A 5/Grundlaufbahn. 
A 3/Grundlaufbahn 

11 
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Die nachstehende Übersicht zeigt die Anzahl der Personen, die im Überprü­
fungszeitraum eine Funktion im Büro des Staatssekretärs, Univ Prof Dr Reinhart 
Waneck, ausgeübt haben, und die Planstellenwertigkeit der ihnen dafür jeweils 
zugewiesenen bzw gebundenen Planstellen: 

Mitarbeiteranzahl 

I 

Pla nstellenwertigkeit 

AI/7 

Stellvertretende Leitung des Büros 

Pressesprecher I 

5 
7 

A 1/4, A 1/7' 

A 2/7 

Referent in A I 
Sekretariat 

Chauffeur 

A I/ I bis A 1/4 

A 2/5, A 3/2 
A 3/Grundlaufbahn 

• ab Oktober 2001 Doppel verwendung als Gruppenleiter 

Neuaufnahmen 

Bestellungen 

12 

-\ Im Überprüfungszeitraum wurden elf Personen neu in ein Bunde dienstverhält­
nis als Vertragsbedienstete aufgenommen , von denen zwei Personen bereits vor­
her al Arbeitsleihkräfte beschäftigt gewesen waren. Bei sechs Personen erfolgte 
die Neuaufnahme unbefristet. 

Durch die unbefristeten Neuaufnahmen war die erforderliche Flexibilität hin­
sichtlich der Dauer der Tätigkeit in den Büros von Ministern und Staatssekretä­
ren nicht mehr gegeben. Dcr RH erachtete daher die unbefristete Neuaufnahme 
von Bediensteten in diesen Fällen als unzweck.mäßig und empfahl, in Hinkunft 
lediglich Dienstverträge abzuschließen, die für die Dauer der Tätigkeit im Minis­
terbüro befristet sind_ 

Das BMSG sagte dies zu . 

Ein Mitarbeiter wurde mit der auf fünf Jahre befristeten Leitung einer Gruppe 
betraut, ein anderer mit der Leitung einer Abteilung. Beide Bestellungen erfolg­
ten aufgrund öffentlicher Ausschreibungen und Beurteilungen durch Begutach­
tungskommissionen gemäß dem Ausschreibungsgesetz 1989. 

Ein Mitarbeiter wurde mit der provisori chen Leitung einer neu geSChaffenen 
Abteilung betraut, eine Mitarbeiterin wurde zur geschäftsführenden Leiterin ei­
ner Abteilung - für die Dauer der DienstfreisteIlung des bisherigen Abteilungs­
leiters - ernannt. Für diese Betrauungen waren keine Ausschreibungen erforder­
lich. 

Im November 2001 schrieb das BMSG die Leitung der Bundesan talt für Lebens­
mirteluntersuchung und - forschung in Wien öffentlich au . Anstelle des ur­
sprünglich geforderten Abschlusses eines -flir den Aufgabenbereich einSChlägi­
gen Studiums" wurde über Er uchen des Bundesministers der erfolgreiche 
Abschluss eines veterinärmedizin i ehen Studiums verlangt. 
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Mehrfach­
verwendungen 

Arbeitsleihe 

Übersicht 

Ministerbüros 

Mit I. Februar 2002 betraute der Bundesminister eine ehemalige Mitarbeiterin 
seines Büros mit der ausgeschriebenen Funktion. obwohl sie von der Begutach­
tungskommission al in geringem Ausmaß geeignet beurteilt worden war. Er be­
gründete dies mit ihrer besonderen Eignung für den erforderlichen Aufbau einer 
Informationsinfrastruktur auf IT -Basis und einer Public-Relations-Abteilung. 

" Durch die Festlegung auf Absolventen der Veterinärmedizin wurde der in Frage 
kommende Bewerberkreis eingeschränkt. 

I I Vier Beschäftigte im Ministerbüro und zwei Beschäftigte im Büro des Staatsse­
kretärs wiesen Mehrfachverwendungen auf; vier davon zugleich eine Leitungs­
funktion. Bei drei Personen wurden keine Bezugserhöhungen durch zusätzlich 
verrechnete Überstunden festgestellt. 

Ein Mitarbeiter bezog als Referatsleiter ein Pauschale rur zwölf Überstunden im 
Monat. Für seine Tätigkeit im Büro des Staatssekretärs verrechnete er zusätzlich 
rd 70 Überstunden im Monat. Insgesamt fielen bei ihm dadurch mehr als 900 
Überstunden pro Jahr mit einem Überstundenentgelt von rd 22 300 EUR (2000) 
bzw rd 23 800 EUR (2001) an. 

Der RH regte an. Mehrfachverwendungen. die zu derartigen Bezugserhöhungen 
im Wege einzeln verrechneter Überstunden führen. zu vermeiden. 

I Im Zeitraum zwischen 4. Februar 2000 und 31. Dezember 2001 schloss das 
BMSG für 18 Mitarbeiter des Ministerbüros und flir vier Mitarbeiter des Staats­
sekretariats Arbeitsleihverträge ab, wobei drei Personen in bei den BUros tätig 
wurden. 

Die davon mit einem Land, einer Kammer und einem Versicherungsverband je­
weils abgeschlossenen Arbeitsleihverlräge betrafen drei Mitarbeiter, die dort 
schon länger beschäftigt gewesen waren. 

Die 13 von Vorfeldorganisationen einer politischen Partei und sieben von der 
Bildungseinrichtung einer Intere envertretung zur Verfiigung ge teilten Leihar­
beitskräfte gingen am Tag ihres Dienstantritts im BMSG kein Dienstverhältnis 
mit dem Bund, sondern mit dem Verleiher ein, der sie sogleich dem BMSG mit 
Überlassungsvertrag zur Verfligung stellte. Eine Leiharbeitskraft wurde nach ei­
ner mehrmonatigen Unterbrechung von einem anderen Verleiher verliehen. 

H.J Nach Auffassung des RH handelte es sich bei Letzteren um Fälle "unechter" Ar­
beitsleihe, in denen der Abschluss von Dien tverträgen mit dem Bund zweckmä­
ßiger gewesen wäre. 
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Laut StelluIlgnahme des BMSG sei bereits ein Großreil der ArbeirsleillVerträge ill 
SOlIderverträge auf der Grulldlage des Vertragsbediellslerellgesetzes 1948 umge­
wandelr worden, die deli Richtli"ien des damaligeIl BMLS elltsprechell. 

'1.1 Der schriftliche Abschluss der Arbeitsleihvcrträge zwischen den Verleihern und 
dem BMSG erfolgte in den meisten Fällen erst nach Aufnahme der Tätigkeit der 
Leiharbeitskräfte im BMSG. So ließ ich der ab 10. April 2000 als Pressereferem 
Beschäftigte seine Tätigkeit rur einen Monat minels Honorarnote in Höhe von 
6 105 EUR (inklusive USt) abgelten, weil ein entsprechender Arbeitsleihvertrag 
mit dem Verleiher erst mit Wirksamkeit vorn 10. Mai 2000 abgeschlossen wurde. 

In einigen Fällen war der Abschluss zeitlich nicht nachvollziehbar, weil auf den 
Verträgen das Datum fehlte; in anderen Fällen endete das Arbeitsleihverhältnis, 
bevor noch ein schriftlicher Vertrag zustande kam. 

'1.1 Nach Auffassung des RH wären raschere Vertragsabschlüsse zweckmäßig und 
der Rechtssicherheit dienlich gewesen. 

Mitwirkung des BMF 101 Wie der RH feststellte, ersuchte das BMSG erst nach Abschluss des jeweiligen 
ArbeitsLeihvenrages das BMF um die nach den Haushaltsvorschriften erforderli­
che Zustimmung. 

InhaLt der Verträge 

10.} Der RH empfahl, in Hinkunft rechtzeitig, also vor Vertragsabschluss, die Zustim­
mung des BMF einzuholen. Falls dies nicht möglich sein sollte, wäre rur den Fall 
der Nichtzustimmung des BMF die Auflösung des Vertrages zu vereinbaren. 

Leiharbeitsentgelte 11 1 Die monatlichen Bezüge der Leiharbeitskräfte lagen gegenüber den bestmög-

14 

lichen Monatsbezügen eines vergleichbaren Vertragsbediensteten um bis zu 
124 'lb höher. Eine sachliche und nachvollziehbare Begründung rur die höheren 
Entgelte war nicht gegeben. Ebenso wenig war aus den Unterlagen ersichtlich, 
dass die ausgeliehenen Arbeitskräfte in früheren Dienstverwendungen derart ho­
he Bezüge erzielt hätten, welche die Höhe des vereinbarten Leiharbeitsentgelts 
rechtfertigen würden. 

1 Der RH vermisste in diesem Zusammenhang emsprechende schriftliche Anforde­
rungsprofile, in denen die rur die Tätigkeit im Ministerbüro verlangten besonde­
ren Qualifikationen festgelegt werden. Die sachliche Begründung rur allfallige 
höhere Leiharbeit entgelte sollte jedenfalls gegeben und nachvollziehbar sein. 

Abrechnung der Reisegebühren 

11 Bis auf eine Ausnahme fehlten in den bis Ende 2000 abgeschlossenen Arbeits­
leihvenrägen Regelungen betreffend die Abrechnung von Reisekosten. Erst in 
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Planstellen bindung 

Ministerbüros 

den im Jahr 2001 abgeschlossenen ArbeitsleihveI1rägen wurde die Anwendung 
der Reisegebührenvol'ichrift des Bundes vereinban, ohne jedoch die Gebühren­
stufe festzulegen. 

Dessen ungeachtet rechneten alle Leiharbeitsk.räFte, die Dienstreisen 
unternahmen, nach der höchsten Gebührenstufe der Reisegebührenvorschrift ab. 
Die Auszahlung erfolgte vom Verleiher. der die Kosten im Refundierungsweg 
beim BMSG anforderte. 

IU Der RH empfahl dem BMSG, künftig die Reiserechnungen auf Basis der Reisege­
bührenvol'ichrift direkt mit den Mitarbeitern abzurechnen, weil in diesem Fall 
weder Umsatzsteuer noch Kommunalsteuer anfallt. Dabei wäre aber nicht gene­
rell von der höchsten Gebührenstufe. sondern von der Wertigkeit der gebunde­
nen Planstelle und dem Lebensalter der BelToffenen auszugehen. 

1 I. J Das BMSG sagte die Beaclrtu/lg der Empfehlungen zu. 

Abrechnung der Überstunden 

1, 1 Mit Ausnahme einer Sek.retärin erbrachten im Überprüfungszeitraum alle Lei­
harbeitskräfte des Ministerbüros und des Staatssekretariats Überstundenleistun­
gen. Folgende Arten der Abgeltung der erbrachten Mehrleistungen wurden fest ­
gestellt: 

- AIl- inclusive- Bezug"; 
- Gewährung einer Mehrleisrungszulage, womit alle Mehrleistungen abgegolten 

sind; 
- Gewährung eines Überstundenpauschales; 
- Einzelverrechnung angeordneter Überstunden; 
- Mischforrn von pauschalienen und angeordneten Übel'itunden . 

• Mit dicscm sind alle: mit rinC:T Funktion im Zusammc:nhang strhc:ndt'n zc:itlichrn und inhalt lichen Mc:hrleis­

tungen als abgegohen zu bctrnchlc:n. 

Die Abrechnung der Überstunden verursachte im BMSG einen großen Verwal­
tungsaufwand, weil immer wieder fehlerhafte Rechnungen vorgelegt wurden. 

1 J.' Der RH erachtete es für zweckmäßig, bei regelmäßigem Übel'itundenanfall eine 
pauschale Abgeltung der Mehrleistung bzw einen All - inclusive- Bezug zu ver­
einbaren. Voraussetzung dafür wäre jedoch ein über einen längeren Zeitraum 
exakt gefühner Dienstzeitnachweis. 

H Sechs Pel'ionen wurden Planstellen außerhalb des Ministerbüros bzw des Büros 
des Staatssekretäl'i zugewiesen , davon zwei als Karenzersatz. Für die insgesamt 
22 Arbeilsleihkräfte wurden entsprechende freie Planstellen gebunden. 
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1 ~ Im Ministerbüro und im Büro des Staatssekretärs [ohne Chauffeure! verrechne­
ten in den Jahren 2000 und 2001 jeweils 37 Personen Überstunden (einzeln bzw 
pauschal!. wobei im Durchschnitt rd 58 Überstunden (2000) bzw rd 54 Über­
stunden (2001) pro Mitarbeiter und Monat anfielen. Pro Chauffeur und Monat 
fielen durch chnittlich 136 Überstunden [2000) bzw 123 Überstunden (2001) an. 

Neben den Überstundenabgeltungen wurden in keinem Fall Verwendungs- oder 
Funktionszulagen bezogen. 

1~.1 Ein stellvenretender Leiter des Ministerbüros bezog sofort ab Dienstbeginn (Fe­
bruar 2ooo! bis März 2001 ein Pauschale flir 80 Überstunden pro Monat als 
"Fixstarter". ohne auch nur für einen einzigen Monat detaillierte Überstunden­
aufzeichnungen vorgelegt zu haben. 

Insgesamt wurden bei 23 Personen im Durch chnitt mehr als 60 Überstunden 
und bei sieben Personen sogar mehr als 100 Überstunden pro Monat verrechnet; 
der Höchstwert eines Chauffeurs lag bei rd I 800 Überstunden in einem Jahr. 

lf,) Der RH empfahl dem BMSG. die durch die Verwaltungspraxis des damaligen 
BMLS vorgegebene Obergrenze flir pauschalierte Überstunden [50 Werktags- so­
wie zehn Sonn- und Feiertagsüberstunden pro Monat! nach Möglichkeit gene­
rell. also auch bei einzeln verrechneten Überstunden. einzuhalten. Im Übrigen 
sollten Überstundenaufzeichnungen flir wenigstens sechs Monate geflihrt wer­
den. um entsprechende Grundlagen für die Bemessung eines Pauschales zu ha­
ben. 

I 1 Bei 17 Mitarbeitern fielen neben pauschalierten Überstunden auch noch Über­
stunden im Wege der Einzelverrechnung an. 

Ein stellvenretender Leiter des Büros des Staatssekretärs erhielt ab März 2000 
mit Zustimmung des BMF zunächst ein Pauschale für 50 Werktagsüberstunden 
pro Monat. Im April 2000 erteilte das damalige BMLS einem weiteren Antrag 
auf Pauschalierung von zusätzlich zehn Sonn- und Feiertagsüberstunden seine 
Zustimmung. In weiterer Folge fand er auch damit nicht das Auslangen und 
verrechnete insgesamt doppelt so viele Überstunden (einzeln und pauschal), als 
seiner Pauschalierung entsprach. 

Bei der gleichzeitigen Anwendung von Pau chalierung und Einzelverrechnung 
ging der Sinn der ursprünglich mit einer Pauschalierung bezweckten Verwal ­
tungsvereinfachung verloren. Der RH regte daher an. die e vorgangsweise in 
Hinkunft entweder durch Anpassung des Pauschales oder durch ausschließliche 
Einzelverrechnung zu vermeiden. 
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Ministerbüros 

Belohnungen und Präsidialzulagen 

Präsidialzulagen 

Belohnungen für 
Leiharbeitskräfte 

1 1 Bis Ende 1999 erhielten die leitenden Angehörigen des Präsidiums (Sektions-, 
Gruppen-, Ableilungs- und Referatsleiter] sowie die Mitarbeiter des Ministerbü­
ros anstelle der bis zum Jahr 1989 monatlich ausbezahlten "Präsidialzulage" Be­
lohnungen in der Höhe von rd 51 bis J6J EUR pro Monat, die quartalsweise 
ausbezahlt wurden. Diese Praxis wurde für die Angehörigen des Präsidiums im 
Wesentlichen beibehallen. 

Einige Angehörige des Ministerbüros bzw Büros des Staatssekretärs (insbesonde­
re Leiter oder deren Stellvertreter] bezogen ab dem Jahr 2000 jedoch deutlich 
höhere "Präsidialzulagen" (bis I 090 EUR]; in einem Fall betrug die "Präsidial­
zulage" sogar 2 41J EUR pro Monat. Daneben wurden aber auch einmal im Jahr 
Belohnungen (bis zu 2 OJ5 EUR] gewährt. 

Ih , Die Beauftragten des RH wiesen das BMSG im Zuge der Überprüfung darauf hin, 
dass eine Rechtsgrundlage für die Gewährung von "Präsidialzulagen" fehlte. Da­
her sei die Gewährung schon bisher problematisch gewe en. Die Höhe der in 
jüngster Zeit gewährten "Präsidialzulagen" sei jedenfalls auch mit der bisherigen 
Verwaltungspraxis nicht mehr zu rechtfertigen. 

lR.1 Das BMSG schloss siel! dieser Auffassullg all ulld steIIre ab Juli 2002 die Aus­
zal!lullg der "PräsidialzulagclI" eill. 

19.1 Im Überprüfungszeitraum erhielten zwölf Leiharbeit kräfte einmalige Belohnun­
gen zuerkannt; diese lagen zwischen 291 EUR und 1817 EUR pro Mitarbeiter. In 
zwei Fällen wurde zusätzlich eine so genannte "Präsidialzulage" von monatlich 
182 EUR bzw 727 EUR ausbezahlt. In einem Fall gewährte man bereits nach ei­
nem Monat eine Belohnung in Höhe von 727 EUR, obwohl der Leiharbeitsver­
trag nur fur die Dauer von zweieinhalb Monaten abgeschlossen war. 

1'1' Der RH bezweifelte nicht, dass die Tätigkeit als persönlicher Mitarbeiter eines 
Bundesministers oder Staatssekretärs auf einem besonderen Ver­
uauensverhältnis beruht, im Vergleich zu einer Gesamtberufslaufbahn im Regel­
fall von kurzer Dauer ist und große Anforderungen an die jeweilige Person 
stell t. 

Die Auszahlung von Belohnungen an Leiharbeitskräfte entsprach aber nicht dem 
Sparsamkeitsgebot, weil ihr im Vergleich zu anderen Bunde bediensteten bedeu­
tend höheres Leiharbeitsentgelt ohnehin den Mehrein atz abdeckte. Der RH hielt 
weiters kritisch fest, dass eine sachliche Begründung für die Gewährung von Be­
lohnungen kurz nach DienstanIritt nicht nachvollziehbar war. 

17 
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10 Der RH ermittelte zum Zwecke der Vergleichbarkeit für jeden Mitarbeiter im Mi­
nisterbüro den durchschnittlichen Monatsbezug einschließlich aller Überstunden 
sowie anteiliger Belohnungen und Sonderzahlungen des jeweiligen Kalenderjah­
res Ueweils gerundet auf 100 EUR). Reisegebühren und Auslagenersätze sind 
ebenso wenig enthalten wie allfallige Einkünfte aus Nebentäligkeiten und 
Nebenbeschäftigungen. 

11 Für die Leitung des Büros des Bundesministers sowie die Pressesprecher er­
mittelte der RH folgende Bandbreite der durchschnittlichen Monatsbezüge in 
EUR: 

Leitung des Ministerbüros 

Niedrigster Monatsbezug 

7600 

Höchster Monatsbezug 

18900 

Stellvertretende Leitung des Ministerbüros 

Pressesprecher 

6 100 

6300 

6800 

9100 

18 

Der Monatsbezug von 7 600 EUR für die Leitung des Ministerbüros entsprach 
dem für diese Funktion vorgesehenen Fixgehalt. mit dem auch .111' Übersrun­
denleistungen abgegolten waren. Der Monatsbezug von 18 900 EUR entfiel auf 
eine Arbeitsleihkrafl. Die Pressesprecher waren aufgrund von Arbeitsleihen tä­
tig. 

) 1 Für die Referenten mit der Arbeitsplatzwertigkeit A 1 erminelte der RH durch-
schnittliche Monatsbezüge zwischen 3 000 und 7 200 EUR. 

21.2 Der RH stellte fest. dass der durchschnittliche Monatsbezug der Arbeitsleihkräfte 
mit der Arbeitsplatzwenigkeil A I um bis zu 50 % höher als jener der Beamten 
in A 1 war. 

H 1 Für die Referenten mit der Arbeitsplatzwertigkeit A 2 ermittelte der RH durch­
schnittliche Monatsbezüge zwischen 1 400 und 7 700 EUR. 

) u Der RH stellte fest. dass der Durchschniltsbezug der Arbeitsleihkräfte mit der Ar­
bcitsplatzwenigkeit A 2 um bis zu 111 % höher als jener der Beamten in A 2 und 
um bis zu 46 % höher als jener der Vertragsbediensteten war. 

I1 1 Für die Beschäftigten im Sekretariat ermittelte der RH durchschnittliche Monats­
bezüge zwischen 1 800 und 5 700 EUR. 

1-1.2 Der RH stellte fest. dass der durchschnittliche Monatsbezug der Arbeitsleihkräfte 
im Sekrerariat fast doppelt so hoch wie jener der öffentlich Bediensteten war. 
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Bezüge im Büro des 
Staatssekretärs 

Funktion 

Leitung des Büros 

Ministerbüros 

'" Für die Leitung des Büros des Staatssekretärs sowie den Pressesprecher ermittel­
te der RH folgende Bandbreite der durchschnittlichen Monatsbezüge in EUR: 

Niedrigster Monatsbezug 

7800 

Höchster Monatsbezug 

7800 

Stellvertretende Leitung des Büros 

Pres esprecher 

6500 

6000 

7000 

7000 

Nebentätigkeiten 

Neben­
beschäftigungen 

'( I Für die Referenten mit der Arbeitsplatzwertigkeit A 1 ermittelte der RH durch­
schnittliche Monatsbezüge zwischen 5 600 und 7 200 EUR. 

'( ) Der RH stellte fest, dass die Umstellung auf einen AII-inclusive-Bezug zu einer 
Senkung des Durchschnittsbezuges der Arbeitsleihkräfte führte: Im Jahr 2000 
war er um 23 %, im Jahr 2001 nur noch um rd 11 % höher als jener der Beamten. 

11 Für die Beschäftigten im Sekretariat ermittelte der RH durchschnittliche Monars­
bezüge zwi ehen 1 900 und 2 900 EUR . 

. 1.) Der RH stellte fest. dass der durchschnittliche Monatsbezug sowohl für Beamte 
als auch für Vertragsbedienstete bei je rd 2 400 EUR lag. Im Sekretariat waren 
keine Arbeitsleihkräfte tätig. 

Eine Mitarbeiterin des Ministerbüros und zwei Mitarbeiter des Staat sekretariats 
übten insgesamt fünf Nebentätigkeiten aus, teilweise unentgeltlich. teilweise für 
ein Sitzungsgeld von 34,88 EUR. 

Zwei Mitarbeiter des Ministerbüros und ein Mitarbeiter des Staatssekretariats üb­
ten insgesamt sechs Nebenbeschäftigungen aus. Sie waren teils als Vortragende. 
als Berater, als Sachverständige oder als Konsiliar- bzw Kassenvertragsarzt tätig. 

Im Mai 2001 ersuchte das BMSG aufgrund von Medienberichten den im Februar 
2000 bestellten Leiter des Büros des Staats ekretärs. sich zur Frage von Neben­
beschäftigungen zu äußern. Mit Schreiben vom 11. Mai 2001 gab er an. als Kas­
senvertragsfacharzt und als Konsiliararzt tätig zu sein; diese Nebenbeschäfti­
gungen habe er dem BMSG bereits vor seinem Dienstantritt bek.annt gegeben. 
Aus den Personalunterlagen war dafür aber kein schriftlicher Nachweis ersicht­
lich. obwohl jede erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung unverzüglich der Dienst­
behörde zu melden ist. 

Das BMSG nahm das Schreiben unter der Voraussetzung zur Kenntnis, dass 
durch seine Nebenbeschäftigungen weder eine Behinderung der dienstlichen 
Aufgabenerfüllung eintritt noch die Vermutung einer Befangenheit hervorgeru­
fen wird bzw keine wesentlichen dienstlichen Interessen gefahrdet werden. Eine 
Überprüfung des Ausmaßes der Nebenbeschäftigung unterblieb. 

19 
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Im März 2002 teilte der Büroleiter dem BMSG mit. dass er seine Nebenbeschäfti­
gung als Kassenvenragsfacharzt mit 1. April 2002 einsteJlen und dann nur mehr 
gutachterlich und als Konsiliarfacharzt tätig sein werde. 

'I Der RH beanstandete. dass der Büroleiter diese Nebenbeschäftigungen dem 
BMSG erst im Mai 2001. also mehr als ein Jahr nach Beginn des Dienstverhält­
nisses. und dann nur auf ausdrückliche Aufforderung hin gemeldet haue. 

Der RH empfahl dem BMSG. die Mitarbeiter zur Einhaltung ihrer Meldepflichten 
anzuhalten. 

JO I Der vorhin erwähnte Leiter des Büros des Staats ekretärs hane ein rd 26-jähri­
ges Dienstverhältnis mit dem BMLV. welches er 1997 minels Austrittserklärung 
beendete. Anlässlich seines neuerlichen Dienstantritts im Februar 2000 über­
prüfte das BMSG seine Personaldalen und ersuchte das BMLV im August 2000 
um Bekanntgabe, ob ihm bereits eine Jubiläumszuwendung fUr 25 Jahre treue 
Dienste gewährt worden war. Dies wurde vom BMLV im September 2000 ver­
neint. 

Im März 2002. also mehr als fUnf Jahre nach dem Jubiläumsstichtag, beantragte 
der Leiter des Büros des Staatssekretärs beim BMSG die Nachzahlung der Jubi­
läumszuwendung samt Zinsen. Auf Anfrage des BMSG teilte das damalige 
BMLS im Juni 2002 unter Hinweis auf ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichts­
hofes mit. dass der Anspruch auf Jubiläurnszuwendungjedenfalls verjährt sei. 

Der Büroleiter nahm in einem Schreiben an das BMSG vom 2. Juli 2002 zwar 
die Verjährung zur Kenntnis. ersuchte jedoch das BMSG , unter Einbindung des 
BMlV zu überprüfen, -ob bzw in welcher Form eine Auszahlung der Jubiläums­
zuwendung auf der Basis von Billigkeitserwägungen dennoch möglich wäre". 

In der Folge er uchte das BMSG das BMLV am 11. Juli 2002 um entsprechende 
Überprüfung einer Auszahlungsmöglichkeit. ohne das BMLV über die abschlägi­
ge Rechtsauskunft des damaligen BMLS zu informieren. Am 25. Juli 2002 teilte 
das BMLV mit. es gewähre dem Büroleiter nachträglich eine Jubiläumszuwen­
dung inder Höhe von rd 9 300 EUR. und zahlte diese aus. 

I{" Der RH kritisierte, dass die Jubiläumszuwendung vom BMLV ausbezahlt wurde, 
obwohl der Anspruch darauf bereits verjährt war. Er beanstandete abcr auch, 
dass das BMSG es unterlassen haue. das BMLV über die abschlägige Rechtsaus­
kunft des BMLS zu informieren. 

Laut Stellungnahme des BMLV sei der Bedienstete nunmehr Bundesbediellsteter 
im BMSG und erfülle alle Voraussetzullgell fiir die ZuerkenllUlIg ei "er lubi­
läumszUivendulIg. Aus Iwuslwltsrerhtlicl,er Sicht sei delll Bund kein Sc/wden 
e"I,randen . 
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Arbeitsleihe 1 

Arbeitsleihe 2 

Ministerbüros 

10.4 Der RH erwiderte, dass die Stellungnahme des BMLV die Frage offen ließ, wa­
rum dem Beamten beim Ausscheiden aus dem Dienst des BMLV nicht die an sich 
übliche Jubiläumszuwendung gewährt worden war. Aufgrund der doch unge­
wöhnlichen Umstände dieses Einzelfalles könne heute nicht mit Sicherheit aus­
geschlossen werden, dass beim damaligen Ausscheiden aus dem Bundesdienst 
Gründe vorgelegen sind, welche die Nichtgewährung einer Jubiläumszuwen­
dung rechtfertigten. 

Die nunmehr erfolgte Zahlung der Jubiläumszuwendung ohne ein gründliches 
Ermittlungsverfahren war daher nach Auffassung des RH nicht geboten und 
wirkte sich als finanzielle Belasrung für den Bund aus. 

1 I Das BMSG lieh mit Wirksamkeit vom 19. April 2000 einen Akademiker vom Land 
Kärnten aus und setzte ihn bis 7. Jänner 2001 als Leiter des Ministerbüros ein. 

Neben dem monatlichen Entgelt, das sich nach seinem Bezugsanspruch gegenü­
ber dem Land Kärnten richtete, gewährte ihm das BMSG zunächst eine pauscha­
lierte Überstundenvergütung für 20 Werktagsüberstunden sowie zehn Sonn­
und Feiertagsüberstunden im April und für 40 Werktagsübersrunden sowie zehn 
Sonn- und Feiertagsüberstunden im Mai 2000. Über seinen Antrag vom 7. Au­
gust 2000 erhielt er rückwirkend ab I. Juni 2000 80 Werktagsüberstunden so­
wie 20 Sonn- und Feiertagsüberstunden im Betrag von monatlich rd 4470 EUR 
vergütet; ein entsprechender Überstundennachweis lag nicht vor. 

Der RH sprach sich grundsätzlich nicht gegen eine pauschale Abgeltung der 
Mehrleistungen aus. Grundlage dafür müssten jedoch entsprechende Überstun­
denaufschreibungen über mehrere Monate sein. 

I) 1 Eine Verwaltungsangestellte des Landes Kärnten (bis 30. November 2000 im 
-Gehobenen Verwalrungsdiensn wurde mit I. Dezember 2000 von der Vorfel­
dorganisation einer politischen Panei angestellt und am gleichen Tag dem 
BMSG als Leiterin des Ministerbüros zur Dienstleistung überlassen. Sowohl in 
dem vorn Verleiher dem BMSG übermittelten DiensLZettel über die Anstellung 
als auch im Überlassungsvenrag vom 19. Dezember 2000 wurde die Genannte 
als Akadernikerin ausgewiesen. 

Laut DiensLZettel des Verleihers wurden als Entgelt 8 212 EUR brutto pro Monat, 
t4-mal pro Jahr, und eine wöchentliche Normalarbeitszeit von 40 Wochenstun­
den vereinbart. 

Aufgrund ihrer hohen Überstundenleistungen erhielt sie folgende Monatsbezüge: 

Monat 

Dezember 2000 

Jänner 2001 

Februar 2001 

März 2001 

Überstunden 

80,50 

143,25 

135,75 

o 

Monatsbezug in EUR 

16281 

20135 

19510 

7482 

21 
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Das Vertragsverhältnis wurde mit 15. März 2001 beendet. Der Verleiher stellte 
dem BMSG für die Zeit vom I. Dezember 2000 bis 15. März 2001 inklusive dem 
Arbeitgeberanteil insgesamt 70 051 EUR in Rechnung, die auch beglichen wur­
den . 

Am 16. März 2001 wurde die Genannte als Vertragsbedienstete beim BMSG mit 
einem Fixbezug vl/5 (6 106 EUR bruno pro Monat inklusive sämtlicher Über­
stunden) aufgenommen. Der Aufforderung, die für den Abschluss des entspre­
chenden Dienstvertrages notwendigen Personal unterlagen vorzulegen - darun­
ter auch die Sponsionsurkunde - kam sie nicht nach. Am 3. April 2001 gab sie 
gegenüber dem Bundesminister bekannt, dass sie das Studium der Rechtswissen­
schaFten noch nicht abgeschlossen habe. und reichte gleichzeitig ihre Kündi­
gung ein. 

Daraufhin erstattete das BMSG am 4. April 2001 wegen des Verdachtes der Er­
füllung des Tatbestandes des Betruges eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft, 
die jedoch das Verfahren im Juli 2003 einstellte. 

1.1 J Der RH hält fest, dass die Genannte bis 30. November 2000 in einem privat­
rechtlichen Dienstverhältnis zum Land Kärnten im -Gehobenen Verwaltungs­
dienst" im Sekretariat des damaligen Landeshauptmann- Stellvertreters (Ing Ma­
thias Reichhold) beschäftigt war. 

Nach der Aktenlage gab sie sowohl beim Abschluss ihres Dienstvertrages beim 
Verleiher als auch beim Abschluss des Überlassungsvertrages an, den akademi­
schen Titel Magister zu führen. Die Höhe des im Dezember 2000 vereinbarten 
Bezuges von 8 212 EUR orientierte sich an der Tatsache eines angeblich abge­
schlossenen Studiums. 

1.1 Eine LeiharbeitskraFt legte dem BMSG eine Reise- und Hotelkostenrechnung 
über den Betrag von 2 067 EUR vor. Diese Kosten waren anlässlich der Anreisen 
VOn Rom zu einem Vorstellungsgespräch und zum Dienstantritt entstanden. 
Nach Rücksprache mit der Bundesministerin refundierte das BMSG I 453 ElJR. 

, Der RH hält dazu fest, dass diese Kosten im persönlichen Interesse der Leihar­
beitskraft entstanden waren und sie dafür auch selber aufzukommen hatte. Die 
Kostenübemahme durch das BMSG war daher nicht gerechtfertigt. 
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Ministerbüros 

Unterstützung und Beratung der Bundesministerin 

Public Relations­
Beratungsvertrag 

111 Am 8. August 2000 schloss das BMSG über Wunsch der damaligen Bundesmi­
nisterin, Dr EJisabeth SickJ, mit einer Werbeagentur einen Vertrag zum Thema 
"Kommunikations- und PR-Beratung der Bundesministerin zur medien- und 
ölTenllichkeitswirksamen Unterstützung ihrer Tätigkeit im Sinne einer persön­
lichen Betreuung sowie Beratung bei der öffentlichkeitswirksamen Präsentation 
hinsichtlich der durch die Bundesministerin repräsentierten Themenbereiche". 
Die Vergabe erfolgte im Verhandlungsverfahren ohne Einholung von Vergleichs­
angeboten. Als Auftragsemgelt wurde eine fixe Pauschalvergütung von monat­
lich 8 721 EUR {ohne UStJ vereinbart. 

Wegen ständiger Kommunikationsprobleme mil dem Ministerbüro wurde über 
Wunsch des Auftragnehmers der bestehende Agenturvertrag mit 30. September 
2000 einvernehmlich aufgelöst. Bis dahin fielen Kosten in Höhe von 17 442 EUR 
{ohne UStJ an. 

l.j,J Der RH wies darauf hin, dass nach den hausinternen Vergabevorschriften des 
BMSG bei Aufträgen dieser Größenordnung mindestens drei schriftliche Ver­
gleichsangebote einzuholen gewesen wären. 

23 
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1 Im Büro des bis 14. November 2000 im Amt befindlichen Bundesministers, 
DI Michael Schmid. sowie der ihm nachfolgenden Bunde ministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie, DI Dr Monika Forstinger. waren zwischen 4. Fe­
bruar 2000 und 31. Dezember 2001 insgesamt 41 Personen be chäftigt. 19 Mit­
arbeiter gehörten dem Personalstand des BMVlT an (Beamte und Vertragsbe­
dienstete), zwei Personen waren aus anderen Ressort dienslZugeteilt. 
19 Mitarbeiter waren auf der Basis von Arbeitsleihen tätig. Eine Person gehörte 
weder dem Personalstand des BMVIT an. noch war sie dienslZugeteilt oder auf­
grund eines ArbeilSleihvenrages beschäftigt. 

Der Bundesminister bzw die Bundesministerin verfUgten außerdem über vier 
Chauffeure inder Kra ftfahrzeugstelle, wobei ein Chauffeur von der Bundespoli­
zeidirektion Wien dienstzugC!eilt war. Zwei Chauffeure gehörten dem Personal­
stand des BMVlT an, ein Chauffeur war auf Basis einer Arbeitsleihe tätig. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2001 waren noch 19 Personen (ohne Chauffeure 
oder Mitarbeiter in Karenz) im Mini terbüro beschäftigt. Eine Arbeitsleihkraft 
befand sich seit 15. Jänner 2001 in Karenz. 

Die nachstehende Übersicht zeigt die Anzahl der Personen, die im Überprü­
fungszeitraum eine Funktion im Ministerbüro ausgeÜbt haben. und die Planstel­
lenwenigkeit der ihnen dafür jeweils zugewiesenen bzw gebundenen Planstel­
len: 

Leitung des Min isterbüros 

Pressesprecher 

Mitarbeiteranzahl 

2 

2 

Planstellenwcnigkeit 

A 1/7 

A 1/4. A 2/6 

Referent in A I 

Referent in A 2 

Sekretariat 

Chauffeur 

24 

15 

5 

17 

4 

A 1/2 bis A 1/5, A 2/6 

A 2/6 

A 1/2. A 2/4 bis A 2/6. 
A 3/1 bis A 3/4, A 4/2, 
A 5/Grundlaufbahn 

A 3/2. A 4/1. 
A 5/Grundlaufbahn, 
E 2b/ Grundlaufbahn 
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Neuaufnahmen 

Bestellungen 

Mehrfach­
verwendungen 

Arbeitsleihe 

Übersicht 

Ministerbüros 

Im Überprüfungszeitraum wurden zehn Personen neu in ein Bunde dienstver­
hältnis (als Venragsbedienstete) aufgenommen. Bei acht Personen erfolgte die 
Neuaufnahme befristet für die Dauer der Verwendung im Kabinen des Bundes­
ministers. Zwei zunächst als befristet vorgesehene Dienstverhältnisse wurden 
auf ausdrücklichen Wunsch der Ressortleitung auf unbefristete Dauer (mit einem 
Monat Probezeit) abgeschlossen; sie wurden millierweile einverständlich gelöst. 

Durch die unbefristeten Neuaufnahmen war die erforderliche Flexibilität hin­
sichtlich der Dauer der Tätigkeit im Ministerbüro nicht mehr gegeben. Der RH 
erachtete daher die unbefristete Neuaufnahme von Bediensteten in einem Minis­
terbüro als unzweckmäßig und empfahl. in Hinkunft lediglich Dien tverträge 
abzuschließen, die für die Dauer der Tätigkeit im Ministerbüro befristet sind. 

Das BMVlT leille mil, dass die Seil der Umwandlung der Arbeilsleihl1erträge ge­
schlossenen Diel1stverträge dieser Empfehlung eil/sprechen. 

-I Nach öffentlicher Ausschreibung wurde ein Beamter eines anderen Ressorts von 
der Begutachtungskommission als bestgeeignet befunden und mit der Funktion 
des Generalsekretärs betraut. 

Im Prüfungszeitraum wurden keine Mitarbeiter des Ministerbüros in Leitungs­
funktionen bestellt. 

Aufgrund der vom BMVIT übergebenen Unterlagen waren keine Mehrfachver­
wendungen der Be chäftigten im Ministerbüro festzustellen. 

(>.I Im Zeitraum zwischen 4. Februar 2000 und 31. Dezember 2001 schloss da 
BMVIT für 20 Mitarbeiter des Ministerbüros einschließlich eines Chauffeurs Ar­
beitsleihverträge ab. 

Die beiden Arbeitsleihverträge, die mit einem Fonds und der Landesgruppe einer 
politischen Partei abgeschlossen wurden, betrafen jeweils Mitarbeiter, die dort 
schon länger beschäftigt gewesen waren. 

Zwei Arbeitsleihkräfte wurden für rd eineinhalb Monate von der Bildungs­
einricbtung einer Interessenvenretung und unminelbar an chließend von einem 
Umernehmen verliehen. Insgesamt wurden von der BildungseinrichLUng acht 
und von fünf Unternehmen zwölf Leiharbeitskräfte zur VerfUgung gestellt. Diese 
gingen am Tag ihres Dienstantritts im BMVfT kein Dienstverhältnis mit dem 
Bund, sondern mit dem Verleiher ein, der sie sogleich dem BMVIT mit Überlas­
sungsvertrag zur Verfugung stellte. 
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! I Nach Auffassung des RH handelte es sich dabei um Fälle "unechter" Arbeitslei­
he. in denen der Abschluss von Dienstverträgen mit dem Bund zweckmäßiger 
gewesen wä re. 

!. I Laut Stellullgnahme des BMVIT seieIl bis Ellde April 2002 alle Arbeitslei/wer­
träge der Refcremen ill vom damaligen BMLS genehmigte SOlldervenräge mit 
AII-inc/usive- Bezügen umgewandelt worden. Die Arbeitslei/lVerrrlige im Sekreta­
riatsbereich wliren bis Ende 2001 in StO/ldardvenräge umgewandelt worden. 

, I Der schriftliche Abschluss der Arbeitsleihverträge zwischen den Verleihern und 
dem BMvrr erfolgte in allen Fällen erst nach Aufnahme der Tätigkeit der Leih ­
arbeitskräfte im BMVIT. Für vier Arbeitsleihverhältnisse dauene es rund sieben 
Monate bis zur Venragsunterzeichnung durch das BMVIT. In einem dieser Fälle 
war das Arbeitsleihverhältnis bereits zwei Monate vorher beendet worden. 

Der entsprechende Venrag flir die Beistellung einer Sekretärin vom 18. Jänner 
bis zum 28. Februar 2001 wurde erst 3m 8. Mai 2001 unterfertigt. Im Fall einer 
Pressesprecherin. die vom 2. Mai 2001 bis 30. April 2002 beschäftigt war, kam 
überhaupt kein schriftlicher Venrag zustande. Die flihrte in der Folge zu Pro­
blemen bei der Abrechnung des Leiharbeitsentgelts. 

, ) Nach Auffassung des RH wären raschere Venragsabschlüsse zweckmäßig und 
der Rechtssicherheit dienlich gewesen. 

Mitwirkung des BMF H I Das BMVIT ersuchte vor Abschluss der jeweiligen Arbeitsleihverträge das BMF 
um Zustimmung. Das BMF hat im Jahr 2001 flir flinf Leiharbeitskräfte das da­
malige BMLS mitbefasst. Dieses venrat die Meinung, "dass der zu vereinbarende 
Kostenersatz flir die gegenständliche Arbeitsleihe teurer kommen würde als ein 
entsprechender Sondervenrag, weshalb mit dem BMiS eine diesbezügliche Klä­
rung herbeizuführen wäre". Eine abschließende Stellungnahme des BMF blieb in 
diesen Fällen offen. 

26 

Im November 2001 waren Forderungen der Verleiher flir die erwähnten fünf Leih­
arbeitskräfte in Höhe von rd 265 000 EUR ausständig, die vom BMVIT aufgrund 
der fehlenden Vertragsabschlüsse zunächst nicht zur Anweisung gebracht wurden. 

Im Dezember 2001 schloss das BMVIT mit Ausnahme der Pressesprecherin die 
entsprechenden Arbeitsleihverträge ab und beglich die offenen und laufenden 
Verpflichtungen. Die Empfehlung des BMLS, anstart der fünf Arbeitsleihverträge 
Sondervenräge abzuschließen. selZle das BMVIT nur in zwei Fällen (im ersten 
Halbjahr 2002) um. 

H.} Der RH hielt fest, dass die genan nten Arbeitsleihvenräge zwischen dem BMVIT 
und den Verleihern grundsätzlich rechtsverbindlich waren, letztlich aber ohne 
Zustimmung des BMF abgeschlossen wurden. Falls die vorherige rechtzeitige 
Befassung des BMF nicht möglich sein sollte, wäre in Hinkunft für den Fall der 
Nichtzustimmung des BMF die Auflösung des Vemages zu vereinbaren. 
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Inhalt der Verträge 

Ministerbüros 

J. Leiharbeitsemgelte 

Die monatlichen Bezüge der Leiharbeitskräfte lagen gegenüber den bestmög­
lichen Monatsbezügen eines vergleichbaren Vertragsbediensteten um bis zu 
114 'lb höher. Eine sachliche und nachvollziehbare Begründung für die höheren 
Entgelte war nicht gegeben. Ebenso wenig war aus den Unterlagen ersichtlich. 
dass die ausgeliehenen Arbeitskräfte in früheren Dienstverwendungen derart ho­
he Bezüge erzielt hätten. welche die Höhe des vereinbanen Leiharbeitsemgelts 
rechtfenigen würden . 

. ) Der RH vermisste in diesem Zusammenhang entsprechende schriftliche Anforde­
rungsprofile. in denen die rur die Tätigkeit im Ministerbüro verlangten besonde­
ren Qualifikationen festgelegt werden. Die sachliche Begründung für al)f;illige 
höhere Leiharbeitsentgelte sollte jedenfalls gegeben und nachvollziehbar sein. 

Abrechnung der Reisegebühren 

10. Die Leiharbeitskräfte rechneten ihre Dienstreisen unterschiedlich ab; ein Teil 
nach der Reisegebührenvorschrift des Bundes. ein Teil nach dem für sie gelten­
den Kollektivvenrag. Die Auszahlung erfolgte mit einer Ausnahme durch die 
Verleiher. welche die Kosten im Refundierungsweg beim BMVIT anfordenen. 

10.1 Der RH empfahl dem BMVIT. künftig die Reiserechnungen auf Basis der Reise­
gebührenvorschrift direkt mit den Mitarbeitern abzurechnen. weil in diesem Fall 
weder Umsatzsteuer noch Kommunalsteuer anfallt. Dabei wäre die Gebührens!U­
fe nach der Wertigkeit der gebundenen Planstelle und dem Lebensalter der Be­
troffenen zu ermitteln. 

10.J Laut MiTTeilullg des BMVlT werde dieser Empfehlullg bereits entsprochell. 

Abrechnung der Überstunden 

I Von den 20 Arbeitsleihkräften im Ministerbüro erbrachten im Überprüfungszeit­
raum sieben Personen angeordnete Überstunden. Die Mehrleisrungen der übri ­
gen Arbeitsleihkräfte wurden mit einem AII- inclusive- Bezug abgegolten. 

Die für die Abrechnung verantwonliche Stelle im BMVIT verfügte nicht über die 
entsprechenden Kollektivverträge. um die vorgelegten Abrechnungen auf ihre 
sachliche Richtigkeit zu überprüfen. Trotzdem wurden jeweils die Richtigkeit der 
Lieferung (Leistung) und die Preisangemessenheit bestätigt. 

11 1 Die Bestätigung der sachlichen Richtigkeit ohne Vorliegen der dafür erforderlichen 
Voraussetzungen war haushaltsrechtlich unzulässig. Der RH erachtete es flir 
zweck.mäßig. bei regelmäßigem Übersrundenanfall eine pauschale Abgeltung der 
Mehrleistung bzw einen AJI- inclusive- Bezug zu vereinbaren. Voraussetzung daflir 
wäre jedoch ein über einen längeren Zeitraum exakt geflihner Dienstzeitnachweis. 
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Das BMVIT räumte A,ljangsschwierigkeiten bei den Abrechnungen ein und be­
tollte, es habe bei Unklarheiten mit den Verleihe", Rücksprache gehalten. Auf­
gnmd der im Minisrerbüro regelmäßig alifallenden Übersnmden eien die Ar­
beirsleihvenrägr zur Venvalrungsllrreinfacl",ng und Kosteneinsparung 
sukzessiue auf AII- inclusive-Bezüge umgestellt worden. Da diese Lei/wrbeits­
kräfte der EigenllerantUlortung zur Erfüllung ihrer AuJgaben unterlagen, seien im 
Ministerbüro keine Dien rzeiraufteichnungen gefiihn worden. 

Soweit im Kabinen des Bundesministers bzw im Büro des Staatssekretärs Mit­
arbeirer auJgrund /'on Arbeirsleihvenrägen besclläftigt seien, werde in Hinku'ift 
bei der Überprüfung der lIorgelegren Überstundenabrechnungen entsprechend der 
EmpJelllung des RH vorgegangen werden. 

Verwaltungskosten 

Ein Verleiher stellte dem BMVIT pro Arbei!Sleihe monatlich zwischen 652 EUR 
und 724 EUR (ohne USt) als Verwaltungskosten in Rechnung; im Überprürungs­
zeitraum insgesamt 19873 EUR (ohne USt). Hingegen verrechnete die Bildungs­
einrichtung einer Interessenvertretung für jede Arbeitsleihk.raft einen Verwal ­
tungskostenbeilrag von monatlich 8,72 EUR (ohne USt). insgesamt 488 EUR. 

Die Abrechnung eines anderen Verleihers für drei Arbeitsleihkräfte enthielt ei ­
nen als Finanzierungs- und Bearbeitungskosten bezeichneten Betrag in Höhe 
von 997 EUR, den das BMVIT bezahlte. Die Folgerechnungen des genannten 
Verleihers wiesen ebenfalls Finanzierungs- und Bearbeitungskosten aus, deren 
Bezahlung das BMVlT aber ablehnte. 

Bei einer Anstellung der betroffenen Leiharbeitskräfte durch das BMVIT mit 
Dienst- oder Sondervenrag wären keine Verwaltungskostenbeiträge angefallen. 
Der RH vermerkte kritisch, dass die Anerkennung und Bezahlung der Bearbei­
tungskosten VOn 997 EUR nicht gerechtfertigt war, weil dafür eine vertragliche 
Grundlage fehlte. 

Das BMVIT sri",mre dem RH ZlI ,md erkläne, die 997 EUR seien imümlich be­
zahlt worden; es wies darauf hin, dass im Ministerbüro nur mehr Dienst- oder 
Sonde,verrräge bestünden. 

Für die insgesamt 20 Arbeitsleihkräfte (einschließlich eines Chauffeurs) wurden 
freie Planstellen gebunden, wobei für einen A I- wenig verwendeten Mitarbeiter 
lediglich eine Planstelle der Wenigkeit A 2 vorgesehen war. Weiters wurde einer 
Vertragsbediensteten aufgrund der Kürze des Dienstverhältnisses keine Planstel­
le zugewiesen. Für neun Personen wurden Planstellen außerhalb des Ministerbti­
ras gebunden, davon drei als Karenzersatz. Bei der Zuweisung von Planstellen 
traten in zwei Fällen Überschneidungen von mehr als drei Monaten auf. 

Der RH empfahl dem BMVlT, in Hinkunft für die Zuweisung en!Sprechender 
Planstellen zu sorgen und dabei Überschneidungen zu vermeiden. 
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Überblick 

Ausmaß an 
Überstunden 

Belohnungen und 
Präsidialzulagen 

Ministerbüros 

Laut Stellungnahme des BMVIT könne die Arbeirsplarze/lidellz aus reclllliscilen 
Gründen nur zu Jahresbegillll geönden werden. Deshalb seien ullIerjährig Plan­
rellellbindungclI außerhalb des Minisrerbüros lIotwelldig , wobei die Arbeirs-

plarlwerfigkeir zu beacilie/l sei. 

11 Im Ministerbüro (ohne Chauffeure) verrechneten in den Jahren 2000 und 2001 
jeweils 17 Personen Überstunden einzeln, wobei im Durchschnitt rd 48 Über­
stunden (2000) bzw rd 46 Überstunden (2001) pro Mitarbeiter und Monat anfie­
len. Bei den Chauffeuren fielen durchschnittlich 129 Überstunden (2000) bzw 
100 Überstunden (2001) pro Monat an. 

Im Ministerbüro wurden die Pauschalierung und die Einzelverrechnung von 
Überstunden nicht parallel angewendet. Neben Überstundenabgeltungen wurden 
in keinem Fall Verwendungs- oder Funktionszulagen bezogen. 

Im Mini terbüro fielen bei acht Personen im Durchschnitt mehr als 60 Überstun­
den pro Monat an. 

Die Chauffeure leisteten mehr als 60 Überstunden pro Monat; bei zwei Chauffeu­
ren wurden sogar durchschnilllich mehr als 100 Überstunden pro Monat verrech­
net. Der Höchstwert eines Chauffeurs lag bei rd I 500 Überstunden in einem Jahr. 

Der RH empfahl dem BMVlT. die durch die Verwaltungspraxis des damaligen 
BMLS vorgegebene Obergrenze flir pauschalierte Überstunden (50 Werktags- so­
wie zehn Sonn- und Feicrtagsüberstunden pro Monat) nach Möglichkeit gene­
rell , also auch bei einzeln verrechneten Überstunden, einzuhalten. 

Bis Ende 1999 erhielten die Angehörigen des Präsidiums (Seklions-. Gruppen-, 
Abteilungs- , Referatsleiter und teilweise auch Sachbearbeiter) sowie die Mitar­
beiter des Ministerbüros "Präsidialzulagen" in der Höhe von rd 58 bis 73 EUR 
pro Monat, die quartalsweise in Form von Belohnungen ausbezahlt wurden . 

Das BMVIT behielt diese Praxis flir die Angehörigen des Präsidiums im Wesent­
lichen bei. Im Ministerbüro erhielten sechs Mitarbeiter (2000) bzw flinf Mitar­
beiter (2001) "Prä idialzulagen" von 58 EUR pro Monat. Ab April 2001 wurden 
auf Veranlassung des neu bestellten Generalsekretärs keine "Präsidialzulagen" 
mehr ausbezahlt. 

Im Ministerbüro erhielten die Beamten und Vertragsbediensteten Belohnungen flir 
besondere Leistungen von bis zu 741 EUR (2000) bzw 436 EUR (2001) pro Jahr. 

Der RH anerkannte die Einstellung der Auszahlung von "Präsidialzulagen", weil 
für die Auszahlung die Rechtsgrundlage fehlte. Die Höhe der Belohnungen gab 
keinen Anlass zur Kritik. 
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11 Zum Zwecke der Vergleichbarkeit ermittelte der RH rur jeden Mitarbeiter im Mi­
nisterbüro den durchschnittlichen Monatsbezug einschließlich aller Überstunden 
sowie anteiliger Belohnungen und Sonderzahlungen des jeweiligen Kalenderjah­
res ijeweils gerundet auf 100 EUR). Reisegebühren und AuslagenersäLZe sind 
ebenso wenig enthalten wie allfallige Einkünfte aus Nebentätigkeiten und Ne­
benbeschäftigungen. 

18 Für die Leitung des Büros des Bundesministers und der Pressesprecher emliLtelte 
der RH folgende Bandbreite der du rchschnittlichen Monatsbezüge in EUR: 

Funktion Niedrigster Monatsbezug 

8100 

Höchster Monatsbezug 

\I 000 Leitung des Ministerbüros 

Pressesprecher 2900 6600 

1 f} . 1 

Im durchschnittlichen Monatsbezug von 11 000 EUR rur die Leitung des Minis­
terbüros ist auch eine Urlaubsersatzleistung enthalten. 

Für die Referenten mit der Arbeitsplatzwertigkeit A I ermittelte der RH durch­
l'll schninliche Monatsbezüge zwischen 3 000 und 9 100 EUR. 

}O.I 

lJI 

Der RH stellte fest, dass der durchschnitlliche Monatsbezug der Arbeitsleihkräfte 
mit der Arbeitsplatzwenigkeit A I im Jahr 2000 um bis zu 60 'lb über dem der 
Vertragsbediensteten lag. 1m Jahr 2001 lag er nur noch rd 10 'lb darüber, weil in 
diesem Jahr neue Arbeitsleihverträge auf der Ba i von AII-inclusive-Bezügen 
abgeschlossen wurden, was die Verrechnung von Überstunden ausschloss. 

Für die Referenten mit der ArbeitsplaLZwertigkeit A 2 ermiuelte der RH durch­
schnittliche Monatsbezüge zwischen 2 300 und 5 800 EUR. 

Der RH stellte fest, dass der durchschnittliche Monatsbezug der Arbeitsleihkräfte 
mit der Arbeitsplatzwertigkeit A 2 mehr als doppelt so hoch war wie jener der 
VertragsbedienstNen. 

Für die Beschäftigten im Sekretariat ermittelte der RH durchschnittliche Monats­
'I } bezüge zwischen I 400 und 4 000 EUR. 

Der RH stellte fest, dass der durchschnittliche Monatsbezug der Arbeitsleihkräfte 
im Sekretariat um bis zu 50'lb höher als jener der Beamten war. Dabei blieb eine 
Chefsekretärin, die auch rur Pressebetreuung zuständig war, mit einem Monars­
bezug von 6 400 (2000) bzw 6 800 EUR (2001) außer Betracht. 
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Ministerbüros 

Nebentätigkeiten }) I Nach den Erhebungen dö RH und den ihm vorgelegten Unterlagen üblen im 

Neben­
beschäftigungen 

Einzelfälle 

Beschäftigung ohne 
Vertrag 

Überprüfungszeitraum sechs Mitarbeiter des Ministerbüros insgesamt 22 Neben­
tätigkeiten aus. Oftmals fehlten aber Angaben über die Höhe eines allenfalls er­
zielten Entgelts. Ein Mitarbeiter erhielt im Jahr 2000 rur sieben Aufsichtsrats­
funktionen insgesamt rd 6 100 EUR. 

1..>} Der RH bezweifelte die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen sowohl hin­
sichtlich des Personen kreises als auch der ausgeübten Nebentätigkeiten. Er be­
mängelte, dass trotz der von ihm bereits im Jahr 1999 im Zuge der vorherigen 
Prüfung der Minislerbüros ausgesprochenen Empfehlung noch immer keine 
vollständigen Aufzeichnungen über die Nebentätigkeiten vorlagen. Weiters ver­
merkte er kritisch, dass ihm die Daten nur unvollständig und mit großer zeit­
licher Verzögerung bekannt gegeben wurden. 

Jl.1 Das BMVlT vertrat die Auffassullg, eille Aufteiclwullgell wärell richtig ulld 
VOIlSfälldig. Es werde aber ill Hillkullft IIocl1 mehr auf (/ie Vollställdigkeir der auf 
die Nebelltärigkeitell bezüglicheIl Aufteic/lllullgell Bedacht lIellmell. 

)).·1 Ocr RH erwidene, dass nur im Personalakt einer Person fünf Nebentäligkeiten 
vermerkt waren, in allen übrigen Personalakten fehlten entsprechende Vermerke. 
Er wies ergänzend darauf hin, dass für die Auskunft an den RH betroffene, aber 
bereits ausgeschiedene Mitarbeiter vom Ministerbüro erst angeschrieben werden 
mussten. 

II Eine Mitarbeiterin des Ministerbüros hat eine Nebenbeschäftigung (PR-Be­
ratung) gemeldet. 

J.l1 Die GeneralsekJetärin eines Forschungsvereins war von Oktober 2001 bis Ap­
ril 2002 im Ministerbüro unentgeltlich als Referentin rur Forschung und Tech­
nologie tätig, ohne dass rur diese Tätigkeit ein Venrag vorgelegt werden konnte . 

.u Nach Auffassung des RH könnten sich daraus Probleme mit der Amlsverschwie­
genhei! und Haftungsfragen ergeben. 

j Laur Milteilung des BMVTT sei die Tätigkeit der Genera/sekreräril/ im Millis­
terbürQ vom Kabil1ett chef mit dem Forschul1gsvereili abgestimmt wordel/. 
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Ein Unternehmen steILte mit I. März 2000 einen Mitarbeiter an und verlieh ihn 
am gleichen Tag an das BMVIT, in dem er als Leiter des Ministerbüro eingesetzt 
wurde. Das Entgelt betrug 6 904 EUR brullo pro Monat (inklusive Überstunden), 
14-mal pro Jahr. 

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2000 kündigte das BMVIT den Venrag mit 
dem Verleiher mit Wirksamkeit 3 I. MärL 2001: die damalige Bundesministerin 
verzichtete bereits ab 18. Dezember 2000 auf seine DienstLeistung. Für den Zeit­
raum Jänner bis März 2001 stellte der Verleiher insgesamt 39 567 EUR (ohne 
USt) rur die Gehalt fonzahlung, die Urlaubsersatzlei tung und die entsprechen­
den Sonderzahlungen in Rechnung. 

Die Beendigung dieses Venrages verursachte höhere Kosten als die vorzeitige 
AuOösung eines Dienstverhältnisses nach den Bestimmungen des Venragsbe­
dienstetengesetze 1948. Da in diesem Fall die Kündigungsfrist nur zwei Wo­
chen betragen hälle, wäre die Gehaltsfonzahlung (rd 21 000 EUR) rur die Mona­
te Jänner bis März 2001 entfallen. 

Unterstützung und Beratung der Bundesministerin 

ZwöLf Beratungs­
aufträge an zwei 
Salzburger 
Unternehmen 

32 

Als dem Generalsekretär im Dezember 2001 vom Ministerbüro Unterlagen be­
trerrend einen Auftrag mit einem Auftragsvolumen von rd 490000 EUR zur ad­
ministrativen Abwicklung übergeben wurden, stellte er verschiedene gravieren­
de Mängel fest: er beauftragte die interne Revision mit der Prüfung der 
Auftragsvergaben des seit Jänner 2001 amtierenden Kabinenschef . 

Die interne Revision steILte Folgendes fest: 

(I) Der Kabinenschef eneilte von Jänner 2001 bis Jänner 2002 an zwei Salzbur­
ger Unternehmen zwölf Beratungsaufträge über insgesamt rd 1,9 Mill EUR. 

(2) Der Kabinellschef schrieb nur die beiden Erstaufträge aus, die wegen ihres 
Umfang auch im Verhandlungsverfahren hätten vergeben werden können. Die­
c "Aus chreibungen" erfüllten allerdings nicht einmal die Anforderungen der 

ÖNORM A 2050 rur Verhandlungsverfahren (zB Angebotsfrist flinfTage). 

(3) Da beide Unternehmen schon vor den jeweiligen Ausschreibungen Vorarbei­
ten flir das BMVIT erbracht hallen, wären sie von der Angebotslegung auszu­
schließen gewesen. Sie teILten nach Auftragseneilung Leistungen in Rechnung, 
die sie chon vor der Aus chreibung erbracht hallen. 

(4) Alle weiteren EU-weit auszuschreibenden Folgeaufträge vergab der Kabi­
nellschef an die beiden Unternehmen im Verhandlungsverfahren. 

(5) Der Kabinellschef war allein tätig: er lud zur Angebotslegung ein: die Ange­
bote waren an ihn persönlich zu richten: er eneilte die Aufträge und bestätigte 
auch die sachliche Richtigkeit der Abrechnungen. 
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(6) Der Kabinenschef erteilte die Aufträge mündlich aufgrund von Angeboten. 
die vieles offen ließen; schriftliche Venräge wurden nicht errichtet. Allerdings 
bedankten sich die Unternehmen oftmals schriftlich für die Auftragserteilung, 
um so aus ihrer Sicht die Auftragserteilung zu dokumentieren. 

(7) Die Auftragsvergaben wurden nicht - wie in der Revisionsordnung vorgese­
hen - der internen Revision vor Vertragsabschluss zur Kenntnis gebrach\. 

(8) Die aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Zustim­
mungen des BMF wurden nicht eingeholt. 

(9) Die verrechneten Honorare waren um bis zu einem Drittel höher. als sie vom 
BMVIT an gleichwertige Unternehmen bezahlt wurden. 

(10) Der Kabinenschef hinterfragte auch beträchtliche Preissteigerungen (bis zu 
13 'ltl in sieben Monaten) nicht. sondern akzeptierte sie. Teilzahlungen wurden 
unabhängig vom Leistungsfortschritt vereinbart und geleistet. Einige Teilrech­
nungen bestätigte der Kabinettschef als sachlich richtig. obwohl die Zahlungen 
noch gar nicht fallig waren. 

(11) Einige Leistungen wurden doppelt verrechnet. nämlich in Form von Teil­
rechnungen und nochmals als Rechnung über den Gesamtbetrag; der Kabinetts­
chef bestätigte dennoch die sachliche Richtigkeit. 

(I2) Der Kabinettschef gestand dem einen Unternehmen rund viermal so hohe 
(pauschale) Reisekosten wie dem anderen Unternehmen zu. obwohl beide aus 
Salzburg waren. 

(13) Die vorhandenen Schriftstücke wurden nicht in der Registratur des Minis­
terbüros erfasst; es fehlten Eingangs- und Ausgangsvermerke. 

(14) Zu einigen in Rechnung gestellten Aufträgen lagen im BMVfT keine Unter­
lagen auf. 

(15) Daher meldete die interne Revision Zweifel an der Authentizität einiger Do­
kumente an. 

Das BMVlT übergab im Juli 2002 der Staatsanwaltschaft Wien entsprechend de­
ren Ersuchen vom Jänner 2002 den Prüfbericht der internen Revision zur weite­
ren Veranlassung. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

Nach Auffassung des RH waren die Beanstandungen der internen Revision zu­
treffend. Er vermerkte kritisch, dass sowohl das anweisende Organ als auch die 
Buchhaltung die Anweisungen bzw Buchungen trotz gravierender Mängel 
durchgeführt hatten. Das BMVlT hätte daher in Hinkunft dafür zu sorgen. dass 
die anweisenden Stellen und die Buchhaltung die Einhaltung der geltenden Vor­
schriften genauer überwachen. 
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1(>.1 Laut Srclllwgnahmc des BMVIT seien die festgesrelltclI Saclrverhalte durch eine 
Einzelperson verorsaclll worden und nicht irr eirrem Strokrurproblem des Res­
sorts begrürrdet. Das BMVIT sagte die strikteste Beachtullg der /IOUs/lOltsreci1l­
lichen Bestimmungerr Iwd Empfelllurrgell des RH zu; Auftragsvergaben und Be­
srellurrge,/ würden kü,ljtig nur VOll den eil/sprechenden Fac/lObreilungen 
durchgeführt werden. 

1I1 (I) Unter Hinweis auf einen persönlichen Auftrag der damaligen Bundesministe­
rin legte ein freier Journalist im Oktober 2001 für die Verfassung von zwei Re­
den eine Honorarnote in Höhe von rd 6 100 EUR (inklusive USI) zu Handen des 
Kabinenschefs. 

(2) Für die journalistische/redaktionelle Tätigkeit für die Bundesministerin von 
März bis Oktober 2001 stellte ein RedaktionsbUro 3 488 EUR (inklusive USI) in 
Rechnung. 

(3) Unter Hinweis auf das schriftliche Angebot stellte ein einschlägiges Institut 
mr ein viereinhalbstündiges Medientraining mit der Bundesministerin 698 EUR 
in Rechnung. 

In allen Fällen sind die Bestellscheine erst nach Einlangen der Rechnungen aus­
gestellt worden. 

11 Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften wären jedoch die Bestellscheine be­
reits mit Auftragserteilung auszustellen und vom anweisenden Organ an die 
Buchhaltung zu übermitteln gewesen. 
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Überblick 

Personaleinsatz im 
Büro des Bundes­
ministers tür Wirt­
schaft und Arbeit 

Funktion 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit 

Ministerbüros 

I Im Kabinen des Bundesministers mr Wirrschaft und Arbeit. Dr Manin Banen­
stein. sowie im Büro der damaligen Staatssekretärin für Tourismus und Freizeit­
winschaft. Mares Rossmann. waren zwischen 4. Februar 2000 und 3 I. Dezem­
ber 2001 25 Personen beschäftigt. davon 16 im Kabinen des Bundesministers 
und neun im Büro der Staatssekretärin. 

Elf Mitarbeiter gehönen dem Personalstand des BMWA an (Beamte und Ver­
tragsbedienstete). 14 Mitarbeiter waren auf der Basis von Arbeitsleihen tätig. 

Darüber hinaus verfügten der Bundesminister und die Staatssekretärin über je 
zwei Chauffeure. die in der Amtswinschaftsstelle (Krafrwagendienst) Dienst ver­
sahen. Anzumerken ist. dass die beiden Chauffeure des Bundesministers aus ei­
nem anderen Re son dienstzugeteil! waren. 

Zum Stichtag 3 I. Dezember 2001 waren noch 21 Personen (ohne Chauffeure 
oder Mitarbeiter in Karenz) beSChäftigt. davon 15 im Kabinett des Bundesminis­
ters und sechs im Büro der Staatssekretärin. Eine Mitarbeiterin befand sich seit 
8. Oktober 2001 in Karenz . 

• Die nachstehende Übersicht zeigt die Anzahl der Personen. die im Überprü­
fungszeitraum eine Funktion im Ministerbüro ausgeübt haben. und die Planstel­
lenwenigkeit der ihnen dafür jeweils zugewiesenen bzw gebundenen Planstel­
len: 

Mitarbeiteranzahl Pla nstellenwenigkei t 

Leitung des Ministerbüros 1 A 1}7 

Pressesprecher 1 A 1}6 

Referent in A 1 8 A 1}2. A 1}4 bis A 1}6 

Referent in A 2 A2j) 

Sekretariat 5 
A I}Grundlaufhahn. 
A 3}2. A 3}5 

Chauffeur 2 A 3}Grundlaufhahn 
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Büro der damaligen 
Staatssekretärin 
für Tourismus und 
Freizeitwirtschaft 

Funktion 

Leitung des Büros 

Pressesprecher 

Referent in A 1 

Sekretariat 

Chauffeur 

Neuaufnahmen 

Bestellungen 

Mehrfach­
verwendungen 
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Die nachstehende Übersichl zeigt die Anzahl der Personen, die im Überprü­
fungszeilraum eine Funktion im Büro der Staatssekretärin ausgeübt haben, und 
die Planstellenwenigkeit der ihnen dafür jeweils zugewiesenen bzw gebundenen 
Planstellen: 

Mitarbeiteranzahl 

2 

2 

1 

5 

2 

Pla nstellenwertigkeit 

A 1/6 

A 1/4 

A 1/4 

A 3/2, A 3/3 

A 3/Grundlaulbahn 

Im Überprüfungszeitraum wurden runf Personen neu in ein Bundesdienstver­
hälrnis als Venragsbedienstete aufgenommen. Die Neuaufnahmen erfolgten be­
fristet (als Karenzersatz bzw für die Dauer der Verwendung im Kabinen des 
Bundesministers und im Büro der Staatssekretärin); dabei wurden Sonderverträ­
ge gemäß § 36 des Venragsbedienstetengesetzes 1948 abgeschlossen. 

In vier von insgesamt sieben Sondervenrägen rur befristete höherwertige Ver­
wendungen wurde ein Anspruch auf Rei egebühren nach der höchsten Gebüh­
renstufe J der Reisegebührenvorschrift des Bundes vereinbart, obwohl nach der 
gängigen Verwaltungspraxis ausschließlich die niedrigere Gebührenstufe 23 vor­
zusehen gewesen wäre. Denno h lagen rur diese Sondervenräge - soweit erfor­
derlich - die Zustimmungen des BMLS· vo r . 

• bzw de; BMF vor In-Krart-TrC'H'n der Bund(SminisIC'n('ngrst'u-NovdlC' 2000 

Der RH empfahl, diese Sonderverträge der gängigen Verwaltungspraxis anzu­
passen. 

Lau/ Srelhmgnallme des BMWA werde der Empfehlung Recllllullg ge/ragen wer­
den. 

Im Überprüfungszeitraum wurden keine Mitarbeiter des Kabinetts des Bundes­
ministers bzw des Büros der Staatssekretärin in Leitungsfunktionen bestellt. 
Zwei Mitarbeitern wurden befristete. höherwenige Projektarbeitsplätze zugewie­
en; Ausschreibungen waren dafür nicht erforderlich. 

ach Angaben des BMWA wiesen drei Beschäftigte im Kabinett des Bundesmi­
nisters Mehrfachverwendungen auf. dabei hatten zwei Personen zugleich Lei­
lungsfunktionen inne. 

Bei einem Mitarbeiter. der zugleich stellvenretender Leiter einer Abteilung war, 
flelen im Rahmen seiner Tätigkeit als Referent im Kabinett des Bundesministers 
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Arbeitsleihe 

Übersicht 

Abschluss der 
Verträge 

Ministerbüros 

monatlich rcl 70 Über.ilunden bzw mehr als 800 Überstunden pro Jahr im Wege 
der Einzelverrechnung an; dies fUhrte zu einem Überstundenentgelt von rd 
17 000 EUR (2000] bzw rd 19 000 EUR (2001]. 

Der RH regte an, Mehrfachverwendungen. die zu derart hohen Arbeitsbelastun­
gen und damit verbundenen Bezugserhöhungen im Wege einzeln verrechneter 
Überstunden führen, zu vermeiden. 

Das BMWA nahm den Hillweis zur Kelllllllis und meillle ergällzelld, dass jeder 
Ein.zelfall gesolldert zu prüfeIl wäre. 

Im Zeitraum zwischen 4. Februar 2000 und ) I. Dezember 2001 schloss das 
BMWA fUr zehn Mitarbeiter des Ministerbüros und fUr vier Mitarbeiter des 
Staatssekretarials Arbeitsleihvenräge ab. 

Die fünf davon mit einer Kammer abgeschlossenen Verträge bzw der mit einer 
Versicherung abgeschlossene Vertrag betrafen Mitarbeiter, die dort schon länger 
beschäftigt gewesen waren. 

Die übrigen zur Verfligung gestellten LeiharbeiLSkräfte (vier von der Bildungs­
einrichtung einer Interessenvertretung, eine von der Vorfeldorganisation einer 
politischen Partei und drei von zwei Unternehmen] gingen am Tag ihres Dienst­
anrritts im BMWA kein Dienstverhältnis mit dem Bund, sondern mit dem Verlei­
her ein, der sie sogleich dem BMWA mit Überlassungsvenrag zur Verfügung 
stellte, 

I , Nach Auffassung des RH handelte es sich bei Letzteren um Fälle -unechter- Ar­
beitsleihe. in denen der Abschluss von Dienstverträgen mit dem Bund zweckmä­
ßiger gewesen wäre. 

Laut Stdlu'lgllohme des BMWA scliließe es Arbeitsleihverträge lIur ill jenen Fäl­
lell ab, ill den eil die lIachgefragte Qualifikatioll im Ressortbereich lIiel't gegebell 
sei. 

In drei Fällen trat das BMWA an Stelle des ehemaligen BMUJF in bestehende 
Arbeitsleihverträge mit einer Kammer, der Bildungseinrichtung und einem 
Unternehmen ein, weil die Leiharbeitskräfte mit dem Bundesminister vom 
BMUJF in das BMWA wechselten. 

Der schriftliche Ab chluss der übrigen ArbeiLSleihverträge erfolgte in den meis­
ten Fällen erst nach Aufnahme der Tätigkeit der Leiharbeitskräfte im BMWA, 

Nach Auffassung des RH wären raschere Vertragsabschlüsse zweckmäßig gewe­
sen. 
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Mitwirkung des BMF 'I Wie der RH feststellte, ersuchte das BMWA in keinem Fall - weder vor Ab­
schluss des jeweiligen Arbeitsleihvertrages noch später - das BMF um Zustim­
mung, obwohl dies nach den haushaltsrecht.lichen Vorschriften geboten gewesen 
wäre. 

J. Der RH empfahl. in Hinkunft vor Vertragsabschluss die nach den Haushaltsvor­
schriften norwendige Zustimmung einzuholen. Falls die vorherige rechtzeitige 
Befassung des BMF nicht möglich sein sollte, wäre für den Fall der Nichtzustim­
mung des BMF die Aunösung des Venrages zu vereinbaren. 

J.I Laut Milleilullg des BMWA habe es dieser Empfel!/ullg bereits elItspracheIl Ulld 
beim Abschluss 1'011 zwei neueIl Arbeirsleihvefträgell die Zustimmullg des BMF 
eilIgehall. 

Inhalt der Verträge Leiharbeitsemgcite 

38 

10 I Die monatlichen Bezüge der Leiharbeitskräfte lagen gegenüber den bestmög­
lichen Monatsbezügen eines vergleichbaren Vertragsbediensteten um bis zu 
83 <\b höher. Aus den Unterlagen war nicht ersichtlich, dass die ausgeliehenen 
Arbeitskräfte in früheren Diensrverwendungen ebenfalls deran hohe Bezüge 
bzw Überstundenpauschalien oder Mehrdienstleistungszulagen erzielt hätten, 
welche die Höhe des vereinbanen Leiharbeirsentgelts rechtfertigen würden. 

11 Der RH vermisste in diesem Zusammenhang entsprechende schriftliche Anforde­
rungsprofile, in denen die für die Tätigkeit im Ministerbüro verlangten besonde­
ren Qualifikationen festgelegt werden. Die sachliche Begründung für allfällige 
höhere Leiharbeitsemgelte sollte jedenfalls gegeben und nachvollziehbar sein. 

'J. Laut StellUllgllahme des BMWA werde es der Empfehlullg wr Erstellullg VOll 
elllspreclre .. dell A IIforderulIgsprojilell Rech 1I"lIg r ragell. 

Abrechnung der Reisegebühren 

I Abgesehen vom Vertrag für eine Sekretärin, die allerdings keine Dienstreisen 
unternahm, war in allen anderen Arbeirsleihveruägen geregelt, dass Dienstrei­
sen vom jeweiligen Arbeitnehmer direkt mit dem BMWA abzurechnen sind; der 
Ersatz der Reisekosten hatte sich nach den Bestimmungen der Reisegebühren­
vorschrift des Bundes zu richten. Für die einzelnen Leiharbeitskräfte galten da­
bei entsprechend der Wenigkeit ihrer gebundenen Planstelle und ihrem Lebens­
alter die nach der Reisegebührenvorschrift zutreffenden Gebührensrufen. 

Dem RH erschienen die Direktverrechnung und Anwendung der Reisegebühren­
vorschrift zweckmäßig und beispielhaft für andere Ressons. 
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Mi nisterbüros 

Abrechnung der Überstunden 

111 Ein Großteil der im Ministerbüro beschäftigten Leiharbeitskräfte erbrachte im 
Überprüfungszeitraum Überstundenleistungen. Dabei wurden folgende Arten der 
Abgeltung der erbrachten Mehrleistungen festgestellt: 

- AII-inclusive-Bezug; 
- Gewährung einer Mehrleistungszulage (bis zu 96 'Ib des Grundbezuges). mit 

der alle Mehrleistungen abgegolten sind; 
- Gewährung eines ÜberslUndenp3uschales. womit nicht in allen Fällen die An­

zahl der abgehaltenen Überstunden festgelegt war; 
- in einem Fall Einzeiverrechnung angeordneter Überstunden. 

I U Der RH erachtete es für zweck.mäßig, bei regelmäßigem Überstundenanfall eine 
pauschale Abgeltung der Mehrleistung bzw einen AJI-inclusive-Bezug zu ver­
einbaren. Voraussetzung dafür wäre jedoch ein über einen längeren Zeitraum 
exakt geführter Dienstzeitnachweis. 

Il.I Das BMWA teilte lIIit. dass der vorgesclilage/le Diellstze;/IIocl,weis durch die 
au/omaliolls,mrerstützte Arbeitsuitverwaitullg erbraclll werde. 

Planstellenbindung 11.1 Zehn Personen wurden Planstellen außerhalb des Kabinetts des Bundesministers 

Überstunden 

Überblick 

bzw des Büros der Staatssekretärin zugewiesen; dies war zum Teil auch darauf 
zurückZuführen, weil für das im Jahr 2000 neu eingerichtete Staatssekretariat 
für Tourismus und Freizeitwinschaft vorerst keine eigenen Planstellen zur Ver­
fügung standen. 

Den insgesamt 14 Arbeitsleihkräften wurden bis auf drei Ausnahmen entspre­
chende freie Planstellen zugewiesen. Von einer rund einmonatigen Tätigkeit ei­
ner Mitarbeiterin im Büro der Staarssekretärin erhielt die Personalabteilung erst 
nach Beendigung der Arbeitsleihe Kenntnis. 

J.J Der RH empfahl dem BMWA. in Hinkunft für die Zuweisung entsprechender 
Planstellen zu sorgen und die Information in Personalangelegenheiten zu ver­
bessern. 

14.1 Im Kabinen des Bundesministers und im Büro der Staatssekretärin lielen bei 
sechs Personen (im Jahr 2000) bzw fünf Personen (im Jahr 2001) einzeln ange­
ordnete Überstunden an. Dabei wurden monatlich im Durchschnin rd 36 Über­
stunden (2000) bzw rd 37 Überstunden (2001) pro Mitarbeiter verrechnet. 

Neben einzeln verrechneten Überstunden wurden in keinem Fall Verwendungs­
oder FunktionszuJagen bzw Überstunden pause ha lien bezogen. 
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Bezüge 

Allgemeines 
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Ein Mitarbeiter erbrachte seit März 2000 regelmäßig 70 Überstunden im Monat 
- und zwar ohne Pauschalierung. 

Bei den Chauffeuren. welche im Kraftwagendienst der Amtswirt chaftsstelle in 
Verwendung standen, flelen durchschnittlich rd 86 Überstunden (2000) bzw rd 
87 Überstunden (2001) pro Monat an. Der Höchsrwcn eines Chauffeurs lag bei 
rd I 200 Überstunden in einem Jahr. 

Der RH empfahl dem BMWA, die durch die Verwaltungspraxis des damaligen 
BMLS vorgegebene Obergrenze für pauschalierte Überstu nden (50 Werktags- so­
wie zehn Sonn- und Feiertagsüberstunden pro Monat) nach Möglichkeit gene­
rell. also auch bei einzeln verrechneten Überstunden, einzuhalten. 

I I Bis Ende 1999 erhielten die leitenden Angehörigen des Präsidiums (Sektions-, 
Gruppen- und Abteilungsleiter) sowie die Mitarbeiter des KabinettS des Bundes­
ministers anstelle der bis zum Jahr 1989 monatlich ausbezahlten "Präsidialzula" 
ge" monatliche Belohnungen im Gesamtausmaß von rd 262 bis rd 698 EUR pro 
Jahr. 

Diese Praxis wurde für die Angehörigen des Präsidiums und die drei vom Kabi­
nett des früheren Bundesministers übernommenen Mitarbeiter im Wesentlichen 
beibehalten : sie erhielten im Jahr 2000 weiterhin "Präsidialzulagen- von rd 22 
bis rd 58 EUR pro Monat. Ab Oktober 2000 wurde die Auszahlung der "Präsidi­
alzulagen" jedoch generell eingestellt. 

Im Kabinett des Bundesministers und im Büro der Staatssekretärin erhielten die 
Beamten und Vertragsbediensteten Belohnungen für besondere Leistungen in 
der Höhe bis zu 436 EUR jährlich; diese wurden üblicherweise im Dezember des 
jeweiligen Jahres ausbezahlt. In einem Fall erhielt eine Mitarbeiterin in einem 
Jahr zwei leistungsbezogene Belohnungen in Höhe von insgesamt rd I 020 EUR. 

Neben leisrungsbezogenen Belohnungen zahlte das BMWA Weihnachtsbeloh­
nungen in Höhe von rd 170 EUR je Mitarbeiter. 

) Der RH anerkannte die Einstellung der Auszahlung von "Präsidialzulagen", weil 
dafür die Rechtsgrundlage fehlte. Die Höhe der Belohnungen gab keinen Anlass 
zur Kritik. 

Der RH ermittelte zum Zwecke der Vergleichbarkeit für jeden Mitarbeiter im Mi­
nisterbüro den durchschnittlichen Monatsbezug einschließlich aller Überstunden 
sowie anteiliger Belohnungen und Sonderzahlungen des jeweiligen Kalendeljah ­
res (gerundet auf 100 EUR). Reisegebühren und Auslagenersätze sind ebenso we­
nig enthalten wie allfallige Einkünfte aus Nebentätigkeiten und Nebenbeschäfti­
gungen. 
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Bezüge im 
Ministerbüro 

Bezüge im Büro 
der damaligen 
Staatssekretärin 

Ministerbüros 

I Für die Leitung des Büros des Bundesministers sowie die Pressesprecherin er­
mittelte der RH folgende Bandbreite der durchschnittlichen Monatsbezüge in 
EUR : 

Funktion 

Leitung des Ministerbüros 

Pressesprecherin 

Niedrigster Monatsbezug 

7 100 

7500 

Höchster Monatsbezug 

7200 

7600 

Der Leiter des Ministerbüros bezog gemäß der gängigen Verwaltungspraxis ei ­
nen Fixgehalt, mit dem auch alle Überstundenleistungen abgegolten waren. Die 
Pressesprecherin war aufgrund einer Arbeitsleihe tätig; mit ihrem Bezug waren 
alle Überstundenleistungen abgegolten. 

" ( Für die Referenten mit der Arbeitsplatzwenigkeit A I ermittelte der RH durch ­
schnittliche Monatsbezüge zwischen J 100 und 7 600 EUR. 

Der RH stellte fest, dass der durchschnittliche Monalsbezug der Arbeit leihkräfte 
mit der Arbeitsplatzwertigkeit A I im Jahr 2000 um bis zu 30 % über dem ver­
gleichbarer Beamter lag. 

Für den Referenten mit der ArbeitsplalZwenigkeit A 2 ermittelte der RH einen 
durchschnittlichen Monatsbezug von J 100 EUR (2000) und 2800 EUR (2001). 

w. ( Für die Beschäftigten im Sekretariat ermittelte der RH durchschnittliche Monats­
bezüge zwischen I 700 und 4 600 EUR. 

}().' Der RH stellte fest, dass Sich der durchschnittliche Monatsbezug der Arbeits­
leihkräfte im Sekretariat bis auf ungef>ihr das Doppelte des MonaISbezuges der 
öffentlich Bediensteten belief. 

Für die Leitung des Büros der Staatssekretärin sowie die Pressesprecher ermiuel­
te der RH rolgende Bandbreite der durchschniUlichen Monatsbezüge in EUR: 

Funktion 

Leitung des Büros 

Pressesprecher 

Niedrigster Monatsbezug 

6100 

4100 

Höchster Monatsbezug 

7400 

4300 

Für den Referenten mit der Arbeirsplatzwerugkeit A I ermittelte der RH einen 
durchschnittlichen Monatsbezug von 4 300 ELJR (2000 und 2001). 
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11 Für die Beschäftigten im Sekretariat ermittelte der RH durchschnillliche Monat5-
bezüge zwischen I 900 und 3 200 EUR. 

) 1 Der RH stelhe fest, dass der durchschnittliche Monatsbezug der Arbeitsleihkräfte 
um bis Zu 50 % über dem der öffentlich Bediensteten lag. 

} I Im Überprüfungszeilraum übten vier Mitarbeiter des Ministerbüros und eine 
Mitarbeiterin des Staatssekretariats insgesamt 13 Nebentätigkeiten aus, darunter 
drei Lehraufträge. Abgesehen von Tätigkeiten ohne Vergütung bzw SitzungsgeI­
dem (bis zu 100 EUR) erreichten die Vergütungen pro Kopf bis zu 4 800 EUR pro 
Jahr. 

2'> Drei Mitarbeiter des Staatssekretariats übten insgesamt vier Nebenbeschäftigun­
gen aus, und zwar die Abhaltung eines Sprachkurses, die Tätigkeit als Waren­
präsentator sowie zwei ehrenamtliche Tätigkeiten. 

Unterstützung und Beratung des Bundesministers bzw der Staat5sekretärin 

>I, Im Prüfungszeitraum wurden keine diesbezüglichen Aufträge eneilt. 

Einzelfälle 

Abschluss eines nl Für das Zur-Verfügung-Stellen einer Sekretärin für das Staatssekretariat in der 
Arbeitsleihvertrages Zeit vom 15. Juli bis 15. August 2000 stellte ein Unternehmen mit Schreiben 

vom 21. August 2000 dem BMWA Kosten in Höhe vOn rd 5 000 EUR in Rech­
nung. Die zuständige Personalabteilung verweigerte zunächst die Zahlung, weil 
keine schriftliche Vereinbarung zwischen dem BMWA und dem Verleiher über 
das Dienstverhältnis vorlag. 

42 

In der Folge stellte sich heraus, dass das Büro der Staatssektretärin die Leihar­
beitskraft ohne Mitbefassung der zuständigen Personalabteilung aufgenommen 
hatte; nach der Geschäftseinteilung des BMWA war eS hiezu nicht befugt. Das 
Büro des StaalSsekretariats rechtfertigte sein Vorgehen mit der im Sommer 2000 
noch lückenhaften Kenntnis der Organisationsstrukruren und Verwalrungsabläu­
fe im BMWA. 

Da die Leistung durch die Leiharbeitskraft tatsächlich erbracht worden war und 
der Verleiher eine KJage angedroht haue, wurde schließlich im August 2001 
nach rund einem Jahr - die offene Rechnung beglichen. 

11.2 Der RH regte an, in Hinkunft Verträge unter Beachtung der Geschäftseinteilung 
abzuschließen. 
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Karenzierte Beamtin 
als Leiharbeitskraft 

Schluss­
bemerkungen 

Ministerbüros 

H.\ Als der frühere Bundesminister für Umwelt. Jugend und Familie, 
Dr Martin Bartenstein, zum Bundesminister flir Winschafl und Arbeit bestellt 
wurde, übernahm das BMWA auch den Arbeitsleihvenrag flir eine Leiharbeits­
kraft, die am I. März 2000 ihren Dienst als Sekretärin im Ministerbüro antrat. 
Das BMWA übernahm für sie im Rahmen der Bezugsrefundierung für März 2000 
eine Prämie in Höhe von I 090 EUR und gewährte ihr im Mai 2000 eine Ur­
laub ablöse flir 20 Tage in Höhe von 3 662 EUR. 

Anzumerken ist, dass diese Leiharbeitskraft eine Beamtin des ehemaligen 
BMUJf ist. Sie ließ sich dort ab I. Oktober 1997 karenzieren. um ein Dienstver­
hältnis mit einer GesmbH einzugehen. Noch am gleichen Tag wurde sie an das 
BMUJF verliehen. Auf ihr Ansuchen verlängerte das BMUJF den Karenzurlaub 
ab I. März 2000 auf die Dauer der Verwendung im Kabinett des Bundesministers 
flir Wirtschaft und Arbeit. Das damals mitbefasSle BMF stimmte dem Vertrags­
abschluss im Dezember 1997 nicht zu, weil es in der gewählten Konstruktion ein 
Schein- und Umgehungsgeschäft erblickte. 

) . ) Dieser Ansicht schloss sich auch der RH an. weil die Bedienstete weiterhin ihre 
bis dahin ausgeübte Tätigkeit mit höheren Bezügen und unter Verrechnung beim 
Sachaufwand verrichtete; dies bedeutete im Ergebnis eine Umgehung der besol­
dungsrechtlichen Bestimmungen des Gehaltsgesetzes 1956. 

Der RH vermerkte weiters kritisch, dass die Auszahlung sowohl der Prämie als 
auch der Urlaubsablöse durch das BMWA nicht gerechtfertigt war, weil die An­
sprüche im BMUJF erworben bzw angespart worden waren und somit Budget­
minel dieses Ressorts hätten belasten müssen. 

I Das BMWA wies darauf hili, dass sich die Kastell for deli BUlld durch seillell 
Einstieg in die vom BMUJF gesell/assel/eil Verträge nicht erhöht häHell. 

Zusammenfassend empfahl der RH 

dem BMSG, BMVTf und BMWA. 

(I) Der Abschluss "unechter" Arbeitsleihverträge sollte in Hinkunft unterblei­
ben. 

(2) Für dje Mitarbeiter im Ministerbüro wären sehrifUiche Anforderungspro­
file zu erstellen, in denen die für diese Tätigkeit verlangten besonderen Qua­
lifikationen festgelegt werden. 

(3) Die Dokumentation von Personalangelegenheiten sollte verbessert wer­
den. 
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dem BMWA und BMSG, 

(4J Die Mitarbeiter des Mini terbüros sollten nicht mit führungsfunktionen 
in anderen Organisationseinheiten betraut werden. 

dem BMSG und BMVlT, 

(5J Bei der Vergabe von Aufträgen wären die Vergabevorschriften ein­
zuhalten. 

dem BMSG, 

(6J Bei Neuaufnahmen ins Ministerbüro wären Dienstverträge nur befristet 
für die Dauer der Tätigkeit im Ministerbüro abzuschließen. 

(7J Neben einem Überstundenpauschale sollten gleichzeitig keine zu ätzlichen 
Überstunden einzeln verrech net werden. 

dem BMVlT, 

(8J Die anweisenden Stellen und die Buchhaltung sollten die Einhaltung der 
geltenden Vorschriften genauer übenvachen. 
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Kurzfass ung 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Finanzen 

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

, 

Seit der Inbetriebnahme im Jahr 1991 gelang es, das neue Allgemeine Kran­
kenhaus der Stadt Wien (AKH Wien) in die Gruppe der medizinisch und wis­
senschaftlich erfolgreichsten Krankenhäuser der Welt einzureihen. Es bietet 
an einen UniversitätskJiniken und -instituten medizinische Spitzenver or­
gung, die weit über den Versorgungsraum der Bundeshauptstadt Wien hi­
nausreicht. 

Im Jahr 1982 beauftragte die "Arbeitsgemeinschaft der Republik Österreich 
und der Stadt Wien für den Neubau des Wiener Allgemeinen Krankenhauses 
(Universitätskliniken)" (ARGE- AKH) die VOEST -ALPINE AG bzw Voest-Alpi­
ne Medizintechnik Gesellschaft mbH (VAMED) mittels eines Baubeauftra­
gungsvertrags mit der Fertigstellung des AKH Wien und der Herstellung de 
betriebsbereiten Zustands in rechtlicher und technischer Hinsicht. Die Basi 
hiefur bi.ldete das 1977 beschlossene Raum- und Funktionsprogramm. 

Der Terrninplan aus dem Jahr 1983, der einen Voll betrieb bereits für 1992 
vorsah, konnte wegen zahlreicher Projektänderungen nicht eingehalten wer­
den. Die volle Inbetriebnahme verzögerte sich bis anfangs 1997. 

Eine abschliellende Beurteilung der Frage, ob die Kostenschätzung aus 1983 
eingehalten wurde, wäre nur dann möglich, wenn di e VAMED die aufgrund 
zahlreicher Projektänderungen entstandenen zusätzlichen Kosten alls den 
Kosten des ursprünglichen Projekts herausgerechnet hätte. Laut Mitteilung 
der VAMED hätte dies nur mit wirtschaftlich unvertretbarem Aufwand erfol­
gen können. 

Der RH hatte bereits anlässlich seiner Überprüfung des AKH Wien im Jahr 
1993 den hohen Errichtungsaufwand hervorgehoben. Ein Vergleich mit dem 
Zubau West der Universitätsklinik in Innsbruck bestätigte die damals getrof­
fenen Feststellungen des RH. 

In den Jahren 1984 bis 2001 wurde ein Nettoerrichtungsaufwand von rd 
2,17 Mrd EUR festgestellt. Die VAMED verrechnete für das Projektmanage­
men! rd 0,27 Mrd EUR oder 12,3 Ofo dieses Aufwands. Bei entsprechender 
Vertrag gestaltung hätten rd 0,07 Mrd EUR eingespart werden können. 
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Die ARGE-AKH genehmigte bis 2001 rd I 700 Planungsänderungen. 

Wesentliche Teile des AKH Wien verfUgten rund zehn Jahre nach Inbetrieb­
nahme über keine sanitätsbehördliche Berriebsbewilligung. 

Eine Abrechnung in Form einer Schlussabrechnung war im Baubeauftra­
gungsvertrag nicht vorgesehen. Der RH veranlasste eine Gegenüberstellung 
der von Bund und Stadt Wien von 1971 bis 2001 bereitgestellten finanziellen 
Mittel mit den in der Anlagenbuchhaltung des AKH Wien aufgenommenen 
Werten. Diese Gegenüberstellung setzte das AKH Wien davon in Kenntnis, 
dass von der VAMED noch Sachgiiterwerte zu übertragen waren. 

Die Abgrenzungsproblematik zwischen Erstausstattung, Instandsetzung und 
Erhaltung wurde erst entschieden, nachdem bei einzelnen Kliniken Ersatzan­
schaffungen mit dem Finanzierungschlü seI Bund 50 %, Stadt Wien 50 % 
(wie bei der Errichtung) an Stelle Bund 40 % . Stadt Wien 60 % durchgefUhrt 
worden waren. 

Bei den zwölf vom RH Überprüften abgeschlossenen Teilprojekten wurde das 
im Anhang zum Baubeauftragungsverrrag festgelegte Einkaufsprozedere ein­
gehalten. 

Abgesehen von der per onell nur seh.r gering ausgestatteten begleitenden 
Kontrolle war keine umfassende Projektkontrolle fUr das kostenintensive 
Projekt vorgesehen; sie wäre wegen der Kosten und der zeitbedingten techni­
schen, medizinischen und organisatorischen Veränderungen während des 
rund 20jährigen Projektmanagements durch die VAMED zweckmäßig gewe­
sen. 

Die Rahmenbedingungen fUr die Invenlarisierung - etwa die Aufrechterhal­
tung des Berriebes während der unter Zeitdruck abgelaufenen Über iedlung -
stellten überaus hohe Anforderungen an die mit der Aufgabe be fa sten Ein­
richtungen. Der enorme Arbeitsumfang der Inventarisierung wurde von der 
AKH-Direktion nicht ausreichend erkannt. Die begrenzte Beauftragung der 
VAMED und die zu geringe Personalausstattung der Sachgüterverwaltung 
waren fUr erhebliche Inventarisierung probleme verantwortlich. 

Das zwischen der ARGE-AKH und der VAMED im Baubeauftragungsverrrag 
vereinbarte Einkaufsprozedere wich von der ÖNORM A 2050 ab. Das ab Mitte 
1995 anzuwendende Wiener Landesvergabegesetz wurde anHinglieh nicht 
beachtet. 

Die Beauftragung von Planungsleistungen durch die VAMED an innerhalb ih­
rer Unternehmensgruppe tätige Unternehmungen wirkte sich wegen in maxi­
maler Höhe verrechneter Honorarsätze zum Nachteil der ARGE-AKH aus. Bis 
Mitte 2001 betrugen diese Auftragswerte insgesamt rd 0,48 Mrd EUR. Bei den 
vom RH überprüften vier Aufträgen mit einem Gebarungsumfang von insge­
samt rd 8.07 Mill EUR hätten rd 1.60 Mill EUR eingespart werden können. 
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Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

Die im Wesentlichen 1991 baulich fertiggestellte neue Universitäts-Frauen­
klinik musste um rd 10,50 Mill EUR umgebaut werden , weil sie einer zeitge­
mäßen geburtshWlichen Versorgung nicht entsprach. 

Die Erweiterung der Ambulanz der UniversitätskJin.ik für Unfallchirurgie 
wird seit fast zehn Jahren erwogen. Die Umbaukosten wurden auf rd 
7,99 Mill EUR geschätzt. Die dem Erweiterungsvorhaben zugrunde liegende 
VAMED-Studie aus 1998 beruhte auf Patientenfrequenzdaten des Jahres 
1993. Der RH regte an. vor weiteren Planungs bzw Realisienmgsmaßnahmen 
eine Prüfung der unbedingten Notwendigkeit durchzuführen. In diese Unter­
suchung wären auch die übrigen in Wien vorhandenen Einrichtungen zur 
unfaJlchirurgischen Versorgung einzubeziehen. 

Weiters ollte ein Wiener Versorgungsplan für Unfallpatienten erstellt wer­
den, in dem eine Entlastung der Universitätsklinik von leichteren Fällen an­
gestrebt werden sollte. 

Ein Verein zur Förderung von Wissenschaft und Forschung in den neuen 
Wiener Universitätskliniken wurde mit 0,55 Mill EUR aus Mitteln für die Er­
richtung des AKH Wien subventioniert. 
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Kenndaten zum Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien 

Schättkosten auf Preisbasis I. Jänner 1976 

Bauaufwand auf Preisbasis I. Jänner 1976 

Bauaufwand mit Stand 31. Dezember 200111 

- dal'on durch AKPE/VAMED21 

Finanzielle Daten des Jahres 2001 31 

Ausgaben 

Einnahmen 

Abgang 

Bruttogrund.ri flächen 

durchschnittl ich systematisierte Betten im Jahr 2001 

Strukturdaten des Jahres 200 I 

Kliniken 

Klinische Abteilungen 

Institute 

Medizinischer Betrieb im Jahr 2001 

Stationäre Patienten 

Frequenzen ambulanter Patienten 

Medizinstudenten 

Schüler der Krankenpflegeschulen und Akademien 

in Mrd EUR 

1,94 

1,76 

3,43 

0,31 

0,6541 

0,45 

0,20 

in m2 

747 526 

Anzahl 

2 165 

27 

49 

8 

90172 

1 41 5847 

3000 

1044 

11 lau 1 Evidenzbilanz der VAMED ohne ungeprOfI., Bauaufwand von rd 6 Mill EUR und ohne 
Anzahlungen für Bauaufwand von rd 17,59 Mill EUR 

21 AICPE • Allgemeines Krankenhaus Wien Planungs- und Errichtungsgesellsch.ft 

31 Angaben gerundet 

4) zuzüglich Ausgaben filr BundtSbedien5tcte und Klinikangestell[c 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

1 

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

1964 

1967/68 

1968 

1974/ 75 

1970 

1974 

1972 

Chronologie zum Neubau des AKt! Wien 

1. Bauabschnitt: Personalwohnhäuser/Krankenpnegeschule 
Inbetriebnahme 

2. Bauabschnitt: KinderkJinik/Psychiatrie ua 
Inbetriebnahme 

3. Bauabschnitt: Tiefga rage 
Inbetriebnahme 

4. Bauabschnitt: Haupt- und ausgegliederte Gebäude 
1984 Inbetriebnahme Neurochirurgie 
1991 Beginn der Krankenversorgung im 

Hauptgebäude 

1994 Offizielle EröfTnung 
1997 Vollbetrieb 
1999 Beauftragung mit 135 Ab rundungsprojekIen im Hauptgebäude 

und Verwirklichung des Projekts "Ostbereich" ' 
2007 Beendigung der Errichtungsphasen und des 

Baubeauftragungsvenrags 

.. Das Projekt beinhaltet zwei Neubautcn mit Nutzung rur die Krankenversorgung und For­
schung sowie die Renovierung von zwei bestehenden Altbauten. 

Ocr Nationalrat beschloss in seiner Sitzung vom 14. Dezember 2000, den RH ge" 
mäß § 99 Abs I des Bundesgesetzes über die Geschäftsordnung des Nationalra" 
les mit besonderen Akten der Gebarungsüberprüfung hinsichtlich 

- der "Durchführung der Endabrechnung des Neubaues des Allgemeinen Kran­
kenhauses der Stadt Wien (AKH Wien) schwerpunktmäßig, insbesondere hin­
sichtlich der bereits abgeschlossenen Teilprojekte, unter Berücksichtigung der 
rechnerischen und sachlichen Richtigkeit" (Erster Teil des Prüfungsauftragsl 
sowie 

- eines "Koslenvergleiches zwischen den veranschlagten Kosten und den tat­
sächlichen Herstellungskosten" (Zweiter Teil des Prüfungsauftrags) 

zu beauftragen. 

Der RH führte zwischen März 2001 und Februar 2002 (mit Unterbrechungen) die 
Gebarungsüberprüfung im AKH Wien unter Hilfestellung durch die Voest-Alpi­
ne Medizintechnik Gesellschaft mbH [VAMED) durch. 

Prüfungsobjekl aufgrund des Prüfungsauftrags des Nationalrates war die Geba­
rung der "Arbeitsgemeinschaft der Republik Österreich und der Stadt Wien für 
den Neubau des Wiener Allgemeinen Krankenhauses (Universitätsklinken)"" 
(ARGE-AKH). Die Gebarung der ARGE-AKH wurde ab 1982 von der VAMED als 
Projekl1räger wahrgenommen; somit waren Prüfungshandlungen überwiegend 
bei dieser vorzunehmen. 
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Die Unterbrechungen der Gebarungsüberprüfung durch den RH waren im We­
entliehen dadurch bedingt. dass die VAMED seit Mitte 1996 nicht mehr der 

Prüfungszu tändigkeit des RH unterlag und deswegen - gestützt auf ein Gut­
achten ihres Rechtsanwalts - auf eine formelle Ermächtigung durch die 
ARGE-AKH zur Mitwirkung im Rahmen der Gebarungsüberprüfung bestand. 
Weiters nahmen schriftliche Auskunftserteilungen owie die Aufbereitung erfor­
derlicher Unterlagen wegen des Umfangs und der Komplexität des Materials 
fallweise mehrere Monate in Anspruch. 

Die Überprüfung erfolgte durch Einsichtnahme in Geschäftsstücke. Interviews, 
schriftliche Anfragen bei der ARGE-AKH, deren Beirat und der VAMED sowie 
unter Zuhilfenahme des IT -unterstützten Auftrags- und Kostenverfolgungssys­
tems bei einzelnen Projekten. Soweit dies möglich war. wurden Benchmarks er­
mittelt und vergleichende Bewertungen angestellt. 

Die Prüfungsmineilungen ergingen im Juli 2002 an das BMF, das BMBWK, den 
Wiener Stadtsenm lind an die VAMED. Die überprüften Stellen nahmen dazu im 
September und Oktober 2002 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerun­
gen im Jänner 2003. Im April 2003 übermilleite das BMF eine weitere Stellung­
nahme. 

) Das AKH Wien dient als Universitätskrankenhaus sowohl der Krankenversor­
gung als auch der Lehre und Forschung. 

Seit dem Jahr 1991 gelang es, das neue AKH Wien in die Gruppe der medizi­
nisch und wissenschaftlich erfolgreichsten Krankenhäuser der Welt einzureihen. 
Die Forschungs-Impaktfaktoren· stiegen zB um nahezu das Vierfache. 

~ quantltalivt"S Maß dc-r durch-,c:hnilllfchen Haufil(kril. mit drr dnc." lItierfiihige wlSSt'nschafllich(' Vt:oröffenlJi ­

chung aus einer brstimmu·n wissrn'lthafllkht'n Ze-itschrift In einem bestimmten Jahr lltien wurde 

Mit 48 Lungentransplantationen im Jahr 2001 zählte das AKH Wien zum größ­
ten derartigen Zentrum der Welt, gefolgt von ca 15 Transplantationen je Zen­
trum in den Vereinigten Staaten von Amerika. 

Weiters bietet das AKH Wien an seinen Universitätskliniken und -instituten me­
dizinische Spitzenversorgung, die weit über den Versorgungsraum der Bundes­
hauptstadt Wien hinausreicht. Voraussetzungen hieftir waren die gegenüber dem 
alten AK.H Wien verbessene bauliche Situation und medizintechnische Ausstat­
tung sowie die deutlich höhere Personalausstattung. 

III-51 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)58 von 221

www.parlament.gv.at



R -
H 

ARGE-AKH 

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

Die im Jahr 1962 gegründete ARGE-AKH nahm bis 1975 alle Bauherm­
entscheidungen und übergeordneten Steuerungsfunklionen wahr. 1975 wurden 
diese Aufgaben der Allgemeinen Krankenhaus Wien Planungs- und Errich­
tungsgesellschafl (AKPE) übertragen. 

Alle anderen Aufgaben. z.B Kosten- und Terminplanung, Koordinierungsaufga­
ben und die önliche Bauaufsicht, wurden an die 1976 gegründete Management­
gruppe Arbeitsgemeinschaft Projektmanagement Allgemeines Krankenhaus 
Wien (Universitätskliniken) vergeben. 

Ab 1981 nahm die AKPE alle Aufgaben aufgrund eines mit der ARGE­
AKH abgeschlossenen Baubeauftragungsvertrags wahr. 

Im Zuge der Einbindung der VOEST -ALPINE AG in die Fcnigstellung des AKH 
Wien wurde der Baubeauflragungsvenrag zwischen der ARGE-AKH und der 
AKPE Mitte 1982 abgeänden. Dabei trat die VOEST -ALPINE AG dem Baubeauf­
tragungsvenrag auf Seiten der AKPE bei und erwarb in der Folge die Geschäfts­
anteile der Stadt Wien und der Republik Österreich. Die AKPE wurde als nun­
mehrige 100 'lbige Tochtergesellschaft der VOEST -ALPINE AG in Voest-Alpine 
Medizintechnik Gesellschaft mbH (VAMED) umbenannt. 

Mit dem Baubeauftragungsvertrag erhielt die VAMED den Auftrag, die Planung 
und Errichtung des Neubaues AKH Wien zu veranlassen. Das bereits begonnene 
Projekt war fonzusetzen und der betriebsbereite Zustand auf Basis des am 
J \. Jänner 1977 von der ARGE-AKH beschlossenen Raum- und Funktionspro­
grammes "Version Eb 1976- in der Fassung des Projektstandes vom Juni 1981 
herzustellen. Der in einem Planverzeichnis aus 1982 verankene Projektstand bil­
dete dabei einen integrierenden Bestandteil des Auftrags an die VAMED. 

Planungsänderungen .1.1 Die VAMED war laut dem Baubeauftragungsvemag verpflichtet, bei der Umset­
zung des Projekts die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anzuwenden. Sie 
hatte ihre Aufgaben in Wahrung der Interessen der ARGE-AKH unbeeinflusst 
von eigenen und den Interessen Driller zu erbringen. 

Die Abänderungsklausel gemäß § 7 des Baubeauftragungsvertrags verpflichtete 
die VAMED, unter bestimmten Voraussetzungen den von der ARGE-AKH ver­
langten Planungsänderungen zu entsprechen. Diese Änderungen Fühne sie als 
so genannte Zusatzauflräge durch. 

Die ARGE-AKH genehmigte und beauftragte bis 2001 in rd I 700 Fällen Pla­
nungsänderungen. 

Nach Herstellung des betriebsbereiten Zustands von Projekneilen waren diese 
über Verlangen der VAMED durch die Stadt Wien fömllich zu übernehmen. 

Im Auftragsumfang des Baubeauftragungsvemags war die Instandhaltung be­
reils übergebener und in Benutzung genommener Bauteile des AKH Wien nicht 
enthalten. 
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I I Nach Ansicht des RH stellte die Abänderungsklausel des Baubeauftragungsver­
trags die vertragliche Grundlage fUr die Verlängerung der Errichtungsphasen des 
AKH Wien dar. Dadurch war die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen eines for­
malisierten Verfahrens vom ursprünglich beauftragten Projekt abzugehen. Dies 
fUhrte dazu, da s das Projekt Neubau des AKH Wien erst Ende 2007 abgeschlos­
sen sein wird. Der RH empfahl, das aus dem Jahr 1982 stammende Übereinkom­
men zwischen Bund und Stadt Wien sowie den darauf beruhenden Baubeauftra­
gungsvenrag mit der VAMED unwiderruflich im Jahr 2007 zu beenden. 

Die Genehmigungen der Planungsänderungen durch die ARGE-AKH führten da­
zu, dass in Einzelfallen auch Instandsetzungs-, Erhaltungs- und Nachbeschaf­
fungsmaßnahmen nach dem Finanzierungsschlüssel der Errichtung (Bund 50 'Ib, 
Stadt Wien 50 'Ib) anstelle Bund 40 'Ib, Stadt Wien 60 'Ib finanziert wurden. In 
diesem Zusammenhang regte der RH weiters an, die finanzielle Beteiligung des 
Bundes an den Investitionen und dem Betrieb des AKH Wien neu zu regeln . 

. \ Laut Stellullgnahmen des BMF, des BMBWK und des Wieller Sradtsellates habe 
die Abäl1derullgsklausel Plallullgsällderullgen zur Anpassullg Oll deli aktuelleIl 
Sralld VOll Medizin und Tecllnik im Illreresse der Parienrellversorgung sowie VOll 
Wisse'lsclraft und Forscllullg ermögliche. Die in EinzeIfälleIl Ilicllt erfolgre Trell­
.lUl1g von Ersrerric/uullgsaufwal1d Ulld IlIsralldsetzulIgs-, Erhalrullgs- Ulld Nach­
besclwffullgsaufwalld wäre in deli Schwierigkeite'l einer exakte'l Abgrenzullg be­
gro Ildel gewesell. 

44 Der RH bekräftigte seine Auffassung, wonach die AbänderungskJausel des Bau­
beauftragungsvenrags formelle Grundlage für die bis 2007 währende Errichtung 
des AKH Wien sei. Die Abgrenzungsproblematik zwischen Erstanschaffung und 
Ersatzanschaffung/lnstandsetzung war insbesondere fUr die Abrechnung des 
Krankenhausbetriebes und für die Deckung des Betriebsabganges bedeutsam. 

' •. 1 Die Erteilung der Berriebsbewilligung war davon abhängig, dass die Betriebsan­
lagen sowie alle medizinischen Apparate und technischen Einrichtungen den si­
cherheits- und gesundheilspolizeilichen Vorschriften entsprachen. Die VAMED 
war mit der Herstellung der Betriebsbereitschafl einschließlich der HerbeifUh­
rung der Bescheidreife der einzelnen Bereiche des neuen AKH Wien beauftragt. 

Das neu errichtete AKH Wien wurde VOn der VAMED ab 1989 der Stadt Wien 
sukzessive übergeben. Die darauf folgende Inbetriebnahme erfOlgte ohne Vorlie­
gen der sanitätsbehördlichen Betriebsbewilligungen. 

Weiters fehlten die Bewilligungen nach dem ArbeimehmerschUlz- und dem 
Strahlenschutzgesetz. Die Entscheidung, nachträglich während des laufenden 
Betriebes die Behördenverfahren abzuwickeln, fUhrte zu erheblichen Erschwer­
nissen und Verzögerungen. 

Mit Stand Oktober 2001 verfUgten drei UniversitätskJiniken und mehrere Klini­
sche Institute über keine sanitätsbehördlichen Berriebsbewilligungen. 
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Abgeltung des 
Projektmanagements 

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

Die nach dem Srrahlenschutzgesetz vorgesehenen jährlichen Kontrollen erfolg­
ten nicht regelmäßig. 

Die Ärztliche Direktion teilte bezüglich der bewilligungslosen Inbetriebnahme des 
AKH Wien mit. dass die rasche Abwicklung der Behördenverfahren vor Inbetrieb­
nahme mit einer ununterbrochenen Patientenbetreuung nicht vereinbar gewesen wä­
re. Die Magistratsabtei.lung 15 - Gesundheitswesen - schloss sich dieser Ansicht an. 

Der RH bemängelte. dass wesentliche Teile des AKH Wien rund zehn Jahre nach 
Inbetriebnahme über keine sanitätsbehördlichen Be!riebsbewilligungen verfüg­
ten (zB Universitätsk.liniken ftir Anaesthesie und Allgemeine Inrensivmedizin. 
Unfallchirurgie. Frauenheilkunde; Klinische Institute ftir Hygiene ua). Weiters 
erfolgten die Kontrollen nach dem Strahlenschutzgesetz zur Vermeidung einer 
Strahlengefahrdung nicht - wie gesetzlich vorgesehen - jährlich. Der RH emp­
fahl. die offenen Verfahren umgehend abzuschließen. 

Das BMF, der Wiener Stadrsenar sowie die VAMED verwiesen in ihren Stellung­
nahmen auf eine Reihe geselZ/er Maßnahmen zur Bescllleunigu/lg des betriebsbe­
reiten Zustands aus rechllicher Sichr (Er/assung VOll Betriebsbewilligungen). 
Weilers würden für rd 98 % der Gesamtfläche des AKH Wien Besclleide /laeIl 
dem KrankenGnsta/lengeserz /957 vorliegen bzw sich in Ausfertigung befinden. 

, Der RH entgegnete, dass von den anlässlich der Gebarungsüberprufung mit 
Stand Oktober 2001 festgestellten unerledigten Bewilligungsverfahren bis dahin 
keines bescheidmäßig abgeschlossen wurde. 

h.1 Die ARGE- AKH ersetzte der VAMED die ihr aus der Erbringung des Projektma­
nagements entstandenen notwendigen Kosten (Personal- und Sachaufwand). 
Weiters erhielt die VAMED von der ARGE-AKI-I eine Vergütung in Höhe von 
2.3 % des Nertoerrichtungsaufwands. 

Für den Zeitraum von 1984 bis 2001 wies die VAMED einen Nettoerrichtungs­
aufwand von rd 2.17 Mrd EUR aus. Für die diesbezüglich erbrachten Leistungen 
verrechnete sie der ARGE- AKH rd 0.27 Mrd EUR oder 12,3 % des Nettoerrich­
tungsaufwands. 

Der RH wies darauf hin. dass bei Krankenhausgroßbauten die Kosten des Projekt­
managements bei vergleichbarem Schwierigkeitsgrad mit rd 7,5 bis a % des Nerto­
errichtungsaufwands anzusetzen wären. Dieser Wert ent5präche der Gebührenord­
nung. der erfahrungsgemäß bei Ausschreibung der Leistung unterschrirten werde. 

Nach Ansicht des RH härten trotz der besonderen Situation (Größe, technische 
Ausstattung des Neubaues AKH Wien und damit verbundene Kosten) bei ent­
sprechender Vertragsgestaltung rd 0.07 Mrd EUR eingespart werden können. 

Weiters empfahl der RH , umgehend die personellen und organisatorischen Vor­
aussetzungen zur problemlosen Übernahme der bisher von der VAMED erbrach-
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ten Managementleistungcn - vor allem im Hinblick auf künftige Erhaltungs­
maßnahmen - zu schaffen . 

(, I Das BMF, das BMBWK, der WiePIer SladlsellGl sowie die VAMED hoben die 110-
he Komplexität des Bauvorhabens, das ull/'ergleicl'bare Leislungsbild der 
VAMED als Projeklmanager und Ireuhändischer Bauhermvertreler sowie die be­
sondere SifUation bei der Übemaillne der Baufiiltnlllg d'/fcl, die VOEST- ALPINE 
AG bzw VAMED r AKH- Skanda/") henw. 

Das BMF fülll1e ill einer ergänzenden Slellungllahme aus. dass ein Risiko mit ei­
lIem nellell, in deli Besollderl,eilell dieses Spila/baues 'lneifalrrenen, Projektbe­
rreiber lIielll hälfe eingegangen werden kÖllllfll. Dem BMF bereits vorliegende 
Projeklerweirerllllgswünsehe würden im Falle ihrer Realisierullg auf eille lieue 
I'ertraglirlle Grtmdlage zu sr ellen sein. 

,,., Der RH erwidene, dass er die besondere Situation, in der sich Bund und Stadt 
Wien aufgrund der Vorkommnisse rund um die Errichtung des AKH Wien be­
fanden. nicht verkannt hat. Dennoch wäre es aus Kostengründen zweckmäßig 
gewesen. nach Fertigstellung des Zentralbaues das Projektmanagement auszu­
schreiben und das hieftir zu leistende Entgelt neu zu regeln. Bei Projekten in der 
Größenordnung des AKH Wien entwickle sich der Honoraranteil der Nebenkos­
ten nicht proportional zu den Netloherstellungskosten. 

I I Die VAMED war aufgrund des Baubeauftragungsvenrags mit der Durchftihrung 
der operativen Bauherrnaufgaben im Namen und auf Rechnung der ARGE- AKH 
beauftragt. Sie wirkte unter anderem bei der Erminlung und FesLlegung des Be­
darfs und bei der Bearbeitung von Anträgen an den Beirat, der dem Emschei ­
dungsorgan ARGE- AKH vorgeschaltet war, mit. 

In den acht Mitglieder umfassenden Beirat der ARGE- AKH entsandten Bund 
und Stadt Wien je vier Mitglieder. An seinen Sitzungen nahmen als Auskunfts­
personen vor allem Mitarbeiter der VAMED, der damaligen Baukommission" und 
des AKH Wien teil. 

~ Vt:'rtrtl~ r der lrhn" und ro~hunR. Nu12rr [kolIegiair Führung bzw damaligt Magistratsabtdlung 16) 

Die VAMED verfügte allein über die gesamte Dokumentation der Errichtung des 
AKH Wien. Nach Beschlussfassung durch die ARGE- AKH hatte die VAMED 
wiederholt selbst erstellte Anträge als Auftrag zu vergeben oder aufgrund des 
Baubeaufnagungsvenrags als Eigenleistung abzuwickeln. 

Für das kostenintensive Projekt war keine umfassende Projektkontrolle vorgese­
hen. Nach Feststellung des RH bedurfte die Umsetzung von Nutzerwünschen der 
Abstimmung mit der VAMED. Da die Nutzer ftir den Klinikbetrieb eine möglichst 
optimale Personal - und Geräteausstattung anstrebten und die VAMED 2,3 % aus 
den abgewickelten Aufträgen vergütet erhielt. fanden die Nutzer in der VAMED 
einen aufgeschlossenen Ansprechpartner. 
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Doppelfunktionen 

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

1.1 Die gegebene Konstruktion führte zu einer Sonderstellung der VAMEO bei der 
Errichtung und Herstellung des betriebsbereiten Zustands des AKH Wien. Im 
Hinblick auf die beschlossene Beendigung des Baubeaurtragungsvemags mit 
Ende 2007 hielt der RH eine zeitgerechte Erarbeirung alternativer Lösungen für 
künftige Erhaltungsmaßnahmen rür zweckmäßig. 

Der RH bemängelte in diesem Zusammenhang das Fehlen einer umfassenden 
Projektkontrolle; sie wäre insbesondere wegen der Kostenintensität des Projekts 
sowie der zeitbedingten technischen, medizinischen und organisatorischen Ver­
änderungen während des rd 20jährigen Projektmanagements durch die VAMEO 
zweckmäßig gewesen. Die vorhandene begleitende Kontrolle war personell nur 
sehr gering ausgestaltet. 

I I Laut Ste/lul/gnahme des BMF sre/le die Verwirklichung großer BauvorhabeIl der 
öffelltlichen Hand über beauftragre Rechrsrräger ein "ielfacll O/lgewal/dres Modell 
dar. Über eine begleitel/de KOlrrro/le Joinausgel/e'/de staat/ie/le Konrro/len seien 
nie/lt vorgesehen. 

Der Wien er Sradlserrar wies auf die aus der Siel" lIer Stadt Wien vor/eilhaftere 
Lösullg einer punkIlIeIlen Leistungsprüfung lIer VAMED im Rohme" der 
ÜbergabeplIase gegenüber einer tenlrale,/ Projektkolltrolle I1in. 

Das BMF fUllrte ill eiller ergänze/ldell Stellungllahme aus, dass eine finanzielle 
Begrellzul/g lIie Übernahme des finallziellell Risikos der Errichtul/g bedeuter MI­
re. Dies· wäre ill/ Fall der VAMED lIicilt durcllsetzbar gewesell. 

11 Der RH entgegnete dem BMF, dass die Errichtung des AKH Wien bis 1999 ohne 
temlinliche. umfangmäßige und finanzielle Begrenzungen erfolgt War. 

Gegenüber der Stadt Wicn hielt der RH seine Ansicht aufrecht, wonach eine um­
fassende ProjekLkonrrolle aufgrund des Umfangs der Projektabwick.lung erfor­
derlich gewesen wäre. 

Koordinationsbüro für klinische Bauangelegenheiten 

> I Das Büro der ehemaligen Baukommission für das AKH Wien blieb nach ihrer 
Aunösung als Koordinarionsbüro des Vizedekans für klinische Bauangelegen­
heiten im Rahmen der Universitälsdirektion der Universität Wien bestehen. Es 
betreute weiterhin die das AKH Wien betreffenden Bauangciegenhciten. Der Bü­
roleiter wirktc zusätzlich an den Projekten der Gemeinsamen Kommissionen von 
Fakultät und AKH Wien mit. 

Der Büroleiter führte seil 1989 auch ein Referat im damaligen BMWF (nunmehr 
BMBWK) mil den Aufgaben -Grundsätzliche organisatorische Angelegenheitcn 
der klinischen Bereiche dcr Medizinischen Fakultäten sowie Mitwirkung in Bau­
angelegenheiten-. In dieser Funktion vertrat er bei den Bauvorhaben der Lan­
deskrankenhäuser Graz und Innsbruck die Interessen des Bundesministeriums. 
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11 Der RH erachtete die Doppelfllnktion des Referats- bzw Büroleilers als Berater 
der antragstellenden Nutzer und des genehmigenden Bundesministeriums fUr 
unzweckmäßig und wies auf die Notwendigkeit eines von den Nutzern unab­
hängigen Controllings insbesondere bei derart großen Bauvorhaben hin. 

Der RH hielt die Beendigung der Doppel Funktion rur zweckmäßig. Er empfahl ei­
ne k.lare Trennung zwischen der Aufgabenstcllung der Nutzer [Fakultäten) und 
der ConrrollingFunktion des BMBWK. 

H.l Das BMBWK sagle dies zu. 

Geschäftsführung durch Unternehmungen der VAMED-Gruppe 

1 Für die Beratungen und Vorentscheidungen der zahlreichen Änderungswünsche 
im Beirat aus Vertretern des Bundes und der Stadt Wien hatte die VAMED aus­
fUhrliche Unterlagen auszuarbeiten. Aufgrund der starken Zunahme an Ände­
rungswünschen war sie außerstande, diese Mehrleistungen selbst zu erbringen. 
Die VAMED erteilte daher an innerhalb ihrer Firmengruppe tätige Unternehmun­
gen Planungsaufträge. Damit konnte sie die Abwicklung der allfallig beschlosse­
nen Änderungswünsche, wie insbesondere den Terminplan und die Kosten , weit­
gehend steuern. Die Prüfung hinsichtJich des Änderungsbedarfs war nicht 
Gegenstand des Auftrags an die Unternehmungen. 

Bei einzelnen innerhalb der VAMED-Firmengruppe tätigen Unternehmungen, 
die im Rahmen der Errichtung des AKH Wien Aufträge erteilten bzw solche er­
hielten, war die GeschäftsfUhrung bei der VAMED Medizintechnik Gesellschaft 
mbH und bei der VAMED Planungs- und Bau GmbH ident. 

').1 Der RH hielt die firmeninterne Verflechtung von Auftraggeber und Auftragneh­
mer rur nicht zweckmäßig, weil fUr BedarfsermittJung, Anforderung und Verga­
be innerhalb der Unternehmensgruppe ein und dieselbe Person verantwortlich 
war. Nach Ansicht des RH wäre bei dieser Form der Auftragserteilung neben der 
begleitenden Kontrolle auch die ARGE-AKH einzubinden gewesen. 

'I. I Das BMF führte aus, dass die Persollellidenriräl ill der Geschäftsführung für das 
BMF lIur dm//) VOll Bedeutullg gewesell wäre, weIH' KosrellfrlJölJurJgell im Ver­
gleich zur LeisluJlgserbrillgw,g durch die VAMED seibsl ents/andclI l/Jdren. 

In eillI'T ergänulldell Slellullgllalm,c leilte das BMF mir, dass die Frage der kOIl­
zerllilliemell Vergaben kÜllftig (ab dem III - Kraft-Tretell des 8w,desvergabegeset­
zes 2002 "lid delll Wegfall der ,,"rerschied/ich von der VAMED angewalldtell 
Vergaberich/lillie,,) illl Zusallllllellluirkell mil der beg/eilendell KOllrrolle (Ileu) be­
friedigend gelöst werden kÖlllle. 
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Systemmängel 

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

o Zusammenfassend stellte der RH fest: 

(1) Die der VAMED übertragenen Aufgaben räumten ihr eine Sonderstellung ein, 
die zu einer nahezu vollständigen Abhängigkeit der Auftraggeber Bund und 
Stadt Wien führte. Dazu zählten die Wahrnehmung vOn Bauherrnaufgaben im 
Rahmen des ProjektmanagementS, die auftragsgemäße Mitwirkung bei der Er­
mittlung und Festlegung des Investitionsbedarfes und bei der Bearbeitung der 
Anträge an die Entscheidungsträger sowie die Führung der ProjektdOkumenta­
tion. 

(2) Inhalt des Baubeauftragungsvenrags war die Errichtung des AKH Wien nach 
dem Raum- und Funktionsprogramm "Version Eb 1976'". In der Abänderungs­
klausel war ein Verfahren für allfallige Änderungen vereinbart. Die von der 
ARGE- AKH beschlossenen Änderungen verschoben das geplante Ende der Er­
richtung zuletzt bis Ende 2007. 

(3) Durch Anpassungen des BaubeauftTagungsverrrags an die Preisentwick.lung 
für Projektmanagementleistungen hätten Einsparungen von rd 0.07 Mill EUR er­
zielt werden können. 

(4) Abgesehen von einer personell sehr gering ausgestatteten begleitenden Kon­
trolle war keine umfassende Projektkontrolle eingerichtet. 

(5) Einzelne leitende Mitarbeiter der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite 
innerhalb der VAMED-Gruppe übten Doppelfunktionen aus, in denen sie Inter­
essen beider Seiten zu berücksichtigen hatten. 

(6) Mehrere behördliche Bewilligungsverfahren waren zehn Jahre nach Inbe­
triebnahme noch nicht abgeschlossen. 
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Erster Teil des Prüfungsauftrags des Nationalrates 

11 Der erstc Teil des Auftrags des Nationalrates bezog sich auf die Überprüfung 
hinsichtlich der Durchführung der Endabrechnung des Neubaues des AKJ-j Wien, 
insbesondere hinsichtlich der bereits abgeschlossenen Teilprojekte, unter Be­
rücksichtigung dcr sachlichcn und rechnerischen Richtigkeit. 

Eingangsrechnungen durchliefen bei der VAMED mehrere Kontrollroutinen. Da­
bei erfolgte neben der fonmalen Rechnungsprüfung auch eine sachliche, eine 
rechnerische und eine komll1erLielie Prüfung. 

Die buchmäßige Erfassung der Bauau fwendu.ngen erfolgte zum Zweck einer in 
sich geschlossenen internen Kontrolle nach dem System der doppelten BuchFlih­
rung. Da keine pcriodengerechtc Abgrenzung von Aufwendungcn und Erträgen 
vorgenommen wurde, stellten die so genannten Evidenzbilanzen° keine Bilanzen 
im Sinne des Handelsgesetzbuches dar. 

e Die von de'r VAMEO j~hrlkh c.-rsttllu· I:vidrnzbilanl infonni~rt~ dir ARGE- MOl Unlt>r andt"rcm Obtr di(' for­

mall' Ordnun~rnäßigk.t'il der Verbuchung dC'r In\l('<\!itionron und dt"r gtltislC'lt'n Zahlungen. 

eit 1981 anesticne ein Wirtschaftsprüfer die fonmale Drdnungsmäßigkeit der 
Evidenzbilanzen. Darüber hinaus erfOlgten unter anderem Prüfungen im Hin­
blick auf Datensicherheit und Dokumentation, Belegorgani ation und -nuss der 
Eingangsrechnungen, Zahlungsverkehr, Datenübernahme in ein neues Finanz­
buchhaltungssystem sowie Drdnungsmäßiglceit dcr ff -Anwendungen. 

1 ) Der RH erachtete aufgrund der vom Wirtschaftsprüfer attestierten formalen Drd-
nungsmäßigkeit der Evidenzbilanzen die Abrechnungssicherheit Flir den Ge­
chäftsprozess "Bearbeitung und ZahlbarsteIlung von Rechnungen" als gegeben. 

11.1 Im Baubeauftragungsvertrag war die Endabrechnung der von der ARGE­
AKH für die Errichtung des AKH Wien an die VAMED bereitgestellten Finanz­
mittel nicht vereinbart und wurde daher auch nicht erstellt; die VAMED legte 
der ARGE-AKH jedoch jährlich die Evidenzbilanz vor. Ein Nachweis, ob die Ge­
samtheit der beschafften Güterwerte in der Anlagenbuchhaltung des AKH Wien 
erfasst wurde, war nicht vorhanden. 

Um festzustellen, ob die von Bund und Stadt Wien zwischen 1971 und 2001 be­
reitgestellten Finanzminel von netto rd 3,34 Mrd EUR mit dcn von der VAMED 
beschafften und in die Anlagenbuchhaltung des AKH Wien aufgenommenen 
Werten übereinstimmten, erstellte das AKH Wien auf Ersuchen des RH eine 
Gegenüberstellung der Finanzminel mit den Anlagen- und Gebäudewerten. Die­
se wies jedoch Differenzcn auf. 

In der Folge erstellten VAMED und AKH Wien gemeinsam eine neue Ge­
genüberstellung. Dabei zog die VAMED das Ergebnis der Evidenzbilanz zum 
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Errichtung und 
Ersatzbeschaffung 

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

31. Dezember 2001 mit rd 4,06 Mrd EUR brutto heran, Nach Abzug eines ein­
heitlichen Um atzsteuersatzes von 20 % ergab sich ein Netlobetrag von rd 
3,38 Mrd EUR. Die Differenz gegenüber dem ausgewiesenen Nenobetrag des 
AKH Wien von rd 2,99 Mrd EUR betrug rd 0,40 Mrd EUR, 

Die neue Gegenüberstellung wies rd 0,15 Mrd EUR des Differenzbetrages als 
Aufwand der Bauabschnine I bis 111 aus, zu dem die VAMED keine Angaben ma­
chen konnte, 

Der Betrag von rd 0,24 Mrd EUW betraf bereits übergebene geringwertige Wirt­
schafts- und Verbrauchsgüter sowie andere noch an das AKH Wien zu übenra ­
gende Sachgüterwerte, So wurde erwa ein Betrag von rd 0,07 Mrd EUR ftir of­
fenbar in der Zeit von 1985 bis 1995 angeschaffte IT- Güter, die bisher in der 
Verwaltung des IT -Managemem- und Betriebsftihrungszemrums standen, ange­
geben. Weitere Posten in Höhe von rd 57,57 Mill EUR betrafen in Arbeit befind­
liche Aufträge und projektumerstützende IT . 

• Allllilige- OifT(rtnun sind durch Rundungsabwrichungen IK-dingt. 

11.1 Der RH bemängelte, dass die ARGE-AKH die vollständige und zeitnahe Prüfung 
der Übereinstimmung von bereitgestellten Finanzmitteln und der hieftir be­
schafften Sachgüter (Anlagengüterwerte) zu wenig beachtete; er sah darin ein 
Defizit im Komrollsy tem. Er empfahl der ARGE- AKH, die begleitende Komrolle 
mit der Prüfung der ordnungsgemäßen Abwicklung aller noch zu übertragenden 
und zu inventarisierenden Sachgüter an das AKH Wien zu beauftragen. 

11.1 Das BMF betrachtete i/l sei/ler Stellu/lgllo/rme die Orga/lisation der Erfassu/lg 
der von der VAMED a/lgeschajJIell Sachgüter i/l der Anlagenbuchhalttlllg des 
AKH Wiell primär als AlIgeIegeIlheit der Stadt WielI. Die VAMED /rabe auf­
tragsgemäß die Evidellzbilanzen vorgelegl. 

/11 eiller ergänzenden Stellullgna/llne teilte es mit, dass ab delll Wirtschaftsjahr 
2002 die Evidenzbilo/lun, die bisher von einem e.rtemell Wirtschaftsprüfer lIur 
in fannel/er Hillsidll geprüft worde/l warell, /lUllmehr durch die begleitellde 
KOlltrol/e auch eiller materielleIl Prüfullg ul/terzogen werdelI sol/eil. 

14 1 Die anitälsbehördlichen Berriebsbewilligungen ftir die Mitte der 70er Jahre in 
Betrieb genommene Universitäts- Kinderklinik sowie die Universitätskliniken für 
Psychiatrie und Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters ergingen an­
fangs 1981. Der 1984 in Betrieb genommenen Neurochirurgischen Universitäts­
klinik wurde die Berriebsbewilligung Ende 1984 erteilt. 

Ab den genannten Zeitpunkten war die Errichrungsphase dieser Kliniken im We­
sentlichen beendet. 

Der Auftragsumfang des Baubcauftragungsvertrags umfasste - wie bereits er­
wähnt - nicht die Instandhaltung bereits übergebener und in Benutzung ge­
nommener Bauteile. 
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Im Jahr 1992 empfahl der Beirat der ARGE-AKH in Erweiterung des Baubeauf­
tragungsvenrags, dem Umbau der Neonatologie (Frühgeborenen- Intensivsta­
tion) um rd 2,06 Mill EUR zuzustimmen. Die Zustimmung der ARGE-AKH er­
folgte in der 52. Sitzung am 16. Juni 1992. Die Abgrenzungsfrage zwischen 
Errichtung (Erstausstattung) und Ersatzbe chaffung blieb dabei ausgeklammert. 

Erst 1994 erarbeitete die VAMED einen Vorschlag zur Schninstellendefinition 
Erstausstattung und Ersatzbeschaffung, der in der Folge als Abgrenzungsgrund­
lage diente. Demnach fiel unter Erstausstattung alles, was im Rahmen der Grob­
kostenvorschau für 1994 bi 1999 spezifi.ziert und genehmigt worden war. 

Nach Ansicht des RH wäre die Abgrenzungsproblematik zwischen Errichtung 
und Ersatzbeschaffungen bereits anlässlich der Beschlussfassung zum Umbau 
der Neonatologie als Vorfrage zu lösen gewesen. Dadurch wäre für einzelne KIi­
nikadaptierungen des AJ(}I Wien der zwischen Bund und Stadt Wien vereinbarte 
Finanzierungsschlüssel 40 : 60 an Stelle der Aufteilung 50 : 50 für die Errich­
tung zur Anwendung gekommen . 

. \ , Das BMF beurteilte ill seiner Stellungllahme die Frage der Abgrellzullg der 
Finanzierung als komple.r. Aus seiner Sielll sei jedoch die Allwelldung des Fi­
lIanzierullgsschlüsse/s 50 : 50 gegenüber 40 : 60 wegeIl der gerillgell Auswir­
kungen am Gesamtvalumell venrerbar gewesen. 

Der Wien er Stadtsenat vertrat die An ichl, dass der Finanzierullgsaujteilungs­
schlüssel gerecillferrigt sei; er sei VOll deli Verrragspam'em eillvemelrmlicl, fest­
gelegt wordell. 

1 \., Der RH verwies auf die Bedeutung der Abgrenzungsproblematik zwischen Er­
richtung und Ersatzbeschaffungen, insbesondere für die Abrechnung des Kran­
kenhausbetriebes. und somit für die Deckung des Abgange. 

"" Die seit Beginn des Neubaus des AKH Wien von der AKPE/VAMED aufgebauten 
Abwicklungs- und Archivierungssysteme waren nicht nach abgeschlossenen 
Teilprojekten, sondern nach Gewerken ausgelegt. Die VAMED analysierte daher 
anhand konkreter Ersuchen des RH den Aufwand für die Datenbeschaffung und 
- aufbereitung. 

Die Analyse ergab, dass die zehn vom RH ausgewählten Projekte 117 Nachträge 
und rd 700 Ordner mit Rechnungen und Abrechnungsbeilagen an zwei Archiv­
standorten umfassten. 

In der Folge definierte der RH aus Gründen der Prüfungsökonomie zwölf ein­
zelne Teilprojekte mit einem Gebarungsumfang von insgesamt rd 7,60 Mill EUR 
als abgeschlossene Teilprojekte im Sinne des Ersuchens des Nationalrates. 

Der RH stellte fest, dass bei den von ihm überprüften Teilprojekten das im An­
hang IJI zum Baubeauftragungsvertrag vom 29. Juli 1982 Festgelegte '·Einkaufs­
prozedere- eingehalten worden war. 
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• C kte Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

Universitätsklinik für 1[>.1 Der Planung der Universitäts- Frauenklinik lag die bis Ende der 70er Jahre gülti­
Frauenheilkunde ge Doppelklinikstruktur zugrunde. Danach deckte jede Klinik grundsätzlich das 

gesamte Versorgungsspektrum einschließlich der Neugeborenenstation ab. Früh­
geborene sowie Neugeborene mit positivem Befund waren sofort nach der Ge­
burt aus den Entbindungsabteilungen der Frauenkliniken in die am so genann­
ten Südgarten gelegene Kinderklinik zu überstellen. 

Im Jahr 1991 war die neue Universitäts- Frauenklinik im Zentralbau zwar noch 
nicht betriebsbereit, aber baulich zur Übersiedlung und Einrichtung der medi­
zintechnischen Aus tanung fertiggestellt. 

In der Folge stellte sich heraus, dass die neu erbaute Klinik unter anderem des­
wegen nicht den Bedürfnissen einer zeitgemäßen geburtshilOichen Versorgung 
entsprach, weil im Bereich der Frauenklinik keine intensivmedizinische Überwa­
chungsslation für Frühgeborene eingerichtet worden war. 

Im Juni 1991 teilte die damalige Baukommission für das AKH Wien dem dama­
ligen BMWV ihren Beschluss mit, die VAMED möge mit der Realisierung des 
Amrags auf Umbau der Universitäts- Frauenk.linik beauftragt werden . Der Beirat 
beauftragte daraufhin die VAMED mit der Abgabe einer Stellungnahme zu den 
Kosten und Terminen für die Schaffung einer Station für Neonatologie der Uni­
versitätsklinik ftir Kinderheilkunde. 

Anfang März 1992 wurde ftir die Klinische Abteilung Geburtshilfe und Gynäko­
logie ein neuer Planungsbeauftragter bestellt. Dieser legte rund zwei Monate 
später als Kandidat dem damaligen BMWF seine Bedingungen ftir die Annahme 
der Berufung auf die Planstelle eines ordentlichen Universitätsprofessors ftir 
Frauenheilkunde vor. Die Bedingungen deckten ich im Wesentlichen mit den 
bereits in Verhandlung gestandenen Änderungswünschen. 

Der Beirat behandelte mehrmals den Umbau der Universitäts- Frauenklinik. Auf 
sein Ersuchen erstellte die VAMED-Engineering im Oktober 1992 eine auf west­
deutsche Universitätskliniken bezogene Vergleichsanalyse. Diese bestätigte die 
Richtigkeit der geplanten Integration von Entbindung und Neonatologie. 

Nach dem Bericht der VAMED über die Neuplanung und der Vorlage einer Ter­
min- und Kostenschätzung im Beirat wurde die VAMED im Dezember 1992 mit 
der Veranlassung des Umbaues beauftragt. Die Fertigstellung des Umbaues war 
ursprünglich mit Ende 1993 geplant; die Kosten wurden mit rd 15,54 Mill EUR 
geschätzt. 

I! 1 Der RH stellte fest, dass der Umbau mit 14,37 Mill EUR abgerechnet worden und 
die Inbetriebnahme in den Jahren 1995/96 erfolgt war. Weiters lag fünf Jahre 
nach Inbetriebnahme noch keine sanitätsrechtliche Betriebsbewilligung vor. Mit 
Stichtag 31. Oktober 2001 betrug die Bescheidreife der umgebauten Univer­
sitäts- Frauenklinik 90 %. 
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Er merkte an. dass die Stadt Wien bereits 1966 aufgrund des Raum- und Funk­
tionsprogramms des Sozialmedizinischen Zentrums Ost/Donauspital eine zeitge­
mäße neonatologische Versorgung geplant hatte. Diese wurde bereits zu einer 
Zeit in Betrieb genommen. zu der im AKH Wien erst die Weichen für die Umpla­
nung und den späteren Umbau gestellt wurden. 

Der RH hob ausdrücklich hervor. dass er keinen Einwand gegen die Schaffung der 
Voraussetzungen für eine optimale medizinische Versorgung erhob. Er bemängel­
te jedoch. dass die beim AKH Wien- Projekt zuständigen Fachorgane die Weiter­
entwicklung der medizinischen Versorgung Frühgeborener nicht - wie beim Sozi ­
al medizinischen Zentrum Ost/Donauspital erfolgt - rechtzeitig aufzeigten. um 
einen nachträglichen kostenaufwendigen Umbau zu vermeiden. Der ARGE-AKH 
enlStanden durch den Umbau insgesamt Kosten von rd 10.5 Mill EUR. 

1&. Das BMF und das BMBWK wiesen in ihren Stellungnahme" darauf hin. dass 
das Erjorder"is des Umbaues der "eu fertiggestellte" Klinik auf die la"ge Pla ­
nU/.gszeit sowie die offensichtliche Notwendigkeit der Anpassung an deli bei Fer­
tigstellung gegebenen medizinische" Standard zurückzuführen sei. 

1&.4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, wonach die zuständigen Planungsbeauftrag­
ten die Fonschrine der medizinischen Versorgung Frühgeborener aurgrund der 
EntwiCklungen in anderen Ländern rechtzeitig aufzuzeigen gehabt hätten. Da­
durch wären nachträgliche. kostenaufwendige Umbauten vermieden worden. 

I/l Ende der 70er Jahre wurde auf Initiative der medizinischen Fakultät der Univer­
sität Wien und mit Zustimmung der Stadt Wien die NotfallauFnabme als eigene 
Organisationseinheit in die Planung des AKH Wien aufgenommen. Wegen der 
notwendigen Nähe zur LiegendkrankenvorFahn wurde sie auf der Ebene 06 ne­
ben der Unfallchirurgie eingerichtet. Ein Teil der ursprünglich der Unfallchirur­
gie gewidmeten Fläche musste dabei der Notfallaufnahme (Ambulanz) abgetre­
ten werden. 

Nach Aufnahme des Betriebes der neuen Unfallchirurgie im August 1992 fanden 
im September und Oktober 1992 unter Teilnahme der VAMED die Augenschein­
verhandlungen des TeilbetriebsbewilligungsverFahrens der damaligen Magis­
tralSabteilung 14 stan. Anfang November 1992 teilte die VAMED der Universi­
tätsklinik für Unfallchirurgie die festgestellten Beanstandungen mit. 

Sie wies dabei darauf hin, dass sie die Beanstandungen nur nach einem Be­
schluss der ARGE-AKH beseitigen könne. Die VAMED ersuchte die Universitäts­
klinik, einen Antrag an den Beirat zu stellen. Jene Beanstandungen, deren Erle­
digung nicht von der VAMED zu veranlassen waren, wurden der damaligen 
Magistratsabteilung 16 mitgeteilt. 

AnFang 1993 ersuchte der Klinikvorstand den Ärztlichen Direktor des AKH Wien, 
einen Antrag an den Beira! zu stellen. Er begründete dies mit unzureichenden Ar­
beilSbedingungen, die eine Abwanderung von Personal zur Folge gehabt hätten. 
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Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

Der Ärztliche Direktor des AKH Wien stellte schließlich einen Antrag an den 
Beirat mit dem Ziel, die VAMED zu beauftragen, den Bereich der Universitätskli­
nilt für Unfallchirurgie hinsichtlich einer Nutzungsoptimierung der vorhandenen 
Räumlichkeiten zu untersuchen. 

Die ARGE- AKH eneilte der VAMED in der 56. Sitzung vom Juni 1993 den Auftrag 
zur Erstellung einer diesbezüglichen Studie. Zu dieser Zeit wurde in der Medizini­
schen Fakultät der Universität Wien diskutien. die Kinderchirurgie im pädiatrischen 
Zentrum (Kinderheilkunde), das als Anbau an die Kinderklinik gedacht war, unter­
zubringen. Dies würde Raum für die Erweiterung der Unfallchirurgie schafTen. 

Im November 1999 wurde die VAMED mit der "Betriebsbereiten Herstellung Unfall­
chirurgielAmbulanz inklusive Vorleistungen Raumfreimachung" zu Schätzkosten 
von rd 7,99 Mill EUR beauftragt. Die em Zusatzauftrag lag die Studie" Ambulanz 
der UniversitälSklinik für Unfallchirurgie" zugrunde. die eine Erweiterung der un­
fallchirurgischen Ambulanz zu Lasten der ltinderchirurgischen Ambulanz vorsah. 

Wie der RH feststellte. beruhte die dem Erweiterungsvorhaben zugrunde liegen­
de VAMED-Srudie aus 1998 auf Patientenfrequenzdaten des Jahres 1993. Auf 
Ersuchen des RH erstellte das AKH Wien die Daten der Auslastung der unfallchi­
rurgischen Ambulanz für die Jahre 1999 bis 2001. Aus diesen Daten waren 
unterschiedliche. teilweise auch deutlich rückläufige ambulante Leisrungsfre­
quenzen erkennbar. Die Auslastung des Schockraumes war dabei allerdings 
nicht gesonden ausgewiesen. 

Die VAMED wies hingegen im Frühjahr 2002 auf steigende Frequenzdaten der 
unfallchirurgischen Ambulanz von 1999 auf 2000 (Jahresbericht der Klinik) hin. 
Aus der Patientenstatistik der Ambulanz für den Zeitraum 1996 bis 2000 war er­
sichtlich, dass zwar die Erstuntersuchungen anstiegen. die Nachuntersuchungen 
bei Knochennachbehandlungen jedoch deutlich zurückgingen. Andere Nach­
untersuchungen nahmen jedoch zu. 

1/.2 Nach Ansicht des RH sollte vor weiteren Planungs- bzw Realisierungsmaßnahmen 
zur beabsichtigten Erweiterung der unfallchirurgisehen Universitätsklinik - vor allem 
wegen der sinkenden Tendenz der Ambulanzfrequenzen und der aus 1993 stammen­
den Planungsdaten - eine Prüfung der unbedingten Notwendigkeit durchgefühn 
werden. In diese Untersuchung wären auch die übrigen in Wien vorhandenen Ein­
richtungen zur unfallchirurgischen Versorgung [Krankenhäuser der Allgemeinen Un­
fallversicherungsanstalt und des Wiener Krankenanstaltenverbundes) einzubeziehen. 

Weiters wäre es zweckmäßig, einen Wiener Versorgungsplan für Unfallpatienten 
zu erstellen. In diesem Plan sollte das Leistungsangebot der Universitätsklinik 
für Unfallchirurgie vor allem zur Versorgung schwerer Fälle berücksichtigt wer­
den. Mit einer Entlastung der Universitätsklinik von leichteren Fällen könnte 
das bestehende Raumproblem der Ambulanz gelöst werden. 

11 I Laut S/ell!lIIgnalrme des Wiencr Stad/se/tates werde die Empfehlung des RH auf­
gegriffen. mit deI! anderen regionalel/ Leistul/gsanbielem eil/eI! Wiener Versor­
gungsplal! für UI/Jallpatien/en auszuarbeiten . 
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18.1 Laut dem Baubeauftragungsvenrag war die VAMED verpOichtet, das AKH Wien 
bis zur Betriebsführungsreife in technischer und rechtlicher Hinsicht fertigzu­
stellen und eine fOrmliche Übergabe durchzuführen. 

Nach der Übersiedlung vom alten ins neue AKH Wien und der Aufnahme des 
Krankenhausbetriebes traten Probleme bei der Inventarisierung auf. Eine Ursa­
che dafür steille unter anderem die eingeschränkte Beauftragung der VAMED 
dar. 

1Rl Nach Ansicht des RH stellten die Rahmenbedingungen für die Invemarisierung 
hohe Anforderungen an die mit der Aufgabe befassten Einrichtungen. Dazu 
zählten die Aufrechterhaltung des Betriebes während der unter Zeitdruck abge­
laufenen Besiedelung und die große Zahl der nicht von der VAMED zu kenn­
zeichnenden, aber eingebrachten Anlagegüter. Auch war die diesbezügliche Per­
sonalausstartung unzureichend. Überdies hatte das AKH Wien kaum eine 
Möglichkeit. auf die Leistungserbringung Einfluss zu nehmen. Es verfügte als 
unmittelbar betroffener LeislUngsempfanger über nahezu keine wirksamen Mög­
lichkeilen, die Beseitigung festgestellter Mängel zu betreiben. 

I') 1 Die Wirtschaftsabteilung des AKH Wien zeigte am Beispiel der Übersiedlung der 
Kiefer- und Gesichtschirurgie die Probleme bei der Inventarisierung auf. Sie 
stellte dabei fest, dass aufgrund der Mängel bei der Übergabe von Inventar und 
Daten durch die VAMED, aber auch durch das Nutzerverhalten, eine Übernahme 
durch die Sachgülerverwaltung des AKH Wien praktisch nicht möglich war. 

Zur Beseitigung der Probleme war es notwendig, den Personaleinsatz der Sach­
gülerverwaltung zu verstärken. Das geschah durch Personalumschichtungen und 
den Zukauf von Fremdleistungen. Weiters war die Einbindung der VAMED uner­
lässlich. 

1'1.1 Nach Ansicht des RH wurde der enorme Arbeitsumfang der Inventarisierung 
nicht ausreichend erkannt und die Sachgüterverwaltung von Anfang an mit zu 
geringen personellen Ressourcen ausgestattet. 

1'1. Die VAMED reitre mit, dass die gemeinsamen Recherchen mit der Sachgüterver­
wolf/mg mirr/erweile erfolgreich beclldet worde" seieIl. 
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Zusammenfassende 
Beurteilung 

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

'() (I) Es lag keine Endabrechnung vor, weil sie im Baubeauftragungsvertrag nicht 
vorgesehen war. Der RH verglich daher die über Veranlassung der ARGE-AKH 
von 1971 bis 2001 an die VAMED überwiesenen Geldmittel mit den Werten der 
dem AKH Wien übertragenen und inventarisierten Güter. Daraus resultierte vor­
erst ein Unterschiedsbetrag von rd 0,40 Mrd EUR. Eine Abstimmung zwischen 
VAMED und AKH Wien ergab, das dem AKH Wien noch Werte an Sacbgütem 
zu übertragen sind. 

(2) Die jährlich erstellten Evidenzbilanzen informierten die ARGE- AKH über die 
formale Ordnungsmäßigkeit der Verbuchung der Investitionen, der geleisteten 
Zahlungen sowie der Ermittlung der Vergütungen an die VAMED. Die 
Evidenzbilanzen wurden seit 1981 von einem Wirtschaftsprüfer testiert. Diese 
Gesellschaft prüfte auch das interne Kontrollsystem der VAMED ohne 
Beanstandungen. 

(3) Bei den vom RH überprüften Teilprojekten wurde das Einkaufsprozedere ein­
gehalten. 
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1\ Den zweiten Teil des Ptiifungsauflrags des Nationalrates bildete ein Kos­
tenvergleich zwischen den veranschlagten Kosten und den tatsächlichen Her­
stellungskosten. 

2l.\ Die VAMED hatte ihre Leistungen nach dem Termin - und Kostenplan zu erbrin ­
gen. der integrierender Bestandteil des Baubeauftragungsvenrags war. Ihr war in 
Zusammenarbeit mit der begleitenden Kontrolle die Möglichkeit eingeräumt. bis 
31. Dezember 1983 einen neuen Termin- und Kostenplan zu erstellen. Dieser 
sollte alle maßgeblichen Umstände. die Einnuss auf Termine und Kosten haben 
könnten. betiicksichtigen. Der Termin- und Kostenplan mit Stand Oktober 1983 
in der Fassung vom November 1984 war nach Ansicht der Geschäftsftihrung der 
VAMED nur als Termin- und Kostenschätzung aufzufassen. 

Die Termin- und Kostenschätzung wurde wegen laufend gefasster Beschlüsse 
der ARGE- AKH zu Projektstandsänderungen jährlich angepasst und im Finanz­
und Wirtschaflsplan fortgeschrieben. 

Im Jahr 1989 gab die VAMED der ARGE-AKH entsprechend dem Baubeauftra­
gungsvenrag erstmals bekannt, dass sie die vertraglich festgelegte Terminpla­
nung wegen der vielen Änderungswünsche nicht werde einhalten können . Bis 
2001 genehmigten und beauftragten die Organe der ARGE- AKH - wie bereits 
erwähnt - in rd I 700 Fällen Planungsänderungen, die in Form von Zusatzauf­
trägen durchgeführt wurden. Die Summe aller durch Projektänderungen in Form 
von Zusatzaufrrägen beauftragten Schätzkosten-Änderungen belief sich seit 
1984 auf rd 0.28 Mrd EUR (Preisbasis I. Jänner 1976). 

Die Änderungen des Terminplans erfolgten unter Betiicksichtigung 

(I) der von der Expertenkommission' vorgeschlagenen und von der ARGE­
AKH genehmigten Termine der jeweiligen Betriebsaufnahmen sowie 

(2) der Ausführungstermine der vom Beirat vorgeschlagenen und von der 
ARGE-AKH beauftragten Zusatzaufträge über Projektstandsänderungen. 

~ Unr~rkommi.s.sion als organ dfS Sladtra l~ fil r Finanzen. W inschaft, W[~nt' Sladtwtrtr zur WahmC' hmung 

von Auftrag!:n und Enrilung von Empfthlungt'n an drn Bc:irnt 

Nach Auffassung der Geschäftsführung der VAMED waren die venraglich ver­
einbarten Übemahmetermine gemäß Anhang 11 des Baubeauftragungsvertrags 
nur theoretischer Natur. weil eine Übergabe erst möglich war. wenn alle für eine 
Inbetriebnahmestufe beauftragten Zusatzaufträge erfÜllt waren. 

Der RH ermittelte durchschnirtliche Verzögerungen bei der Übergabe durch die 
VAMED an die Stadt Wien von rund einem Jahr. Die Betriebsaufnahmen verzö­
gerten sich durchschnittlich um rund vier Monate. 
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Einhaltung der 
Errichtungskosten 

--------

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

Die Terminüberschreitungen waren laut VAMED auf Zusatzaufträge (Projektände­
rungen), die aus Behördenaunagen resultienen, auf Adaptierungsarbeiten sowie Er­
gänzungen zurückzufuhren. Dies fuhne auch dazu, dass die Verfahren zur Erlan­
gung rechtskräftiger Betriebsbewilligungen nach dem Krankenanstaltengesetz 1957 
fur viele bereits in Betrieb stehende Klinik.bereiche noch jahrelang ausständig waren. 

Die offizielle Eröffnung des AKH Wien erfolgte im Juni 1994. Der Vollbetrieb 
begann nach der Übersiedlung aller Kliniken 1997. 

22.2 Wie der RH feststellte, konnte der Terminplan aus dem Jahr 1983. der einen 
Vollbetrieb bereits fur 1992 vorsah, aufgrund zahlreicher Projektstandsänderun­
gen nicht eingehalten werden. Die volle Inbetriebnahme verzöge ne sich bis An­
fang 1997. Nach Ansicht des RH war dies auf zwei Ursachen zurückzuführen: 

(I) Im Baubeauftragungsvenrag war kein ausdrücklicher Fertigstellungstermin 
festgelegt. 

(2) Zwischen der ARGE-AKH und der VAMED konn ten Terminverschiebungen 
- aufgrund von Planungsänderungen einvernehmlich, 
- über Nachweis der von der VAMED unverschuldeten Unerfüllbarkeit oder 
- durch wesentliche Änderungen des Grundsatzprojekt 
stanfinden. 

Der RH wies darauf hin, dass die VAMED in ihrer Funktion als Bauhermvertreter 
und projektdurchfuhrende Unternehmung sowie wegen ihrer vertraglichen Ein­
bindung in die Vorentscheidungen zu den Anträgen an den Beirat und 
ARGE- AKH- Besch1üssen auch bei den Fesllegungen der Fenigstellungstermine 
enlScheidungsgestaItend war. 

22.1 Das BMF und der Wiener Sradrsenar waren der Ansichr, dass die Fesrschreibung 
eines Ferrigsrellungsrenllins wegen der zahlreichen Projekrsralldsänderungen 
nichr zielJührend gewesen I/Järe. Pianullgssrandsänderungell seien jeweils illl 
Eitrvemehlllen zwischen ARGE- AKH und VAMED vorgenommen worden. 

22.4 Der RH wiederholte seine grundSätzlichen Bedenken, dass eine Beauftragung 
ohne feste Terminvorgaben infolge des fehlenden Fenigstellungsdruckes zu Ter­
minverschiebungen und nicht quantifizierbaren Kostenerhöhungen fuhn. 

23.1 Für den Stichtag 31. Dezember 2000 ermittelte der RH Schätzkosren (Basis 
1. Jänner 1976) von rd 1,94 Mrd EUR. Ihnen stand ein Abrechnungsbetrag von 
rd 1,76 Mrd EUR gegenüber. Nach Ansicht der VAMED wurden bei einem Ver­
gleich der Schätzkoslen zu den abgerechneten Kosten die Errichtungskosten bis 
jetzt unterschritten. 

Bei Projektstandsänderungen bestanden zwischen den von der VAMED angege­
benen Kostenschätzungen und den tatsächlich abgerechneten Kosten zum Teil 
erhebliche Differenzen. 
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LU Der RH bemerkte zu der Frage. ob die Kostcnschätzungen aus 1983 eingehalten 
wurden. Folgende : 

(I) Eine abschließende Beurteilung wäre nur dann möglich. wenn die VAMED 
die aufgrund zahlreicher Projektänderungen ent tandenen zusätzlichen Errich­
IUngskosten aus den Kosten des ursprünglich geplanten Projekts herausgerech­
net härte. Auf Anfrage des Bestehens einer zusatzauftragsbezogenen Zuordnung 
der Ist-Kosten teilte die Geschäftsflihrung der VAMED mit. dass eine solche je­
doch nur mit einem wirtschaftlich unvenretbaren Aufwand hätte erstellt werden 
können. 

(2J Eine Gegenrechnung zu den Kostenschätzungen bei Zusatzaufträgen im Ver­
gleich zu den abgerechneten Kosten wurde nicht vorgenommen. 

LU Das BMF "lid der Wieller Stadtsellat wieseIl darauf hili. dass ein UnterschreiteIl 
der SchätzkosteIl IIicht als eille tatsächliche Einsparung bzw ein ÜberschreiteIl als 
ein wirrschaftlicher Nachteil anzusehen wäre. Vielmehr würden die Kostensclrär­
zUlrgell die Kosrell auf Basi deJi/rierter Deraillierullgsniveaus darsrellell. wobei 
auf die Wirrsclraftlichkeir der Leistullgsersrellwrg Bedachr gellommell worde .. sei. 

1 J.I Der RH erwiderte. dass eine Beurteilung der wirtschaftlichen Leisrungserstellung 
gar nicht möglich war. weil die gesonderte Erfassung der Mehraufwendungen 
durch Zusatzaufträge - wie dies die VAMED ins Treffen flihrte - nur mit einem 
wirtschaftlich unvertretbaren Aufwand möglich gewesen wäre. 

'4. Für die Prüfung der Angemessenheit der Kosten zog der RH zu Vergleichszwe­
cken die Errichrungskosten des Zubaues West der Chirurgischen Klinik der Uni­
versitätsklinik in Innsbruck heran. Dieser Zubau wurde 1992 begonnen und 
1997 in Betrieb genommen. Er beinhaltete im Wesentlichen Funktionsräume. 
wie zB Operationssäle. Ambulanzen und Untersuchungsräume flir Computerto­
mographie. jedoch keine Krankenzimmer. Aufgrund dieser Ausstattung hanen 
die Kosten der medizinischen Anlagen mit rd 30 % der Errichtungskosten einen 
wesentlich höheren Anteil als beim AlCH Wien mit rd 12 %. 

Für einen Vergleich zog der RH die Errichtungskosten des AKH Wien auf Basis 
1976 heran und zinste die Errichrungskosten des Zubaues West in Innsbruck mit 
dem gleichen Abzinsungsfaktor wie mit jenem des AKH Wien auf 1976 ab. 

Damit lagen die Errichtungskosten je m3 umbauten Raumes beim AKH Wien bei 
rd 589 EUR und für den Zubau West in Innsbruck bei rd 531 EUR. 

Im Vergleich der Errichrungskosten nach Brunogrundrissnächen war das AKH 
Wien mit rd 2 162 EUR je m2 gleich teuer wie der Zubau West in Innsbruck. Un­
ter Berücksichtigung des im Verhältnis zu den Errichtungskosten we entlieh teu­
reren medizintechnischen Anteils von 30 % in Innsbruck waren die Errichtungs­
kosten des AKH Wien (nur rd 12 % medizintechnischer Anteil) allerdings 
wesentlich höher. 
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Zusammenfassende 
Beurteilung 

Sonstige 
Feststellungen 

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

I . Der RH hatte bereits anlässlich seiner Überprüfung des AKH Wien im Jahr 1993 
den hohen Errichrungsaufwand hervorgehoben (Wahrnehmungsbericht des 
Rechnungshofes Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Reihe Bund 1995/6). 
Der Vergleich mit dem Zubau West in lnnsbruck bestätigte die damals getroffe­
nen Feststellungen des RH. 

I .' Das BMF sah in der Begrenzung der Baukosten im Ballbeaujtragungsvertrag kei­
ne geeigllete Lösung, weil dies eiller pausclwlen ErriclJlullg Ulller dem Koste11-
risiko des Projektträgers VAMED gleichgekommen wäre. 

Es leille in eiller ergänzenden Stelhlllgnal,me mil, dass die Einhaltung der ge­
plantell Tem,ine und der geschätzten KosteIl nllr über eine entsprecl,ende Pölla­
lisienmg möglicl, gewesen wäre. Die VAMED sei dazu in keiner Phase de Pro­
jektgeschehens bereit gewesen. 

Hinsichtlich der Tragung des Kostenrisikos stimmte das BMF der Ansicht des 
RH grundsätzlich ZII. Bei der Errichtllng des AKH Wien sei jedoch nur das Mo­
dell durchsetzbar gewesen, dass die einzelnen Herstellungsaujträge im Namen 
und auf Reclll'U/'g der öffentlichen Hand als Ballträger erfolgten lind diese damit 
auch das Kostenrisiko gerroffen hälle. 

1', (I) Der vertraglich vereinbarte Übergabetennin wurde um durchschnittlich ein 
Jahr überschritten. 

(2) Die Einhaltung der Kostenschätzung konnte mangels Kostenabgrenzung zwi­
schen ursprünglichen Errichtungskosten und den Kosten der zahlreichen Zusatz­
aufträge nicht abschließend beurteilt werden. 

N, Sonstige Feststellungen des RH betrafen: 

(I) Die begleitende Kontrolle (neu) wurde erst Anfang 2002 und somit fast fünf 
Jahre nach Auflösung ihrer Vorgängereinrichtung Ende März 1997 wieder tätig. 

(2) Die in Doppelfunktion von der ARGE-AKH in den Aufsichtsrat der VAMED 
nominierten Bediensteten des Bundes und der Stadt Wien hallen neben den 
Interessen des Bauherrn ARGE-AKH an einem sparsamen Mitteleinsatz auch je­
ne der VAMED als gewinnorientiertes Unternehmen zu vertreten. 

(3) Es bestanden Mängel im Bereich des Vergabewesens. Dazu zählten das von 
der ÖNORM A 2050 abweichende, zwischen der ARGE- AKH und der VAMED 
vereinbarte Einkaufsprozedere, die verspätete Umsetzung des EU- Vergaberechts, 
produktspezifische Ausschreibungen sowie während des Beschaffungsverfahrens 
geänderte Auswahlkriterien. Das ab Mitte 1995 anzuwendende Wiener Landes­
vergabegesetz wurde anfanglich nicht beachtet. 
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(4) Die VAMED beauftragte Planungsleistungen an Unternehmungen, die inner­
halb ihrer Umernehmensgruppe tätig waren. Die Verrechnung von Honorarsät­
zen in maximaler Höhe war für die ARGE- AKH nachteilig. Bis Mitte 2001 betru­
gen diese Auftragswerte insgesamt rd 0,48 Mrd EUR. Bei den vom RH 
überprüften vier Aufträgen mit einem Gebarungsumfang von insgesamt rd 
8,07 Mill EUR hätten rd 1.60 Mill EUR eingespart werden können. 

(5) Die ARGE- AKH subventionierte einen Verein zur Förderung der Wissen­
schaft und Forschung in den neuen Wiener Universitätskliniken aus Mitteln für 
die Errichtung des AKH Wien mit 0.55 Mill EUR. 

!I Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(!) Das aus dem Jahr 1982 stammende Übereinkommen zwischen Bund und 
Stadt Wien und der darauf beruhende Baubeauftragungsvertrag mit der 
VAMED wären unwiderruflicb im Jahr 2007 zu beenden. 

(2) Die finanzielle Beteiligung des Bundes an den Investitionen und dem Be­
trieb des AKH Wien wäre neu zu regeln. 

(3) Im AKH Wien wären umgehend die personellen und organisatorischen 
Voraussetzungen zur problemlosen Übernahme der bisher von der VAMED 
erbrachten Managementleistungen - vor allem auch im Hinblick auf künftige 
Erbaltungsmaßnahmen - zu schaffen. 

(4) Die offenen sanitätsbehördlichen Verfahren wären umgehend abzuschlie­
ßen. 

(5) Die begleitende Kontrolle (neu) wäre mit der Prüfung der ordnung gemä­
ßen Abwicklung aller nocb zu übertragenden und zu inventarisierenden 
Sachgüter an das AKH Wien zu beauftragen. 

(6) Vor weiteren Planungs- bzw Realisierungsmaßnahmen zur beabsichtigten 
Erweiterung der unfallchirurgischen Universitätsklinik sollte eine Prüfung 
der unbedingten Notwendigkeit durchgeführt werden, in die auch die übrigen 
in Wien vorhandenen Einrichtungen zur unfallchirurgischen Versorgung ein­
zubeziehen wären. [n einem weiters zu erstellenden Versorgungsplan für Un­
fallpatienten sollte durch eine Entlastung der Universitätsklinik von leichte­
ren Fällen das bestehende Raumproblem der Ambulanz gelöst werden. 
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Kurzfassung 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums tür 

Finanzen 

Finanzstrafbehörden erster Instanz 
bei den Hauptzollämtern 

Die Straftätigkeit im Bereich der Zollverwaltung war infolge des Beitritts 
Österreichs zur Europäischen Union und des Wegfalls eines Teils der bisheri­
gen Außengrenzen rückläufig. Rund die Hälfte der im Zeitraum 1998 bis 
2001 ö terreichweit erl.edigten Finanzstrafverfahren samt den Anzeigen an 
die Staatsanwaltschaften wegen Finanzvergehen fiel beim Hauptzollamt 
Wien an. Dort war jedoch nur rund ein Drittel des österreichweit filr Strafsa­
chen einge etzten Personals tätig. 

Auf einen Bediensteten des Bereichs Strafsachen in Wien entfielen mehr als 
doppelt so viele Erledigungen als im Durchschnitt der übrigen Finanzstratbe­
hörden bei den Hauptzollämtern. Die Auslastung der Bediensteten jener Fi­
nanzstratbehörden, in deren Bereich keine EU-Außengrenze lag, war ver­
gleichsweise niedrig. Die seit 1995 filr die Bearbeitung anspruchsvoller 
Straffälle bei den envähnten Finanzstrafbehörden eingerichteten Referate be­
währten sich nach Einscbätzung des BMF nur bedingt. 

Die Verfahrensdauer bis zum Ergehen des Straferkenntnisses dluch den Ein­
zelbeamten lag im Bundesdurchschnitt bei 23 Monaten; Spruchsenatsverfah­
ren dauerten im Bundesdurchschnitt 26 Monate. Die Kontrolle der ordnungs­
gemäßen und rechtzeitigen buchmäßigen Erfassung der Eigenmittel der EU 
wurde nicht bei allen Hauptzollämtern IT - mäßig dokumentier!. 

Die fälligen Rückstände an Geldstrafen stiegen von 1996 bis 2002 um 58 %. 
Ende 2002 waren die falligen Rückstände an Geldstrafen mehr als doppelt so 
boch wie die im Jahre 2002 vorgeschriebenen Strafbeträge. Den Bestraften 
gelang es oft, ich dem Strafvollzug zu entziehen. Die über ausländische 
Staatsangehörige verhängten Geld trafen waren in vielen Fällen VOn vorn­
herein uneinbringJich. 
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Kenndaten der Finanzstrafbehörden erster Instanz bei den Hauptzollämtern 

Rechtsgrundjage 

Aufgaben 

Gebarungsentwicklung 

Finanzstrafgesetz, BGBI Nr 129/1958 idgF 

Durchftihrung der Finanzstrafverfahren ftir Finanzvergehen, die bei oder 
im Zusammenhang mit der Ein-, Aus- oder Durchfuhr von Waren 
begangen werden; 
ftir Finanzvergehen, durch welche sonstige Abgaben- oder Monopol­
vorschriften, deren Handhabung der Zollverwaltung oder ihren 
Organen obliegt, verletzt werden 
sowie ftir Finanzvergehen betreffend Abgaben- und Monopolhehlerei 

1999 2000 2001 2002 
in 1000 EUR 

Einnahmen an Geld- und Wenersatzslrafen 7574 6 714 6426 6528 
Vorschreibung von Geld- und Wenersatzstrafen 6404 5 617 5538 5609 
Fälliger Rückstand zum 31. Dezember 10423 10833 11 486 12359 

Anzahl 

Bedienstete jeweil zum 1. Jänner 
in Vollbe chäftigung äquivalenten 158,3 159,3 154,3 151,3 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

72 

Der RH überprüfte von April bis Juni 2002 die Finanzstrafbehörden erster In­
stanz (Zollfahndung) bei den Hauptzollämtem. Prüfungsschwerpunkte waren die 
Orga nisation der Fahndu ngs- und Straf tätigkeit, die Systeme der Date nerfas­
sung, die Entwicklung der Straf tätigkeit. ein Leistungsvergleich der Finanzstraf­
behörden erster Instanz bei den HauplZollämtem, die Verfah rensdauer sowie die 
Ei nbri ngung der verhängten Geldstrafen und Wen ersälZe. 

Zu den im Oktober 2002 zugeleiteten Prüfung mitteilungen nahm das BMF im 
Dezember 2002 und im April 2003 Stellung. Der RH gab im Februar 2003 eine 
Gegenäußerung ab. 
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Organisation 

Aufbauorganisation 

Finanzstrafbehörden erster 
Instanz bei den Hauptzollämtern 

l 1 Bei den sieben Hauptzollämtem Wien. Linz.. Salzburg. lnnsbruck.. Feldkireh. Graz 
und Klagenfurt sind Finanzsrrafbehörden erster Instanz eingerichtet. Der Bereich 
Strafsachen bei den Hauptzollämtern besteht aus mindestens zwei Erhebungsab­
teilungen mit jeweil mindestens zwei Erhebung gruppen. Bei der Erhebungsgrup­
pe gehören der Gruppenführer und die zwei Erhebungsbeamten der Zollwache an. 

Überdies ist seit 1995 bei jeder Finanzstrafbehörde ein mit einem oder mehreren 
Bediensteten de gehobenen Dienstes besetztes Referat eingerichte!. Diese haben 
anspruchsvolle Fälle aus dem Außenhandelsrecht. aus dem Bereich Ausfuhrer­
startung/Marktordnung und Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung zu 
bearbeiten. 

Die Einführung der Referate war einerseits vOn der Forderung der Bediensteten 
des gehobenen Dienstes nach Verbesserung ihrer dienst- und besoldungsrecht­
lichen Stellung sowie andererseits vom Beharren der Exekutivbediensteten auf 
dem ausschließlichen Exekutivcharakter der Fahndungstätigkeit begleite!. An 
Außendiensthandlungen, wie zB Hausdurchsuchungen. dürfen die Bediensteten 
des gehobenen Dienstes nur in besonders gelagerten Ausnahmefallen teilneh­
men. Diese Abgrenzung sollte die Integration der neu geschaffenen Organisa­
tionseinheit in die Strafabteilungen fördern. Die Akzeptanz entwickelte sich 
allerdings nur langsam. 

Der RH gewann bei der Gebarungsüberprufung den Eindruck. dass Straffälle mit 
besonders anspruchsvollen abgaben- bzw strafrechtlichen Problemstellungen 
nicht bei allen Zollfahndungen derart zahlreich waren, um durchgehend eine 
Auslastung der Referate zu erreichen. 

Nach Einschätzung des BMF hat sich die Einrichtung der Referate nur bedingt 
bewähn; es plant im Zuge des laufenden Reforrnprozcsses eine Neuausrichtung. 

}) Der RH stellte bei den betroffenen Bediensteten vielfach eine hohe Motivation 
fest. traf aber in allen beteiligten Verwendung gruppen auf noch nicht ausge­
räumte Vorbehalte. Er empfahl dem BMF. die Zusammenführung des zivilen 
Dienstes und der Zollwache weiterhin zu forcieren, um die Tätigkeit der Finanz­
strafbehörden erster Instanz friktionsfrei und zielgerichtet im Sinne einer effi­
zienten Betrugsbekämpfung sicher zu stellen. 

Unter dem Gesichtspunkt einer Auslastung der Bediensteten des gehobenen 
Dienstes der erwähnten Referate mit entsprechend qualitativen Tätigkeiten soll­
ten diese Organisationseinheilen entweder für mehrere Bundesländer gemeinsam 
oder jeweils als eine Einheit je Finanzlandesdirektion gemeinsam für die Zoll­
und Steuerfahndung eingerichtet werden. 

2.1 Laur Srellungnalllne des BMF werde die Empjelllung des RH im Zuge der Neu­
ordnung der Berrugsbekämpjimg diskurien werde'l. Die endgültige AusricllllWg 
werde ell/spredleml der abzuscliärulldell Auslaslbarkeit erfolge'l. 
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J. I Die Anzahl der fLir Strafsachen eingesetzten Bediensteten in Vollbeschtlftigungs­
äquivaknten venninderte sich von 158,3 (1998) auf 151,3 (200 I) . Davon entfiel 
mehr als ein Drinel auf das Hauptzollamt Wien. 

Die Hauptzollämter leisteten im Bereich Sirafsachen österreichweit rd 34 900 
Überstunden pro Jahr; dies entsprach der Jahresarbeirsleistung von 21 ,8 Be­
diensteten. Davon entfielen rd 60 % auf das Hauptzollamt Wien. 

Ein Vergleich der im Zeitraum 1998 bis 2001 bei den Finanzstrafbehörden der 
Hauptzollämter ausgewiesenen Erledigungen und des daftir eingesetzten Perso­
nals ijeweils in einem Prozentsatz der österreichweit angefallenen Erledigungen" 
sowie der österreichweit im Bereich Strafsachen tät igen Bediensteten) ergab fol ­
gende Verteilung: 

49 9f 

-l 

Wien Kärnten oö Salzburg Srmk Tirol Vbg 

• Oie Erkdigungrn umfassen Erktnntnisst durch Einzelbtamle, Erk.c:nnlnisse durch SpruchSC'll alC'. Anzc:igC'n öln 

die' Sta:;usanwalt.s<'haft w~C'n Fi nanzvergehen und Strafverfiigungen. 

J.2 Der RH regte an, die personelle Besetzung der Finanzstrafbehörden am Arbeits­
anfall auszurichten, um die österreichweit erheblich unterschiedlichen Belas­
tungsintensitäten auszugleichen . 

J. J Laut Stellungnahme des BMF werde der EmpJeltlu"g des RH im Zuge der Reor­
ganisatioll der Zollverwalrung Rechnung getragen werden. Seil dem Beitritt 
Österreichs zur EU seien bereits Maßllahmen gesetzt worden, die auf die Erzie­
lung eitles der Arbdtsbelasrull9 entsprechenden Personalslalldes ausgerichtet 
wären. 
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Finanzstrafsachen 

Kennzahlen 

Hauptzollamt 

Finanzstrafbehörden erster 
Instanz bei den Hauptzollämtern 

.\ Für die Zollverwaltung brachte der Beitritt Ö terreichs zur EU mit I. Jänner 1995 
durch den Wegfall eines Teils der bisherigen Außengrenzen einen erheblichen 
Rückgang der Straffalle und damit der Straftätigkeil. Dabei verringerten sich in 
den Jahren 1998 bis 2001 österreichweit die Einleitungen von Finanzstrafverfah­
ren um 12 'lb sowie die Verwarnungen und Bestrafungen um 36 'lb. Vergleichs­
weise nahm die Straftätigkeit bei den Finanzämtern im gleichen Zeitraum um je­
weils 21 'lb zu. 

Im Zeitraum 1998 bis 2001 fiel im Jahresdurchschnitt je Bedien teten (ausge­
drückt in Vollbeschäftigungsäquivalenten) folgende Anzahl an Erledigungen an: 

Wien Klagenfurt Unz Salzburg Graz Innsbruck Feldkirch 
Anzahl 

Einleitung von Finanzstraf-
verfahren je Bediensteten 22 13 13 6 15 5 8 

Strafverfligungen je Bediensteten 22 12 14 7 12 4 10 

Erledigungen insgesamt 
je Bed lensteten 27 15 16 8 14 6 12 

Erkenntnisse je A I-Bediens-
teten (Jurist) 19 10 15 6 12 5 7 

Spruc hse na tSen tscheid u ngen 
je AI - Bediensteten 14 9 7 5 3 3 9 

Anzeigen an die StaatsanwaltSchaft 
je AI-Bediensteten 17 6 2 5 4 

Beim Hauptzollamt Wien entfielen auf einen Bediensteten mehr als doppelt 50 

viele Erledigungen als im Durchschnill der übrigen Finanzstrafbehörden bei den 
HauplZollämtern. Die Auslastung der Bediensteten jener Finanzstrafbehörden. in 
deren Bereich keine EU-Außengrenze lag. war vergleichsweise niedrig. 

Der RH verwies auf den stark unterschiedlichen ArbeitSanfall bei den einzelnen 
Hauprzollämtern. die rückläufigen Erledigungszahlen und die bevorstehende 
Osterweiterung der EU. Dies sollte Anlass fiir eine grundSätzliche Neustrukturie­
rung der Finanzstrafbehörden der Zollverwaltung gemeinsam mit jenen der Fi­
nanzverwaltung sein . 

. \ I Laut Mitteilung des BMF werde der Empfehlullg des RH im Zuge der Reorgalli­
satioll der Zollverwaltung Recllllung getragen. 
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Bei den von den Finanzstrafbehörden bei den Hauptzollämtern in den Jahren 
1999 bis 2001 erledigten Fällen stellte der RH folgende durchschnittliche Ver­
fahrensdauer fest: 

Erstbefassung der Zollfahndung 
bis Erkenntnis durch Einzelbeamten 

Erstbefassung der Zollfahndung 
bis Erkenntnis Spruchsenat 

Dauer in Monaten 

19 18 

28 37 

16 9 

24 40 

22 19 

19 36 

28 27 

23 26 

Eine Untersuchung der Bearbeitungsintensität (Schwierigkeit und Umfang der 
mit den StrafHilien verbundenen Erhebungs- und Ermittlungstätigkeit) der 
Stratralle durch den RH ergab, dass nur ein geringer Teil besonders arbeitsauf­
wendig war. 

Die vom RH beim Hauptzollamt Wien untersuchten gerichtszuständigen Straf­
verfahren hatten wesentlich kürzere Durchlaufzeiten als die von Einzelbeamten 
und Spruchsenaten erledigten Finanzstrafverfahren. 

Die durchschnittliche Dauer der Strafverfahren bei den Hauptzollämtern war un­
vertretbar lang, obwohl die Anzahl der Verfahren in den letzten Jahren rückgän­
gig war. Der RH hob kritisch hervor, dass das BMF der Verfahrensdauer nicht die 
notwendige Bedeutung beimaß. Aussagekräftige Auswertungen über die Ge­
samtdauer der Verfahren bei den Hauptzollämtern waren nicht vorhanden. 

Der RH empfahl dem BMF, die Dauer der Strafverfahren bei den Hauptzolläm­
tern im Rahmen von Inspektionen schwerpunktmäßig zu überprüfen und auch 
im Hinblick auf die überwiegend niedrige Bearbeitungsintensität der Fälle für 
eine Verkürzung der Durchlaufzeiten zu sorgen. 

Laur Stellungnahme des BMF habe es letztmalig u/lmirrelbar /lach dm, EU-Bei­
rrire Ösrerreicl,s die Vetjalrre/lsdauer lmd die Bearbeitungsime/lsitöt überprüft. 
Das BMF sagre zu, der Empfeh/ullg des RH ZlI elltsprechell ulld beide Q/lgespro­
el,eltCII Krireriell verstärkt zu überprüfell. 
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Höhe der 
Geldstrafen 

Buchmäßige 
Erfassung von 
Abgabenbeträgen 
aus Finanzstraffällen 

Vollzug der 
Finanzstrafsachen 

Finanzstrafbehörden erster 
Instanz bei den Hauptzollämtern 

&.1 Die von den Finanzstrafbehörden bei den Hauptzollärntern mit Strafverfügung 
verhängten Geldstrafen verringenen sich nach einem Einspruch dagegen im 
Durchschnitt um 30 %. 

&.l Der RH regte an, bereits bei Erlassung der Strafverfügung die Sachverhalte um­
fassend Zu erheben und die im § 23 des Finanzstrafgesetzes vorgegebenen Beur­
teilungsluiterien für die Strafbemessung sorgfältig zu würdigen, um bereits von 
vornherein - zur Vermeidung vOn Einsprüchen - die Strafen in angemessener 
Höhe zu verhängen. 

b.l Laut Mirreilullg des BMF werde der EmpfelJlullg des RH durch ÜberarbeiCllllg der 
ArbeitsrichtliHien StrafsacheIl Rechllullg getragen werdell. 

1.1 Nach Art 218 Abs 3 des Zollkodex hat die buchmäßige Erfassung des entspre­
chenden Abgabenbetrages innerhalb von zwei Tagen nach dem Tag. an dem die 
Zollbehörden in der Lage sind, den betreffenden Abgabenbetrag zu berechnen 
und den Zollschuldner zu bestimmen, zu erfolgen. Unter bestimmten Vorausset­
zungen kann diese Frist bis höchstens 14 Tage verlängert werden. Nach den 
internen Organisationsvorschriften des BMF haben die Bereiche Strafsachen der 
Hauptzollämter - von Ausnahmen abgesehen - auch die Abgabenverfahren, 
auf denen die Strafansprüche beruhen, durchzuführen. 

Für das BMF hatte die ordnungsgemäße und rechtzeitige buchmäßige Erfassung 
der Eigenmittel der EU besondere Priorität. Es ordnete in einer Arbeitsrichtlinie 
diesbezügliche nachweisliche Dienstaufsichtsmaßnahmen durch die zuständigen 
Funktionsträger an. Nach den Feststellungen des RH erfolgte nicht bei allen 
Hauptzollämtcrn die angeordnete lT -mäßige Dokumentation dieser Dienstauf­
sichtsmaßnahmen. Die vorgegebenen Kontrollmaßnahmen wären jedoch nach 
den Angaben der zuständigen Funktionsträger durchgeflihn worden. 

I.l Der RH empfahl dem BMF, für die lückenlose Umsetzung der betreffenden Ar­
beitsrichtlinie zu sorgen, um auch gegenüber der Europäischen Kommission so­
wie dem Europäischen Rechnungshof ein funktionierendes Komrollsystem nach­
weisen und Systemmängel ausschließen zu können . 

., 1 Das BMF sagre dies zu. 

8.1 Die vorgeschriebenen Geldstrafen (einschließlich Wenersätze) verringerten sich 
von 1996 (7 360000 EUR) bis 2002 (5 609000 EUR) um 24 %. Die Einnahmen 
an Geldstrafen verringerten sich von 8 298 000 EUR (1996) um 21 % auf 
6 528 000 EUR (2002). Die falligen Rückstände stiegen hingegen im gleichen 
Zeitraum um 58 % und waren zum Ende 2002 112 359 000 EUR) mehr als dop­
pelt so hoch wie die vorgeschriebenen Strafbeträge des Jahres 2002. 

H.l Der Vollzug der Geldstrafen gestaltete sich vielfach schwierig, weil es den Be­
straften oft gelang, sich dauernd oder über einen längeren Zeitraum dem Straf-
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vollzug zu entziehen. Die vielfach über ausländische Staatsangehörige verhäng­
ten Geldstrafen waren zum Großteil von vornherein uneinbringlich. Ein wirksa­
mes Rechtshilfeabkommen zur Vollstreckung von Geldstrafen besteht derzeit nur 
mit Deutschland. Der RH empfahl dem BMf, der Verringerung der hohen Straf­
rückstände besonderes Augenmerk zuzuwenden. 

M I Laut Stellungnalllne des BMF sei durch den bevarstehenden Abschluss eines wei­
terell zwischellstaatlicllell Vollstreckungshilfeabkommens sowie durch den 
EU- BeitriN der östlichen Nachbarstaaten eine Erhöhung des Einbringungserjolgs 
bei den Geldstrafen zu eru'a rtell. 

'. Nach dem Finanzstrafgesetz sind bestimmte Daten eines Finanzstrafverfahrens 
im elektronischen Finanzstrafregister festzuhalten. Nach den Erläuterungen zum 
Gesetzesentwurf sollte das Finanzstrafregister auch die Funktion einer A](tenevi­
denz und einer Evidenz des Vollzugs der Strafen erfüllen. Damit sollten die Fi­
nanzstrafbehörden von der Führung zusätzlicher Evidenzen entlastet werden. 
Dennoch erfolgt eine weitere Datenerfassung im Rahmen der "Akten­
evidenz- Zoll" für statistische Zwecke. Einzelne Leiter von Finanzstrafbehörden 
fühnen zusätzlich handschriftliche Aufzeichnungen. 

Die Erfassung der Daten für das Finanzstrafregister und die Aktenevidenz- Zoll 
beschäftigte dauerhaft 6.8 Bedienstete (in Vollbeschäftigungsäquivalenten), oh­
ne dass diesem Aufwand auf Ebene der Finanzstrafbehörden ein gleichwertiger 
Nutzen gegenüber stand. Da die Datenerfassung im Finanzstrafregister und in 
der A](tenevidenz- Zoll vielfacb nach unterschiedlichen Kriterien erfolgte. zeig­
ten sich bei Auswertung der Datenbestände Abweichungen zwischen den beiden 
Anwendungen. Eine eigeninitiative Auswertung der statistischen Daten durch 
die FÜhrungskräfte der Hauptzollämter für Controllingzwecke war nur einge­
schränkt festzustellen. 

'J.2 Der RH regte an. Doppelgleisigkeiten bei der Erfassung von Verfahrensschritten 
zu beseitigen und die Evidenzhaltung der Strafverfahren auf ein einfach zu ad­
ministrierendes System umzustellen. 

'J. Laut Mineilung des BMF wolle es den Datenerjassungsaufwand möglichst gering 
halten. Für ein Redesign der statistischen Erjassung von Daten sei bereits seit 
längerer ZeiT ein Projekt in AusarbeiTUlig. dessen Umserzung jedoch auf grund 
der Kosten und anderer wesentlicher Prioritäten vorerst habe nicht verwirklicht 
werden können. Im Zuge dieses Redesiglls werde das BMF eine Arbeitsgruppe 
damit beauftragen. die jeweils nOTlUendigen Kernleistungen zu definieren und ih­
re Zahl elJlsprecllClld gering zu haltell. 
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Schluss­
bemerkungen 

Finanzstrafbehörden erster 
Instanz bei den Hauptzollämtern 

10 ZusammenJassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( I) In folge des rückläufigen und stark unterschiedl ichen Arbeitsa nfa lls bei 
den Finanzstratbehörden der Hauptzollämter soUte eine grundsätzliche Neu­
strukturierung der Finanz tratbehörden der Zollverwaltung gemeinsam mit 
jenen der Finanzverwaltung in Angriff genommen werden. 

(2) Die personelle Besetzung der Finanzstra tbehörden wäre am Arbeits3nfall 
auszurichten , um die österreich weit erheblich unterschiedlichen Belastungs­
intensitäte n auszugleichen. 

(3) Die mit Bediensteten des gehobenen Dienstes besetzten Referate der Fi ­
nanzstratbehörden soll ten entweder fü r mehrere Bundesländer gemeinsam 
oder jeweils als eine Einheit je Finanzlandesdirektion gemeinsam für die 
Zoll- und Steuerfahndung eingerichtet werden. 

(4) Die Dauer der Strafverfahren bei den HauptzoUämtern sollte schwer­
pl.mktrnäßig überp.rüft und fü.r eine Verkü.rzung der Durchlaufzeiten gesorgt 
werden. 

(5) Die in einer Arbeit richtlinie des BMF angeordneten Dienstaufsichtsmaß­
nahmen betreffend die ordnungsgemäße und rechtzeitige buchmäßige Erfas­
sung der EU-Eigen mi ttel wären lückenlos umzusetzen. 

(6) Der Verringerung der hohen Strafrückstände wäre besonderes Augenmerk 
zuzuwenden. 

(7) Es wären die Evidenzhaltung der Strafverfahren auf ein einfach zu admi­
nistrierendes System umzusteUen und Doppelgleisigkeiten bei der Erfassung 
von Verfanre n schritten zu beseitigen. 
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Kurzfassung 

Rechtsgru ndjagen 

Einnahmen des Bundes 
(öffentliche Abgaben) 

davon UmsatzSteuer 

Erhebung der Umsatzsteuer; 
Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 

Den Führungskrä ften der Finanzämter standen im Allgemeinen keine Daten 
über die fi nanziellen Auswirkungen der Prüfungshandlungen des Innen­
dienste zu r Verfügung. Auch waren sie nicht in der Lage, au den von ihnen 
ven vaJteten Daten eigen tänd ig Auswertungen tur ein Ma nagement- Infor­
mationssystem zu erstellen. 

Sei t 2003 sind Unternehmer, deren Vorjahresumsätze höher als IOD 000 EUR 
waren, zur Abga be von UmsalZSteuervoranmeldungen beim zus tä ndige n Fi­
nanza mt verpfl ich tet. Oie bestehende Ausnahme tur Unternehmer mit Vo r­
jahresum ätzen vo n un ter IOD 000 EUR beeinträch tigt nach Ansicht des RH 
di e Steigerung der Effizienz der Betrugsbekämpfung. 

Kenndaten zur Um atzsteuer 

Umsatzsteuergesetz 1994, BGBI r 663/ 1994 idgF 

Verordnung des Bundesmini ters für Finanzen betreffend die Abstandnah.me von der 
Verpßichtung zur Abgabe von Voran meldungen, BGBI U Nr 206/ 1998 

Bundesabgabenordnung, BGBI Nr 194/ 1961 idgF 

1998 

48.709 

15,715 

1999 

48.675 

16,493 

2000 

in Mrd EUR 

50.387 

17 ,056 

2001 2002 

56.210 54,951 

17,354 17.639 

Anteil der UmsatzSteuer an den Einnahmen J2 J4 
in 'Ib 
34 31 32 

tlillige Abgabenruckstände 

davon rallige Rückstände an Umsatzsteuer 

Anteil der Umsatzsteuerrucltstiinde an 
den Abgabenrückständen 

Quelloo : BundesrechnungsabschlQss< 

5,463 

2,589 

47 

5.812 

2,726 

47 

in Mrd EUR 

6,177 

2,923 

10 

47 

6,058 

2.786 

46 

6.554 

3.061 

47 
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I Der Europäische Rechnungshof überprüfte im Juli 2002 die Gebarung des BMF 
hinsichtlich der Erhebung der Umsatzsteuer, Dabei nahm er Prüfungshandlun­
gen im BMF und bei einem Finanzamt in Wien vor. Der RH begleitete die Erhe­
bungen in Forn! einer eigenen Gebarungsüberprüfung, 

Zu den Prüfungsmitteilungen des RH vom September 2002 nahm das BMF im 
November 2002 Stellung. Der RH erstattete im Jänner 2003 eine Gegenäuße­
rung. Eine weitere Stellungnahme des BMF vom Februar 2003 erfordene keine 
Gegenäußerung des RH. 

Der Sektorletter (Prüfbericht) des Europäischen Rechnungshofes wurde dem RH 
im November 2002 übennittelt. 

Der RH nimmt im Interesse einer geschlossenen Darstellung und unbeschadet 
der Berichterstattung des Europäischen Rechnungshofes auf supranationaler 
Ebene bei der nachfolgenden Darlegung auch auF die Feststellungen bzw Beur­
teilungen des Europäischen Rechnungshofes Bezug. 

l.1 Ziel der Tätigkeit des Innendienstes der Finanzämter war, durch die Prüfung 
ausgewählter AbgabenerkJärungen eine qualitälsvolle Präventivwirkung in Er­
gänzung zur Außenprüfung zu erreichen. Besondere Bedeutung sollte dabei ei­
nem effizienten und effektiven Personaleinsatz zukommen. Die in einer internen 
Arbeitsanweisung des BMF diesbezüglich festgelegten Zielvorgaben waren nur 
allgemein gehalten und enthielten keine quantitativen Größen. 

Die Auswahl der Umsatzsteuererklärungen, welche die Veranlagungsabteilungen 
der Finanzämter vertieft prüften, erfolgte vorwiegend durch IT -gestützte Ver­
fahren. Bearbeitungshinweise zeigten den Innendienstmitarbeitern an, dass eine 
inhaltliche Prüfung der eingereichten AbgabenerkJärung je nach festgelegter 
Priorität erforderlich war, Ergänzend zu den IT -gestützten Prüfrouti nen konnte 
eine Prüfung auch aufgrund einer "händischen" Fallauswahl erfolgen. 

Die Prüfungsdichte bei den Umsatzsteuererklärungen hing im Wesentlichen vom 
Anfall der Erk.lärungen und den zur Verfügung stehenden Personalressourcen 
ab. Zwar mussten AbgabenerkJärungen mit Bearbeitungshinweisen oberster 
Priorität in jedem Fall geprüft werden, die Steuerung der anderen Kontrollrne­
chan ismen erfolgte jedoch ohne weitere formale Kriterien. 

Die Organisation und der Ressourceneinsatz des Innendienstes lagen in der 
autonomen Verantwortung der Führungskräfte der Finanzämter. Diesen standen 
im Allgemeinen keine Daten über die finanziellen Auswirkungen der Prüfungs­
handlungen des Innendienstes zur Verfügung. 
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Management­
Informations­
systeme 

Erhebung der Umsatzsteuer 

1.1 Nach Ansicht des RH stellt der Ananzielle Erfolg ein wesentliches Kriterium für 
die Beurteilung von Effizienz und Effektivität der vorgenommenen PrüFungs­
handlungen dar. Er empfahl dem BMF, den Finanzämtern standard mäßig Daten 
über die steuerlichen Ergebnisse der PrüFungshandlungen des Innendienstes zur 
Verfügung zu stellen. Die Auswertungen sollten insbesondere Aufschluss darü­
ber geben, bei welchen Eingabefeldem der Abgabenerklärungen in welchem 
Ausmaß Abweichungen durch den Innendienst veranlasst wurden. 

1.1 Laut Stellungna/rme des BMF werde es diese Empfehlung i" ei"e", MmlQge­
ment-hrjornratioolssystem oder alternativ im Rallmen des Ko"zepres Risiko- In­

Jormalio/l - Analysema /lagement berocksiclr tiger!. 

1.-1 Der RH ersuchte das BMF um Angaben, inwieweit den Finanzämtern künftig 
Auswertungen über Ieislungs- und erfolgs bezogene Daten überlassen werden 
sollen. Laut einer weiteren Stellungnahme des BMF könne es dazu noch keine 
Aussagen treffen. 

J.1 Die bestehenden Inforrnationssysteme für die Führungsk.räfte eines Finanzamtes, 
wie die Nachweisungen der Steuereinnahmen oder die Arbeitsfonschritte, stan­
den diesen nur periodisch und zum Großteil nur in Papierforrn zur Verfügung. 
Die Finanzä mter waren im Allgemeinen auch nicht in der Lage, aus den von ih­
nen verwalteten Daten eigenständig Auswenungen für ein Management-Infor­
mationssystem zu erstellen. Ergänzende Auswertungen mussten im Dienstweg 
beantragt werden. Ihre Ausarbeitung k.onnte mehrere Wochen dauern. 

Der Europäische Rechnungshof stellte in seinem Sektorletter fest, dass das von 
ihm zur Eneilung von Auskünften ausgewählte Finanzamt keine aktuellen Da­
ten zu ausgewählten Vorgängen und zu den im Wege der Einbringung erhobe­
nen Beträgen nennen konnte. 

J.l Der RH empfahl, aus dem Datenbestand der Finanzämter 5tandardauswenungen 
für ein Management- Informationssystem Zu erstellen. Die Auswertungen sollten 
sowohl für interne (Ressourcensleuerung und -planung) als auch für externe 
Zwecke (zB Entwicklung der 5leuereinnahmen) Informationen liefern und die 
Führungskräfte der Finanzämter in die Lage versetzen, Eckdaten sowie Kenn­
zahlen tagesaktuell erstellen und abrufen zu können. 

I.J Laur Srellungna/rme des 8MF werde es diese Empfeirlung im Projekr' 
Risiko-hrformario/ls- A /lalysema /lagement berocksich tige/l; der Projektauftrag 
befinde siclr ill Vorbereitullg. 
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-u Im Jahr 1998 entfiel die Verpflichtung, Umsatzsteuervoranmeldungen beim zu­
ständigen Finanzamt einzureichen, wenn die nach den gesetzlichen Bestimmun­
gen errechnete Vorauszahlung zur Gänze spätestens am Fälligkeilslag entrichtet 
wurde oder sich für einen Voranmeldungszeitraum keine Vorauszahlung ergab. 

Bereits im Rahmen der Gebarung überprüfung hinsichtlich der Umsatzsteuer­
überwachung bemängelte der RH die fehlende Verpnichtung zur Abgabe von 
Umsatzstcuervoranmeldungen, weil seiner Ansicht nach dadurch die Kontroll­
möglichkeiten der Finanzverwaltung über die Erhebung der Umsatzsteuer erheb­
lich eingeschränkt wurden. 

Der RH regte daher bereits damals die verpflichtende elektronische Abgabe der 
Umsatzsteuervoranmeldungen für sämtliche Voranmeldungszeiträume an. Die 
daraus gewonnenen Daten sollten für Zwecke der Fallauswahl (Prüfungshand­
lungen in ausgewählten Fällen) im Innen- und Außendienst der Finanzämter 
genützt werden (NTB 2000 S. 18 Abs 3.2). 

u Der RH wiederholte seine damalige Empfehlung. 

Auch nach Ansicht des Europäischen Rechnungshofes schränkten die Ausnah­
men von der verpnichtenden Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen die 
Konrroll - und Abstimmungsmöglichkeiten der österreichischen Steuerbehörden 
in Bezug auf die gezahlten und gemeldeten Beträge ein. 

4.; Laut Stellungnahme des BMF sei ab dem Jahr 2003 flir UI/ternehmer, deren Um­
sätze im vormlgegangenen Kalenderjairr 100 000 fUR überstiegen, die Ver­
pfliclllung zur fi,rreichung VOll Umsatzsreuervorallllleidungell wieder eiPlgefiihrt 
wordePl. Ab April 2003 habe die Ubermirtlul/g der DatePl der Umsatzsteuervor­
anmeldung bei tecllllischer Möglichkeit im Wege VOll "FiPlallzOnliue" Ielekrrolli­
seiles Darellübermilliungsverfairrell der FinGJlzämrer) zu erfolgen. 

4.4 Der RH äußerte sich kritisch zu der bestehenden Ausnahmeregelung, die Unter­
nehmer mit Vorjahresumsätzen von unter 100 000 EUR von der Verpflichtung 
zur Einreichung von Umsatzsteuervoranmeldungen ausnahm. Seiner Ansicht 
nach werde dadurch der angestrebte Effekt der Gewinnung von Daten für eine 
wirksame Risikoanalyse und damit der Steigerung der Effizienz der Betrugsbe­
kämpfung beeinträchtigt. 

Der RH empfahl, die Verpflichtung zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldun­
gen auch auf Unternehmer mit VOIjahresumsätzen von unter 100 000 EUR aus­
zuweiten. 

Das BMF teilte dazu mit, aufgrund von Erfahru ngen mit dem neuen Voranmel­
dungssystem zu überlegen, in welchem Ausmaß die Voranmeldungsverpflich­
tung in Zukunft au gedehnt werden solle. 
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Sonstige 
Festste llung 

Schluss­
bemerkungen 

Erhebung der Umsatzsteuer 

> Eine sonstige Feststellung des RH betraf die verzögerte Einreichung von Um­
satzsteuerjahreserklärungen mit hohen Nachforderungen. Verzögerungen wur­
den dadu rch begünstigt. dass das BMF den zur berufsmäßigen Parteienvertre­
tung befugten Personen (Wirtschaftstreuhänder. Notare. Rechtsanwälte) unter 
bestimmten Voraussetzungen Fristerstreckungen für die Einreichung der Jahres­
steuererkJärungen der von ihnen vertretenen Abgabepnichtigen bis 3\. März 
bzw 30. April des auf das Veran lagu ngsjahr zweitfolgenden Jahres einräumte. 

Diese Regelung, die verhältnismäßig niedrigen Säumniszuschläge sowie die 
Möglichkeit einer Selbstanzeige nach § 29 des Finanzstrafgesetzes mit stralbe­
freiender Wirkung rorderten vielfach die vom RH beobachtete Tendenz, Umsatz­
steuererk.lärungen mit hohen Abgabennachforderungen zeitlich verzögert beim 
Finanzamt einzureichen. 

(, Zusa mmenfassend hob der RH fo lge nde Empfehlungen an das BMF hervo r: 

(I) Den Finanzämtern sollten standardmäßig Daten über d ie steuerl ichen Er­
gebnisse der Prüfung der AbgabenerkJä rungen durch den Innend iens t zu r 
Verfügu ng gestellt werd en. 

(2) Aus dem Da tenbestand der Finanzä mter soll ten Standardauswertungen 
fü r ein Man agement- Informatio nssystem erstell t werd en. 

(3) Die Verpflichtung zur Abga be von Umsatzsteuervoranmeldu nge n soll te 
auch au f Unte rnehmer mit VoJjahres umsätzen von un ter 100000 EUR ausge­
weitet werden. um Daten für ei ne wi rksame Risikoana lyse hinsichtlich der 
Erhebung der Umsatzsteuer gewinnen zu können. 
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Kurzfassung 

Eigentümer 

BUWOG - Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH 

Im Jahr 2000 fasste der Bunde minister für Finanzen den Beschluss. die 
BUWOG - Bauen und Wohnen Ge eil chaft mbH (BUWOG) zu veräußern. 
Diese Maßnahme war Teil eine Regierungsprogramms, da eine Konzentra ­
tion der staatlichen Leistungen auf Kernfunktionen und somit eine Veräuße­
rung von Bundesbeteiligungen an Unternehmungen vorsah. Weiters sollten 
die daraus erzielten Erlöse zur Tilgung der Staatsschulden und zur Verringe­
rung des Budgetdefizits beitragen. 

Eine Veräußerung wäre dann wirt cha ftI ich , wenn die sich aus der geringe­
ren Staatsverschuldung ergebende Zinsersparnis höher wäre al der Einnah­
menau fall des Staates au den abgeführten Gewinnen einer Wobnbauge­
seil chaften. 

Da das Veräußeru ngsverfahren beim Ab cbJu der Gebarung überprüfung an 
Ort und Stelle noch im Gange war, konnte der RH den Erfolg noch nicht be­
urteilen. 

Ein im Herbst 2000 ge tartetes Projekt, die Wohnungen der Wohnbauge ell­
schaften den Mietern zum Kauf anzubieten, stieß au f geringes Interesse. Das 
BMF unterließ e , den Aufwand, den zu erwartenden Erfolg sowie den Zeit­
rahmen dieses Projekts abzuschätzen. Ebenso wenig wurden die Au wirkun­
gen der Wohnungsverkäufe auf die zeitgleich stattfindende Veräußerung der 
Wohnbaugesellschaften berücksichtigt. 

Kenndaten der BUWOG - Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH 

Republik Österreich 100 C!b 

Untemehmungsgegenstand Entwicklung und Abwicklung von Bauprojekten; 
Errichrung, BeWirtschaftung und Verwaltung von Baulichkeiten 

1997 1998 1999 2000 2001 
GebarungsentwickluDg in Mill EUR 
Umsatzerlöse 89,72 75,77 78,45 79.33 90,88 
Bilanzgewinn 8.65 7.60 7,77 7.97 134,45' 

Anzahl 
Mitarbeiter 95 93 93 95 93 
Wohnungsbcstand 18846 19363 19627 19738 20349 

• Auflösung von Gc:winnrOckJagen 
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1 Der RH überprüfte von Juni bis August 2002 die Gebarung der BUWOG - Bauen 
und Wohnen Gesellschaft mbH (BUWOG). Schwerpunkte der Gebarungsüber­
prüfung waren die Vorbereitung des Verkaufs der Unternehmung sowie der Ver­
kauf von Wohnungen an die Mieter. 

Zu den im November 2002 zugeleiteten Prüfungsmiueilungen nahm die BUWOG 
im Dezember 2002 Stellung. Das BMF verzichtete im April 200) auf eine Stel­
lungnahme und teilte mit, dass zwischen dem BMF und dem RH keine nennens­
wenen Auffassungsunterschiede bestünden. Der RH erstattete seine Gegenäuße­
rung im April 200). 

Veräußerung der Gesellschaft 

Vorbereitung 

88 

1 Im Jahr 2000 fasste der Bundesminister für Finanzen den Beschluss, die BUWOG 
sowie andere bundeseigene Wohnbaugesellschaften zu veräußern. Diese Vorha­
ben waren Teil eines Regierungsprogramms, das eine Konzentration der staat­
lichen Leistungen auf Kernfunktionen und somit eine Veräußerung von Bundes­
beteiligungen an Unternehmungen vorsah. Weiters sollten die daraus erzielten 
Erlöse zur Tilgung der Staatsschulden und zur Verringerung des Budgetdefizi15 
beitragen. 

Um den Wen der Wohnbaugesellschaften zu steigern, wurden Überlegungen an­
gestellt, bei Neuvermietungen künftig gesetzlich höhere Mieten als bisher zuzu­
lassen. Synergieeffekte zwischen den Wohnbaugesellschaften wurden nicht 
untersucht und somit auch nicht genutzt. 

) Da das Veräußerungsverfahren beim Abschluss der Gebarungsüberprüfung an 
On und Stelle noch im Gange war, konnte der RH den Erfolg noch nicht beunei­
len. 

Der RH empfahl, noch vor der Veräußerung der Unternehmung alle Möglichkei­
ten zur Ergebnisverbesserung au zuschöpfen. Durch eine Zusammenarbeit zwi­
schen den Wohnbaugesellschaften, zB im Bereich des Einkaufs oder der Haus­
verwaltung, wäre eine Aufwandsreduktion möglich. 

Der RH wies darauf hin, dass die Winschaftlichkeit der geplanten Veräußerung 
nicht nur am erlielten Verkaufserlös, sondern auch an den langfristigen Auswir­
kungen auf den Staatshaushalt zu messen sein wird. Zwar würde der Verkaufs­
erlös den Staats chuldenstand verringern. gleichzeitig aber würden die bisheri­
gen regelmäßigen Gewinnausschüttungen der Wohnbaugesellschaften an den 
Bund wegfallen. Die Veräußerung wäre daher dann winschaftlich, wenn die sich 
aus der geringeren Staatsschuld ergebende Zinsersparnis höher wäre als der Ein­
nahmenausfall des Staate aus den abgefühnen Gewinnen seiner Wohnbauge­
sellschaften. 
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Ausschreibung 

Weitere feststellung 

Wohnungsverkäufe 

Vorbereitung 

----, 

BUWOG - Bauen und Wohnen 
Gesellschaft mbH 

I 

1. Der Verkauf der bundeseigenen Wohnbaugesellschaften sollte durch eine Unter­
nehmung mit einschlägigen Erfahrungen erfolgen. Das BMF schrieb die damit im 
Zusammenhang stehenden Dienstleistungen in einem zweistufigen Verfahren aus. 

Die Auftragsvergabe war ursprünglich fLir Mine 2002 vorgesehen. Es war ge­
plant, die Wohnbaugesellschaften bis Ende 2002 zu veräußern, damit der Erlös 
noch dem BudgeLVollzug 2002 zugute käme. Während des laufenden Ausschrei­
bungsverfahrens tauchten jedoch Zweifel auf, ob der Veräußerungserlös von der 
EU als defizitsenkend anerkannt werden würde. Nach Gesprächen mit Experten 
der EU informierte das BMF die Bieter im Juli 2002 darüber, dass es - entgegen 
den ursprünglichen Zielen - fLir die Bewertung der Angebote keine Rolle mehr 
spiele, welche Auswirkung das jeweilige Konzept auf das Budgetdefizit habe. 

Weiters änderte das BMF das ursprüngliche Ziel, die Wohnbauge ellschaften bis 
Ende 2002 zu veräußern. Nunmehr verlangte es von den Bietern die vorzuneh­
mende Veräußerung innerhalb von 15 Monaten nach Erteilung des Zuschlags. 
Der Zuschlag erfolgte somit nicht, wie ursprünglich geplant, Mille 2002, son­
dern erst im September 2002. 

1. Der RH beanstandete die mangelhafte Vorbereirung der Veräußerung. Die Aus­
wirkung auf das Budgetdefizit nach EU-Kriterien hätte schon vorweg geklärt 
werden können. wodurch die Verzögerung und die Änderung der Aus chreibung 
vermeidbar gewesen wären. 

I Eine weitere Feststellung des RH betraf die Abwicklung des Verkaufsverfahrens 
durch einen beauftragten Rechtsanwalt, die durch da BMF selbst häue kosten­
günstiger erfolgen können. 

'I Der Bundesminister für Finanzen beabsichtigte seit Herbst 2000, die von 
bundeseigenen Wohnbaugesellschaften errichteten Wohnungen den Mietern 
zum Kauf anzubieten. Der Erlös aus den geplanten Wohnungsverkäufen sollte 
einen Beitrag zum angestrebten Nulldefizit leisten. Weiters gehörte es nach Auf­
fassung der damaligen Bundesregierung nicht zu den Kernaufgaben des Staates, 
Wohnungen in großer Anzahl zur Verfügung zu stellen. 

Eine Arbeitsgruppe des BMF legte die Bedingungen fest, die den Verkauf angebo­
ten an die Mieter zugrunde gelegl werden sollten. Dazu zählte unter anderem das 
Erreichen einer Quote von 25 '1b kaufinteres ierter Mieter innerhalb einer Woh­
nungsanlage, um diese Wohnungen zu verkaufen. Der zu erwartende Erfolg der 
Verkaufsaktion, ein Zeitrahmen sowie die Aufwendungen wurden nicht abge­
schätz!. Ebenso wenig wurden die Auswirkungen der Wohnungsverkäufe auf die 
zeitgleich stanfindende Veräußerung der Wohnbaugesellschaften berück ichtigt. 

J Der RH beanstandete, dass durch das BMF weder Aufwand, Erfolg und Zeilrah­
men noch Auswirkungen des Vorhabens abgeschätzt worden waren. 
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b 1 Die BUWDG setzte das Vorhaben um, indem sie ihre Mieter über die Kauf­
möglichkeit und über die Rahmenbedingungen informierte. Im Jahr 2002 senkte 
das BMF wegen der geringen Nachfrage die Mindestinteressentenquote je 
Wohnhausanlage von 25 'Ib auf 10 'Ib. Die Verkaufsbemühungen waren zum Ab­
schluss der Überprüfung durch den RH an Ort und Stelle noch im Gange. 

[ 1 Nach Ansicht des RH wäre das geringe Interesse der Mieter bei einer sorgfaltigen 
Vorbereitung des VerkaufsprojeklS vorher.>ehbar gewesen. 

I Die BUWOG schätzte ihre Aufwendungen rur die Verkaufsaktion mit Stand Ende 
September 2002 auf 410 000 EUR; bis zum Abschluss der Wohnungsverkäufe 
wären noch weitere Aufwendungen von 930 000 EUR zu erwarten. Der Erlös aus 
den Wohnungsverkäufen betrug zum sei ben Zeitpunkt 114000 EUR. 

I} Der RH hielt fest, dass bisher eines der Ziele der Verkaufsaktion, nämlich die 
leistung eines Beitrags zur Erreichung des Nulldefizits, nicht im gewünschten 
Ausmaß erreicht wurde. Eine diesbezügliche EnrwickJung kann auch künftig 
nicbt erwartet werden. 

H Eine weitere Feststellung des RH betraf einen Rechtsstreit zwischen der BUWOG 
und der Bundeskammer rur Arbeiter und Angestellte wegen rechtswidriger Be­
stimmungen in den Kaufangeboten. der nach Ansicht des RH bei sorgfalliger 
Vorprüfung vermeidbar gewesen wäre. 

~ Zusammenfassend hob der RH folgende EmpfehJungen hervor: 

(I) Die Wirtschaftlichkeit der geplanten Veräußerung der bundeseigenen 
WobnbaugeseUschaften sollte nicht nur am erzielten Verkaufserlös. sondern 
auch an den langfristigen Auswirkungen auf den Staatshaushalt gemessen 
werden. Eine Veräußerung wäre dann wirtschaftlich, wenn die sich aus der 
geringeren Staatsverschuldung ergebende Zinsersparnis höher wäre aJs der 
Einnahmenausfall des Staates aus den abgeruhrten Gewinnen seiner Wohn­
baugesellschaften. 

(2) Vor einer Veräußerung der BUWOG sollten aJle Möglichkeiten zur Ergeb­
nisverbe serung ausgeschöpft werden. 
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Kurzfassung 

Wohnungsanlagen Gesellschaft mbH 

Im Jahr 2000 fasste der Bundesminister für Finanzen den Beschluss, die 
Wohnungsanlagen Gesellschaft mbH zu veräußern. Diese Maßnahme war Teil 
eines Regierungsprogramms, das eine Konzentration der taatlichen Leistun­
gen auf Kernfunktionen und somit eine Veräußerung von BundesbeteiHgun­
gen an Unternehmungen vorsah. Weiters soUten die daraus enielten Erlöse 
zur Tilgung der Staatsscbulden und zur Verringerung des Budgetdefizits bei­
tragen. 

Eine Veräußerung wäre dann wirtschaftlich, wenn die sich aus der geringe­
ren Staatsver chuldung ergebende Zinserspan,is höher wäre als der Einnah­
menausfall des Staates aus den abgeführten Gewinnen seiner Wohnbauge­
seUscha ften. 

Da das Veräußerungsverfahren bei Abschluss der Gebarungsüberprüfung an 
Ort und Stelle noch im Gange war, konnte der RH den Erfolg noch nicht be­
urteilen. 

Ein im Herbst 2000 gestartetes Projekt, die Wohnungen der Wohnbaugesell­
schaften den Mietern zum Kauf anzubieten, stieß auf geringes Interesse. Da 
BMF unterließ es, den Aufwand, den zu erwartenden Erfolg sowie den Zeit­
rahmen dieses Projekts abzuschätzen. Ebenso wenig wurden die Auswirkun­
gen der Wohnungsverkäufe auf die zeitgleich stattfindende Veräußerung der 
WohnbaugeseUschaften berücksichtigt. 

Kenndaten der Wohnungsanlagen Gesellschaft mbB 

Eigentümer 

Untemehmungsgegensland 
Republik Österreich 100 'lb 

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen, Wohnungsanlagen und Eigenhei­
men im eigenen und fremden Namen, Schaffung von Wohnungseigentum sowie 
Errichtung von FolgebaUlen aller Art 

1997 1998 1999 2000 2001 
Gebarungsentwicklung in Mill EUR 
Umsatzerlöse 80,34 71,13 72.09 73.03 77,78 
Bilanzgewinn 17,72 14,32 14,11 14,33 12,47 

Anzahl 
Mitarbeiter 202 201 193 187 185 
Wohnungsbe land 21 197 21 585 21870 22 005 22 Oll 
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Der RH überprüfte im Juni 2002 die Gebarung der Wohnungsanlagen Gesell­
schaft mbH (Wohnungsanlagen Ge ellschaft). Schwerpunkte der Gebarungsüber­
prüfung waren die Vorbereitung der Veräußerung der Unternehmung sowie der 
Verkauf von Wohnungen an die Mieter. 

Zu den im November 2002 zugeleiteten Prüfung mitteilungen nahm die Unter­
nehmung im Dezember 2002 Stellung. Das BMF verzichtete im April 2003 auf 
eine Stellungnahme und teilte mit. dass zwischen dem BMF und dem RH keine 
nennenswerten Auffassungsunterschiede bestünden. Der RH erstattete seine 
Gegenäußerung im April 2003. 

Die Wohnungsanlagen Gesellschaft war bis 3 I. März 2001 eine gemeinnützige 
Bauvereinigung: demnach hatte sie ihre Tätigkeit unmillelbar auf die Erfüllung 
von Aufgaben. die dem Gemeinwohl dienen. zu richten und ihr Vermögen die­
sen Aufgaben zu widmen. 

Gemäß einer Bestimmung des Budgetbegleitgesetzes 2001 musste sich die Unter­
nehmung entscheiden, ob sie weiterhin gemeinnützig bleiben wollte oder nicht: 
sie entschied ich rur das Wegfallen der Gemeinnützigkeit ab I. April 2001. Die­
se Änderung erforderte eine neue strategische Ausrichtung der Unternehmung. 

Die Wohnungsanlagen Gesellschaft beabsichtigte. ihr Kerngeschäft. das Vermie­
ten und Verwalten eigener Immobilien und den Verkauf selbst errichteter Objek­
te. weiter auszubauen. Weiters plante sie. ihre Dienstleistungen verstärkt Dritten 
anzubieten. Diese Maßnahmen sollten dazu beitragen, die Ergebnisse der näch­
sten Geschäftsjahre kontinuierlich zu verbeS5ern. 

Veräußerung der Gesellschaft 

Vorbereitung 

92 

1 Im Jahr 2000 fasste der Bundesminister für Finanzen den Beschluss. die Woh­
nungsanlagen Gesellschaft sowie andere bundeseigene Wohnbaugesellschaften 
zu veräußern. Diese Vorhaben waren Teil eines Regierungsprogramms. das eine 
Konzentration der staatlichen Leistungen auf Kernfunktionen und somit eine 
Veräußerung von Bundesbeteiligungen an Unternehmungen vorsah. Weiters 
sollten die daraus erzielten Erlöse zur Tilgung von Staatsschulden und zur Ver­
ringerung des Budgetdefizits beitragen. 

Um den Wert der Wohnbaugesellschaften zu steigern. wurden Überlegungen an­
gestellt, bei Neuvermietungen künftig gesetzlich höhere Mieten als bisher zuzu­
las en. Synergieeffekte zwischen den Wohnbaugesellschaften wurden nicht 
untersucht und somit auch nicht genutzt. 

Da das Veräußerungsverfahren beim Abschluss der Gebarungsüberprüfung an 
Ort und Stelle noch im Gange war. konnte der RH den Erfolg noch nicht beurtei­
len. 
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Gesellschaft mbH 

Der RH empfahl, noch vor der Veräußerung der Unternehmung alle Möglichkei­
ten zur Ergebnisverbesserung auszuschöpfen. Durch eine Zusammenarbeit zwi­
schen den Wohnbaugesellschaften, zB im Bereich des Einkaufs oder der Haus­
verwaltung, wäre eine Aufwandsreduktion möglich. 

Der RH wies darauf hin, dass die Winschaftlichkeit der geplanten Veräußerung 
nicht nur am erzielten Verkaufserlös, sondern auch an den langfristigen Auswir­
kungen auf den Staatshaushalt zu messen sein wird. Zwar würde der Verkauf­
serlös den Staats chuldenstand verringern. gleichzeitig aber würden die bisheri­
gen regelmäßigen Gewinnausschüttungen der Wohnbaugesellschaften an den 
Bund wegfallen. Die Veräußerung wäre daher dann winschaftlich, wenn die sich 
aus der geringeren Staatsschuld ergebende Zinsersparnis höher wäre als der Ein­
nahmenausfall des Staates aus den abgefühnen Gewinnen seiner Wohnbauge­
sellschaften. 

~ 1 Der Verkauf der bundeseigenen Wohnbaugesellschaften sollte durch eine Unter­
nehmung mit einschlägigen Erfahrungen erfolgen. Das BMF schrieb die damit 
im Zusammenhang stehende Dienstleistung in einem zweistuligen Verfahren 
aus. 

Die Auftragsvergabe war ursprünglich für Mine 2002 vorgesehen. Es war ge­
plant, die Wohnbaugesellschaften bis Ende 2002 zu veräußern, damit der Erlös 
noch dem Budgetvollzug 2002 zugute käme. Während des laufenden Ausschrei­
bungsverfahrens tauchten jedoch Zweifel auf, ob der Veräußerungserlös von der 
EU als defizitsenkend anerkannt werden würde. Nach Gesprächen mit Expenen 
der EU im Juni 2002 informiene das BMF die Bieter darüber, dass es - entgegen 
den ursprünglichen Zielen - für die Bewertung der Angebote keine Rolle mehr 
spiele, welche Auswirkung das jeweilige Konzept auf das Budgetdefizit habe. 

Weiters ändene das BMF das ursprüngliche Ziel, die Wohnbaugesellschaften bis 
Ende 2002 zu veräußern. Nunmehr verlangte es von den Bietern die vorzuneh­
mende Veräußerung innerhalb von 15 Monaten nach Eneilung des Zuschlags. 
Der Zuschlag erfolgte somit nicht, wie ursprünglich geplant, Mitte 2002, son­
dern erst im September 2002. 

u Der RH beanstandete die mangelhafte Vorbereitung der Veräußerung. Die Aus­
wirkung auf das Budgetdelizit nach EU- Kriterien hätte schon vorweg geklän 
werden können, wodurch die Verzögerung und die Abänderung der Ausschrei­
bung vermeidbar gewesen wären. 

, Eine weitere Feststellung des RH betraf die Abwicklung des Vergabeverfahrens 
durch einen beauftragten Rechtsanwalt, die durch das BMF selbst hätte kosten­
günstiger erfolgen können. 
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( .. I Der Bundesminister für Finanzen beabsichtigte seit Herbst 2000, die von 
bundeseigenen Wohnbaugesellschaften errichteten Wohnungen den Mietern 
zum Kauf anzubieten. Der Erlös aus den geplanten Wohnungsverkäufen sollte 
einen Beitrag zum angestrebten Nulldefizit leisten. Weiters gehörte es nach Auf­
fassung der damaligen Bunde regierung nicht zu den Kernaufgaben des Staate, 
Wohnungen in großer Anzahl zur Verfügung zu stellen. 

Eine ArbeilSgruppe des BMF legte die Bedingungen fest, die den Verkaufsange­
boten an die Mieter zugrunde gelegt werden sollten. Dazu zählte unter anderem 
das Erreichen ei ner Quote von 25 'lb kaufinteressierter Mieter innerhalb einer 
Wohnungsanlage, um diese Wohnungen zu verkaufen. Der zu erwartende Erfolg 
der Verkaufsaktion, ein Zeitrahmen sowie die Aufwendungen wurden nicht ab­
geschätzt. Ebenso wenig wurde die Auswirkung der Wohnungsverkäufe auf die 
zeitgleich stanfindende Veräußerung der Wohnbaugesellschaften berücksichtigt. 

(>.2 Der RH beanstandete, dass durch das BMF weder Aufwand, Erfolg und Zeitrah­
men noch Auswi rkungen des Vorhabens abgeschätzt worden waren. 

I I Die Unternehmung setzte das Vorhaben um, indem sie ihre Mieter über die 
Kaufmöglichkeit und über die Rahmenbedingungen informierte. Das BMF senkte 
im Juli 2002 wegen der geringen Nachfrage die Mindestinteressentenquote je 
Wohnhausanlage von 25 'lb auf 10 'lb. Die Verkaufsbemühungen waren zum Ab­
sch.luss der Überprüfung durch den RH an Ort und Stelle noch im Gange. 

7.l Nach Ansicht des RH wäre das geringe Interesse der Mieter bei einer sorgfaltigen 
Vorbereitung des Verkaufsprojekts vorhersehbar gewesen. 

8.1 Die Unternehmung schätzte ihre Aufwendungen für die Verkaufsaktion mit 
Stand Ende September 2002 auf 198 000 EUR; bis zum Abschluss der Woh­
nungsverkäufe wären noch weitere Aufwendungen von 930 000 EUR zu erwar­
ten. Den zu erzielenden Erlös schätzte die Wohnungsanlagen Gesellschaft auf 
5 Mill EUR. 

, Der RH hielt fest, dass bisher eines der Ziele der Verkaufsaktion, nämlich die 
Leistung eines Beitrags zur Erreichung des Nulldefizits, nicht im gewünschten 
Ausmaß erreicht wurde. Eine diesbezügliche Entwick.lung kann auch künftig 
nicht erwartet werden. 

') Eine weitere Feststellung des RH betraf einen Rechtsstreit zwischen der Woh­
nungsanlagen Gesellschaft und der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte. 
Dabei wurden Bestimmungen in den Kaufangeboten als rechtswidrig qualiflziert, 
was nach Ansicht des RH bei sorgfaltiger Vorprüfung venneidbar gewesen wäre. 
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10 Zu ammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Die Wirtschaftlkhkeit der geplanten Veräußerung der bundeseigenen 
Wohnbaugesellschaften sollte nicht nur am erzielten Verkaufserlös, sondern 
auch an den langfristigen Auswirkungen auf den Staatshaushalt gemessen 
werden. Eine Veräußerung wäre dann wirtschaftlich, wenn die sich aus der 
geringeren Staatsverschuldung ergebende Zinsersparnis höher wäre als der 
EinnahmenausfaJl des Staates aus den abgeführten Gewinnen seiner Wohn­
baugeselJscha ftel]. 

(2) Vor einer Veräußerung der Wohnung anlagen Gesellschaft sollten alle 
Möglichkeiten zur Ergebnisverbesserung au ge chöpft werden. 
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Kurzfassung 

Eigentümer 

Rechtsgrundjage 

Österreichische Bundesfinanzierungsagentur 

Die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur envirtschaftete von 1995 bis 
2001 durch Währung tauschgeschäfte einen Zinsvorteil von 544,51 Mill EUR 
gegenüber Finanzierungen in heimischer Währung. Bei den Kapitalrückzah­
lungen (Tilgungen) musste wegen nachteiliger WechselkursentwickJungen ein 
Mehrbetrag von 340, 15 Mill EUR geleistet werden; dadurch reduzierte sich 
der Gesamterfolg auf 204,36 Mill EUR. 

Der Umfang der Währungstauschgeschäfte (Swaps) erhöhte sich von Anfang 
1998 bis Juli 2002 von 11,685 Mrd EUR auf 26,674 Mrd EUR. Der Anteil der 
Swapge chäfte mit Partnern bester Bonität ging im gleichen Zeitraum nomi­
neU um I Mrd EUR bzw prozentuell von rd 39 % auf rd 13 % des Gesamt­
volumens zurück. Die gesamte Bundesfinanzschuld betrug im Juli 2002 
rd 128,400 Mrd EUR. so dass rd 21 % der Gesamtschuld mit Swapgeschäften 
unterlegt waren. 

Kenndaten der Österreichi chen Bundesfinan1.ierungsagentur 

Republik Öste~ich (Bund) 100 % 

Bundesfinanzierungsgesetz. BGBI Nr 763/1992 idgF 

Unternehmungsgegenstand Aufnahme VOn Finanzschulden. Abschluss von Währungstauschvertmgen 
und sonstigen KIeditoperationen für den Bund, die Länder, sonstige Rechts­
tmger und Sonderkonten des Bundes; Bedienung dieser Kreditoperationen; 
Besorgung der zentralen Kassenverwaltung; Veranlagung der vorhandenen 
Mittel 

Gebarungsenrwicklung 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

in Mill EUR 

Aufwand.sersarz durch ßMP'- 1,20 0.97 1,07 1,42 1,95 1,86 1,81 

Bilanzsummt! 0,43 0,41 0,44 0,58 0,80 0,90 1, 17 

Persooalaufwand 0,94 0,63 0,74 1,01 1,37 1,35 1,24 

Anzahl 
fitarbeiter 

Im Jahresdurchschnitt 14 14 14 16 21 21 22 

• Gemäß § 7 des 8und~fjnan:d~rungsgeselzes trug der Bund den Abgang: der ÖSle:rreichischen Bundesfinanzierungs-
agentur: ie selbst erwirtschaftete keine nennenswenen Enrägc:. 

97 

III-51 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 105 von 221

www.parlament.gv.at



Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Währungs­
tauschverträge 
(Swa pve rtr äge) 

98 

R 
H 

I Der RH überprüfte von April bis Juli 2002 die Gebarung der Österreichischen 
BundesAnanzierungsagenrur hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Währungs­
tauschverträge. Zu den im November 2002 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen 
nahm der Vorstand der Österreichischen BundesAnanzierungsagentur im De­
zember 2002 Stellung. Das BMF verzichtete auf eine Stellungnahme. Der RH er­
stattete seine Gegenäußerung im März 2003. 

1.1 Die Aufnahme von Finanzmitteln des Bundes erfolgte in heimischer oder frem­
der Währung. Bei Fremdwährungsaufnahmen schloss die Österreichische 
Bundesfinanzierungsagentur Währungstauschverträge (Swapverträge) ab, bei 
denen über einen Swappartner die Schuld von einer Währung in eine andere 
Währung zu einem im Voraus bestimmten Wechselkurs bzw bei Zinsswaps ein 
variabler gegen einen ftxen Zinssatz getauscht (geswapt) wurde. Ziel war die Ri­
sikoabsicherung bzw -beschränkung gegen schwankende Wechselkurse bzw un­
vorhersehbare Zinsentwicklungen. 

Der Swappanner übernahm als Dritter die Bedienung dieser Schuld, wobei das 
ursprüngliche Schuldverhältnis des Bundes zu seinen Gläubigem weiterhin auf­
recht blieb. Diesen Swapvenrägen lagen zuvor eingegangene Finanzschulden 
(Grundgeschäfte) zugrunde. Rein spekulative und somit auch risikorcichere 
Swapgeschäfte ohne vorangegangenes Grundgeschäft stellte der RH nicht fest. 

Der Umfang der Swapgeschäfte erhöhte sich von Anfang 1998 bis Juli 2002 von 
11,685 Mrd EUR auf 26,674 Mrd EUR. Der Anteil der Swapgeschäfte mit Pan­
nern bester Bonität ging im gleichen Zeitraum nominell um 1 Mrd EUR bzw 
prozentueH von rd 39 % auf rd 13 % des Gesamtvolumens zurück. Die gesamte 
Bundesfinanzschuld betrug im Ju.li 2002 rd 128,400 Mrd ElJR, so dass rd 21 % 
der GesamtschuJd mit Swapgeschäften (einschließlich Zinsswaps) unterlegt wa­
ren. Der Anteil der Fremdwährungsfinanzierung an der Bundesfinanzschuld lag 
zum gleichen Zeitpunkt bei rd 13 % und sollte laut Aufsichtsrat der Österreichi­
schen Bundeslinanzierungsagentur nicht weiter erhöht werden. 

Gesetzlich vorgegebene Limits für Swapgeschäfte bestanden nicht. Der Auf­
sichtsrat der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur gab aber dem Vor­
stand nach Bonität der Geschäftspartner gestaffelte Limits vor, bis zu denen 
Swapgeschäfte abgeschlossen werden konnten. Die Entscheidung über die Aus­
wahl der Swappartner und der Konditionen oblag dem Vorstand. 

Die Österreich ische Bundesfinanzierungsagenrur überprüfte laufend die Ent­
wicklung der Swapgeschäfte. Ergab sich dabei ein finanzieller Vorteil für den 
Bund, wurde das Geschäft - wenn möglich - beendet und der Zins- und/oder 
Tilgungsgewinn dem Bundeshaushalt erfolgswirksam gut geschrieben. Bei einern 
negativen Ergebnis versuchte die ÖSlerreichische Bundesfina nzierungsagentur 
das Swapgeschäft zu prolongieren, was bis zum Au laufen des Grundgeschäftes 
(zB Dauer der Kreditlaufzeit) möglich war. 
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Collateralverträge 

Da sich die endgültige Auswirkung auf den Bundeshaushah nur bei Swap­
geschäften, bei denen berei15 alle Zins- und Kapitalruckzahlungen geleistet wa ­
ren, vollständig ennineln ließ, berücksichtigte der RH nur solche. 

Von \995 bis 200\ erwirtschaftete die Österreichische Bundesfinanzierungs­
agentur durch Swapge chäfte einen Zinsvorteil gegenüber Finanzierungen in 
heimi eher Währung von 544,5\ Mill EUR. Andererseits verursachten die Swap­
transaktionen durch Flir den Bund nachteilige Wechselkursentwick.lungen im 
gleichen Zeitraum eine Erhöhung der Bundesfinanzschuld um 340. \5 Mill EUR 
(davon im Jahr 2000 292,5\ Mill EUR). Dadurch reduzierte sich der Ge amter­
folg aus Swapgeschäften auf 204,36 Mill EUR. 

Der RH anerkannte die Bemühungen der Österreichischen Bundesfinanzierungs­
agentur. gün tige Swapvereinbarungen zu treffen und dadurch die Schuldenge­
barung des Bundes zu optimieren. Ebenso erachtete er die Einhaltung der zwin­
genden Bindung eines Swapge chäftes an ein zuvor eingegangenes 
Grundgeschäft als zweckmäßig. 

Er verwies aber darauf, dass bei Swaptransaktionen stets ein unk.alkulierbares 
Restrisiko bestand. Allnillige Prolongationen stellten eine Verlagerung der mög­
lichen Risiken in die Zukunft dar. 

Der RH empfahl. den Anteil der Fremdwährungsgeschäfte sowie der abge chlos­
senen Swapverträge unter Berücksichtigung der künftigen Marktenrwicklung 
nicht weiter au zudehnen bzw zumindest eine verbindliche Obergrenze (zB eine 
prozentmäßige Beschränkung der Swaprransaktionen an der Bunde finanz­
schuld) festzulegen. 

Weiters regte er an, die bestehenden Risiken durch die Vereinbarung von Flir den 
Bund vorteilhaften Zins- bzw Wech elkurskonditionen weiter zu reduzieren. 

Nach AI,sicht d~r Österr~ichi ch~n 8undesfinanzierullgsag~ntur bi~te d~r Su'ap­
markt auf grund rasch~r Vertragsabsclr/üss~ groß~ Flexibilität und holl~ wirt­
schafllicll~ Rationalität. Die zu ätzlich~ Einrichrung ~iner Obergr~nu ~rachr~te 
er als kontraprodukrh'. 

4 Der RH erwiderte. dass eine an der gesamten Bundesfinanzschuld orientierte 
Obergrenze die nötige operative Flexibilität nicht wesentlich einschränken wÜr­
de; das zuläs ige Risikopotenzial wäre aber genauer umschrieben . 

Gemäß den Vorgaben des Auf ich15rates der Österreichischen Bundesfinanzierungs­
agentur unterlag der Geschäftsabschluss mit einzelnen Swappartnern bestimmten 
Limi15. So konnten mit Pannern bester Bonität unbeschränkt Geschäfte getätigt 
werden, während dies mit Partnern niedrigerer Bonität nur bis LU einem bestimmten 
ProzenlSalZ am Gesamtvolumen der Swapgeschäfte möglich war. Von Februar 200\ 
bi Dezember 200\ überschrill die Ö terreichische Bundesfinanzierungsagenrur mit 
70 bis 74 'lb das Flir Partner niedrigerer Bonität vorgegebene Limit von 60 'lb. 
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Erst durch den Abschluss von so genannten Collateralvenrägen. bei denen der 
Swappartner zusätzliche Sicherheiten in Form von Geld oder Wertpapieren 
hinterlegen musste, senkte sich dieser Prozentsatz im Jänner 2002 unter das 
vorgegebene Limit auf 47 'Ib. Weiters richlete die Österreichische Bundesfinan­
zierungsagemur ein Frühwarnsystem ein. um mögliche Limilüberschreitungen 
rechtzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten zu können. 

Im Mai 2002 waren 526.02 Mill EUR an Sicherheiten durch Collateralvenräge 
hinterlegt. davon 452,99 Mill EUR in Geldwerten sowie 73,03 Mill EUR in Wert­
papieren; sie mussten laufend überwacht und bewertet werden. um Unterde­
ckungen zu vermeiden. 

Das Nominale der durch Collaleralverträge abgesicherten Swapgeschäfte belief 
sich im Juli 2002 auf 15,925 Mrd EUR. jenes mit Swappartnern besler Bonität 
auf 3.531 Mrd EUR. 

1./ Der RH bewertete die neue Absicherungss!rategie und die Einführung eines 
Frühwarnsystems positiv. Allerdings hielt er kritisch fest, dass das vorgegebene 
Limit fast ein Jahr hindurch deutlich überschrinen wurde. 

Weiters wies er darauf hin. dass der Anteil der durch Collateralvereinbarungen 
besicherten Swapgeschäfte im Verhältnis zu jenem der Swappartner mit bester 
Bonität deutlich angestiegen war. 

Nach Ansicht des RH sollten Geschäfte primär mit Partnern bester Bonität abge­
schlossen werden; nur. wenn es die Marktsituation nicht anders erlaubt. sollte mit 
Hilfe von Collaleralverträgen auf andere Geschäftspartner zurückgegriffen werden. 

J. Laut $tellulIgllal"ne der Österreiclrischell BUlidesjillGlizierullgsagelltur würdell 
"Masteragreemel1ls " (Ralrmellvenräge) mit lIeuell $wGppannem lIur mehr mit 
Collateralt'ereillbarullgell obgesclrlossell werdell. Dorüber hillaus werde versucht, 
mit möglichst vieleIl bereits vorhalldellell Gesclräftspamrem Besicl,erullgsvereill ­
barullgell zu treffell. 

4 Zusammenfasse nd hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(IJ Die bestehend en Risike n bei Währun gstauschgeschäfl en soll ten durch di e 
Vere inbaru ng vo n fü r den Bund vorteilhaften Zi ns- bzw Wechselkurskondi ­
lionen wei ler reduziert werden. 

(2J Swapgeschä fte sollten primär mit Partnern bester Bonitä t abgeschlossen 
werden; Geschäfte mit ande ren Partnern sollten durch zusätzliche Colla teral ­
verträge abges ichert werden. 

(3J Der Anteil der Fremdwährungsgeschäfte sow ie de r Swapgeschä fte an der 
Bundesfi nanzschuld soll te n icht weite r ausgedehn t bzw zumindest durch eine 
verbind lich festgelegte Obergrenze beschränk t werd en. 
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Kurzfassung 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums tür 

Gesundheit und Frauen 

Steiermärkische Gebietskrankenkasse: IT -Projekt Melde-, 
Versicherungs- und Beitragswesen 

Das IT -Projekt Melde-, Versicherungs- und Beitragswesen sollte bereits Ende 
1998 abgeschlossen sein, verzögerte sich aber bisher um vier Jahre; es war 
im Juni 2002 erst zu 70 "10 fertig gestellt. Der bisherige Entwicklungsaufwand 
erhöhte sich dadurch von 7,85 Mill EUR auf 14,71 Mill EUR (Juni 2002). Zu-
ätzlich fielen in den neun Gebielskrankenkassen seit 1999 Aufwendungen 

von 7,06 Mill EUR für die Aufrechterhalrung der bestehenden Programme an. 

Der RH ah die Ursachen hiefür in einer gescheiterten Projektaufteilung auf 
fünf Gebietskrankenkassen, technischen Problemen, inhaltlichen Projektän­
derungen, zu geri ngen Personalressourcen, Managementfehlern der Projekt­
leitung sowie in der vorbehaltlosen Genehmigung von Aufwandserhöhungen, 
die ohne Kenntnisse über den tatsäch.lichen Projektsta nd erfolgten. 

Im Jahr 1995 beauftragte die Verbandskonferenz des Hauprverbandes der 
Sozialversicherungsträger die Steiermärkische Gebiet krankenkasse mit der 
Erstellung eines für alle neun Gebietskrankenkassen einheitlichen lT - Pro­
gramms für das Melde-, Versicherungs- und Beitragswesen. 

Der ursprünglich genehmigte Projektrahmen von 2,33 MilJ EUR wu.rde 1997 
wegen verdreifachter PersonalstundensälZe auf 7,85 Mill EUR erhöht, der 
Fertigstellungszeitpunkt jedoch mit Dezember 1998 beibehalten. Im Ju­
ni 2002 betrug der Gesamtaufwand für da Projekt bereits 14,71 Mill EUR. 
Laul Gutachten einer IT-Unternehmung vom April 2002 sind für die Fertig­
stellung des Projekts noch 17 700 Personen tage erfo rderlich, so dass eine Er­
höhung der Gesamtkosten auf rd 22 Mill EUR zu erwarten ist. 

Ein wesentlicher Teil des seit 1999 in den neun Gebietskrankenkassen zur 
Aufrechlerhalrung und Anpassung der alten Programme zusätzlich angefalle­
nen Aufwands von rd 7,06 Mill EUR wäre bei termingerechter Einführung 
des neuen gemeinsamen Programms vermeidbar gewesen. 
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Ursachen für den verzögerten Projektverlauf waren die Aufgabenteilung auf 
fünf Gebietskrankenkassen ohne Durchgriffsrecht der Projektleitung, zu ge­
ringe PersonaJressourcen, Probleme mit den Programmierwerkzeugen. Pro­
jektänderungen ohne Kalkulation des dadurch entstandenen Aufwands sowie 
eine Rückdelegation von Projektteilen, die von den anderen Gebietskranken­
kassen zu bearbeiten gewesen wären , an die Sleiermärkische Gebietskran­
kenkasse. 

Der RH ortete eine Fülle an wesentlichen Managementfehlern. Gravierend 
war dabei vor allem die mangelnde Erbebung des Ist-Zustands; dies machte 
eine geSicherte Au sage über den Projektfortschritt unmöglich. Trotz dieser 
Unsicherheit w\lTden aber laufend Aufwandserhöhungen genehmigt. Weiter 
fehlten Arbeitspläne und ein angemessenes Projektcontrolling. Der Arbeits­
einsatz des ersten Projektleiters von lediglich 25 % für das Projekt war nach 
Ansicht des RH nicht angemessen. 

Wegen des nach wie vor gültigen Projektziels. der Verwertbarkeit der bisher 
erbrachten Leistungen sowie der zentralen Bedeutung des Projekts als Daten­
quelle aller IT -Standardprodukte erschien eine Fortführung der Arbeiten 
zweckmäßig. Nach Einsetzen einer externen Projektleitung und eines Con­
trollings wären eine Projektinitialisierung vorzunebmen und der Projektauf­
wand neu zu berechnen. Diese Ergebnisse wären anschließend dem Haupt­
verband zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Kenndaten der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse 

Steiermärkische Gebietskrankenkasse alle Gebietskrankenkassen 

in Mill EUR 

I 009,58 7 823,00 

6,80 58,48 

bisheriger Aufwand für das IT -Projekt 
Melde-, Versicherungs- und Beitragswesen 1l 14,71 

Ver icherte 
Mitarbeiter 

davon VerwaJrungspersonal 

beim IT -Projekt Melde-, Versicherungs- und 
Beitragswe en eingesetzte Mitarbeiter2) 

I) 51.nd JO. Juni 2002 
2) durchschnittlich in Vollheschäftigungsäquival.nt<n 

847232 

I 319 

795 

Anzahl 
6226957 

11 053 

6271 

24 
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Prüfungsablauf und 
- gegenstand 

Auftragserteilung 

Ausgangslage 

Steiermärkische 
Gebietskranken kasse 

I Mit Schreiben vom 27. März 2002 stellte der damalige Bundesminister für sozia­
le Sicherheit und Generationen, Mag Herbert Haupt, gemäß Art 126 b Abs 4 
letzter Satz B-VG das Ersuchen um Durchführung einer Überprüfung der Steier­
märkischen Gebietskrankenkasse hinsichtlich der Gebarung bei der Entwicklung 
und Wartung des Standard produkts "MVB" (Melde-, Versicherungs- und Bei­
tragswesen). Anlass flir dieses Ersuchen war der bei jedem Sozialversicherungs­
träger angefallene beträchtliche Zusatzaufwand, der wegen der nicht zeitgerech­
len Fertigstellung des IT -Projekts an lässlich der Jahrtausendwende und der 
Einflihrung des Euros entstand. 

Weiters sollte hinterfragt werden, inwieweit die damalige Führung des Haupt­
verbandes der Sozialversicherungsträger in ihrer Koordinationsfunktion für die­
se Entwick.lung mit verantwortlich zeichnete. Durch die nicht zeitgerechte fer­
tigstellung dieses Projekts wären nach ersten Analysen direkt und indirekt 
Schäden in der Höhe von mehreren hundcrnau end EUR entstanden. 

Der RH überprüfte im Juni 2002 die Gebarung der Steiermärkischen Gebietsk.ran­
kenkasse hinsichtlich des rr -Projekts Melde-, Versicherungs- und Beitragswesen. 
Prüfungsschwerpunkte waren dabei die eingetretenen Verzögerungen, der daraus 
entstandene Mehraufwand sowie die Frage der Fortsetzung des Projekts. 

Zu den im November 2002 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahmen die 
Steiermärkische Gebietskrankenkasse im Dezember 2002 und der Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger (Hauptverband) sowie das damalige BMSG im fe­
bruar 2003 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Jänner und fe­
bruar 2003. 

Infolge der Änderung des Bundesminisleriengesetzes 1986 mit 1. Mai 2003 ob­
liegt die Zuständigkeit flir die Gebietskrankenkassen nunmehr dem BMGF. 

1 Das Melde-, Versicherungs- und Beitragswesen stellte den zentralen Verwal­
tungsbereich in den Gebietskrankenkassen dar. Die neun Gebietskrankenkassen 
entwickelten hiefür in den 80er Jahren unabhängig voneinander Großrechner­
programme auf unterschiedlichen [T -Systemen. 

Zahlreiche Novellen zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz sowie techni­
sche Wartungen bedingten somit einen neunfachen Arbeitsaufwand. Aus diesen 
Gründen leitete die Steiermärltische Gebietskrankenkasse im November 1993 zu­
sammen mit flinf anderen Gebietskrankenkassen Studien über ein gemeinsames 
Melde-, Versicherungs- und Beitragswesenprogramm ein. 

Im Jahr 1994 beschloss der Hauptverband eine verbindliche EDV-Richtlinie flir 
die normierte rr -Programmerstellung (Standardprodukt) und die standardisierte 
Durchflihrung von IT -Projekten. Weiters sollte eine Durchführungsrichtlinie in 
Form eines EDV-Handbuchs erarbeitet werden. 
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Das Ziel des Projekts war die Entwicklung eines einheitlichen IT - Standardprodukts 
für den Bereich Melde-. Versicherungs- und Beitragswesen in allen neun Gebiets­
krankenkassen. Dessen Einsatz sollte den bisher neunfach anfallenden Aufwand 
für Wartung und Anpassungen der Programme auf eine einzige programmbetreu­
ende Gebietskrankenkasse reduzieren. Weitere Voneile wären ein Anstieg der Pro­
duktivität der Sachbearbeiter bei den Gebietskrankenkassen und der vereinfachte 
Datenaustausch zwischen den Gebietskrankenkassen bzw mit dem Hauptverband. 

I ) Nach Ansicht des RH war die Zielsetzung des Projekts nach wie vor gültig. 

·1.1 Die Verbandskonferenz des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger [Ver­
bandskonferenz) beauftragte die Steiermärldsche Gebietskrankenkasse im Sep­
tember 1995 mit der Entwicklung des [T - Standardprodukts Melde- , Versiche­
rungs- und Beitragswesen. Grundlage für den raschen Beschluss war das Ziel 
einer Projektfertigstellung vor dem Jahr 2000. um die damit zusammenhängen­
den IT- Umstellungen in den alten Programmen zu vermeiden. 

In dem der Beauftragung zugrunde liegenden Antrag der Steiermärkischen Ge­
bietskrankenkasse waren Projektziele und - inhalt nur stichwortartig beschrie­
ben. Der Gesamtumfang des Projekts war nicht bekannt. weil weder der 
Soll-Zustand der neuen Anwendung noch ein darauf aufbauendes Pnichtenheft 
ausgearbeitet worden waren . 

Der genehmigte Projektrahmen betrug 2,33 Mill EUR. Er basierte auf einer 
Schätzung der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse über einen Arbeitsauf­
wand von "wenigstens 800 Personenmonaten"; die Verrechnungsgrundlage bil­
dete der Stundenlohn eines Programmierers. 

Weiters wurde die Aunage erteilt. nach jeder Projektphase eine Abrechnung und 
Kostenvorschau vorzulegen. Die Projektkontrolle sollte durch zwei Mitglieder 
der Verbandskonferenz erfolgen. Nicht festgelegt waren der Fertigstellungster­
min und der Sachaufwand für die Entwicklung des Programms . 

. ,) Ocr RH bemängelte, dass der Beschluss ohne detaillierte Entscheidungsgrundla­
gen, wie Projektumfang, -inhalt und -aufwand, erfolgt war. Weiters waren kein 
Fertigstellungstermin vorgegeben und kein Sachaufwand berücksichtigt. Der RH 
empfahl, künftig bei Fehlen ausreichender Entscheidungsgrundlagen zunächst 
nur eine Projektinitialisierung und Anforderungsanalyse in Auftrag zu geben. 
Erst die daraus hergeleiteten Aufwendungen sind als Grundlage ftir die Geneh­
migung des Gesamrprojekts geeignet. Bei Auftragserteilung wären Fertigstel­
lungszeirpunkt, Einsatztermin sowie Personal- und Sachaufwand festzulegen. 

4 Laut Stellungnahme des Hauplverballdes wäre das Ziel der Projekt!ertigstellullg 
"ar dem Jahr 2000 "iclll I'erbilldliel, gewesen, weil dies erst 'lOeI, Vorliegen der 
Anjordemngsanalyse Iläffe I'ereinbart werden kölll,ell . Kü,if/ig würdell Projekt­
aufträge erSt nach VorliegeIl der Projekrillirialisiertmg und einer Alljordemngs­
analyse erteilt werde'l. 
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Projektaufteilung 

Steiermärkische 
Gebietskran kenkasse 

H Der RH entgegnete. dass die Steiermärkische Gebietskrankenkasse im Rahmen der 
Anforderungsanalyse den Fertigstellungstermin 31. Dezember 1998 kalkuliert 
hane. Im Verlauf der weiteren Projektarbeiten wurde allerdings weder ein ver­
bindlicher Termin beschlossen noch ein solcher vom Hauptverband eingefordert. 

, I Die ProjektdurchfOhrung war gemäß der im Beschluss der Verbandskonferenz 
angeflihrten Beilage nach Themen auf die Gebietskrankenkassen Burgenland. 
Oberösterreich. Salzburg. Steiermark und Tirol aufgeteilt. Die Definition von In­
halt und Umfang des übenragenen Aufgabenbereichs erfolgte in den fünf Ge­
bietskrankenkassen erst im Oktober 1996 im Rahmen der Anforderungsanalyse 
durch die Teilprojektleiter. 

Gebietskr.lOkenkasse 

Burgenland 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Aufgabenbereich 

Pannerverwaltung 

Beitragswesen. Verrechnung 

Beitragseinbringung 

Pnichrversichenmg. Selbstversicherung 

Beitragsprufung 

Leistungsanteil 
in % 

18 

28 
I) 

21 

20 

100 

Vertragliche Vereinbarungen über Art und Zeitpunkt der von den fünf Ge­
biet krankenkassen zu erbringenden Leistungen waren nicht vorhanden. 

Jede der beteiligten Gebietskrankenkassen bestimmte einen Teilprojektleiter. der 
die Verantwortung für die Entwicklung im übenragenen Aufgabenbereich über­
nahm. und richtete ein Projekrteam ein. Der Gesamtprojektleiter in der Steier­
märkischen Gebietskrankenkasse hatte wegen der Autonomie der anderen Ge­
bietskrankenkassen als Selbsrverwaltungskörper kein Durchgriffsrecht auf deren 
Teilprojektleiter bzw deren Mitarbeiter. 

,.J Nach Ansicht des RH war jede mitwirkende Gebietskrankenkasse ungeachlet der 
Gesamtveranrwortung der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse flir die zeitge­
rechte Fertigstellung. Vollständigkeit und Richtigkeit ihres Aufgabenbereichs 
verantwortlich. 

Der RH bemängelte die Aufteilung des Projekts auf fünf Gebietskrankenkassen. 
ohne flir den Projektleiter bei der Steiermärkischen Gebiet krankenkasse ver­
bindliche Methoden der Projektorganisation vorzusehen. Weiters fehlte ein 
Durchgriffsrecht auf die Teilprojekte und die eingesetzten Mitarbeiter. 

Der RH regte an. künftig bei der Teilung eines Projekts venraglich Aufgaben. 
Leistungserbringung. Termine sowie ein Durchgriffsrecht des Gesamrprojektlei­
ters auf alle am Projekt Beteiligten zu definieren. 
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J Oie SreiemJärkische Gebietskrankenkasse schloss sich der Kritik des RH an und 
bezeichnete ilrre Rolle als Auftragnehmer wegen des fehlenden ourchgriJfsrechts 
als >licht durchführbar. 

Laut Srellull9nahme des Hauprverballdes sei die Einbeziehullg weiterer Gebiets­
krankellkassen wegeIl des größeren Enrwicklungspotenzials und der hölleren 
Akzeptanz vor/eilhaft geweseIJ. Oie lIIit der Aufteilung verbundenen Probleme 
eien nicht vorherzusehen gewesen. 

5.4 Der RH erwiderte der Steiennärkischen Gebietskrankenkasse, dass das Fehlen ei­
nes Durchgriffsrechts sie nicht ihrer vereinbarten Rolle als Gesamtauftragneh­
mer enlheben würde. 

6. I Die Steiennärkische Gebietskrankenkasse setzte als GesamrprojektveranrwortJichen 
den rr - Ressortdirektor für die Durchführung des Projekts ein. Der Abteilungsleiter 
fur Organisation wurde zum Projeklleiter bestellt. Der GesamrprojekrveranrwonJiche 
war auch Vorsitzender des für Projektsteuerung und Controlling zuständigen Pro­
jektlenkungsausschusses. In dieser Funktion vertrat er den Auftragnehmer Steier­
märkische Gebietskrankenkasse gegenüber den anderen Gebietskrankenkassen und 
dem Auftraggeber. Zugleich war er für Berichte und Projektcontrolling zuständig. 

G.! Nach Ansicht des RH führte die Bündelung derart umfangreicher und vor allem 
gegensätzlicher Aufgaben beim Gesamtprojekrveranrwortlichen zu einem Inter­
essenkonOikt. Der RH empfahl eine personelle Trennung der Ebenen Ausführung 
und Controlling. 

6.) Der Hauprverband sagre zu, das Controlling künftiger Projekte selbsr zu übemehmen. 

7 I Der bis Juli 2000 tätige erste Projeklleiter widmete dem Projekt Melde-, Versi­
cherungs- und Beitragswesen rd 25 'lb seiner Arbeitszeit. 

Nach Ansicht des RH wäre für ein rr -Projekt dieser Größenordnung der Einsatz 
der vollen Arbeitskraft des Projeklleiters unabdingbar gewesen. 

7 ) Laut Mirteilung der Steierlllörkischen Gebietskrankenkasse werde im Zuge der 
Neuorganisation des Projekrs ei"e ausreichende BesetZlmg der Projekrleirung be­
rücksichtigt werden. 

Il I Dem Projektlenkungsausschuss wurden regelmäßig Probleme hinsichllich des 
geringen Ausmaßes der Verfiigbarkeit von Mitarbeitern, mangelnder Erfahrung 
und der weiten räumlichen Entfernung zwischen den Teammitgliedern gemeldet. 
Eine Ausweitung der Personalressourcen erfolgte erst ab dem Jahr 2000 durch 
den Zukauf externer Leistungen. 
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8.1 Der RH verglich den Mitarbeitereinsatz gemäß seinen Erhebungen mit den von 
der Projektleitung gemeldeten Planzahlen. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 200 1 

3D 38 52 48 53 37 38 

Voll beschäftigu ngsäqu i va lenten 14,4 19.8 28,6 28,4 33.2 37 

Planzahl Projektmitarbeiter 19,) )J )4 32 )) 38 

Nach den Berechnungen des RH standen die für das Projekt vorgesehenen Mitarbei­
ter der Sleiermärkischen Gebietskrankenkasse dem Projekt zu 93 % zur Verfügung. 
1m Burgenland betrug die Verfügbarkeit 76 %, in Oberösterreich 49 %, in Salzburg 
61 % und in Tirol 50 % Ueweils ohne Berücksichtigung der Kurzzeitmitarbeiterl . 

Der RH stellte dazu Fest: 

- Eine große Zahl von Mitarbeitern war lediglich in geringem Ausmaß für das 
Projekt tätig, was den Verwallungs- und KoordinalionsauFwand erhöhte, aber 
zu keinen wesentlichen Arbeitsleistungen Für das Projekt führte. Nach Ansicht 
des RH wäre eine kontinuierliche Befassung Voraussetzung für eine bestmögli­
che Produktivität gewesen. 

- Obwohl dem Projektlenkungsausschuss die unzureichende personelle Ausstat­
tung und die Notwendigkeit einer hohen Verfügbarkeit des eingesetzten Perso­
nals bekannt waren, setzte er keine Maßnahmen wr ausreichenden Verbesse­
rung des Personaleinsatzes. 

8.1 Laut Srellungnahme der Sreiermärkiscl.el' Gebielskrallkellkasse seien die perso­
lIellell Probleme all drn Projekllenkullgsaussehuss '.erangetragell worden , ei'le 
dauerhafte Lösl/ng sei jedocll I/ieilt gefl/lldell worden . Allerdillgs habe der Ge­
samtprojektveralltwortlieile keille Persollalallforderullgell Oll die Sreiermärkiseile 
Gebietskrallkellkasse gestellt. 

8.4 Der RH entgegnete, dass der Gesamrprojektverantwortliche keine geeigneten Maß­
nahmen zur Personalaufstockung traf. Weiters wäre es Aufgabe der Steiermärkischen 
Gebietskrankenk.asse gewesen, sich aufgrund der in den Protokollen des Projektlen­
kungsausschusses dargestellten Probleme mir der Personalsituation zu befassen. 

Anforderungsanalyse 9.' In der Projekrphase Anforderungsanalyse wurden die Wünsche der Fachbereiche 
Melde-, Versicherungs- und Beirragswesen in den neun Gebietskrankenkassen 
gesammelt, zusammengeFührt und ein Funktionsmodell entwickelt. Eine Reorga­
nisation und Vereinheitlichung des ArbeitsablauFs in den Gebietskrankenkassen 
unterblieb jedoch. 

Für diese Projektphase standen den Gebietskrankenkassen 15 Analytiker zur 
Verfligung. Diese erbrachten 1996 Leistungen im Ausmaß von 5,9 und 1997 von 
7,3 Vollbeschäftigungsäquivalenten. Die Anforderungsanalyse wurde im Mai 
1997 fertig gestellt und nach Einarbeitung der Stellu.ngnahmen der Gebietskran­
kenkassen im September 1997 vom Projektlenkungsausschuss abgenommen. 
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Im ersten Projekt-Gesamtzeitplan (Mai 1996) war die Fertigstellung des neuen 
IT -Programms bis Dezember 199B geplant. Die Erstellung der Anforderungsana­
lyse hatte aber bereits rd 50 % der geplanten Projektdauer sowie 30 % der ver­
anschlagten Ressourcen, das waren 241 Personenmonate, verbraucht, obwohl sie 
nur einen Anteil von 25 % am Gesamtprojekt darstellen sollte. 

" Nach Ansicht des RH beruhte die Verzögerung neben der geringen Verfügbarkeit 
der Analytiker unter anderem auf dem Wunsch, die Vielzahl der bestehenden in­
dividuellen Lösungen in den Gebietskrankenkassen zu berücksichtigen. 

Weiters bean tandete der RH, dass eine Reorganisation, Optimierung und weit­
gehende Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe der Fachbereiche Melde- , Versi­
cherungs- und Beitragswesen in den Gebietskrankenkassen unterblieb. Er emp­
fahl, Standardproduktentwicklungen künftig nur auf Basis vereinheitlichter und 
optimierter Arbeitsprozesse vorzunehmen. 

".l Die Sreiermärkische Gebierskrankellkas I' bestärigre die Norwendigkeir einer Ver­
einheitlichu"g und Optimierullg VOll Arbeitsprozessen vor der E"rwicklung eines 
Srandardprodukrs. Diese Koordinarion kiilllle allerdings nir/II vom Auftragneh­
mer walrrge"ommen werden. 

Laur Stellungllallllle des Hauprverballdes habe der Auftragnehmer Steiermärki­
sehe Gebietskrankellkasse die Ulller chiedliclten Anforderungen der Gebierskran­
k""lkassen zum Zweck der Erhöhung der Akzepranz des neueIl Produkts über­
nommen. Zwischenzeirlich ei den Gebietskrankrnkassen Ulller anderem auch 
wegen der aufgerretenen Schwierigkeiren bewusst geworden, dass bei der Em­
wicklung von Standardprodukten "ereinheir/ichte Geschäftsprozesse unumgäng­
lich seien. 

Laut MilTeilung des damaligen BMSG setze eine Standardi irrung der Ir 1';"1' 

Milldesrvereinheirlicl/Ung von Arbeirsabläufen der bereiligwl Sozialversiche­
rungsträger voraus. 

9.4 Der RH schloss sich der Stellungnahme der Steiermärkischen Gebietskranken­
kasse an und wies darauf hin, dass die Verbandskonferenz die Vereinheitlichung 
VOn Geschäflsprozessen bei der Auftragseneilung häne beschließen müssen. 

Anwendungsentwurf 11) Die im Juni 1997 eingeleitete Projektphase Anwendungsentwurf umfasste laut 
dem EDV -Handbuch einen Anteil von 30 % am Gesamtprojekt. Dies entsprach 
263 von damals insgesamt B7B vorgesehenen Personenmonaten. Im September 
1997 stellten der Gesamrprojektveranrwonliche und der Projektleiter die Fenig­
stellung des Projekts innerhalb von 1,7 Jahren - somit im April 1999 - in Aus­
sicht. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung im Juni 2002 war der Anwendungs­
entwurf noch nicht abgeschlossen. 
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lO.l Der RH führte die Verzögerung auf eine zu geringe Anzahl von Analytikern zu­
rück. Von 1996 bis 2001 waren - umgelegt in Vollbeschärtigungsäquivalente -
zwischen 5,9 und 7,6 Analytiker eingesetzt; der durchschniltliche Einsatz betrug 
7,1. Rechnerisch würde dieser durchs hninliche Einsatz von 7,1 Analytikern ei­
ne Bearbeitungsdauer von Juni 1997 bis Februar 2001 bedeuten. Zu die em 
Zeirpunkt wären aber erst 55 'lb des Gesamtprojekt fertig gestellt gewesen, weil 
die Phasen Programmierung und Test noch fehlten. 

Der RH bezeichnete es daher als folgenschwersten Projektfehler, den Anwen­
dung entwurf mit zu wenigen Analytikern einzuleiten und deren Zahl auch in 
den weiteren Projekyahren nicht zu erhöhen. 

10.1 Die Steiermärkische Gebietskrallkenkasse befand die Ausjiihrullgell de RH jiir 
chliissig. 

Der Hauptl'erbolld teilte mit, dass oufgrulld der Fesrstellullgell des RH lIunmelrr 
auch in alIdereIl lT-Prajektell eill Mallgel all Allalytikefll erkallllt wardeIl sei. 

11 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH im Bereich der Projektdurch­
führung betrafen 

(1) das Unterbleiben eines Change Managements. So wurden umfangreiche Än­
derungen und Ergänzungen des Projekts ohne Einschätzung des zusätzlichen 
Aufwands und der daraus resultierenden Terminverschiebungen vorgenommen. 
Weiters fehlte eine nachvollziehbare Beschlussfassung über Projektänderungen. 

(2) Mängel hinsichtlich der Zeitpläne in den Projektberichten. In die en waren 
nur verbrauchte Personenmonate, nicht aber erbrachte Leistungen und der noch 
zu erwartende Arbeitsaufwand beschrieben. 

Projektdurchführung durch die Krankenkasse 

Auftragserteilung l.t Die Analytiker der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse erhielten je einen 
übergeordneten Aufgabenbereich mit einer Reihung in Abschnitte zur selbstän­
digen Bearbeitung. Ein Arbeitsplan, der eine Reihenfolge für die Bearbeitung der 
Teilphasen der Abschnitte sowie Zeitvorgaben enthielt, war nicht vorhanden. 

Den Analytikern war jeweils eine Gruppe von Programmierern informell zuge­
ordnet. Die Auftragserteilung an die Programmierer erfolgte direkt durch die 
Analytiker, jedoch ohne Zeitvorgaben. Ein Arbeitsplan für die Programmierer 
wurde weder vom Projektleiter bzw Teilprojektleiter noch von den Analytikern 
erstellt. Eine Evaluierung des Ist-Zustands von Analytik und Programmierung 
erfolgte erst im Februar 2002. 
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1 ) Im Einzelnen stellte der RH folgende Mängel fest: 

(I) Die Analytiker erhielten keinen Arbeitsplan, sondern waren der vollständigen 
SelbslOrganisation überlassen. 

(2) Die Analytiker wurden zusätzlich zu ihren Aufgaben zur Lenkung der Pro­
grammierer herangezogen. 

(J) Eine informelle Auftragsübergabe ohne Terminvereinbarung bot keine Ge­
währ Zur fristgerechten Fertigstellung. 

(4) Ein regelmäßiger Soll-1st-Vergleich war mangels Planung des Soll­
Zustands und des fehlenden Wissens um den Ist-Zustand nicht möglich. 

Der RH empfahl. zur Vorgabe des Soll-Stands Projekt- und Arbeitspläne auszu­
arbeiten und diese regelmäßig mit dem Ist-Zustand der erbrachten Leistungen 
zu vergleichen. 

I) J Die Sreiennärkische Gebiersk ra 11 keil kasse besrätigre die zu geringe Deraillierullg 
der Projekrennille; die direkre Beaujtragung der Programmierer durclr die Analy­
riker habe sich jedoch bewährr. 

11.4 Der RH erwiderte, dass die direkte Beauftragung der Programmierer durch die Ana­
lytiker divergierende Arbeitsstile begünstigte. eine Beurteilung des Arbeitsfortschritts 
behinderte sowie eine zusätzliche zeitliche Belastung der Analytiker bedeutete. 

J.I Die im März 1996 von der Verbandskonferenz für verbindlich erklärte Software 
bewirkte einen vollständigen technologischen Wandel von der Großrechneran­
wendung zu einer PC-Server-Technologie. Für die Betriebssysteme und die Da­
tenbank wurde marktgängige Software gewählt. Bei den Software-Entwick­
lungswerkzeugen waren aber nur Produkte mit geringer Marktdurchdringung 
vorhanden; Erfahrungen iJber das Zusammenwirken der einzelnen Produkte 
fehlten. Obwohl die Projektteams der fünf Gebietskrankenkassen iJber keine 
Kenntnisse der neuen Software verfügten. war eine Unterstützung beim Einsatz 
der neuen Produkte durch den Hauptverband nicht vorgesehen. 

J.2 Der RH bemängelte den vom Hauptverband beauftragten Wechsel zu einer voll­
ständig neuen Technologie. über welche die Projektmitarbeiter keine Kenntnisse 
hatten. ohne ihnen gleichzeitig UnterstülZungsleistungen anzubieten. 

1 J.J Der Hauprr'erband teilte mit, dass er bei der Auswahl der Softwareenrwic:klungs­
umgebung auf bisher gewohnte Programmienverkzeuge Bedacht genommen und 
das fehlende Wissen durch umfangreiche Schulungen ergänzt habe. 

I J.4 Der RH entgegnete, dass der Auftragnehmer Steiermärldsche Gebietskrankenkas­
se die im Betrieb aufgeuetenen Probleme selbst lösen musste, weil das Zu­
sammenwirken der Produkte nicht erprobt war. 
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4 I Im November 1997 wurde das Projekneam der Burgenländischen Gebietskran­
kenkasse wegen zu geringer Ressourcen in das Team und die Projektverantwor­
rung der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse rückgefühn. 

Im Mai 1999 übernahm die Steiermärkische Gebietskrankenkasse zusätzlich den 
vollständigen Aufgabenbereich der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse. 
Im Gegenzug übenrug ihr die Steiermärkische Gebietskrankenkasse ihren Anteil 
an der Standardproduktentwicklung Leistungsabrechnung. 

Im Gesamrprojekt Melde-. Versicherungs- und Beitragswesen umfasste das Bei­
tragswesen rd 28 %. Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse hane hieftir 
bereits J2 500 Stunden verrechnet. Ein Teil davon betraf die bereits fenig ge­
stellte und abgenommene Anforderungsanalyse, ein anderer Teil den Anwen­
dungsentwurf. Hiefür verrechnete die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse 
zwischen Juni 1997 und April 1999 rd 960 000 EUR. 

Laut Angaben der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse war nach Übernahme 
des Teilprojekts Beilragswesen ein sehr hoher Einarbeilungsaufwand erforder­
lich. Weiters musste der Anwendungsentwurf nahezu neu erarbeitet werden, 
weil der von der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse zur Verfügung ge­
stellte Anteil nicht vollständig war, und daher nicht ohne Überarbeitung weiter­
verwendet werden konnte. 

Die Verbandskonferenz wurde mit den Änderungen der Projektaufteilung nicht 
beFass!. 

IV Der RH anerkannte die Bemühungen der Steierrnärkischen Gebietskran.kenkasse. 
das Gesamtprojekt Fonzuftihren. obwohl durch die Übernahme zusätzlicher Teil­
projekte der ursprüngliche Aufgabenanteil von 21 % auf nahezu 70 % slieg. Aller­
dings stellte die Rückdelegation von Aufgaben eine wesentliche Projektänderung 
dar. die vom Auftraggeber Verbandskonferenz zu genehmigen gewesen wäre. 

Nach Ansicht des RH bewirkte das Ausscheiden der Oberösterreichischen Ge­
bietskrankenkasse nach J2 500 Slunden Entwicklungstätigkeit trotz der Überga­
be von schriftlichen Unterlagen einen wesentlichen Verlust an erarbeitetem Wis­
sen. Aufgrund der Analyse der Sleierrnärkischen Gebietskrankenkasse über die 
Verwenbarkeit der vorab erbrachten Leistungen und des hohen Einarbeirungs­
aufwands schätzte der RH die Hälfte der zwischen Juni 1997 und April 1999 
von der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse verrechneten Entwicklungs­
kosten - das waren 480 000 EUR - als verlorenen Aufwand. 

14.3 Laur Stellungnahme des Hauptverballdes srellre die Rückdelegarioll eille illreme 
Projekrmaßllal/llle ohlle vorersr erkenllbare Auswirkullgell auf Kosrell ulld Ter­
mille dar. 

14.4 Der RH entgegnete. dass das Ausscheiden von Gebietskrankenkassen der Länder 
aus dem Projekt eine umfassende Projektänderung darstellte und daher von der 
VerbandskonFerenz hälle genehmigt werden müssen. 
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1 ',.1 Im Februar bzw März 2001 gab der Gesamrprojektverantwortliche dem Vorstand 
der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse bzw der Verbandskonferenz den vor­
aussichtlichen Fertigstellungstermin mit August 2001 bekannt. In einem Schrei­
ben an den Hauptverband vom Juni 2001 wurde ein Echteinsatz ab Dezember 
2001 als möglich erklärt. Der seit September 2001 tätige neue Auftragnehmer­
vertreter sagte der Geschäftsführung des Hauptverbandes im November 2001 ei­
nen Einsatztermin für April 2002 zu. 

Aufgrund der Bedenken des zweiten Projektleiters und des neuen Auftrag­
nehmervertreters hinsichtlich der Terminplanung beauftragte der leitende Ange­
stellte [Leiter der Verwaltung) der Steiermärkischen Gebietskra nkenkasse zwei 
IT -Unternehmungen mit der Evaluierung des Projekts. Mit Unterstützung der 
Analytiker ermittelten diese einen Fertigstellungsgrad VOn rd 73 %. Für noch of­
fene Projektarbeiten wurden 17 700 Personentage prognostiziert, davon 14200 
Für die Stciermärkische Gebietskrankenkasse, 2 300 für die Tiraler Gebietskran­
kenkasse und 1 200 für die Salzburger Gebietskrankenkasse; somit wäre eine Er­
höhung des Projektgesamtaufwands auf 22 Mill EUR zu erwarten gewesen. 

Ende 2001 teilte die Burgenländische Gebietskrankenkasse mit, ihre Projektmit­
arbeit einzustellen. Die Tiroler Gebietskrankenkasse zog ihre Mitarbeiter ab Mai 
2002 vom Projekt ab; die Salzburger Gebietskrankenkasse teilte mit, ihren Pro­
jektanteil wegen zu geringer Personalressourcen nicht innerhalb einer angemes­
senen Zeit fertig stellen zu können. 

IS.l Nach Ansicht des RH wurden die im Jahr 2001 verlautbarten Fertigstellungster­
mine ohne Erhebung des Projekt-1st-Stands zugesagt. Er bewertete jedoch die 
externe Evaluierung des Projekts positiv. 

Weiters stellten nach Auffassung des RH das eigenmächtige Ausscheiden der 
Burgenländischen Gebietskrankenkasse sowie die geringen Projektfortschritte 
bei der Tirolcr und der Salzburger Gebietskrankenkasse einen eindeutigen Hin­
weis dafür dar, dass die Aufteilung des Projekts Melde-, Versicherungs- und 
Beirragswesen auf flinf Gebietskrankenkassen vollständig gescheitert war. 

I~.J Laur Mitteilung der Sreiemrärkischen Gebietskrankellkasse bilde die mögliche 
InfonnarionspjliclHverlerzulIg durch den Gesamrprojekrveralltwol1/icllen deli 
Gegensland eirles arbeirsgerichrlicllen Verjalrre/ls. 

16 Weitere Feststellungen des RH im Bereich der Projektdurchführung durch die 
Steiermärkische Gebietskrankenkasse betrafen 

(J) die Vorschreibung von nicht ausreichend getesteten SoFtwarepradukten 
durch den Hauptverband. Ein Entwicklungswerkzeug musste wegen Konkurses 
des Herstellers Ende 1997 von einer Gebietskrankenkasse betreut werden. Auch 
nach der im März 1999 erfolgten Einführung bei den fünf am Projekt beteiligten 
Gebietskrankenkassen konnte das Produkt die Anforderungen nur teilweise er­
füllen. 
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(2) die Inbetriebnahme von Programmteilen ohne abgeschlossenen Testbetrieb. 
Das Heranziehen des EntwickJungsteams der Steiermärkischen Gebietskranken­
kasse zur Fehlerbehebung und Wartung der in Produktion gesetzten Programm­
teile führte nahezu zu einer Halbierung der Leistungen für die weitere Pro­
grammentwicklung. 

I/ 1 Die Verbandskonferenz erteilte - wie bereits erwähnt - den Auftrag zur Einrich­
tung des Standardprodukts, bestimmte den dafür zuständigen Sozialversichungs­
träger (Auftragnehmer) und setzte einen Projektlenkungsausschuss ein. der die 
weitere Einrichtung des Produkts betreute. Weiters oblag ihr die Vorgabe von 
Projeknerminen und Arbeitsumfang sowie die Genehmigung der Projektkosten. 
Ein Durchgriffsrecht gegenüber dem Auftragnehmer war jedoch nicht gegeben. 

Der RH bemängelte, dass die Verbandskonferenz (ab JahteSbeginn 2002 die Ge­
schäftsführung des Hauptverbandesl als Auftraggeber zwar die Rahmenbedingungen 
einer IT -StandardproduktentwickJung an den Auftragnehmer vorgeben konnte, je­
doch über keine Sanktions- bzw Eingriffsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung verfügte. 

I/ J Der Hauprverbond bestätigte diese sich aus der SelbstvenIJaltung ergebende Pro­
blematik. 

Laut Mitteilung des damaligen BMSG würde auch der vom Hauptverband künf­
tig einzurichtenden zentralen Koordinierungs- und Steuerungsstelle SV DATA­
Management ein emsprechendes Durchgriffsrecht auf die IT der Sozialversiche­
rungsträger fehlen. Der Hauptverband sei daher aufgeforden worden, Vorschläge 
für eine gesetzliche Verankerung eines trägerübergreijendel' Kompetenz- und 
Durcllgriffsrecllts auszuarbeiten. 

17.4 Der RH erachtete eine trägerubergreifende Kompetenz des Hauptverbandes in 
strategischen IT -Belangen für zweckmäßig; Maßnahmen im Rahmen der Durch­
führung eines Projekts wären jedoch vertraglich zu vereinbaren. 

IJ.I Der von der Verbandskonferenz bei der Projektbeauftragung 1995 gefasste Be­
schluss über die Einrichtung eines begleitenden Controllings wurde nie umge­
setzt. Der für das Projektcontrolling zuständige Projektlenkungsausschuss ver­
absäumte es, chronologisch aufgebaute Soll- Ist- Vergleiche auf Basis selbst 
errechneter Daten erstellen zu lassen. Weder von Auftragnehmer- noch von 
Auftraggeberseite wurde ein Controlling eingefordert. 

18.1 Nach Ansicht des RH wäre ein der Größe und KompleXität des Projekts Melde-, 
Versicherungs- und Beitragswesen angemessenes Projektcontrolling einzurich­
ten gewesen. 

H J Der Hauprverband sagte zu, im Rahmen des geplanten SV DATA-Managemel,fs 
eine begleitende Komrolle für Stalldardproduklemwickiungell vorzusehen. 
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19 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH im Bereich des Berichtswe­
sens betrafen 

[1) Mängel bei den Berichtspflichten. Der Gesamtprojektverantwortliche erstane­
te seine Berichte in der Regel mündlich; als schriftliche Grundlagen standen die 
Protokolle des Projektlenkungsausschusses zur Verfügung. Dadurch war nicht 
nachzuvollziehen, ob der leitende Angestellte als Verantwortlicher des Büros, 
der Obmann als zuständiges Organ und der gesamtverantwortliche Vorstand re­
gelmäßig über einen ausreichenden Informationsstand verfügten. Weilers wiesen 
die vorhandenen Unterlagen nicht die für Managemententscheidungen erforder­
liche Qualität auf. 

[2) das Unterbleiben einer gesonderten Prüfung des Projekts Melde- , Versiche­
rungs- und Beitragswesen durch die Konrrollversammlung der Steiermärkischen 
Gebietskrankenkasse. Der RH empfahl der Kontrollversammlung, eine begleiten­
de Kontrolle für mehrjährige Projekte vorzusehen. 

lO.1 Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse kalku.lierte für das Projekt Melde- , 
Versicherungs- und Beitragswesen einen Personalaufwand von 800 Personen­
monaten. Auf der Basis von Lohnkosten von 17 EUR je Stunde ergab sich dar­
aus ein Gesamtprojektaufwand von rd 2,33 Mill EUR. Nicht berücksichtigt wa ­
ren projektspezifische Einflussfaktoren, wie Leistungsfahigkeit, Verfügbarkeit, 
mit der Projektgröße nachlassende Produktivität sowie Aufwendungen für Pro­
jektinfrastruktur, Schulung, Abstimmvorgänge und Reisezeiten. Ebenso fehlten 
der Sachaufwand und der Aufwand für externe Berater. 

Die Fertigstellung des Projekts war innerhalb von drei Jahren geplant; allerdings 
wurden die vorgesehenen Personalplanzahlen - wie bereits erwähnt - zwischen 
1995 und 2000 nie erreicht. 

Die erste Abrechnung an den Hauptverband im März 1996 berücksichtigte die 
neuen Stundensätze des EDV- Handbuchs in der Höhe von 44 EUR bis 52 EUR. 
Die wegen des erhöhten Stundensatzes rund dreimal so hohe Abrechnung wurde 
vOm Projektlenkungsausschuss und vom Hauptverband zur Kenntnis genom­
men; eine Befassung der Verbandskonferenz unterblieb. 

20.2 Der RH bemängelte, dass die Steiermärkische Gebietskrankenkasse den Gesamtauf­
wand von 2,33 Mill EUR nur auf Ba is der Lohnkosten errechnet und weder den 
Sachaufwand noch die projektspezifischen Einflussfaktoren berücksichtigt hatte. 

Bei einem Personalaufwand von rd 800 Personenmonaten und unter der Annah­
me von zehn Arbeitsmonaten je Mitarbeiter und Jahr wären nach Berechnungen 
des RH durchschnittlich 27 voll verfügbare Mitarbeiter erforderlich gewesen, um 
die Fertigstellung innerhalb von drei Jahren zu gewährleisten. Der angegebene 
Fertigstellungstermin war somit angesichts der Personalengpässe nicht schlüssig. 
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Kosten- und 
Terminschätzung 
1997 bis 1999 

Kosten- und 
Terminschätzung 
2000 bis 2002 

Steiermärkische 
Gebietskran kenkasse 

Weiters bemängelte der RH, dass bei der Abrechnung im März 1996 lrotz An­
wendung des neuen, wesentlich höheren Stundensatzes kein Antrag an die Ver­
bandskonferenz auf Genehmigung eines neuen Budgets gestellt worden war. 

JO.l Laut Stellwlg'lQlwlf der Steiennärkische'l Gebirtskrallkellkassr seien die Snw­
delIsätze 1995 /loch nicht festgelegt und die Persona/ellgpässe Ilicht vorherzuse­
I,en gewesen. Da die Verbandskollfrrellz über die neuen Stulldellsätze illformiert 
gewesell sei, wäre keill Beschluss erforderlich gewesen. 

lilA Der RH verblieb bei seiner Ansicht, dass die Verdreifachung der Stundensätze ei­
ne Erhöhung des Gesamtaufwands bewirkte, der von der Verbandskonferenz 
hätte genehmigt werden müssen. 

)1.1 Im Jänner 1997 stellte die Projektleitung [Gesamtprojektverantwortlicher und 
Projektleiter] einen Antrag an die Verbandskonferenz zur Aufstockung des Pro­
jektbudgets von 2,33 Mill EUR auf 7,85 Mill EUR. Begründet wurde dies mit 
dem neuen, für die Verrechnung vorgesehenen Stundensatz. Die Verbandskonfe­
renZ genehmigte diese Erhöhung, obwohl der Antrag keinen Vergleich der be­
reitS verbrauchten rd 1,50 Mill EUR mit den erbrachten Enrwick.lungsleistungen 
enthielt. 

Im Zwischenbericht vom November 1998 gab der Gesamrprojektveranrwonliche 
dem Hauptverband eine neue Gesamtaufwandsschätzung vOn circa I 335 Perso­
nenmonaten und einen neuen Fenigstellungstermin mit Mitte 2000 bekannt, 
ohne den dadurch zu erwartenden Mehraufwand zu beziffern. Den bis dahin 
verbrauchten Personen monaten waren keine erbrachten Leistungen gegenüber­
gestellt. 

Im Zwischenbericht an den Hauptverband vom April 1999 war - ohne Begrün­
dung - ein voraussichtlicher Gesamtaufwand von 8,88 Mill EUR vorgesehen; 
ein Antrag auf Genehmigung der Erhöhung unterblieb. 

I } Wie der RH feststellte, unterblieb trotz des 1998 bekannt gegebenen Bedarfs von 
I 335 Personenmonaten und der damit zu erwanenden Erhöhung des Oesamt­
aufwands von 7,85 MiIl EUR auf rd 10,0 Mill EUR eine Reaktion des Hauptver­
bandes bzw eine Meldung an die Verbandskonferenz. Weiters bemängelte der 
RH, dass die Berichte kein Verhältnis zwischen Aufwand und erbrachten Leis­
tungen enthielten. 

Im Mai 2000 beantragte die Projektleitung eine Erhöhung des Budgets auf 10,46 
Mill EUR. Damit sollte der wegen der Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen 
und langwieriger rT - Systementscheidungen gestiegene Personalaufwand abge­
deckt werden. Obwohl bis dahin bereits 7,96 MiIl EUR für das Projekt aufgewen­
det worden waren, enthielt der Antrag keine Information über den Fertigstel­
lungsgrad. Die Verbandskonferenz stimmte dem Antrag ohne Vorgaben zu. 
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Im März 2001 beantragte die Projektleitung eine weitere Erhöhung um 1.20 Mill 
EUR. Als Fertigstellungstermin gab sie August 2001 an. erwähnte jedoch wiede­
rum nicht den aktuellen Fenigstellungsgrad. Weiters ersuchte die Projektleitung. 
für Datenüberleirung und laufende Betreuung von zwei in Produktion gesetzten 
Programmteilen ein Competence Center (Fachbereich) einzurichten und dafür im 
Jahr 2001 ein Budget von 1.62 Mill EUR zu bewilligen. Beide Anträge wurden 
von der Verbandskonferenz erneut ohne Vorgaben genehmigt. 

Im November 2001 erfolgte schließlich ein Antrag über weitere 0.70 Mill EUR rur 
die Programmentwicklung und 2.15 Mill EUR rur das Competence Center. Als 
Einsatztermin wurde nunmehr der April 2002 genannt. Die Gründe für die neuer­
liche Erhöhung waren nicht quantifiziert. der a.ktuelle Fertigstellungsgrad nicht 
angegeben. Die Verbandskonferenz genehmigte den Antrag ohne Vorgaben. 

Insgesamt genehmigte die Verbandskonferenz 12.37 Mill EUR rur das Projekt Mel­
de-. Versicherungs- und Beilragswesen und 3.79 Mill EUR rur das im Zusammen­
hang mit dem Projekt stehende Competence Center (gesamt 16.16 Mill EURI. 

11.1 Im Einzelnen bemängelte der RH: 

(I] Die Verbandskonferenz genehmigte die wiederholten Anträge der Projektleitung 
ohne Vorgaben. obwohl sie weder Angaben über den aktuellen Fertigstellungsgrad 
des Projekts noch Aufschlüsselungen der zusätzlichen Aufwendungen enthielten. 

(21 Obwohl Anfang 2001 erst zwei Programmteile in Produktion gesetzt worden 
waren. hinterfragten weder der Hauprverband noch die Verbandskonferenz den 
angegebenen Fertigstellungstermin August 2001. 

(3) Die Projektleitung gab die erforderlichen Aufwendungen rur das Competence 
Center erst im Jahr 2001 bekannl. obwohl dieses nach Ansicht des RH von Be­
ginn an einen integrierenden Bestandteil des Gesamtprojekts bildete. 

i.l J Laut Miueilullg der Sleiermärkischell Gebietskrallkenkasse sei die Allgabe der 
Aufwendullgell .rrir Datenüberleitung ulld Compelellce Celller aufgruIId fehler/der 
Datell vor dem Jahr 2001 nielli möglich gewesen. 

Lallt StellulIgnahme des Hauprverbandes seien für Analysen keine Ressourcen 
zur Verjiigullg gestandeIl. Das geplallle SV DATA-Ma llagemelll werde diese Auf­
gabe abdecken. 

11 1 Der Gesamtaufwand rur das Projekt Melde-. Versicherungs- und Beitragswesen so­
wie das Competence Center betrug Ende Juni 2002 14.71 Mill EUR. Somit haue 
sich der 1997 genehmigte ursprüngliche Aufwand verdoppelt. Die Erhöhung war 
auf Ändetungswünsche der neun Gebietskrankenkassen. gesetzliche Erfordernisse 
und die Behebung technischer und organisatorischer Probleme zurückzuflihren. Da 
eine laufende Quamifizierung der Mehraufwendungen unterblieben war. schälZte 
sie die Steiermärkische Gebietskrankenkasse nachträglich auf rd 4.22 Mill EUR. 
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Weiterführung der 
alten Programme 

Steiermärkische 
Gebietskran kenkasse 

Für das Competence Center fielen weitere 1,85 Mill EUR an. Der Gesamtaufwand 
seme sich somit aus den ursprünglich genehmigten 7,85 Mill EUR, den Mehr­
aufwendungen von 4,22 Mill EUR, 1,85 Mill EUR rur das Competence Center so­
wie einem nicht zuordenbaren Betrag von rd 0,79 Mill EUR zusammen. 

1).1 Der RH merkte dazu an: 

(I) Der Mehraufwand von 4,22 Mill EUR war als Teil des Gesamtaufwands rur 
das Projekt anzuerkennen. 

(2) Die Aufwendungen zur Behebung organisatorischer und technischer Proble­
me waren auf eine fehlerhafte Projektdurchruhrung zurückzuruhren und somit 
selbst verursacht. 

(3) Die laufende Quantifizierung der Zusatzanforderungen unterblieb. 

(4) Der nicht zuordenbare Betrag von 0,79 Mill EUR stellte nachweislich einen 
verlorenen Aufwand dar. 

1 J.J Die Steiennärkische GebietskrO/rRellRasse relativierte deli verlorelren A uJwand 
VOll 0,79 Mill EUR gegellüber deli Projektkosrell VOll J4,7J Mill EUR. 

14 Mit dem 1995 von der Verbandskonferenz gefassten Beschluss zur Entwicklung 
des Standardprodukts Melde-, Versicherungs- und Beitragswesen sollten die 
Aufwendungen zur Umstellung der in Betrieb stehenden Programme rur das 
Jahr 2000 in den neun Gebietskrankenkassen vermieden werden. Die nicht ter­
mingerechte Fenigstellung des neuen Produkts fühne dazu, dass die Kranken­
kassen ihre alten Programme dem Jahr 2000. dem Euro und den geändenen ge­
setzlichen Bestimmungen anpassen mussten. 

Die neun Gebietskrankenkassen wendeten für die AufrechterhallUng der alten 
Programme zwischen 1999 (ursprünglich geplanter Einsatzzeirpunkt) und Juni 
2002 rd 7,06 Mill EUR auf (ohne BetriebsaufwandJ. Davon entfielen auf die Um­
stellung rur das Jahr 2000 und die Einführung des Euro 2,41 Mill EUR. 

14.1 Nach Ansicht des RH wäre bei termingerechter Einführung des neuen Pro­
gramms ein wesentlicher Teil des zusätzlichen Aufwands von 7.06 Mill EUR ver­
meidbar gewesen, weil damit lediglich ein Programm den neuen Gegebenheiten 
häne angepasst werden müssen. 

14 I Lnut Mitteilung der Sreiermärkiselren Gebietskrankenkasse hätte das neue Pro­
gramm aus 'reutiger Sicht lIicht vor der lalrrtausendwellde fertig gestellt werden 
können, 

Der Hauptverband führte aus, dass durch die Entwicklung ei/res nellell , eillheit­
lielren Programms ab J 995 teure Eigellentwicklullgell in den neull Gebietskrall­
kellkassen vermiedeIl wordeIl wären. 
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}·H Der RH erwiderte, dass die Vermeidung von Wartungs- und Umstellungsauf­
wand bei den neun Gebietskrankenkassen die Grundlage für den Beschluss zur 
Entwicklung eines einheitlichen Programms gebildet hätte. Bis zur Fertigstel­
lung des neuen Programms - frühestens im Jahr 2005 - wird sich der Aufwand 
für die Aufrechterhallung der neun alten Programme voraussichtlich auf 12 Mill 
EUR erhöhen. 

Zusammenfassende Beurteilung 

Projektstand 2002 

118 

J~.I Die Zweckmäßigkeit einer Projektfortführung war anhand des Projektziels, der 
Verwertbarkeit der bisher erbrachten Leistungen, der Notwendigkeit dieses spezi­
fischen Programms und der Realisierung einer Weiterentwicklung zu bewerten. 

1~.2 

Der Projektstand Mitte 2002 stellte sich aus Sicht des RH wie folgt dar: 

(I) Das Projektziel eines einheitlichen Standardprodukts für alle neun Gebiets­
krankenkassen war weiterhin gültig. 

(2) Die gewählten Betriebssysteme, die Datenbank, die Programmiersprache so­
wie die PC-Serverstruktur waren am Stand der Technik; der Programmgeneralor 
wäre allerdings langfristig zu ersetzen. Anhand der Sichtung der im Einsatz be­
findlichen ProgrammteiJe ging der RH von einer Verwertbarkeit der bisherigen 
Leistungen aus. 

(3) Ein einheitliches Programm für das MeJde-, Versicherungs- und Beilragswe­
sen ist Grundlage nahezu aller nachfolgend in Auftrag gegebenen bzw noch zu 
gebenden IT -Slandardproduktentwicklungen. 

(4) Ein Teil der noch vorgesehenen Personentage betraf den Anwendungsent­
wurf. Die dafür erforderlichen Analytiker müssen nicht nur mit Software-Ent­
wicklungswerkzeugen, sondern auch mit den Abläufen innerhalb einer Kranken­
kasse vertraut sein. Aus Gründen der erforderlichen Einarbeitungszeit erschien 
eine vollständige Fremdvergabe der Analyse daher nicht zweckmäßig. Eine die 
Vorgaben der Analytiker umsetzende Programmierung kann leichter durch ex­
terne Techniker unterstützt werden. 

Der RH empfahl daher zusammenfassend, das Projekt Melde-, Versicherungs­
und Beitragswesen vorläufig durch die Steiermärkische Gebietskrankenkasse mit 
externer Unterstützung fortzusetzen. Die Ergebnisse der von einer externen Pro­
jektleitung vorzunehmenden Projektinitialisierung sowie der neu zu berechnen­
de Fertigstellungsaufwand wären der Geschäftsfiihrung des Hauprverbands zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
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Maßnahmen bei 
Projektfortführung 

Steiermärkische 
Gebietskrankenkasse 

26 Für den Fall der Weiterführung des Projekts wären nach Ansicht des RH folgen­
de Maßnahmen zu setzen: 

(I) Die Entwicklung wäre in die Hauptaufgabenbereiche Partner. Pflichtversiche­
rung. Beirragswesen. Selbstversicherung und Meldewesen zu teilen. Jeder Be­
reich wäre dem bisher dafür zuständigen Analytiker - unter Beistellung der er­
forderlichen Zahl von Mitarbeitern - verantwortlich zu übertragen. Mit den 
ergänzenden. bisher noch nicht behandelten Fachbereichen zur Ablaufsteuerung 
und Qualitätssicherung des Programms könnten Externe beauftragt werden. 

(2) Die Projektleitung und das Controlling wären künftig von unterschiedlichen 
exlernen Unternehmungen wahrzunehmen. 

(3) Eine voUständige Erfüllung der Aufgaben durch die TiroleI und die Salzbur­
ger Gebietsk.rankenkasse ist für die Fertigstellung des Projekts erforderlich. Für 
die vorläufige Inbetriebnahme des Programms wäre das Thema Bcitragseinbrin­
gung der Salzburger Gebietskrankenkasse vordringlich zu berücksichtigen und 
fertig zu stellen. 

(4) Der Teilbereich Partner sollte nach seiner Fertigstellung vom Gesamrprojek! 
getrennt und durch das Competence Center betreut werden. 

(5) Die weitere Inbetriebnahme sollte stufenweise nach den Hauptauf­
gabenbereichen erfolgen. 

(6) Ein eigenes Gremium im Hauptverband sollte eine in den neun Gebietskran­
kenkassen künftig weitgehend einheitliche Programmfunktionalität sicherstel­
len. 

Die Steiemtdrkische Gebietskrallkenkasse. der Hauptverballd ulld das damalige 
BMSG sageen eine weitge',e'tde Umserzu"g der EmpfehlungeIl zu. Das damalige 
BMSG teilte ergänzend mit. dass eh,e IT-recllllisrlte Standardisie'TUllg U'ld Ver­
t"inheitlicl,ung eine Mindesrsra"dardisie'TU"g von Arbeitsabläufen vorausserze. 
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'7 Zu ammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(I) Bei Fehlen von ausreichenden Ent cheidungsgrundlagen rur IT -Projekte 
oUte zunächst nur eine Projektinitialisierung und Anforderungsanalyse in 

Auftrag gegeben werden. Erst die daraus hergeleiteten Aufwendungen sind 
als Grundlage ruf die Genehmjgung des Gesamtprojekts geeignet. 

(2) Standardproduktentwicklungen sollten künftig nur auf Basis vereinheit­
lichter und optimierter Arbeitsprozesse vorgenommen werden. 

(3) Bei Auftragserteilung wären Fertigstellungszeitpunkt, Einsatztermin so­
wie Personal- und Sachallfwand festzulegen. 

(4) Bei der Teilung eines Projekts sollten künftig vertraglich Aufgaben, Leis­
tung erbringllng, Termine sowie ein Durchgriffsrecht des Gesamtprojektlei­
ters auf alle am Projekt Beteiligten definiert werden. 

(5) Zur Vorgabe des Soll-Standes wären Projekt- und Arbeitspläne auSzuar­
beiten und diese regelmäßig mit dem Ist-Zustand der erbrachten Leistungen 
zu vergleichen. 

(6) Ein der Größe und der Komplexität des Projekts angemessenes Controlling 
wäre einzurichten. 
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Kurzfassung 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Inneres 

Entminungs- und Entschärfungsdienst 

Trotz der bereits 1989 erfolgten Zu ammenlegung des Entminungs- und des 
Entschärfungsdien tes wurden Synergien im operativen und administrativen 
Bereich nicht ausreichend genutzt. 

Die seit 1995 zwi ehen dem BMI und der Stadt Salzburg bestehenden unter­
schiedlichen Auffassungen über die Zuständigkeit für die Suche nach Flieger­
bombenblindgängcrn aufgrund vorliegender Verdachtspunkte ind bis jetzt 
ungeklärt. Sollle der Bund auch für eine systematische Suche auf Großflä­
ehen zuständig sein, wäre allein für Sondierungsarbeiten bundesweit mit 
Kosten von mindestens 56 MiU EUR zu rechnen. 

Geborgene Kriegsmaterialien und sonstige Sprengstoffe werden vom Entmi­
nungs- und vom Entschärfungsdienst ohne ausreichende gesetzliche Grund­
lagen transportiert. 

Die IT-Ausstattung sowie -Vernetzung des Entminungs- und des Entschär­
fungsdienstes hinsichtlich der vier bestehenden AußensIelIen waren unzurei­
chend. 

Bedienstete des Entminungs- und des Entschärfungsdien tes wiesen durch­
gehend ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Engagement auf. 
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Kenndaten zum Entminung - und Entschärfungsdienst 

Organisatorische Stellung Referate der Abteilung Technik und Forensik des Bundesluiminalamtes 

Gebarungsentwicldung 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

in 1000 EUR 

Budget 857,18 857,18 808,16 327,03 310,89 310,00 746,53 

Anrril Enrrninungsdiensr 262,64 267,80 307,44 /63,5/ /55,45 /55,00 2/7,55 

Anteil Enrsrhärfiwgsdiensr 594,54 589,38 500,72 /63,5/ / 55,44 /55,00 528,98 

Sonderbudgel 75,60 34,16 338,00 481,50 

Bedienstete" Anzahl 

Entminungsdien t 16 16 16 16 16 16 16 

Entschärfungsdienst 12 14 16 18 18 17 17 

• jewtils Zum 31. Dezember d~ Vorjahres 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Organisatorische 
Stellung 

Aufgaben 

122 

I Der RH überprüfte im Juni 2002 die Gebarung des BMI hinsichtlich des Ent­
schärfungs- und des Entminungsdienstes. Zu dem im November 2002 über­
mittelten Prüfungsergebnis nahm das BMI im Jänner 2003 Stellung. Der RH er­
stanete seine Gegenäußerung im April 2003. 

? Mit 1. September 1989 wurden der Entminungsdienst und das Dokumentationszen­
trum für Sprengstoffanschläge als Vorläuferorganisation des Entschärfungsdienstes 
im BM! zusammengeführt. Seit Anfang 2002 bilden der Entminungs- und der Ent­
schärfungsdienst Referate der Abteilung Technik und Forensik des BundesluiminaJ­
amtes. eingegliedert in die Generaldirektion für öffentliche Sicherheit. Neben der 
Zentrale in Wien bestehen jeweils zwei AußensteIlen in den Ländern. 

J. Dem Entminungsdienst oblag die Bergung, Untersuchung, Entschärfung und 
Vernichtung aufgefundener sprengkräftiger militärischer Kampfminel. 

Die Aufgabe des Entschärfungsdienstes war die Entschärfung unkonventioneller 
Spreng- und Brandvorrichtungen. Weiters waren seine Bediensteten zu Präven­
tivzwecken im Rahmen von Staatsbesuchen, gefahrdeten Veranstaltungen und 
besonderen Gefahrenlagen eingesetzt. Dem Ent chärfung dienst standen öster­
reichweit 73 Bedienstete au dem Exekutiv- und Verwaltungsbereich als sach­
kundige Organe unterstützend zur Verfügung. Ihre Aufgabe war die Erkennung 
und Handhabung sprengstoffverdächtiger Gegenstände. 

Für unter Wasser auszuübende Tätigkeiten verfügten beide Dienste über eigene 
Tauchgruppen. 
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n Entminungs- und 
Entschärfungsdienst 

Der RH beurteilte die Tätigkeit des Entminungsdienstes als verantwortungsbe­
wusst und positiv. Ebenso anerkannte er die hohe Motivation und Einsatzbereit­
schaft der Mitarbeiter des Entschärfung dienstes. 

Der RH beurteilte den Einsatz sachkundiger Organe als sparsam und zweckmä­
ßig. 

Nach Ansicht des RH wären Synergieeffekte zwischen den beiden Tauchgruppen 
erzielbar; er empfahl eine Beteiligung von Tauchern des Entschärfungsdienstes 
an den Bergearbeiten des Entminungsdienstes. 

J. Laut Sre/lu'lg'lahme des BMI würden Yllergieeffekre durch gegell eirige Bereir­
sre/lullg VO/l Tauc/rausrüslU/lg ge/lurzr. Personalabhä/lgige Synergieeffekre seierl 
wegen der u/lrerschiedlic/len Dk'lsrzeirsysreme u/ld des äußersr knapp bemesse­
/len Per onalsrandes nichr erzie/bar. 

I Der RH erwiderte, dass eine Beteiligung von Tauchern des Entschärfungsdienstes 
die Bergung noch größerer Mengen an Kriegsrelikten in den relativ kurzen Ein­
satzzeiten ermöglichen würde. 

Rechtliche Problematik 

Fliegerbomben­
blindgänger 

Die Stadt Salzburg verfügte über Pläne mit 93 Verdachtspunkten noch vorhan­
dener Fliegerbombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Österreichweit 
werden rd 10000 derartige Verdachtspunkte vermutet. Die Sondierung und Frei­
legung aller Verdachtspunkte durch den Entminungsdienst würde allein in der 
Stadt Salzburg Kosten in Höhe von rd 9 Mill EUR und österreichweit von rd 785 
Mill EUR verursachen, davon rd 56 Mill EUR rur Sondierungsarbeiten. 

Die Stadt Salzburg vertrat seit 1995 hinsichtlich der Verdachtspunkte die An­
sicht, dass der Entminungsdienst auch flir deren Auffindung zuständig sei. Dem­
gegenüber oblag dem Entminungsdienst laut Auffassung des BMI nur das Ber­
gen, Entschärfen und der Abtransport derartiger Objekte. 

Der RH beanstandete, dass trotz der Kenntnis dieses Problem noch keine konkre­
ten lösungsmaßnahmen getroffen wurden. Er regte an. zur Klärung des Zeit­
punktes. ab dem die Zuständigkeit des Entminungsdienstes gegeben i t. eine 
exakte Definition des Begriffes "wahrnehmen" im § 42 Abs 4 des Waffengesetzes, 
BGBI I Nr 12/1997 idgF. vorzunehmen. Weiters sollten sich alle betroffenen Ge­
bietskörperschaften an den Kosten rur die Sondierung und Freilegung beteiligen. 

I I Laue Stellung/lahme des BMI bestü/lde seitens der Gebietskörpersc/rajle/l kei/le Be­
reitsc/rojl a/l ei/lcr Koste/lbeteiligung. Es würde/l aber weirerhi/l alle mögliche/l An­
srre/lgu/lge/l ulltenrommell werden. um eine klare Abgrenzung zu erreichen. 

Der RH wies auf den eventuell zu erwartenden hohen finanziellen Aufwand hin. 
falls keine geeignete lösung zur Abgrenzung der Zuständigkeit de Entmi­
nungsdienstes gefunden werden kann. 
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~.1 Der Enrminungsdienst erhielt flir den Transpon von geborgenem Kriegsmaterial 
vom Fundort zu den Lagerstätten bzw Sprengplätzen befristete Ausnahmebewilli­
gungen zum Europäischen Übereinkommen über die internationale BefOrderung 
gefahrlicher Güter auf der Straße durch das Amt der Wien er Landesregierung. 

Nur die Transporte von Sprengmitteln vom Einsatzort zum Lager - nicht aber 
jene vom Zwischen- zum Endlager bzw Sprengplatz - durch den Entschär­
fungsdienst beruhten auf einer allgemein gehaltenen Ausnahmebestimmung zu 
diesem Übereinkommen. 

Nach Ansicht des RH stellen sowohl befristete Ausnahmebewilligungen als auch 
eine im Einzelfall sehr auslegungsbedürftige Ausnahmebestimmung keine aus­
reichenden rechtlichen Grundlagen flir derart gefahrliche Transporte dar. Der RH 
empfahl daher. flir beide Dienste generelle Ausnahmebestimmungen im Gefah­
renguttransportgesetz ZU erwirken. 

,. J Das BMI sagte diesbezügliche Bemühullgell zu. 

Das Wachebedienstetenhilfeleistungsgesetz. BGBI Nr 177/1992 idgF, sieht für ei­
ne bestimmte Gruppe von Wachebediensteten, die einen Dienst - oder Arbeitsun ­
fall erlitten haben, Hilfeleistungen vor. Seit 1997 fallen auch die Bediensteten 
des Entminungs- und des Ent chärfungsdienstes in den Anwendungsbereich 
dieses Geselzes. Hingegen sind so bezeichnete sachkundige Organe, die als Ver­
walrungsbeamte tätig und ebenfalls mit sprengstoffverdächtigen Gegenständen 
befasst sind, derzeit nicht anspruchsberechtigr. 

} Der RH regte an, auch Verwaltungsbeamten in ihrer Funktion als sachkundige 
Organe die gleichen Hilfeleistungsansprüche wie den Bediensteten des Enrmi­
nungs- und des Entschärfungsdienstes zukommen zu lassen . 

Das BMI sagre dies zu. 

Die Ausbildung der Mitarbeiter des Entminung - und des Entschärfungsdienstes 
beruhte auf speziellen Ausbildungskonzepten, die auf der bisherigen Berufsaus­
bildung aufbauten. Die theoretische Ausbildung und Einschulung am techni­
schen Gerät wurde durch die praktische Tätigkeit und die Teilnahme an interna­
tionalen Tagungen. Fachkonferenzen und Einsatzübungen ergänzt. 

Die Weiterbildung der Mitarbeiter des Entschärfungsdienstes erfolgte im Rah ­
men eines berufsbegleitenden Fortbildungsprogramms. Für den Entminungs­
dienst bestand kein vergleichbares Programm. 

Der RH empfahl die Erarbeitung und Umsetzung eines berufsbegleitenden Fort­
bildungsprogramms für den Entminungsdienst. 
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Schulu ngsa ktivi tä te n 

IT -Ausstattung 

, 

Entminungs- und 
Entschärfungsdienst 

7 I Laur Srellullgllahme des BMI würdell die Mimrbeiler des Elllmillullgsdiellstes 
mil deli ErkellnllJissell der jährlicheIl Tagullg der deutscheIl KompJmiftelräum­
diellste vertraut gemachI und weiterhin auJ Spezialgebielell Jartgebildel werden. 

1 .. 1 Der RH entgegnete, dass durch die Schaffung eines eigenen Schulungskonzepts 
in Ergänzung zur bisherigen berufsbegleitenden Fortbildung laufende Qualitäts­
verbesserungen im AusbildungsseklOr zu erreichen wären. Dadurch wären eine 
kontinuierliche Anpassung an neueste Erkennmisse und die fachliche Qualifizie­
rung der Mitarbeiter gewährleistet. 

I Mitarbeiter des Entminungs- und des Entschärfungsdienstes waren in die 
Grundausbildung und berufsbegleitende Fortbildung von Exekutivbediensteten 
eingebunden. um sie rur die besonderen Gefahren durch sprengkräftiges Materi ­
al zu sensibilisieren. 

8.1 Der RH anerkannte diese Schulungen. regte aber angesichts des zeitnahen Ein ­
schreitens und des besonderen Gefahrenpotenzials an, Schulungsaktivitätcn rur 
Exekutivbedienstete unter Heranziehung der sachkundigen Organe zu verstärken . 

A J Das BMI sagle ZU , die Allfegwlgell des RH in den laujenden ReJarmprozessell zu 
beriicksicilligell. 

91 Die JT - Ausstatwng bzw - Vernetzung der bestehenden vier AußensteIlen mit 
dem Standort Wien war unzureichend. Ein Datenaustausch war nur mittels pri­
vat eingerichteter E- Mails möglich. Ein direkter Zugriff auf die im Standort 
Wien gespeicherten Daten fehlte jedoch. 

'1.1 Der RH empfahl die Schaffung einer einheitlichen JT - Ausstattung in allen 
AußensteIlen. Weiters sollte ein jederzeitiger Zugriff auf die im Standort Wien 
gespeicherten Daten ermöglicht werden. 

<). J Laut Stellullgllahme des BMI werde die erJorderliche NetzwerkillJrastrtlktur IlOch 
Maßgabe der budgetärell Mittcl geschaffell werdelI. 

10 I Der Entminungs- und der Entschärfungsdienst strebten seit 1998 den Ankauf einer 
Datenbank tur Kriegsmaterialien und sonstige Sprengstoffe (National Somb Data 
Center) an. Eine entsprechende JT - Ausstattung sollte dabei die Tätigkeit an Ort und 
Stelle durch schnellere Informationsbeschaffung erleichtern. die Gefahrenzeiten 
verkürzen sowie den internationalen Erfahrungsaustausch erleichtern. Im Jänner 
2002 beschloss das SMI, dieses Projekt vorerst nicht weiter zu betreiben. 

11.1 Der RH regle an, das Projekt ehestens umzusetzen. 

10.' Das BMI teilte mil. dass lias Projekl ill deli Ja/lresarbeilsplan für das Jahr 2003 
auJgenommen worden sei. 
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11 1 Da BMLV ermöglichte dem Entminungsdienst die Sprengung von geborgenem 
Kriegsmaterial auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig. Ein diesbezügliches 
Verwaltungsübereinkommen zwischen dem BMI und dem BMLV bestand nicht. 
Die Kontrolle der vollständig erfolgten Sprengung erfolgte durch Nachschauen 
an On und Stelle. 

l Der RH bewenete die ressortübergreifende Hilfeleistung als positiv, empfahl aber 
den Abschluss eines Verwaltungsübereinkommens und die Schaffung einer tech­
nischen Überwachungsmöglichkeit der vollständig erfolgten Sprengung. 

1 J LaUl MiTteilullg des BMI sei das Verwaltungsübereillkommen bereits abgeschlos­
seil wordell. Weiters sei im Ja/rr 2003 der Allkauf eiller Videoüberwachullgsall­
lage mit einem splillergeschütltell Gehäuse vorgesehell. 

12.1 Dem Entminungsdienst wurde ein Teil des Truppenübungsplatzes Großminel zur 
Lagerung von geborgenen Kriegsmaterialien in mit Erde überschütteten Über­
seecontainern liberIassen. 

Das BMI strebte zur sichereren Lagerung der Materialien ein Verwalrungsüber­
einkommen mit dem BMLV zur Überlassung nicht mehr benötigter Bunker an. 

11.2 Der RH empfahl, die Bunker nach Abschluss des Verwalrungsübereinkommens 
ehestens mit den erforderlichen Schutzeinrichrungen zu versehen, um eine si­
cherere Lagerung als bisher zu ermöglichen. 

12.J Laut Stellungnahme des BMI habe sielt der Abschluss des Verwalrullgsübereill­
kommens verzögen; weitere Verhalldlungen seien in Aussicht ges/ellt worden. 

Il.4 Der RH erachtete den baldigen Abschluss der Verhandlungen für zweckmäßig. 
Bei Scheitern der diesbezüglichen Bemühungen empfahl er, andere Maßnahmen 
zur sichereren Lagerung zu ergreifen. 

1 J.I Im Jahr 1976 wurden rd 30000 Giftgasgranaten auf dem Gelände der Heeres­
munitionsanstalt Großmittel gehoben und über behördlichen Auftrag einzeln in 
Metallhülsen verschlos en. Die Endlagerung der von Kieselgur umgebenen Gra­
naten erfolgte in fünf unterirdischen Betonbehältern. Wenngleich regelmäßige 
Probeziehungen bisher keinen Anlass zur Besorgnis ergaben, kann eine Gerahr­
dung des Grundwassers im Einzugsbereich der drinen Wiener Wasserleitung je­
doch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Kosten für eine fachgerechte 
Entsorgung der Giftgasgranaten würden nach Schätzungen der zuständigen 
Fachabteilung des BMI rd 218 Mill EUR betragen. 
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Entm;nungs- und 
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I I. Der RH regte an, laufend den Stand der technischen Entwicklungen rur die Ent­
sorgung deraniger Granaten zu beobachten, um langfristig ihre vollständige 
Entsorgung durchführen zu können. 

11.l Laut Milleilul1g des BMI werde der Stand der rechnisclrel1 El1rwickltlllgen Itw­
fend verfolgr. 

I' I Die Bediensteten des Entminungs- und des Entschärfungsdienstes wurden im 
Rahmen getrennter Schulungskonzepte ausgebildet; wechselweise Schulungen 
fanden nicht stall. 

1-1.2 Der RH empfahl eine wechselseitige Ausbildung der Mitarbeiter beider Dienste. 
Eine solche würde zumindest unterstützende Tätigkeiten im jeweils anderen Be­
reich ermöglichen. 

14.! Laur Sreilungnahllle des BMI sei eille Ausbildul1g von "Generalisten" l1icht vor­
gesehen. Begleitende ArbeiteIl und wechselseitige Aushilfen würden choll der­
zeit realisien. 

144 Der RH erachlete weiterhin wechselweise Schulungsaktivitälen zur Nutzung von 
Synergieeffekten für zweckmäßig. Die Ausbildung von "Generalisten" sei von 
ihm bewus t nicht empfohlen worden. 

5. Infolge der weltweit gestiegenen Bedrohung durch terroristische Akte stellte der 
Entschärfungsdienst erste Überlegungen zur Schaffung eines institutionalisier­
ten Krisenmanagements an. Auf eine Veränderung der Einsatzanforderungen 
durch die Verwendung von Sprengstoffen in Verbindung mit atomaren, bakte­
riellen und chemischen Kampfstoffen reagiene er mit entsprechenden Ausbil­
dungsmaßnahmen und der Beschaffung von technischem Gerät. 

I ~.I Im Hinblick auf die verändcne Bedrohungslage empfahl der RH, nunmehr auch 
Interventionsszenarien in Zusammenarbeit mit anderen zivilen und militäri­
schen EinsalZorganisationen unter Federführung des BMI zu erarbeiten. 

15.! Laur Srel/ung'lahme des BMI sei auf die geändene Siruarion durch srändige Teil­
nahme an Ausbildungslllaßnahlllen illl In - ul1d Ausland enrsprechend reagiert 
worden. Besrrebungel1 zur Definition der Scllllirrsrel/en zu andere'l Ein arzorga­
'Iisationen zur Schaffung der Inrervcnrionsszenaricn wären bereirs eifolge. 
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16 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen 

(I) im Personalbereich: den Personalstand, die Planstellenbewenung und die 
Abgelrung von Gefahren und Erschwernissen; 

12} im organisatorischen Bereich: die innerbehördliche Kommunikation, die 
Raumressourcen und die Gliederung der Tätigkeitsberichte; 

(3) im technischen Bereich: Fahrzeuge und technische Ausstattung, Sprengstoff­
spürhunde sowie den neu zu errichtenden Delaborierungsstand 

(4) sowie in sonstigen Bereichen: die Hebung von US-WafTenlagern und die An­
erkennung der Leistungen des Entschärfungsdienstes im Rahmen der Briefbom­
benserien. 

11 Zusammen fassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Oie Zuständigkeit des Entminungsdienstes wäre durch eine exakte Defini­
tion des Begriffes "wahrnehmen" im Waffen gesetz vorzunehmen. Weiter 
sollten sich alle betroffenen Gebietskörperschaften an den Kosten für die 
Sondierung und Freilegung von Fliegerbombenblindgängern beteiligen. 

(2) Für Transporte durch den Entminungs- und den Entschärfungsdienst 
sollten generelle AusnahmebestimmuDgen im GeFahrenguttransportgesetz er­
wirkt werden. 

(3) Den Verwaltungsbeamten in ihrer Funktion als sachkundige Organe soll­
ten die gleichen Hilfeleistungsansprüche wie den Bediensteten des Entrni­
nungs- und des Entschärfungsdienstes zukommen. 

(4) Das Dalenbankprojekt "National Bomb Data Center" mit entsprechender 
IT -Ausstattung wäre ehestens umzusetzen. 

(5) Die Sicherere Lagerung geborgener KriegsmateriaJien soLlte durch die 
Überlassung vom BMLV nicht mehr benötigter Bunker, die mit den erforder­
lichen Schutzeinrichtungen zu versehen sind, ermöglicht werden . 

(6) Unter Federführung des BMI sollten Interventionsszenarien erarbeitet und 
ein Krisenmanagement institutionalisiert werden. 

(1) Die Schulungsaktivitäten zur Sensibilisierung aller Exekutivbediellsteten 
für die besonderen Gefahren durch Sprengmittel sollten unter Heranziehung 
sachkundiger Organe verstärkt werden . 

(B) Synergieeffekte zwischen den beiden bestehenden Tauchgruppen sollten 
genutzt werden. 
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hlu b ~ung n Entminungs- und 
Entschärfungsdienst 

(9) Die Mitarbeiter des Entminungs- und des Entschärfungsdienstes sollten 
wechselseitig auch in dem jeweils anderen Bereich ausgebildet werden, um 
zumindest unterstützende Tätigkeiten zu ermöglichen. 

(10) Ein berufsbegleitendes Fortbildungskonzept für den Entminungsdienst 
wäre zu erarbeiten und umzusetzen. 
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Kurzfassung 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung 

Heeresbild- und Filmstelle 

Die Heeresbild- und FilmsteUe wurde zur Unterstützung der militärischen Öf­
fenUichkeitsarbeit im BMlV als nachgeordnete Dienststelle errichtet. Ihre we­
senUiche Aufgabe war die Wahrnehmung des Foto-, Film- und Video- sowie 
Tonwesens aufgrund konkreter Aufträge. 

In den Geschäftsbüchern der Heeresbild- und Filmstelle waren nicht aUe bei 
ihr einge.langten Aufträge erfasst; sie hatte keine Übersicht über die tatsäch­
liche Personal- und Geräteauslastung sowie über die Archivbestände im Vi­
deobereich. Eine entsprechende Projektplanung und -überwachung fehlte. 

Aufgrund fehlender bzw unvollständiger Aufzeichnungen über den auftrags­
bezogenen personeUen und materiellen Ressourceneinsatz waren der Heeres­
bild- und Filmstelle die ihr erwachsenen Kosten nicht bekannt. 

Die Heeresbild- und Filmstelle überschritt ihre Kompetenz bei Beschaffungen 
unter Umgehung der zuständigen FachabteiJungen des BMLV. 
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Kenndaten der Heere bild- und FiJmsteUe 

Bundesministeriengesetz 1986, BGBI Nr 76/ 1986; 
Erlass vom 11. März 1992, VBI I Nr 55/ 1992, "Richtlinien und Anord­
nungen für die militärische Öffentlichkeitsarbeit ; Dienstanweisung 
(DAÖA)", idF des Erlasses vom 2. Dezember 2002, 
GZ 90402/ I- StratKom/2oo2 (nicht verlautbarte Überleitungsversion) 

Wahrnehmung des Foto-, Film- und Video- sowie Tonwesens aufgrund 
konkreter Aufträge im Rahmen der Öffenllichkeitsarbeit des BMLV 

1997 1998 

0,57 0,45 

35 35 

1999 2000 

in Mill EUR 

0,40 

36 

0,32 

Anzahl 

36 

2001 2002 

0,34 0,37 

36 35 
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I Der RH überprüfte im April und Mai 2002 die Gebarung des BMLV hinsichllich 
der Heercsbild - und Filmstelle. Zu den im Oktober 2002 zugeleiteten Prüfungs­
mitteilungen nahm das BMLV im Februar 2003 Stellung. Der RH erstattete seine 
Gegenäußerung im März 2003. In seiner Stellungnahme vom 7. Mai 2003 zur 
Gegenäußerung des RH teilte das BMLV mit, dass es einen Projeklauftrag für ei ­
ne Reorganisation der Heeresbild- und Filmstelle erlassen habe, der klare Auf­
träge und einen Zeitplan zur Bearbeitung vorgibt. 

Die Öffentlichkeitsarbeit im BMLV nahmen bis 30. November 2002 die Abtei­
lung Presse- und Informationsdienst, die auch die Dienst- und Fachaufsicht 
über die Heeresbild- und Filmstelle ausübte, und das Büro für Wehrpolitik wahr. 
Seit I. Dezember 2002 ist die aus der organisatorischen Zusammenlegung der 
beiden vorgenannten Organisationseinheiten hervorgegangene Abteilung "Stra­
tegische Kommunikation" dafür zuständig; sie wurde mit Wirkung vom I. März 
2003 in Abteilung für "Militärische Öffentlichkeitsarbeit" umbenann!. 

Zu ihrer Unterstützung war die Heeresbild- und Fil mstelle als nach geordnete 
Dienststelle errichtet worden. Ihre wesentliche Aufgabe war die Wahrnehmung 
des Foto- , Film- und Video- sowie Tonwesens aufgrund konkreter Aufträge. Die 
Heeresbild - und Filmstelle gliederte sich in die Bereiche Verwaltung (mit Me­
dienverleih und Kino), Video €I Film (Redaktion, Produktion, Nachbearbeirung), 
Ton (produktion) und Foto (Produktion) sowie Redaktion Internet. 
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Aufbduorgani a·' und Auf lben Heeresbild- und Filmstelle 

Die Heeresbild- und Filmslelle wurde über Aufträge des damaligen Presse- und In­
formationsdienstes. Anfonderungen von Dienststellen des BMLV und Heeresberei­
ches. Aufträge der im Rahmen von VerwaJtungsübereinkommen berechtigten 
Fremdressorts. aber auch aus Eigenem tätig. Die schriftlich eingelangten Aufträge 
wurden bei der Heeresbild- und Filmstelle in Geschäftsbüchern getrennt nach res­
sorteigenen Aufträgen und Aufträgen aus Verwaltungsübereinkommen festgehaiten. 

} In den Geschäftsbüchern waren nicht alle bei der Heeresbild- und Filmstelle 
eingelangten Aufträge erfasst. Darüber hinaus bestand in keinem Bereich eine 
auf den jeweiligen Auftrag bezogene durchgehende Planung der flir die gesamte 
Leistungserstellung bis zur Auslieferung der Produkte notwendigen Personal­
und Zeirressourcen sowie der dazu notwendigen Mille!. 

Weiters wurde 1999 - entgegen einer Wei ung des damaligen Bundesministers 
flir Landesverteidigung, Dr Werner Fasslabend - von der für Ausbildungsange­
legenheiten zuständigen Sektion des BMLV eine Parallelorganisation zur Heeres­
bild- und Filmstelle aufgebaut. die dringend erforderliche Ausbildungsvideos 
herstellen sollte. Von den vier in Graz, Zelrweg, Lienz und Götzendorf errichte­
ten und mit rd 182 000 EUR ausgestatteten Medien-Ausbildungszentren lagen 
jedoch bis Mitte 2002 keine derartigen Produktionen vor. 

Der RH empfahl, sämtliche an die Heeresbild- und Filmstelle gelangten Aufträge 
lückenlos zu erfassen. die einzelnen Produkrionsebenen auftragsbezogen zu ko­
ordinieren, die jeweiligen Produktionsstände bei den Produktionseinheiten zu 
dokumentieren und ein Projektmanagement einzufuhren. Weiters regte er an, 
die Zweckmäßigkeit der Medien-Ausbildungszemren zu hinterfragen und sie 
gegebenenfalls aufzulösen. 

} I Laul Slellungnahme des BMLV beabsichlige es, fiir die Heeresbild- ulld Filmslel­
Ie eille IT-geslülzle Aujlragsvenvalrullg mil Fesllegung eilldeuliger Leislullgs­
lllld Sollkrileriell zu implemettlierett; die Empfelllullgell des RH betreffel/d die 
Medie,t-Ausbildwtgsulltrel/ würdel/ ill die derzeil laufellde Beuneilul/g der Hee­
resbild- und Filmsrelle mil eil/bezogel/. 

I I Im Jahr 1998 fertigte die Heeresbild - und Filmstelle ein 54minütiges Dokumen­
tationsvideo über die Ybbstalbahnstrecke vOn Kienberg nach Gaming an. Davon 
wurden zwischen 1999 und 2001 auf Weisung des Leiters der Heeresbild- und 
Filmstelle insgesamt 692 Kopien erstellt. 670 Kopien davon stellte die Heeres­
bild- und FiJrnstelie einem privaten Verein. der die Bahnlinie über eine Betriebs­
geseIlschaft betrieb, kostenlos zur VerfUgung. Der Verein bot die Videoproduk­
tion in der Öffentlichkeit gegen Entgelt an. Die Videoproduktion beinhaltete 
keinen Hinweis auf die Urheberschaft der Heeresbild- und Filmstelle. 

1.1 Nach Ansicht des RH stand die Herstellung eines Filmwerkes privaten Charak­
ters in keiner Beziehung zu den Aufgaben der militärischen Öffentlichkeitsar­
beit; er kritisiene die oftmalige Vervielfaltigung des Filmes unter Einsatz von 
Personal und Gerät der Heeresbild - und Filmstelle sowie die kostenlose Überga­
be der hergestellten Kopien an einen privaten Verein zu dessen freier Verfugung. 
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1.1 Laut Mineilung des BMLV seien die vom RH gClroffcnen Feststellungen Gegen­
stalld einer eingehenden und umfassenden ressortilltemen Untersuchung; ein ab­
schließendes Ergebnis liege aber noch nicht vor. 

I Die von der Heeresbild - und Filmstelle hergestellten Film- und Fotoprodukte 
wurden zwar archivien, ein Archivierungssystem bestand mangels entsprechen­
der Beschlagwonung jedoch nicht. Die Auffindbarkeit bestimmter Szenen wurde 
daher maßgeblich vom persönlichen Erinnerungsvermögen der an der Produk­
tion beteiligten Personen bestimmt. Allenfalls erfolgte ZugrifTe auf das Filmar­
chiv wurden nicht erfasst. 

, Der RH empfahl, ein Archivierungssystem einzurichten, das die rasche Auffind­
barkeit von archivienem Material erlaubt und die Zugriffe dokumentien. 

Das BMLV gab hiezu keine Stellungnahme ab. 

\.1 Die Heere bild- und Filmstelle erfüllte zwischen 1997 und 2001 insgesamt 
5254 Aufträge. Davon waren dem Bereich Foto 3 562 (67,8 %), dem Bereich Vi­
deo I 029 (19,6 %) und dem Bereich Ton 663 (12,6 %) Aufträge zuzuordnen. 

u Wegen fehlender bzw unvollständiger Aufzeichnungen über den personellen 
und materiellen Einsatz je Auftrag hatten weder die Heeresbild - und Filmstelle 
noch der damalige Presse- und Informationsdienst Übersicht über die tatsächli­
che Personal- und Geräteauslastung. Daher waren den genannten Organisation­
seinheiten die der Heeresbild- und Filmstelie erwachsenen Ko ten nicht be­
kannt; auch ein Controlling der Produkterstellung fehlte. 

Der RH empfahl, den Ressourceneinsatz je Projekt zu dokumentieren, eine Pro­
jektplanung sowie eine wirksame ProjektübelWachung einzurichten und ein 
aus agekräftiges Kennzahlensystem zu entwickeln. Die Heeresbild- und Film­
stelle könnte nach Ansicht des RH weiters als Piloq>rojekt für die Einführung ei­
ner allgemeinen Kostenrechnung beim BMLV dienen. 

\.1 Laut Stellungnahme des BMLV würden die Empfehlungen des RH aufgegriffen 
werden. 

6.t Die Heeresbild- und Filmstelle erbrachte aufgrund von neun VelWalrungsüber­
einkommen auch leistungen für andere Bundesministerien. 

b' Der Abschluss der inhaltlich uneinheitlich ausgestalteten VelWaltungsüberein ­
kommen erfolgte ohne Kenntnis der tatsächlichen Auslastung der Heeresbild­
und Filmstelle. Auch bestanden unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der 
Abgelrung der von der Heeresbild- und Filmstelle den Fremdressons erbrachten 
leistungen. 
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Medienverleih 

Heeresbild- und Filmstelle 

Die Verwaltungsübercinkommen sahen weder einen Kostenersatz für Leistungen, 
die während der Normaldienstzeit erbracht wurden, noch für andere in ihrem 
Rahmen beim BMLV angefallene Aufwendungen vor. Ferner war die Heeresbild­
und Filmstelle nach den Feststellungen des RH in den Bereichen Ton und Foto -
gemessen an der Anzahl der ausgeführlen Aufträge - seit dem Jahr 2000 bereits 
überwiegend für andere RessollS tätig. 

Der RH empfahl, die im Rahmen der Verwaltungsübereinkommen eingesetzten 
Personalressourcen der Heeresbild- und Filmstelle zu erfa sen und die Bestim­
mungen über Vergütungen zwischen Organen des Bundes zu beachten; weiters 
wären künftig bei Abschluss von Verwaltungsübereinkommen inhaltlich einheit­
liche Regelungen zu treffen. Nach Feststellung der tatsächlichen Auslastung der 
Heeresbild- und Filmstelle sollte in Verbindung mit einer ökonomischen Be­
trachtung über ein Weiterbestehen bzw eine Auflösung einzelner oder aller Ver­
waltungsübereinkommen entschieden werden. 

G.) Das BMLV sagte zu, die abgeschlo seneIl Verwallullgsübereillkommen /lach Vor­
liegen von Kennzahlen kritisch zu prüfen. 

1.1 Im Rahmen des Medienverleihs für rd 200 eigenproduzierle Dokumentations-, 
Truppen- und Ausbildungsvideos betrieb die Heeresbild- und Filmstelle auch ei­
ne Mediathek mit rd 3 050 Spielfilmen. In den Jahren 1997 bis 2001 kaufte sie 
2 386 Spielfilme um rd 38 560 EUR an. Im Durchschnin wurden wöchentlich 
zwischen 70 und 100 Spielfilme unentgeltlich an Grundwehrdiener des Raumes 
Wien und an Bedienstete des Amtsgebäudes Stiftgasse verliehen. 

7.1 Der RH erachtete die nur einem beschränkten Personenkreis zukommende un­
entgeltliche Entlehnung von Spielfilmen für unwillSchaftlich; er empfahl daher, 
die Auflösung der Mediathek zu erwägen. 

7. J Laut StellungllOhme des BMLV seieIl Überlegungen mit der Zielsetzung angestellt 
I/JOrdell, den BellulZerkreis der Mediothek auf alle Angehörigel/ des österreich i­
sehen BUlldesheeres auszudehnen. 

1.4 Der RH entgegnete, dass vorerst die grundSätzliche Frage zu klären wäre, inwie­
weit der Verleih von Spielfilmen zum Aufgabenbereich der Heeresbild- und 
Filmstelle gehörl. Eine Weilerführung der Medialhek müsse durch Einhebung 
von Leihgebühren kostendeckend erfolgen. 

Das BMLV teilte daraufhin mit, den Verleih von Spielfilmen künftig der Österrei­
chischen Militärbibliothek zu übertragen und das Kostendeckungsprinzip in sei­
ne weiteren Überlegungen miteinzubeziehen. 
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B.1 Bei durch chnittlich 35 vollbeschäftigten Bediensteten verließen zwischen 1997 
und 2001 insgesamt 21 Bedienstete die Heeresbild- und Filmsrelle. 

H.} Der RH wies auf die hohe Personalnukruation hin; er empfahl, die Ursachen hie­
für im Einzelfall zu ergründen und verstärkl Maßnahmen der Dienstaufsicht, wie 
Mitarbeitcrgespräche sowie Teambesprechungen, durchzuflihren. 

B.l Laut Milleilung des BMLV beabsichtige es, die illllerberriebliche KQm",unikarioli 
zu verbessern Ulld auf die DurChführung /1011 Mirarbeitergespräclrell besollders zu 
achtelI . 

9.1 Zahlreiche Dienststellen im Bereich des BMLV beauftragten die Heeresbild- und 
Filmstelle auch ohne Kenntnis der diensl- und fachvorgesetzten Stelle. 

g.2 Mangels exakter Regelung bestand dadurch die Möglichkeit, die DienSl- und 
Fachaufsicht zu unterlaufen. Weiters wurde der Heeresbild- und Filmstelle die 
Übersicht über die ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen erschwert. 

Der RH empfahl. die Beauftragungsmöglichkeilen der Heeresbild - und FilmsteJle 
exakt zu regeln sowie die Dienst- und Fachaufsicht verstärkt wahrzunehmen. 

9. j Laut StellUlrg"ahme des BMLV sei geplaolf, die Eilibeziellllllg der Heeresbild­
Ulld Filmstelie i" die Öffel1tliclrkeirsarbeit des ösrerreic/risclren B,mdesheeres 
durcIr eillell eigellen Diellstbehelj zu regellI. 

10./ Die Heeresbild- und Filmstelle verwaltete die Budgetmittel zur Bestreitung ihres 
Betriebsaufwands selbst. Budgetmittel zur Beschaffung von Film-, Foto-, Vi­
deo- und Laborgeräten für die Heeresbild - und Filmstelle verwaltete hingegen 
der damalige Presse- und Informationsdienst. 

10.2 Die Budgetmittel für Betriebsaufwendungen wurden jährlich um bis zu 57 % 

überschritten. weil zu Lasten dieser unzulässigerweise auch Geräte beschafft 
wurden. Hingegen wurden die Budgetmittel flir Gerätebeschaffungen um bis zu 
rd 85 % unterschritten. Die Heeresbild - und Filmstelle beschaffte die Geräte oh­
ne Zustimmung des damaligen Presse- und Informationsdienstes und ohne ak­
tenmäßig nachvollziehbare Bedarfsermittlung unter Umgehung der für Beschaf­
fungen zuständigen Fachabteilungen des BMLV eigenständig. 

Der RH regte an, bei der Verwendung der Budgetminel auf eine klare Trennung 
zwischen Betriebsaufwendungen und Gerätebeschaffungen zu achten. 

10] Das BMLV agte dies zu. 
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Zukünftige 
Organisationsform 

Sonstige Fest­
stellungen 

Heeresbild- und Filmstelle 

In den Jahren 2000 und 2001 veranlasste der Leiter der Heeresbild - und Film­
stelle GerätebeschafTungen, bei welchen der Kaufpreis in Form mehrmonatIicher 
Teilzahlungen beglichen wurde. 

Bei diesen BeschafTungen lagen weder eine schriftliche Bedarfsbegründung noch 
eine schriftliche Zustimmung des damaligen Presse- und Informationsdienstes 
vor. Ebenso fehlten schriftliche Verträge. In keinem Fall war die hiefür zuständi­
ge Fachabteilung in den Beschaffungsvorgang eingebunden. Die jeweiligen Teil­
zahlungen wurden von der Heeresbild- und Filmstelle als Betriebsaufwendun­
gen verrechnet. 

Der RH erachtete die vom Leiter der Heeresbild- und Filmstelle veranlassten 
Teilzahlungskäufe für bedenklich, weil Ausschreibungen fehlten und dadurch 
der Flir AnschafTungen gebotene Wettbewerb umgangen wurde. Er empfahl da­
her, Flir die Einhaltung der BeschafTungsbestimmungen des BMLV durch die 
Heeresbild- und Filmstelle zu sorgen. 

11 1 Das BMLV sagte dies zu. 

Das BMLV ging davon aus, dass die zur Unter.;(Ülzung der militärischen Öffent­
lichkeitsarbeit im BMLV erbrachten Dienst- und Produklionsleislungen der Hee­
resbild - und Filmstelle sowohl aus Gründen der hohen Spezialisierung der Mit­
arbeiter der Heeresbild - und Filmstelle im Hinblick auf militärische Belange als 
auch aus Kostengründen nicht durch vergleichbare private Leistungen er.;eLZt 
werden kön nen. 

Nach Ansicht des RH waren nur für den Bereich Produktion militärischer Aus­
bildungsvideos militärfachspezifische Kenntnisse de Per.;onals der Heeresbild­
und Filmstelle erforderlich. Überdies wurden regelmäßig private Leistungen zu­
gekauft und Geräte angernietet. Fehlende Aufzeichnungen über die Au lastung 
des Personals und des Geräts ermöglichten dem RH keine abschließende Beurtei­
lung über die Organisation der Heercsbild- und Filmstelle sowie ihre Dienst­
und Produktionsleistung. Daher war auch ein Vergleich mit privatwirtschaft­
lichen Leistungen im Produktionsbereich Video nicht möglich. 

Der RH empfahl. die Aufgabenerfüllung der einzelnen Dienstleistungs- und Pro­
duktionsbereiche vor einer Reorganisation der Heeresbild- und Filmstelle im 
Rahmen der ÖfTentlichkeitsarbeit des BMLV auf ihre EfTektivität und Effizienz zu 
prüfen. 

1 Das BMLV sagte dies zu. 

Sonstige Feststellungen des RH betrafen den unwirtschaftlichen Kinobetrieb so­
wie die unzweckmäßige Unterbringung der Heeresbild - und Filmstelle. 
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(I) sämtliche an die Heeresbild- und Filmstelle gelangten Aufträge lückenlos 
zu erfassen, Produktionsstände zu dokumentieren und ein Projektmanage­
ment einzuführen; 

(2) die Dien t- und Fachaufsicht verstärkt wahrzunehmen; 

(3) eine allgemeine Kostenrechnung in der Heeresbild- und Filmstelle als Pi­
lotprojekt des BMLV einzuführen; 

(4) die Beschaffungsbestimmungen des BMLV einzuhalten und 

(5) ein Archivierungssystem einzurichten. 
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Kurzfassung 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums tür 
Wirtschaft und Arbeit 

Auswirkungen des Gaswirtschaftsgesetzes auf die 
Austria Ferngas GmbH 

Mit der Gasmarktliberalisierung ist die gewünschte Wettbewerb situation 
zwischen den einzelnen Landesferngasge ellschaften, vor allem aber auch mit 
ausländischen Lieferanten, entstanden. 

Aufgrund der marktbeherr chenden Stellung der wenigen europäischen Gas­
produzenten sowie der langfristigen VertragsverhäJtnis e kam es in Europa 
bisher zu keinem wettbewerbsorientierten Iiberali ierten Gasbeschaffungs­
markt und damit auch nicht zu tendenziell sinkenden Gasbezugspreisen. 

Vor dem Hintergrund eines unflexiblen Gasbeschaffungsmarktes und der 
EinfUhrung regulierter Netztarife mussten sich die ö terreichischen Gasver­
sorgung unternehmungen neu positionieren. Dies fUhrte zur Gründung der 
ECONGAS Vertrieb GmbH (nunmehr ECONGA GmbH), an der die EVN AG, 
Wiengas GmbH, Oberösterreichi che Fernga AG, Burgenländische Erdgas­
ver orgungs AG, Linz AG fUr Energie, Telekommunikation, Verkehr und 
Kommunale Dienste und OMV Erdgas GmbH beeiligt sind. 

Diese neue Struktur - die nunmehrige ECONGAS GmbH gegenüber den ver­
bleibenden Lande fernga gesellschaften Steiri ehe Ferngas AG (nunmehr 
Steirische Gas-Wärme GmbH), Kärntner Eleklrizitäts AG und Salzburg AG -
fUhrt zu einer divergierenden Interes enlage, die den Fortbestand der Austria 
Ferngas GmbH (Au tria Ferngas) in der jetzigen Form gefahrdeI. 
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Die Ausge taltung der bilateralen Verträge zwischen dem OMV-Konzern und 
den außerhalb der ECONGAS GmbH stehenden Landesfcmga ge eil chaften 
wird für die weitere Zukunft der Austria Ferngas entscheidend sein. Vor al­
lem steht die Frage im Vordergrund, inwieweit die bisher von der Austria 
Ferngas zentral wahrgenommene Interessenvertretung gegenüber den Gaslie­
feranten sowie die Mengenausgleichsfunktion im Rahmen bi.lateraler Verein­
barungen abgesichert werden können . Jedenfalls sollten die bisherigen Rech ­
te der Austria Ferngas-Gesellschafter weitestgehend gewahrt bleiben. 

Mit einem Verlust der Austria Ferngas-Fun.ktionen wäre der Entfall des Not­
versorgungsplanes verbunden. 

Kenndaten der Austria Ferngas GmbH 

Republik Österreich 
EVN AG 
Wiengas GmbH 
Steirische Ferngas AG' 
Burgenländische Erdgasversorgungs AG 
Kärntner Elektrizitäts AG 
Oberösterreichische Ferngas AG 
Salzburg AG 
Vorarlberger Erdgas GmbH 

23,75 ~ 
23,75 ~ 
23,75 ~ 
23,75 ~ 

I~ 

I~ 

I~ 

I~ 

1~ 

GebarungsentwickJung 1999 2000 2001 2002 

in 1000 EUR 

Umsatzerlöse 31 637 32 886 34788 31321 

Betriebsergebnis - 298 - 39 - 183 - 66 
Finanzergebnis 271 263 278 145 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 28 224 95 79 

J ah resü bersch uss/- feh I betrag - 142 223 91 64 

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit - 851 550 522 - I 018 

Inveslitionen in das Sachanlageverrnögen 24 10 7 3 

Investitionen in das Anlageverrnögen 537 387 1 521 222 

Anzahl 

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 12 11 11 9 

nunm.hr S .. irisch. Gas-Wlinn. GmbH 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Austria Ferngas GmbH 

I Der RH überprüfte im April 2002 die Gebarung der Austria Ferngas GmbH (Austria 
Ferngas) hinsichtlich der Vorbereitungen für die vollständige Öffnung des Erdgas­
marktes und der Auswirkungen des im Juli 2000 beschlossenen Gaswirtschaftsgeset­
zes. Zu den im Oktober 2002 zugeleiteten Prüfungsmineilungen nahmen der Wiener 
Stadtsenal., die Landesregierungen von Niederöstcrreich. Oberösterreich. Steiermark. 
Kärnten. Salzburg und Vorarlberg ·sowie die Austria Ferngas in der Zeit von Okto­
ber 2002 bis Februar 2(0) Stellung. Der RH verzichtete auf Gegenäußerungen. 

Gasmarktliberalisierung 

Grundsätzliche 
Feststellungen 

Ziele und Rahmen­
bedingungen 

, Die im August 1998 in Kraft getretene Erdgasbinnenmarktrichtlinie der Europäi­
schen Kommission bezweckte - als weiteren Schrit! zur Vollendung des Europä­
ischen Binnenmarktes - die Verwirklichung eines wettbewerbsorientierten euro­
päischen Erdgasmarktes. Die Richtlinie sieht drei Liberalisierungsstufen vor. 
wobei sich der Mindestmarktöffnungsgrad von 20 'lb (ab August 2000) auf 28 'lb 
(ab August 2005) bzw )) 'lb (ab August 2010) erhöhen soll. 

Mit dem als Artikel I des Energieliberalisierungsgesetzes veröffentlichten Gas­
wirtschaftsgesetz erfolgte die Umsetzung der Erdgasbinnenmarktrichtlinie in ös­
terreichisches Recht. Ab August 2000 trat eine teilweise Marktöffnung rur Groß­
verbraucher und ab Oktober 2002 eine vollständige Liberali ierung in Kraft. Im 
Juli 2002 erfolgte die Beschlussfassung über eine Änderung des Gaswirtschafts­
gesetzes (Gaswirtschaft gesetz- Novelle 2002). 

Wesentliche Ziele des Gaswirtschaftsgesetzes waren: 

(I) die umweltfreundliche. kostengünstige. ausreichende sowie sichere Erdgas­
versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft in hoher Qualität; 

(2) die Schaffung einer neuen Marktorganisation ; 

(J) die Schaffung eines Ausgleichs rur gemeinwirtschaftliehe VerpfliChtungen. 
die den Netzbetreibern im Hinblick auf Versorgungssicherheit. Erdgaspreis und 
-qualität sowie auf den Umwelt- und Klimaschutz auferlegt worden sind. 

1.1 Der RH stellte fest. dass ein wesentliches Ziel des GaswirtschaflsgeselZes. näm­
lich Betreibern von gasbefeuerten Stromerzeugungsanlagen sowie Endverbrau­
chern. deren Erdgasverbrauch 25 Mill mJ im vergangenen Abrechnungsjahr 
überschritten hat. einen freien NelZzugang zu verschaffen. nicht im vorgesehe­
nen Ausmaß erreicht wurde. 

Liberalisierungseffekte zeigten sich in Preisreduktionen. weil die in Aussicht ge­
stellte vollständige Marktöffnung Erdgaslieferanten veranlasste. ihren Sonder­
abnehmern (Großverbraucherkunden) günstigere Erdgasbezugsprci e einzuräu­
men. Generell führte die Marktöffnung bei Neuabschlüssen zu einer Verkürzung 
der Venragsdauer auf ein bis zwei Jahre. 
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Grundlage der Novelle bildete das im Elekuizitätswinschafts- und -organisa­
tionsgesetz (EIWOG) eingeführte Marktmodell. das den spezifischen Gegebenhei­
ten des Erdgasmarktes angepasst wurde. Wesentliche Änderungen waren: 

(I) die Einrichtung unabhängiger Regulierungsbehörden ; 

(2) ein regulierter Netzzugang an Stelle des verhandelten Netzzuganges; 

(3) die Einrichtung von Regelzonen. Bilanzgruppen und Bilanzgruppenkoordina­
toren; 

(4) die Errichtung von One-Stop-Shops (Einbringung sämtlicher Netzzugangs­
anträge beim lokalen Netzbetreiber); 

(5) eine klare Verantwortlichkeit für die Durchsetzung des Netzzuganges; 

(6) ein verschärflcs Unbundling (Netzbetreiber müssen hinsichtlich Rechtsform. 
Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den Tätigkeitsbereichen 
Lieferung und Verkauf von Erdgas sein); 

(7) ein verhandelter Speicherzugang; 

(8) der Verfall nicht in Anspruch genommener Transponkapazitäten; 

(9) ein Verfügungsrecht des Kunden für benutzte Leirungskapazitäten bei einem 
Lieferantenwechsel und 

(10) die Verbesserung des Rechtsschutzes und der Rechtsdurchsetzungsmöglich­
keil. 

u Der RH erachtete es als zweckmäßig. wie im Elektrizitätsbereich einen regulier­
ten Netzzugang unter Bestellung unabhängiger Regulierungsbehörden einzu­
richten. Seiner Ansicht nach wurde mit dem Gaswinschaftsgesetz eine Markt­
ordnung gemäß der Erdgasbinnenmarktrichtlinie geschaffen. 

III-51 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)150 von 221

www.parlament.gv.at



R 
H 

Austria Ferngas GmbH 

Österreichische Erdgaswirtschaft 

Erdgasaufbringung 
und -versorgung 

Marktstruktur 

Die Erdgasaulbringung in Österreich lag im Jahr 2001 bei 7,8 Mrd m), wovon 
78 'lb aur lmpone entfielen (insbesondere aus Russland, Norwegen und Deutsch­
land). Die inländische Erdgasforderung erfolgte durch den OMV-Konzern und 
die Rohöl - Aursuchungs AG. Erdgas ist in Österreich nach Erdöl der zweitwich­
tigste Primärenergieträger, der mit rd 23 'lb seinen Beitrag zur Deckung des Ge­
samtenergieverbrauch leistet. 

Die Erdgasversorgung in Ö terreich erfolgte über ein weit verzweigtes Leitungs­
netz von den bei den Transitleitungen West- Austria - Gasleitung und Trans-Aus­
tria-Gasleitung sowie die Veneilernetze der Landesrerngasgesellschaften bzw 
kommunalen Netzbetreiber zu den Abnehmern. Das Transpon- und Veneilernetz 
der Gasversorgungsunternehmungen wies eine Ge amtlänge von rd 28 ()()() km 
aur. Bedingt durch die kontinuierlichen Erdgasliererungen und den während des 
Jahres stark schwankenden Erdgasbedarf kam es vor allem im Sommer zu Erd­
gasüberschüssen, die in leer gefördenen Lagerstätten gespeichen wurden. 

,. Der österreich ischen Erdgasförderung kam - trotz ihres verhältnismäßig gerin­
gen Anteils an der Gesamtaulbringung - aus versorgungspoliti eher Sicht ein 
hoher Stellenwen zu; die österreichische Energiepolitik war aur eine Förderung 
der Optimierung der Lagerstättenausbeute gerichtet. 

f Die in der Gaswinschaftsgesetz- Novelle 2002 getroffene Einteilung des österrei­
chischen Leitungsnetzes in die Regelzonen Ost, Tirol und Vorarlberg rolgte den 
bisherigen Versorgungsverhältnissen. Während die Versorgung der sieben 
Bundesländer umrassenden Regelzone Ost über ein weit verzweigtes Leitungs­
netz erfolgt, sind Tirol und Vorarlberg an das deutsche Versorgungsnetz ange­
schlossen. 

Die Situation in den anderen Bundesländern war durch die starke Marktpo ition 
de OMV-Konzerns geprägt, der auch über die für die Gasliererungen erforder­
lichen Transponkapazitäten in den Fernleitungen sowie über den Großteil der in 
Österreich vorhandenen Speicherkapazitäten verfugte. Als Gegenpol zur domi­
nierenden Marktposition des OMV - Konzerns bildeten die Lande rerngasgesell­
scharten eine Einkaursgemeinschaft für den Gaseinkaur sowie einen Speicher­
pool, den sie gemeinsam nutzten. 

Die Koordination zwischen den Landesrerngasgesellschaften und deren Interes­
senvenretern gegenüber dem OMV- Konzern und den Vorliereranten übernahm 
die Austria Ferngas, die in dieser Funktion in alle Venräge eingebunden war. 
Die Liberalisierung des Erdgasmarktes und das damit verfolgte Ziel, einen Wett­
bewerb zwischen den Gasliereranten zu schaffen, verändenen die Rahmenbedin­
gungen in der Gaswinschaft wesentlich. 

Beispielsweise errichlete die EVN mit einigen Gesellschaftern der Austria Fern­
gas (Wiengas GmbH. Oberösterreichische Ferngas AG und Burgenländische Erd-
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gasversorgungs AG). der Linz AG für Energie. Telekommunikation. Verkehr und 
Kommunale Dienste sowie der OMV Erdgas GmbH die gemeinsame Großhan­
delsgesellschaft ECONGAS Vertrieb GmbH (nunmehr ECONGAS GmbH). 

"I Weitere Feststellungen des RH betrafen die gesamtwirtschaftlichen Auswirkun­
gen der Öffnung des Erdgasmarktes und die Auswirkungen der Verwendung von 
Erdgas auf die Umwelt. 

".1 Unternehmensgegenstand der Austria Ferngas war der Gasimport und die Ver­
teilung an die Landesferngasgesellschaften. die Errichtung und der Betrieb von 
Gasfernleitungen sowie die Durchführung aller mit dem Gasimport. der Gasver­
teilung und -speicherung zusammenhängenden Maßnahmen. 

Die strategischen Ziele und Aufgaben der Austria Ferngas betrafen die Abstim­
mung der Interessen der beteiligten Landesferngasgesellschaften, die Optimie­
rung der gemeinsamen Gasbeschaffung. die Aufteilung der Gaskontingente und 
der Speicherleistungen, die Minimierung des Risikos aus fixen Abnahmever­
pflichtungen durch internen Ausgleich. die Organisation der Notversorgung und 
die Wahrnehmung der Interessen der Landesferngasgesellschaften bei nationalen 
und internationalen Gremien. 

Weitere Aufgaben waren der Abschluss und die Abwicklung von Verträgen zur 
Inanspruchnahme von Transportkapazitäten im Rahmen der Transitgasleitun­
gen, die Beteiligung an Forschungs- und EnrwickJungsprojeklen sowie die Su­
che nach zusätzlichen Gasbezugsquellen (zB Bezug aus den norwegischen 
"Trollgas" -Feldern). 

8.1 Die Tätigkeit der Austria Ferngas war im Hinblick auf die Erfüllung der genann­
ten Aufgaben und strategischen Ziele positiv zu bewerten. Hervorzuheben war 
ihre Funktion bei der Beschaffung von Erdgas aus Russland. die im Monopolbe­
reich des OMV-Konzerns lag. Ihre Anwesenheit bei Preisverhandlungen und 
Quanalsgesprächen, die Möglichkeit Preisrevisionsanträge zu stellen, die Erstel­
lung von Preisprotokollen und Abrechnungskontrollen bewirkten transparente 
Gasbescha ffungskosten. 

Ähnliches galt für den Bezug von norwegischem Gas aus den ·'rollgas· -Fel­
dern. Hier konnte zB für einen befristeten Zeitraum durch Verhandlungen eine 
Bezugspreisreduktion von in gesamt 15.23 Mill EUR erreicht werden. 

Kritisch war anzumerken. dass die Durchsetzung von Preisreduktionen vor allem 
bei den vom OMV-Konzern verrechneten Aufschlägen auf den Gasimportpreis 
teilweise an der MonopolsteIlung des Konzerns scheiterte. Insgesamt haben aber 
die Aktivitäten der Austria Ferngas zu einer Reduzierung der Gasbezugspreise 
für die einzelnen Landesferngasgesellschaften und damit zu einer Verbilligung 
der Erdgaspreise bei den Kunden geflihrt. 
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Aufwandsent­
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Erfolgsentwicklung 

Zusammenfassung 
der Finanzsituation 

Erdgasbezug 

Allgemeines 

Austria Ferngas GmbH 

') Die UmsalZerlöse stiegen im Jahr 2001 gegenüber dem Basisjahr 1999 um rd 10 'Ib 
von 31,64 Mill EUR auf 34,79 Mill EUR. Sie betrafen überwiegend an die Landes­
ferngasgesellschaften weiterverrechnete Entgelte rur die Speicherpoolbewirrschaf­
tung, das Gasbezugsmanagemem und die Verpachtung einer Erdgasleitung. 

Der Personalaufwand erhöhte sich von 0,87 Mill EUR (1999) auf 0,92 Mill EUR 
(2001). Das Personal- Umsatz- Verhältnis lag mit 2,64 'Ib (2001) günstig. 

Neben den relativ gleich bleibenden jährlichen Aufwendungen rur Abschreibun­
gen, Mieten und sonstige betriebliche Ausgaben (rd 0,50 Mill EUR) fielen 1999 
und 2001 zusätzliche Kosten rur diverse Schiedsverfahren und Beratungsleistun­
gen von 0,50 Mill EUR bzw 0,13 Mill EUR an. 

Aufgrund eines Werrpapierstandes von über 4 Mill EUR erzielte die Ausrria 
Ferngas in den Jahren 2000 und 2001 positive Finanzergebnisse von 0,26 Mill 
EUR bzw 0,28 Mill EUR. 

Zusammenfassend war die finanzielle Situation der Austria Ferngas als stabil zu 
beurteilen. Erlösseitig verfügte die Austria Ferngas mit den Entgelten rur die 
Speicherbewirtschaftung und dem Gasbeschaffungsmanagement sowie dem 
Pachtertrag aus einer Gasleitung über sichere Einnahmequellen. Ähnliches galt 
rur die Zinserträge, die überwiegend aus festverzinslichen Werrpapieren stamm­
ten und damit nicht den Schwankungen des Aktienmarktes unterlagen. Auf­
wandseirig trat durch die Reduktion des Personalstandes eine Entlastung ein. 

Bei einer Änderung der Struktur der Austria Ferngas wird auch die Frage der 
künftigen Finanzierung der Unternehmung zu lösen sein. 

Die Austria Ferngas koordinierte die Interessen der Lande ferngasgesellschaften 
bei der Erdgasbeschaffung, insbesondere im Rahmen der so genannten -Rus­
sen-Verträge" mit dem OMV-Konzern; sie fungierte beim Erdgasimport aus 
Norwegen (so genannte "Troll- Verträge") als Partner des OMV- Konzerns. 
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14.1 Der europäische Erdgasmarkt stellt ein Oligopol dar. Erdgaslieferungen erfolgen 
durch wenige Produzenten, deren Quellen sich überwiegend außerhalb der EU 
befinden. Die wesentlichsten Gasproduzenten sind Gazprom aus Russland, 
Statoil und andere Produzenten aus Norwegen, Sonatrach aus Algerien und 
Gasunie aus den Niederlanden. Diese Situation zwingt die einkaufenden Gasge­
sellschaften, auf die Vorgaben der wenigen Produzenten weitgehend einzuge­
hen. Auch die österreichischen Gasgesellschaften sind zur Deckung ihres Erd­
gasbedarfes zu 78 'l<I auf den Gasimport angewiesen. 

Seit den 70er Jahren (erster Ölpreisschock) ist der Erdgasbezugspreis an die Prei­
se von Ölprodukten gebunden. Diese Maßnahme, die einen spekulativen Wettbe­
werb zwischen Öl und Gas verhindern soll, ist auch ein fester Bestandteil der ös­
terreichischen Erdgasbezugsverträge. 

14.2 Zur AngebotssilUalion merkte der RH an: 

(I) Während die österreichischen Erdgasendverbraucher durch die vollständige 
Marktöffnung ihren Gaslieferanten ab I. Oktober 2002 frei wählen können, sind 
der Gasimponeur OMV- Konzern und die Landesferngasgesellschaften an die 
von ihnen abgeschlossenen langfristigen Bezugsvenräge gebunden. Änderungen 
sind nur im beiderseitigen Einverständnis der Venragspartner möglich. 

(2) Einem freien Erdgasmarkt, der ein Abgehen von der Ölpreisbindung ermög­
lichen würde, stehen jedoch derzeit unter anderem die Bemühungen des Haupt­
lieferanten Russland entgegen, durch strategische Kooperationen eine führende 
Rolle am Weltenergiemarkt zu erreichen. 

(3) Die gegebene Angebotssituation verhinderte bisher auch das Entstehen von 
Spotrnärkten (Börsen), an denen Gas frei gehandelt wird. Erste Ansätze zur Eta­
blierung eines derartigen Handelsplatzes existieren vorerst nur in Zeebrugge in 
Belgien. Erst wenn es gelingt, die langfristigen Lieferverträge in größerem Um­
fang durch kurzfristig verfügbare Spotmengen zu ersetzen, könnten sich ein 
funktionierender Markt und tendenziell sinkende Erdgasbezugspreise bilden. 

15 Zu den Erdgasbezugsvenrägen merkte der RH an: 

(J) Die Landesferngasgesellschaften bezogen den überwiegenden Teil des von 
ihnen benötigten Erdgases unter Mitwirkung der Austria Ferngas vom 
OMV-Konzem. Im Jahr 2001 waren dies 5 854 Mill mJ. Davon stammten 
4 515 Mill m) aus Russland; 844 Mill m) wurden aus Norwegen importiert. Zu­
dem lieferte der OMV- Konzem 495 Mill m) Gas aus seiner Inlandsproduktion. 
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Anpassung der 
Gasbezugsverträge 

Austri~ Ferng~s GmbH 

(2) Grundlage der Belieferung bildeten mehrere in den vergangenen Jahren ab­
geschlossene multilaterale Rahmenlieferverträge ("Russengas" I bis 4, norwegi­
sches 'Trollgas" und OMV-Inlandsgas). Die Austria Ferngas war in alle Verträge 
als bevollmächtigter Vertreter der Landesfemgasgesellschaften eingebunden. Sie 
hatte die Aufgabe, deren Interessen zu koordinieren und war insbesondere zur 
Vertretung der Landesferngasgesellschaften gegenüber Vorlieferanten sowie zur 
Teilnahme an den Quartalsgesprächen und den Preisrevisionen berechtigt. 

(3) Allen Liefervenrägen war gemeinsam, dass sie lange Laufzeiten aufwiesen, 
die verpflichtende Abnahme festgelegter Vertrags mengen vorsahen und die 
Preisermirtlung minels ölpreisgebundener Gleitklauseln erfolgte. Darüber hinaus 
verpflichteten sich die Landesfemgasgesellschaften, ihren Erdgasbedarf - soweit 
er nicht durch Inlandsaufkommen befriedigt werden konnte und der OMV-Kon­
zern in der Lage war, das erforderliche Erdgas zu marktkonformen Bedingungen 
zu liefern - über den OMV-Konzern zu decken. 

(4) Über die von den Landesferngasgesellschaften abgeschlossenen Gasliefer­
und Gasspeichervenräge wurden auch Transportdienstleistungen abgegolten. 

16.1 Die Frage der Vereinbarkeit der bestehenden Erdgaslieferverträge mit dem euro­
päischen Kartellrecht und dem Gaswirtschaftsgesetz stellte sich wie folgt dar: 

(1) Ein von der Austria Ferngas beauftragter Gutachter stellte fest, dass einige 
der Venragsbestimmungen (Reexportverbot, Gebietsschutz, Gesamtbedarfsde­
ckungsverpflichrung) mir den Erfordernissen eines liberalisierten Marktes unver­
einbar seien und folglich einer Anpassung bedürften. Darüber hinaus stufte er 
die Mindestbezugsverpflichtungen. die sich für die Wiengas GmbH, EVN AG. 
Steirische Ferngas AG (nunmehr Steirische Gas-Wärme GmbH), Oberösterreichi­
sche Ferngas AG und Kärntner Elektrizitäts AG aus den Vereinbarungen mit dem 
OMV-Konzern ergaben, als wettbewerbsbeschränkend ein. 

(2) Hinsichtlich der in den Bezugsverträgen mit dem OMV-Konzern enthaltenen 
Transportkostenelememe war aus Wettbewerbsgründen eine Trennung von den 
Energiepreisen vorzunehmen. 

(3) Zwischen der Austria Ferngas und dem OMV- Konzern geführte Verhandlun­
gen zur Abänderung der Lieferverträge führten hinsichtlich der ersatzlosen Auf­
hebung des Reexportverbotes zu einer schnellen Einigung. Bei der angestrebten 
Auf trennung der bestehenden multilateralen Rahmenlieferverträge für "Rus­
sen"-, 'Troll" - und Inlandsgas in Einzelverträge kam es noch zu keinem Ergeb­
nis. 
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Zu den Verhandlungen zur Abänderung der Lieferverrräge merkte der RH an: 

Die Auftrennung der multilateralen Rahmenliefervenräge solltc so rasch wie 
möglich erfolgen. 

Da die Ausgestaltung der in der Folge erforderlich werdenden bilateralen Verträge 
zwischen dem OMV- Konzern und den außerhalb der ECONGAS GmbH stehenden 
Landesferngasgesellschaften tUf die weitere Zukunft der Austria Ferngas entschei­
dend ist, sollte eine rasche Einigung erfolgen. Vor allem steht die Frage im Vorder­
grund, inwieweit die bisher von der Austria Ferngas zentral wahrgenommene Inter­
essenvertretung gegenüber den Gaslieferamen sowie die Mengenausgleichsfunktion 
im Rahmen bilateraler Vereinbarungen abgesichert werden könnten. 

1/ 1 Die Landesferngasgesellschaften benötigen zum Ausgleich zwischen der annä­
hernd konstanten Erdgasanlieferung und ihrer im Jahresverlauf schwankenden 
Erdgasabnahme Speicher zur Zwischenlagerung des Erdgases. Zu diesem Zweck 
wurden mit dem OMV- Konzern und der Rohöl - Aufsuchungs AG mehrere Verträ­
ge über die Nutzung ausgefcirderter Lagerstätten als Erdgasspeicher geschlossen. 

Sowohl die Anmietung der Speicherkapazitäten als auch die Nutzung erfolgten 
gemeinsam im Wcge der Austria Ferngas und fanden ihren vertraglichen 
Niederschlag in den Speicherpoolvereinbarungen 1995 und 1998. Die Vereinba­
rungen enthielten auch Bestimmungen über die Kostenaufteilung sowie über 
Entnahmen in Notsituationen INocversorgungsplan}. 

Durch die unabhängige Speicherbewinschaftung der Austria Ferngas konnte ei­
ne gleichmäßige Verteilung der Kosten auf alle Pool partner erreicht werden, die 
sonst aufgrund der unterschiedlichen Konditionen der einzelnen Speichervemä­
ge nicht sichergestellt gewesen wäre. 

/ ' Nach Ansicht des RH wird die Aufrechterhaltung des Speicherpools trotz der 
Kostenvorteile zufolge der künftig unterschiedlichen Interessenslagen der Pool­
partner schwierig werden. Als Aufgabe tUr die Austria Ferngas sah der RH daher 
die Mitwirkung an Verhandlungen hinsichtlich geeigneter Übergangslösungen 
an, die auch die Interessen der außerhalb der ECONGAS GmbH stehenden Lan­
desferngasgesellschaften berücksichtigen. 

Im Gasversorgungsbereich gibt es im Gegensatz zum Ölbereich keine gesetzlichen 
Vorgaben zur Haltung von Notrcserven. Alle diesbezüglichen Vorsorgemaßnah­
men basierten auf freiwilligen Abkommen zwischen der Austria Ferngas, dem 
OMV- Konzern, der Rohöl - Aufsuchungs AG und den Landesferngasgesellschaften 
im Rahmen eines jeweils tUr ein Jahr vereinbarten Notversorgungsplanes. Die 
jährliche Nominierung von Nocversorgung leistungen erfolgte auf Basis der ge­
nannten Speicherpoolvereinbarung 1998. 
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Austria Ferngas GmbH 

! J Der RH verwies aur die Notwendigkeit von Ersatzregelungen zur Bewältigung 
von Norversorgungsfallen. ralls der Speicherpool in einer derzeitigen Form 
nicht mehr bestehen bleiben sollte. 

I B.l Der Wieller StadtseJlß/ sowie die La/ldesregieru/lgell UO'l Niederösterreicll, der 
Steienllark lind Kämtell äußerteIl ill illre'l StellullgJlßhmell Besorglli wege'l der 
Niclltwei/erfohrullg des Nowersorgullgspialles. 

'I Ziel der Gasmarktliberalisierung ist es. durch die EinfUhrung des rreien Zugan­
ges zu den Gastransport- sowie Verteilleitungen unter anderem den bisherigen 
Gebietsschutz aufzubrechen und ein Konkurrenzverhältnis zwischen inländi­
schen sowie ausländischen Anbietern zu schaffen. Das fUhrte zu rolgender Situ­
ation in Österreich: 

Die Landesrerngasgesellscharlen verfügten trotz ihres bisherigen Versorgungs­
monopols aurgrund der schon immer bestehenden Konkurrenzsituation mit an­
deren Energieträgern vor allem im Großkundenbereich nur über geringe Erlös­
spannen. Die Wetlbewerbsfahigkeit im liberalisierten Markt - auch gegenüber 
au ländischen Mitbewerbern - war daher vor allem durch den Abbau von Han­
deisstufen und durch Konzentrationsprozesse zu erreichen. 

Entsprechend dieser Strategie hat die EVN AG im Juni 2002 fUr das 
Erdgas-Großkundengeschäft die ECONGAS Vertrieb GmbH (nunmehr ECONGAS 
GmbH) gegründet. an der sich in weiterer Folge die Wiengas GmbH, die Oberös­
terreichische Ferngas AG, die Burgenländische Erdgasversorgungs AG, die Linz 
AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste und die 
OMV Erdgas GmbH beteiligten. Die Beliererung von Haushalts-. Gewerbe- und 
sonstigen Kunden mit einem Jahresbedarf pro Verbrauchsstätte von weniger als 
500 000 m) verbleibt weiterhin im Bereich der Landesrerngasgesellscharten. 

tY.l Zu den neuen Strukturen merkte der RH an: 

(I) Aurgrund der österreich ischen Situation dieses Energiesektors mit nur zwei 
großen Erdgasliercranten, langrristigen Bezugsvenrägen und geringen Spannen 
war unter Au kJammerung eines ruinösen Wettbewerbs von Haus aus kein großer 
Spielraum fUr eine starke Wettbewerbsdynamik gegeben. Der RH erachtete daher 
die Gründung der ECONGAS Vertrieb GmbH als richtige Reaktion aur die grundle­
gend veränderte Situation in der Gaswinscharl. Neben einer im Rahmen dieser 
Unternehmung verbesserten Wertbewerbsfahigkeit wird auch die Möglichkeit der 
Übernahme einzelner Landesrerngasgesellschaften durch Großkonzerne verringert. 

(2) Durch den Zusammenschlus von vier Gesellschaftern der Austria Ferngas 
mit dem OMV-Konzern im Rahmen der nunmehrigen ECONGAS GmbH, die ei­
nen Anteil von 68,S % am gesamtösterreichischen Absatz aufweist und künftig 
im Wettbewerb mit den restlichen Austria Ferngas-Gesellschaftern stehen wird, 
entfallt der Gleichklang der Intcressenslagen innerhalb der Austria Ferngas, wo­
durch ihr Fortbestand ernsthaft in Frage gestellt ist. 
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(3) Zusammenfassend war anzumerken, dass die bisherigen kostendämpfenden 
Maßnahmen der Austria Ferngas vor allem bei der gemeinsamen Speicherbe­
winschaftung und der Mengenausgleichsfunktion bei den fixen Abnahmever­
pnichtungen nicht zur Gänze durch neue Konstruktionen ersetzt werden kön ­
nen. Die verbleibenden Kosten müssten zusammen mit den anderen 
Liberalisierungskosten (zB Kosten für Regulator. Regelzonenführer. Bilanzkoor­
dinator, Unbundling, neue Mess- und Abrechnungssysteme) durch nanlderende 
Maßnahmen aufgefangen werden . 

Zusammenfas end hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(I) Die Auftrennung der multilateralen Rahmenlieferverträge sollte so rasch 
wie mögUch erfolgen. 

(2) Im Falle des Verlustes der Funktion der Austria Ferngas als Einkaufs- und 
Speichergemeinschaft müssten die dadurch teilweise verloren gehenden Kos­
tendärnpfungseffekte durch nankierende Maßnahmen aufgefangen werden. 

(3) Für den bisher im Rahmen der Austria Ferngas bestehenden Notversor­
gungsplan müssten Ersatzregelungen getroffen werden, falls der Speicherpool 
in seiner derzeitigen Form nicht mehr bestehen bleiben sollte. 
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Kurzfassung 

Arbeitsmarktservice 

Fehlerhafte Vermittlungszahlen, die der Bundesrechnungshof in der Bundes­
republik Deutschland aufgezeigt hatte, konnte der RH in Österreich beim Ar­
beitsmarktservice (AMS) nicht feststellen. Das vom AMS verwendete interne 
IT -System sieht entsprechende Vorkehrungen zur Verhinderung von Mehr­
fachbuchungen vor. Die vom RH bei einer Stichprobe händisch nachvollzoge­
nen Vermittlungen ergaben keine Fehler. 

Die Mitarbeiter der regionalen Geschäftsstellen des AMS erfassten die Stelle­
nangebote und -wünsche ihrer Kunden in einem internen IT -System. Die 
Vermittlungen erfolgten durch ein automatisches Abgleichen dieser Eintra­
gungen. Die Qualität der IT -Eintragungen war dabei eine wesentliche Vor­
aussetzung für die Effektivität der Vermittlungen. 

Das AMS war zwa.r bemüht, durch verstärkte Kontrollen die Qualität der 
IT -Eintragungen zu verbessern. Es übersah dabei aber weitgehend in den 
vOm RH überprüften regionalen Geschäftsstellen, die für eine erfolgreiche 
Vermittlung erforderliche Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu for­
dern und die Führungskompetenz des leitenden Personals einzufordern. Ins­
gesamt entfiel in den regionalen GeschäftssteUen auf neun Planstellen eine 
Führungslcraft, die aber in die di.rekte Kundenbetreuung meist nicht einbezo­
gen war. 

In den vom RH überprüften regionalen Geschäftsstellen kamen die für die 
Betreuung der Unternehmen eingesetzten Organisationseinheiten ihren Auf­
gaben njcht ausreichend nach. Eine gezielte Akquisition von Unternehmen 
als neue Kunden und damit von offenen Stellen fehlte. 

Das Verhältnis der Arbeitslosen zu den Mitarbeitern war in den vom RH 
überprüften regionalen Geschäftsstellen in Salzburg (Zell am See) und Ti.rol 
(Kufstein) nur ha.lb so boch wie in Wien (Redergassel und Burgenland (Ober­
wart). Daraus ergab sich auch eine unterscbiedliche Arbeitsbela.stung der 
Mitarbeiter. 

In den überprüften regionalen Geschäftsstellen in Salzburg und Tirol unterla­
gen die Arbeitslosenzahlen erheblkhen Scbwankungen. Obwohl die beiden 
Geschäftsstellen mehr als 20 % Teilzeitarbeitskräfte beschäftigten, waren sie 
nicht in der Lage, diese so einzusetzen, dass die zu den Spitzenzeiten ent­
standenen Wartezeiten verringert werden konnten . 
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Das AMS Vorarlberg hatte im Jahr 2000, verglichen mit dem AMS Steier­
mark und dem AMS Wien, die kürzeste Amortisationsdauer für die im Rah­
men der aktiven Arbeitsmarktforderung für Kursmaßnahmen eingesetzten 
Mittel. Oie Aussage des RH gründet sich auf die Überprüfung von Kur maß­
nahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 52,01 Mill EUR. Dies waren 56,10 % 
der Ausgaben der drei Landesgeschäftsstellen für im Jahr 2000 begonnene 
und in die em Jahr beendete Kursmaßnahmen. 

Das AMS Steiermark wies zwar die durch die Kursmaßnahmen erreichte 
größte Verbesserung der Beschäftigungszeiten der Kursteilnehmer, aber auch 
die weitaus höchsten Kurskosten auf. Das AMS Wien konnte die Kursmaß­
nahmen im Verhältnis zum AMS Steiermark zwar koslengünstig gestalten, 
erreichte damit aber keine nennenswerte Verbesserung der Beschä ftigungs­
zeiten. Das AMS Vorarlberg konnte mit den geringsten Kurskosten eine mitt­
lere Verbesserung der Beschäftigungszeiten der Kursteilnehmer erzielen. 

Der RH verglich die dem AMS für Arbeitslose ein Jahr vor und ein Jahr nach 
Beendigung von Kursmaßnahmen entstandenen Ausgaben und Einnahmen. 
In Beziehung zu den Kosten der Kursmaßnahmen ergab dies deren Amortisa­
tion. Das AMS wird in Hinkunft, aulbauend auf dieser Berechnungsmethode, 
ein Controllingsystem einrichten, das derartige Kennzahlen ermitteln kann. 

Für die Vergabe der Kursmaßnahmen fehlten standardisierte Leistungsbe­
schreibungen, die Preisvergleiche zwischen den Anbietem ermöglicht hätten. 

Das AMS Vorarlberg erreichte auch bei den Eingliederungsbeihilfen die kür­
zeste Amortisationsdauer vor dem AMS Steiermark und dem AMS Wien. 
AJlerdings ergaben sich hier nur geringe Unterschiede zwischen den Landes­
geschäftssteIlen. 

Das AMS Vorarlberg hatte sowohl beim Verhältnis offene Stelle zu vorge­
merkten Arbeitslosen als auch bei den eingesetzten Planstellen zu Arbeitslo­
sen die günstigsten Werte. Oie schlech testen Bedingungen verzeichnete das 
AMS Wien. Dazu kam noch, dass es erst im Jahr 2002 gelang, seine Organi­
sation der bewährten regionalen Organisation der anderen Landesgeschäfts­
stellen anzupassen. 
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RechtsgrundJage 

Rechtsform 

Au fgaben 

Arbeitsmarktservice 

Kenndate n zum Arbe its ma rktserviee 

Arbeitsmarktservieegesetz, BGBI Nr 313/1994 

Dienstleistungsumemehmen des öffentlichen Rechts mit cigener Rechtspersönlichkeit 

Durchfiihrung der Arbeitsmarktpolitik des Bundes 

Vom RH überprüfte regionale Reder- Bem- Ober- Zell Kufstein Öster­
reich Geschäftss tellen gasse dorf wan am See 

Stand März 2002 

Arbeitslose insgesamt 8 185 719 2517 2088 1602 249092 

Verhältnis 

Arbeitslose je offene Stelle 17,4 28,8 22,9 6,7 5,4 10,4 

Neuzugang Arbeitsloser je 
Neuzugang an offenen Stellen 2,8 6,2 3,0 1.7 2,7 2,1 

Prüfungsablauf und 
- gegenstand 

Mit Schreiben vom 12. Februar 2002 stellte der Bundesminister für Winschaft 
und Arbeit, Dr Martin Banenstein, gemäß Art 126 b Abs 4 letzter Satz B-VG an 
den RH das Ersuchen um Durchführung einer Überprüfung des Arbeitsmarktser­
vice (AMSI hinsichtlich 

- der Beurteilung der Verminlungserfolge des AMS vor dem Hintergrund der 
Feststellungen des deutschen Bundesrechnungshofes und der Bundesanstalt für 
Arbeit (erster Teil des Prüfungsersuchensl sowie 

- der Effizienz der Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik Unler den Ge­
sichtspunkten der Sparsamkeit. Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (zweiter 
Teil des PrüfungsersuchensI. 

Anlass flir das Prüfungsersuchen war, dass der deutsche Bundesrechnungshof 
bei einer Überprüfung der deutschen Arbeitsämter festgestellt halte, dass die von 
den Arbeitsämtern genannten Vemlittlungszahlen nicht den tat ächlichen ent­
sprachen: außerdem slellte er die Organisation und Leistungsfahigkeit der über 
80000 Mitarbeiter zählenden Behörde in Frage. 

Der RH führte die Gebarungsüberprüfung in zwei Teilen von Mai bis Juli 2002 
und von September bis November 2002 beim AMS durch. Zu den im September 
2002 bzw Jänner 2003 übermittelten Prüfungsmineilungen nahm das AMS im 
November 2002 bzw März 2003 Stellung. Der RH verzichtete auf eine Gegenäu­
ßerung zur ersten Stellungnahme des AMS; zur zweiten Stellungnahme erstatte­
te er eine solche im April 2003. 

Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit werden die Ergebnisse der beiden 
Gebarungsüberprüfungen im vorliegenden Wahrnehmungsbericht zusammenge­
fasst dargestellt. 

153 

III-51 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 161 von 221

www.parlament.gv.at



Arbeitsvermittlungen 

Gesetzliche 
Definitionen 

Tätigkeits­
beschreibung 

154 

Erster Teil des Prüfungsersuchens 

R 
H 

1 Den ersten Teil des Prüfungsersuchens bildete die Beuneilung der Vermittlungs­
erfolge des AMS vor dem Hintergrund der Feststellungen des deutschen Bundes­
rechnungshofes und der Bundesanstalt für Arbeit. Der RH wählte hiezu in einer 
Zufallsstichprobe aus den in Österreich bestehenden 94 regionalen Geschäfts­
stellen des AMS jene in der Redergasse [Wien), Berndorf (Niederö terreich), 
Oberwan (Burgenland), Zell am See (Salzburg) und Kufstein (Tiroll für eine 
Überprüfung aus. 

Das AMS ermöglichte dem RH den freien Zugang zu seinem internen IT -System. 
Dadurch konnten die im März 2002 von diesen fünf regionalen Geschäftsstellen 
durchgefühnen Arbeitsvermittlungen überprüft werden. 

1 Gemäß dem Arbeitsmarktf6rderungsgesetz ist unter Arbeitsvermittlung jede Tä­
tigkeit zu verstehen, die Arbeitssuchende mit Dien tgebern zur Begründung von 
Dienstverhältnissen zusammenfühn. Weiters fallen darunter die Herausgabe und 
der Venrieb sowie der Aushang von Listen über StellenangebOle und Stellenge­
suche (auch auf elektronischem Weg). 

Laut dem Arbeitsmarktservicegesetz ist es Ziel des AMS, im Sinne einer aktiven 
Arbeitsmarktpolilik Arbeitskräfteangebot und -nachfrage möglichst vollständig, 
winschaftlich sinnvoll und nachhaltig zusammenzuführen. Dadurch soll die 
Winschaft mit Arbeitskräften versorgt und die Beschäftigung aller Personen, die 
dem österreichischen Arbeitsmarkt zur Verf'ugung stehen, bestmöglich gesichen 
werden. 

·1 Das AMS hielt die jeweils zu besetzende offene Stelle und die für die Besetzung 
benötigten Anforderungen im internen IT -System in einem so genannten Auf­
tragsdatensatz fest. Die persönlichen Daten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Ar­
beitssuchenden wurden in einem Personenstammdatensatz erfasst. Im internen 
IT -System wurden die rur jede offene Stelle geeigneten Arbeitssuchenden 
mittels Suchprofilen und Schlüsselwörter durch ein automatisches Abgleichen 
dieser Eintragungen gefunden und Vermittlung vorschläge erstellt. 

Das AMS fOrderte auch die Eigeninitiative ihrer Kunden und erstellte beispiels­
weise Stellenlisten, die elektronisch für jeden Arbeitssuchenden abrufbar waren, 
oder organisierte Jobbörsen. 
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'>.\ Unternehmen können das AMS beauftragen, ihnen für die Besetzung offener 
Stellen Arbeitssuchende zu vermitteln. Wird die offene Stelle durch eine als ar­
beitslos vorgemerkte Person - entweder aufgrund eines Vermittlungsvorschla­
ges des AMS-Beraters oder durch die vom AMS ger6rdene Eigeninitiative dieser 
Person - besetzt, dann erfolgt eine entsprechende IT -mäßige Erfolgsbuchung. 
Dadurch wird automatisch die Einstellung des Leistungsbezuges aus der Arbeits­
losenversicherung veranlasst. Eine fingierte Buchung würde daher spätestens 
mit dem nächsten Auszahlungslermin des Leistungsbezuges auffallen. 

S.2 Dieser logische Aufbau des IT -Systems verhindene, Mehrfachbuchungen der Er­
folgsdaten durchzuführen. Der RH betrachtete diesen Zusammenhang zwischen 
IT -mäßiger Erfolgsbuchung und Einstellung des Leistungsbezuges als automati­
sche Kontrolle, die selbst bei technischer Umgehung des IT -Systems korrigie­
rend eingreift. 

6.\ Bei jenen Arbeitslosen, die eine Zusage des Arbeitgebers hanen, innerhalb von 
drei Monaten wieder eingestellt zu werden (Einstellzusagel. war es untersagt, ei­
ne IT -mäßige Erfolgsbuchung vorzunehmen. Eine solche war in diesem Fall 
aber technisch möglich. 

6.2 Der RH empfahl. durch eine logische Verknüpfung die in diesem Bereich beste­
hende Sicherheitslücke zu schließen. Der RH schränkte allerdings ein, dass bis­
her kaum ein Anlass bestand, Manipulationen durchzuführen. Die nunmehr vom 
AMS für die regionalen Geschäftsstellen vorgegebenen jährlichen Vermittlungs­
ziele könnten indessen einen Anreiz dafür darstellen. 

7 Im März 2002 waren in den ausgewählten regionalen Geschäftsstellen I J 40 of­
fene Stellen vorhanden. Der RH überprüfte händisch alle zu einer Vermittlungs­
buchung führenden IT -Eintragungen und konnte bei dieser Stichprobe keine 
Fehlbuchung feststellen. Auch die vom Hauptverband der Sozialversicherungs­
träger auf Ersuchen des RH durchgeführte Kontrolle ergab eine Übereinstim­
mung. Von diesen I 140 offenen Stellen wurden im März 2002 rd J2 % mit Per­
sonen besetzt, die auf Initiative des AMS vermittelt wurden. 

8 In den fünf überprüften regionalen Geschäftsstellen kamen im März 2002 auf 
eine offene Stelle durchschnittlich 12,42 Arbeitslose. Den höchsten Wen gab es 
dabei in Berndorf mit 28,76 und den niedrigsten in Kufstein mit 5,J8. Im März 
2002 wurden bei diesen regionalen Geschäftsstellen 2,5-mal mehr Personen als 
arbeitslose Neuzugänge registriert, als neue offene Stellen zur Verfügung stan­
den. Den höchsten Wen verzeichnete Berndorf mit 6,21, den geringsten Zell am 
See mit 1,68. 
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Da die Effelctivität der Verminlungen in hohem Ausmaß von der Qualität der IT - Ein­
tragungen abhing. musste diese sichergestellt werden . In den regionalen Geschäfts­
stellen hatten sowohl deren Abteilungsleiter als auch die Mitarbeiter der Landesge­
schäftsstellen diese IT - Eintragungen zu überwachen. Weiters ftihne die interne 
Revision des AMS regelmäßig KontTolien in allen Organisalionseinheiten durch. 

Wegen der immer noch nicht zufrieden stellenden Qualität der IT - Eintragungen 
setzte das AMS im Jahr 2002 ein alle Landesgeschäfts teilen umfassendes inter­
nes Kontrollsystem ein. Dabei wählte der ftir da IT - System verantwonliche ex­
terne Auftragnehmer in einem aufwendigen mehrstufigen Venahren jedes Quar­
tal Stichproben zur Überprüfung aus. Die Abteilungsleiter der regionalen und 
der Landesgeschäftsstellen hanen nach einem Prüfspiegel die Ergebnisse ihrer 
Überprüfungen zu dokumentieren und Vereinbarungen zur Beseitigung etwaiger 
Qualitätsmängel abzuschließen. 

Der RH bewertete die Bemühungen des AMS zur Verbesserung der Qualität der 
IT -Eintragungen als positiv. Dennoch regte er an. die Zweckmäßigkeit des mehr­
stufigen Kontrollvenahrens zu überdenken, die Führungskompetenz des leiten­
den Personals vermehrr einzufordern sowie die Mitarbeiter in den regionalen 
Geschäftsstellen verstärkt zu motivieren. 

Nach der internen Richtlinie zur Gestaltung der Organisation der Landesge­
schäftsstellen und der regionalen Geschäftsstellen waren alle Organisa­
tionseinheiten nach den Grundsätzen und Zielsetzungen eines modernen Dienst­
leistungsunternehmens zu organisieren. In den regionalen Geschäftsstellen 
sollten im Wesentlichen die einzelnen Servicebereiche organisatorisch vonein­
ander abgegrenzt sein. Die Schnittstellen zwischen den Bereichen sowie die Fel­
der der Zusammenarbeit sollten klar bestimmt und geregelt sein. 

Der direkten Kommunikation zwi chen den am Vermittlungsgeschehen beteilig­
ten Organisationseinheiten "Service für Unternehmen" und "Service für Arbeits­
suchende" kam im Hinblick auf enolgreiche Vermittlungen - auch nach Ansicht 
der Mitarbeiter und Führungskräfte in den überprüften regionalen Geschäftsstel­
len - eine zentrale Rolle zu. In den vom RH überprüften regionalen Geschäfts­
stellen bestanden - außer in Zell am See - ftir diese Bereiche weder Regelungen 
für eine Zusammenarbeit noch wurde eine solche von den Führung kräften der 
regionalen Geschäftsstellen entsprechend gefOrden. 

Nach Ansicht des RH wäre es Aufgabe der Leiter und Abteilungsleiter der regio­
nalen Geschäftsstellen, die konkreten Zuständigkeiten der am Vermittlungsge­
schehen beteiligten Organisationseinheiten festzulegen und die direkte Kommu­
nikation der an den Arbeitsvermittlungen beteiligten Mitarbeiter zu fördern. 

Das AMS teille mir, dass irr einer Mitarbeiteroefragung die Ei/lSclrätzun9 der Milar­
beirer bezüglich in/emer Kommunikario" und Zufrieden/reir ei" wesentlicher Punkr 
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gCUlcscn sei. lusärzliell bilde alIeIr dic Qualirär und Komperenz der Fülrrllllgskräfte 
ein zenrrales Thcma der sysremarisellen Fülrnmgskräftebellrreilllllg, die regelmäßig 
dllrchgcjiihn werde. Die kririsellen FesTsrellulIgell dcs RH zur Fühnlllgskompercnz 
dcs leiwlden Personals ill deli regionolen GeschäjTssrellell seien abcr jiir das AMS 
eill Anspom, dicse Kompelcllz wcirer zu STärken u"d ejnzujordem. 

Nach der erwähnten Organisationsrichtlinie sollten die Landesgeschäftsstellen 
die regionalen Geschäftsstellen koordinieren und steuern. Dazu sollten sie den 
regionalen Geschäftsstellen Service bieten und zentrale Dienste bereitstellen. 

Die Bundesgeschäftsstelle sollte im Wesentlichen Richtlinien und Qualitätsstan­
dards erlassen und Kontrolle ausüben. Sie verfügte über 141, die neun Landesge­
schäftsstellen über 706 und die regionalen Geschäftsstellen über 3 296 Planstellen. 
Somit standen rd vier Planstellen in den regionalen Geschäftsstellen einer Planstel­
le in der Bundesgeschäftsstelle und den Landesgeschäftsstellen gegenüber. 

IU Zur Erzielung einer bestmöglichen Kundenbetreuung empfahl der RH, die Mitarbei­
ter der Landesgeschäftsstellen und der Bundesgcschäftsstelle verstärkt in Kunden­
nähe bei den regionalen Geschäftsstellen einzusetzen. Die Landesgeschäftsstellen 
sollten dabei neben den zentralen Diensten vorwiegend Controllingaufgaben erfül­
len. Es wäre Aufgabe der Bundesgeschäftsstelle, neben den zentralen Diensten im 
Rahmen ihrer Koordinationsfunktion vor allem strategische Grundlagen zu erarbei­
ten und für ein einheitliches Berichts- und Controllingwesen zu sorgen. 

I. Das AMS bejiirwonere einen verSTärkTen EillsaTZ ['0" Persollalkapazirären in den 
regionalen Geschäftssrellen. Ei" deraniger Prozess sei scilOn gesrarrer wordell 
und werde Scll rirr weise jongejiilrn. 

12 I Das AMS hat entsprechend den gestellten Aufgaben die Arbeitssuchenden und die 
Unternehmen als Kunden zu betreuen. Für Letztere besteht im AMS die erwähnte 
Organisationseinheit ·Service für Unternehmen-. Sie nimmt die von den Unterneh­
men zur Besetzung gewünschten offenen Stellen entgegen. Eine weitere AuFgabe 
liegt in der Akquisition neuer Stellen und der Kontakrpflege zu den Betrieben. 

Das ·Service für Unternehmen" besuchte dazu Unternehmen, um sie über die 
Dienstleistungen und Angebote des AMS zu infonnieren. Im Jahr 2001 lag die 
Anzahl der Betriebsbesuche durch die vom RH überprüften runf regionalen Ge­
schäftsstellen durchschnittlich bei 1,85 pro Monat und Mitarbeiter. Diese niedri­
ge Anzahl an Betriebsbesuchen wurde von den Führungskräften der regionalen 
Geschäftsstellen damit erkJän, dass die Mitarbeiter neben der Außendiensnärig­
keil zahlreiche Aufgaben im Innendienst wahrzunehmen hätten. 

11.2 Nach Auffassung des RII sollten nicht nur alle bestehenden Kunden regelmäßig be­
sucht, sondern verstärkt neue Kunden gefunden werden. Dies würde allerdings eine 
professionelle Akquisition von Kunden erfordern. Dadurch würde das AMS Zugang 
zu neuen Stellenangeboten erhalten, was bisher eine Schwachstelle darstellte. 
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Führungskräfte 

1 J.I Bei den 94 regionalen Geschäftsstellen waren zu Jahresbeginn 2002 insgesamt 
369 Planstellen für Führungskräfte eingerichtet; bezogen auf die vorhandenen 
3 296 Planstellen bedeutete dies ein Verhältnis von rd 1 zu 9. Bei den vom RH 
überprüften regionalen Geschäftsstellen waren die Leiter und Abteilungsleiter -
mit Ausnahme der regionalen Geschäftsstelle Berndorf - in die direkte Kunden­
betreuung nicht eingebunden. Die rur jeden Abteilungsleiter ernannten Stellver­
treter hatten überdies einen gegenüber den anderen Mitarbeitern um rd 20 % 
eingeschränkten Kundenkontakt. um die Stellvenretung wahrzunehmen. 

In folge fehlender Ressourcenaufzeichnungen konnte der RH bei den überprüften 
regionalen Geschäftsstellen nicht nachvollziehen. welche Tätigkeiten die Füh­
rungskräfte im Einzelnen ausübten. 

1 J.1 Der RH regte an, von den Führungskräften zumindest rur einen bestimmten Zeit­
raum Ressourcenaufzeichnungen zu verlangen, um einen Überblick über ihre Tä­
tigkeiten zu erhalten. Weiters sollten die Führungskräfte zur Sicherstellung des 
Kundenbezuges regelmäßig in die direkte Kundenbetreuung eingebunden werden. 

11 J Laur Stellullgllahme des AMS stelle die Führung eiller Abreilung ab zehll Mit­
arbeirem einen "Juli-time-job" dar, der auch alldere QualifikaTiollell als jelle fiir 
die KUlldellbetreuullg erfordere. Das AMS habe ill den letzteIl Jahrel/ verstärkt 
Augellmerk auf die Ellrwicklullg ulld Fcsrigullg dieser QualifikaTiollell gelegt. Es 
werde aber die AI/regullg des RH aufgreifeIl ulld sich eineIl Überblick verschaf­
fell, welche Aufgabel/ die Führullgskräfte tarsäclllich wahrnehmell bzw ill Zu­
kunft wahrnehmel/ sollen. 

Personalbedarfsrechnung 

1·1 I Die Bundesgeschäftsstelle teilte auf Basis der Personalbedarfsrechnung den Lan­
desgeschär1sstellen die Planstellen zu; die Landesgeschä ftsstellen verteilten sie 
im Prinzip nach demselben Berechnungsmodell an die regionalen Geschäftsstel­
len. Das Berechnungsmodell orientierte sich im Wesentlichen an einem Durch­
schnitt des Zu- und Abgangs der jährlichen Arbeitslosen. 

Der RH teilte die Zahl der Arbeitslosen im März 2002 jener der Mitarbeiter in 
den überprüften fünf regionalen Geschäftsstellen gegenüber. Dabei entfielen in 
den regionalen Geschäftsstellen Redergasse mit 124 und Oberwart mit 109 mehr 
als doppelt so viele Arbeitslose auf einen Mitarbeiter als in den regionalen Ge­
schäftsstellen Kufstein mit 50 und Zell am See mit 54. 

Bei einem Vergleich der Arbeitslosen ohne Einstellzusage des Arbeitgebers stan­
den einem Mitarbeiter in den regionalen Geschäftsstellen Redergasse mit 115 
und Oberwart mit 90 etwa viermal, in der regionalen Geschäftsstelle Berndorf 
mit 61 etwa doppelt so viele Arbeitslose gegenüber wie im Durchschnitt in den 
regionalen Geschäftsstellen Kufstein mit 31 und Zell am See mit 19. 
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4.1 Der RH empfahl, die Zuteilung des Personals anhand der konkreten Arbeits­
belastung nochmals zu prüfen. Ziel sollte es sein, eine möglichst gleichmäßige 
Arbeitsbelastung in den regionalen Geschäftsstellen zu erreichen. 

1·1 J Laut' Mirreilullg des AMS sei die Persollaibedaljsrechllullg eill komple.res, auf 
mehreren Parametern beruhendes Modell. Es gäbe eille laufellde Bewert'ung der 
Personalverreilwlg und eille AorpaSSU/lg auf Grwldlage differenzierter Persol1al­
brlasruorgsberec!l OI!lIIgeor. 

Beratungsintensität 

10; I Nach der Auswertung der Texteintragungen im internen rr -System des AMS 
schwankte die Zahl der monatlichen Beratungen je Berater zwischen 21 in Kuf­
stein und 101 in Wien. Bei durchschnittlich 200 Arbeitstagen betrugen die 
durchschnirtlichen Beratungen pro Berater und Arbeitstag in Wien 6, in Bern­
dorf 2,6, in Oberwart 4, in Zell am See 2,7 und in Kufstein 1,6. 

I ".2 Der RH regte an, die Beratungsimensität zu verstärken, um eine raschere und 
bessere Vermittlung der Arbeitssuchenden zu gewährleisten. Er wies darauf hin, 
dass die Verkürzung der Arbeitslosendauer um einen Tag dem AMS eine Kosten­
ersparnis von durchschnittlich 40 EUR brächte. 

Terminvereinbarungssy tem 

Ib.1 Seit Mitte 2002 war ein Terrninvereinbarungssystem in Erprobung, das sowohl 
die vereinbarten als auch die tatsächlich durchgeführten Kundenberatungen 
festhalten sollte. 

1[,.1 Der RH empfahl, dieses System auch als Managementinformations- und Steue­
rungsinSlrument einzusetzen. 

11 I Die vom RH überprüften regionalen Geschäftsstellen schlugen den Unternehmen 
durchschnittlich 35 Arbeitssuchende für eine zu verrnillclnde offene Stelle vor. 
Die Unternehmen wünschten dagegen, für die offenen Stellen vom AMS weni­
ger, dafür abcr genau den jeweiligen Anforderungen entsprechende Arbeitssu­
chende vermittelt zu bekommen. 

Die Bundesgeschäftsstelle vereinbarte daher im Jahr 2002 mit den Landesge­
schäftssteIlen, die Anzahl der für jede offene Stelle zur Vermittlung vorzuschla­
genden Arbeitssuchenden zu verringern. Für jede regionale Geschäftsstelle wurde 
die Anzahl der zulässigen Vermittlungsvorschläge hegrenzt. Dies bedeutete einer­
seits, dass die Mitarbeiter des "Service für Unternehmen" die Anforderungen der 
Unternehmen und die Mitarbeiter des "Service für ArbeilSSuchende" die Kennt-

159 

III-51 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 167 von 221

www.parlament.gv.at



Kundenfreundliche 
Beratung 

160 

R -
H 

nisse und Fähigkeiten der Arbeitssuchenden besonders genau kennen mussten; 
andererseits muSSlen die beiden Servicebereiche zusammenarbeiten, um eine er­
folgreiche Vermittlung mit den begrenzten Vermitllungsvorschlägen zu erreichen. 

17.2 Der RH erachtete die Zielsetzung der Verringerung der Vermirtlungsvorschläge 
als positiv, um den Kundenwünschen zu entsprechen und gleichzeitig die Zu­
sammenarbeit der Servicebereiche zu fordern. 

Personaleinsatz 

18.1 Die regionalen Geschäftsstellen Zell am See und Kufstein betreuten Arbeitssu­
chende, die zu einem erheblichen Anteil im Tourismusbereich beschäftigt waren. 
Bedingt durch die Fremdenverkehrsströme unterlag der Zu- und Abgang von 
Arbeitslosen großen Schwankungen. In den fünf Spitzen monaten waren die Zu­
und Abgänge etwa doppelt so hoch wie in den übrigen sieben Monaten. 

Der Allleil an Arbeitslosen, die über eine Zusage verfügten, innerhalb von drei 
Monaten wieder eingestellt zu werden, lag im März 2002 in der regionalen Ge­
schäftsstelle Kufstein bei rd 40 % und in der regionalen Geschäftsstelle Zell 3m 
See bei über 60 %. Diese Arbeitslosen hanen einen geringeren Betreuungsbe­
darf. weil sie in dieser Zeit nicht verminelt wurden. Zu Monats- und Quartals­
anfang mussten aber jedenfalls ihre Daten aufgenommen und für die Existenzsi­
cherung gesorgt werden. 

Der Anteil der teilzeilbeschäftigten Mitarbeiter des AMS lag in den regionalen 
Geschäftsstellen Kufstein und Zell am See bei über 20 %. wobei ihre Arbeitszeit 
gleichmäßig auf alle Wochentage verteilt war. Das im AMS vereinbarte Arbeits­
zeitmodell ermöglichte den Mita rbeitem weitgehend flexible Arbeitszeiten. 
Bundesweit lag der Anteil der Beschäftigungsverhältnisse mit Teilzeitvereinba­
rung bei 15.5 %. 

18.2 Der RH erachtete den Personaleinsatz für wenig kundenfreundlich. weil er nicht 
nur zu Monats- und Quartalsbeginn, sondern auch bei Saisonwechsel zu erheb­
lichen Wartezeiten führte. Er empfahl. sowohl das im AMS geltende flexible Ar­
beitszeitmodell entsprechend steuernd zu nutzen. als auch die Teilzeitarbeitskräfte 
- ähnlich wie im Bankenbereich - zu den monatlichen Spitzenzeiten einzusetzen. 

18.J Laut Mitteilung des AMS sei eill jluiblrr PersOlwleillsatz aus organisQtoriscl,er 
Sicht simlVoll. Das Arbeitszeitmodell betreffe beispielsweise ill der regionalen 
Geschäftsstelle KuJsteili Mitarbeiter mit BetreJlUllgspjlichtell. Die gleichmäßige 
Beschäftigung der Teilzeitkräfte ergäbe sich hier aufgnllld VOll Kundenstrom ­
iiberlegullgell, aber aucl, aus deli Erjordemissell der Killderbetreuung. 

1111 Bereich der LOlldesgescllöfrsste/le Salzbu rg sei eil bereits weitere Verbesserull ­
gell im Sillile eilles kUlidellfreulldlichell PerSOllaleillsatzes erarbeitet worden, die 
auf die Abdeckung VOll SaisollspitzclI ausgerichtet seie,1. Sollre siel, das Salzbur­
ger Experiment bewährell, werde eS verallgemeillert. 
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I~ Jedes Beratungsgespräch sollte ungestört ablaufen und zumindest 30 Minuten 
dauern . 

I').) Der RH stellte fest, dass in allen übeT]lrüften regionalen Geschäftsstellen außer 
in Wien das Telefon zu den Beratern auch während der Beratungsgespräche zu­
geschaltet blieb, so dass diese Forderung nicht erfüllt war. Weiters konnte die 
Vorgabe, dem Kunden eine Beratungszeil von mindestens 30 Minuten zu bieten, 
zumindest in Wien aufgrund des Kundenandranges nicht erfüllt werden. 

19.J Das AMS reilre dazu mir, dass bereirs eill Projekr zur bundesweiteIl Eillricllumg 
VOll Call Celller (Service Lilie) gestartcr worden sei, um die BerGler VOll TeieJolla ­
rell jreizullalrell. 

Kundenbefragungen 

'0.1 Das AMS beauftragte ein Marktforschungsinstitut, zur laufenden Quali ­
lätskonrrolle Kundenbefragungen durchzuführen. Der zwischen dem AMS und 
dem Auftragnehmer abgeschlossene Werkvertrag sah vier Befragungsdurchgän­
ge im Halbjahresrhythmus vor. Die für Controlling zuständige Abteilung des 
AMS halle die Daten sodann zu verdichten und aufzubereiten. 

Aufgrund interner Kritik wurde das Projekt nach dem dritten Befragungsdurch­
gang im Frühjahr 2001 vorläufig gestoppt und einer Revision unterzogen . Bis 
zur Zeit der ÜbeT]lrüfung durch den RH war die vime Befragung noch nicht 
durchgeführt worden. 

10.1 Die Durchführung von Befragungen in derart kurzen Abständen war nicht 
zweckmäßig, weil weitere Befragungen erfolgten, bevor auf die Ergebnisse der 
vorangehenden reagiert werden konnte. 

11 Die Berater des AMS gaben den Kunden die Fragebögen zum Ausfüllen mit; 
Unternehmen wurden auch telefonisch befragt. Die Fragebögen umfassten teil­
weise über 20 Fragen, die nach einem Notensystem zwischen eins und sechs zu 
beantworten waren. Die Berater erzielten in der persönlichen Bewertung Noten 
zwischen eins und zwei. Bei den Fragen nach der Zufriedenheit mit der Leistung 
oder den ftir die offene Stelle zugewiesenen arbeitssuchenden Personen gab es 
wesenliich schlechtere Werte, nämlich zwischen drei und vier. 

ll.l Nach Ansicht des RH ermöglichte die Befragungsmethode Manipulationen. Er 
empfahl daher, die Befragungen durch externe Personen durchführen zu lassen, 
die Anzahl der gestellten Fragen entscheidend zu kürzen und auf deren Ver­
ständlichkeit zu achten. 
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22.1 Das AMS schenkte auch den Kundenreaktionen erhöhte Aufmerksamkeit. weil 
ein professioneller Umgang mit positiven oder negativen Reaktionen von Kun­
den Rückschlüsse auf die Qualität der Dienstleistungen eröffnet und vorhandene 
Mängel aufzeigt. Im internen IT -System des AMS bestand daher eine umfang­
reiche Dokumentationsvorlage. in der die Mitarbeiter der regionalen Geschäfts­
stellen die Kundenreaktionen fes(Zuhalten hanen. 

22.2 Nach Ansicht des RH war diese Dokumentationsvorlage zu umfangreich. um die 
Aufzeichnung von Kundenreaktionen zu fördern. Der RH regte an. die Doku­
mentationsvorlage zu straffen und verständlicher zu gestalten. 

22.3 Das AMS teilte dazu mir. dass an einer Verbesserung der Dokumentation von 
Kundenreaktionen gearbeitet werde. 

nl In den Landesgeschäftsstellen waren überdies zur Bearbeitung von Kundenreak­
tionen Ombudsstellen eingerichtet. Bisher nahmen die Kunden - vor allem in 
den westlichen Bundesländern - dieses Angebot nur in geringem Ausmaß in 
Anspruch. 

23.2 Der RH erachtete die Einrichtung von Ombud stellen als positiv, empfahl aber. 
deren Auslastung laufend zu überprüfen. 

24 Entsprechend dem Ersuchen des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. 
Dr Martin Bartenstein, die Vermittlungserfolge des AMS vor dem Hintergrund 
der Feststellungen des deutschen Bundesrechnungshofes und der Bundesanstalt 
für Arbeit zu beurteilen, wählte der RH fünf regionale Geschäftsstellen als Stich­
probe für eine Überprüfung aus. Dabei konnte er die zahlenmäßige Richtigkeit 
der vom AMS durchgeführten Vermittlungen bestätigen. Das interne IT -System 
des AMS sah entsprechende Vorkehrungen zur Verhinderung von Mehrfachbu­
chungen vor. Auch die vom RH in den ausgewählten fünf regionalen Geschäfts­
stellen händisch nachvollzogenen BUChungen ergaben keine Fehler. 
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Zweiter Teil des Prüfungsersuchens 

15 Den zweiten Teil des Prüfungsersuchens bildete die Beurteilung der Effizienz der 
Maßnahmen der akliven Arbeitsmarktpolitik unter den Gesichtspunkten der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. In Abstimmung mit dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit wählte der RH für diese Überprüfung 
die AMS-Landesgeschäftsstellen Steiermark, Vorarlberg und Wien aus. 

Zur Darstellung der Effizienz der Förderungsmaßnahmen stellte der RH l.mfang­
reiche Berechnungen an, in die er die im jahr 2000 begonnenen und auch be­
endeten Förderungsmaßnahmen einbezog. 

Aktive arbeitsmarktpolitische Förderungsmaßnahmen 

Begriffs­
bestimmungen 

Evaluierungen 

26 In der Arbeilsmarktpolitik wird zwischen aktiven und passiven Förderungsmaß­
nahmen unterschieden. Die akliven Maßnahmen dienen dazu, Beschäftigung zu 
s haffen oder zu sichern sowie die Arbeitsmarkt ituation strukturell zu verbes­
sern. Die passiven Maßnahmen umfassen alle Ersatzleisrungen, die den Einkom­
mensentfall bei Arbeitslosigkeit ausgleichen. 

Das AMS als wichtigster Träger der Arbeitsmarktpolitik gab im jahr 2000 für 
aktive arbeitsmarkrpolitische Förderungsmaßnahmen insgesamt 586,88 Mill 
EUR aus. Davon entfielen 355,09 Mill EUR oder 60,50 'Ib auf die Qualifizierung 
von Arbeitslosen und Beschäftigten sowie auf Beihilfen zur Deckung des Le­
bensunterhaltes und Kursnehenkosten . 

Im gleichen Zeitraum standen für Beschäftigungsmaßnahmen - zum überwie­
genden Teil an Unternehmen bezahlte Eingliederung beihilfen - 175,31 Mill 
EUR oder 29,87 'Ib der Mittel fur Förderungsmaßnahmen zur Verfügung, Die 
Ausgaben für Unterstützungsmaßnahmen betrugen 56,48 Mill EUR oder 9,63 'Ib. 
Diese betraFen beispielsweise verschiedene Berarungsleisrungen im Vor- und 
UmFeld der Vermittlung oder die Unternehmungsgründungsprogramme. 

)J I Der RH wies in seinem TB 2001 S. 294 Abs 7.2 darauf hin. dass das AMS auf­
grund des Fehlens eines operativen Finanzcontrollings die Kosten - Nut­
zen - Relation der arbeilsmarktpolitischen Förderungen nicht messen und daher 
auch nicht steuern konnte. Das AMS beauftragte bisher externe Auftragnehmer 
mit erhebliChem Kostenaufwand, Förderungsmaßnahmen zu evaluieren. Die Er­
gebnisse dieser Auswertungen standen aber erst mit zeitlicher Verzögerung und 
auch nicht flächendeckend zur Verfügung. 

Das AMS startete im Jänner 2001 ein IT- Projekt, das die vom RH angeregte 
Messung erlaubte. Seit Ende Oktober 2002 können nunmehr die Daten des 
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger in die AMS-Daten einbezogen 
werden. Damit war es möglich, die Amortisation der eingesetzten finanziellen 
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Mittel bei den durch die Förderungsmaßnahmen erreichten Beschäftigungsauf­
nahmen darzustellen. Diese Daten standen bisher nur dem RH zur Verfügung. 

Die gesamten Ausgaben für das Installieren des IT-Projekts betrugen 1,22 Mill 
EUR. Das AMS vergab vergleichsweise allein in den Jahren 2000 und 2001 Eva­
luierungsstudien im Ausmaß von 1.11 Mill EUR. 

1I! In Anbetracht der Ausgaben für die Evaluierung projekte wäre ein früherer Be­
ginn des IT - Projekts winschaftlicher gewesen. Der RH empfahl, in Hinkunft das 
zur Verfügung stehende Datenmaterial des internen IT -Systems zur Steuerung 
des Einsatzes VOn Förderungsmineln entsprechend zu nutzen. 

'/.1 Das AMS reilre mit, in Hinkunft ein COlllrollillgsystem etablieren zu wolle/I, das 
Kennzahlen - in Anlehnung an liie und in Weirerenrwicklung der RH-Methodik 
- ermirteln werde. Bei positiver Amorrisarion der Förderu"gen wäre" keine, bei 
negariller Amortisarioll wären weitere Schrine zu setzen. 

landesgeschäftsstellen Steiermark, Vorarlberg und Wien 

Eingesetzte 
Förderungsmittel 

Allgemeine Rahmen­
bedingungen der 
Förderungen 

164 

18 Im Jahr 2000 wendeten das AMS Steiermark 116,04 Mill EUR, das AMS Vorarl ­
berg 16,78 Mill EUR und das AMS Wien 150,06 Mill EUR für Förderungsmaß­
nahmen im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik auf. Somit standen pro Ar­
beitslosen im AMS Steiermark 1 t47,76 EUR, im AMS Vorarlberg 325,89 EUR 
und im AMS Wien 907,77 EUR zur Verfügung. Die Zuteilung der Förderungs­
maßnahmen auf die einzelnen Landesgeschäftsstellen beschloss der Verwal­
tungsrat des AMS nach einem festgelegten Schlüssel. 

Das AMS erfasste nicht die für die Abwicklung der Förderungen aufgewendeten 
Personalressourcen. Der RH konnte daher bei seinem in der Folge dargestellten 
Effizienzvergleich der Landesgeschäftsstellen die sach- und personen bezogenen 
Kosten der Förderungsabwicklung nicht berücksichtigen. 

Auf Ersuchen des RH führten die überprüften Landesgeschäftsstellen eine Schät­
zung der in den Landes- und regionalen Geschäftsstellen für die Förderungsab­
wicklung einschließlich der Kontrolle aufgewendeten Personalressourcen durch. 
Danach setzten sie etwa 10 bis 13 'lb ihrer Planstellen dafür ein. 

)') Die Wirksamkeit der Förderungsmaßnahmen hing neben den Möglichkeiten des 
Arbeitsmarktes auch von der Fähigkeit der AMS- Mitarbeiter ab, für ihre Kunden 
die passende Förderungsmaßnahme auszuwählen. Der RH steille im Folgenden 
einige Vergleiche an, um die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den 
überprüften Landesgeschäftsslellen aufzuzeigen. 
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0.1 Im Jahr 2000 wurden in der Steiermark 142 \90, in Vorarlberg 52 940 und in 
Wien 325 010 neue Beschäftigungsverhältnisse begründet. Von den offenen 
Stellen, die zur Neugründung von Beschäftigungsverhältnissen führten, waren 
dem AMS Steiermark 31,26 %, dem AMS Vorarlberg 25,76 % und dem AMS 
Wien 16,08 % bekannt. 

J.) Die unter;chiedliche Kenntnis der Landesgeschäftsstellen über offene Stellen be­
einflusste entscheidend die den Arbeitssuchenden von den Landesgeschäftsstel­
len zur Verfügung gestellten Stellenangebote. Der RH hat bereits in seinen Fest­
stellungen zum er;ten Teil des Prüfungser;uchens darauf hingewiesen, dass die 
fehlende gezielte Akquisition von offenen Stellen eine Schwachstelle des AMS 
dar;tellte. 

10. Das AMS teilte mil, dass die Akquisitioll VOll offenen Srellell und gut vorbereire­
le BerriebsRol/laRle auell VOll ihm als wielltige Vorausselzungen für eille erfolg­
reiel,e Tärigkeit erkamll wordell seieIl. Eines der arbeirsmarklpolitisellell Ziele 
des Jahres 2003 sei die Erhöhullg des SrellellGllgebores Ulld die Erhöhul/g des 
Einschalrgrades ill Wachstumsbranchell gewesen. 

II , Im Jahr 2000 waren in der Steiermark insgesamt 101 099, in Vorarlberg 51 480 
und in Wien 165 306 Per;onen arbeitslos. Im Jahresdurchschnitt waren dies in 
der Steiermark 29 486, in Vorarlberg 4 290 und in Wien 59 656 Per;onen. Auf 
jede dem AMS im Jahr 2000 durchschnittlich gemeldete offene Stelle entfielen 
im AMS Steiermark durchschnittlich 7,73, im AMS Vorarlberg 4,20 und im AMS 
Wien 8,50 Arbeitslose. 

Die Arbeitslosen hatten teilweise eine Zusage ihres Arbeitgeber;, wieder einge­
stellt zu werden. Diese Einstellzusagen wurden vornehmlich im saisonbedingten 
Fremdenverkehr und im Baubereich gegeben. Die Arbeitslosen mussten sich. um 
Arbeitslosengeld zu erhalten, als arbeitslos melden. Bis zum Wiedereinstellungs­
datum wurden im Wesentlichen von den Landesgeschäftsstellen keine Vermitt­
lungen durchgeführt. 

Im AMS Steiermark betrug der Anteil der durchschnittlichen Einstellzusagen an 
den gesamten durchschnittlichen Arbeitslosen 33 %, im AMS Vorarlberg 28 % 
und im AMS Wien 8 %. 

11 I Der RH wies darauf hin, dass sich durch die Einstellzusagen faktisch das Ver­
hältnis von offener Stelle zu Arbeitslosen veränderte. Vermindert man nämlich 
die Gesamtzahl der Arbeitslosen um jene mit Einstellzusage, standen im AMS 
Steiermark einer offenen Stelle nur mehr 5,18. im AMS Vorarlberg 3,03 und im 
AMS Wien 7,80 Arbeitslose gegenüber. 

Der RH stelhe weiter; die Anzahl der durchschnittlichen Arbeitslosen den in den 
überprüften Landesgeschäftsstellen eingesetzten Planstellen gegenüber. Im AMS 
Steiermark entfielen auf eine Planstelle 48,67, im AMS Vorarlberg 39,91 und im 
AMS Wien 64,92 zu betreuende Arbeitslose. 
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Landesgeschäftsstelle Wien 

J. Die Organisation des AMS Wien unterschied sich im Jahr 2000 grundlegend von 
der Organisation der übrigen Landesgeschäftsstellen. Das AMS Wien gliedene 
seine Geschäftsstellen nach Branchen; alle übrigen Landesgeschäftsstellen nach 
Regionen. Erst im Jahr 2002 gelang es der kurz zuvor bestellten Landesge­
schäftsführerin. die Organisation des AMS Wien an die bewähne regionale Or­
ganisation der anderen Landesge chäftsstellen anzupassen. Die Änderung der 
branchenbezogenen Organisation konnte in der Organisationseinheit -Service 
für Unternehmen" aufgrund eines Beschlusses des Landesdirektoriums nicht 
durchgefühn werden. 

Vermittelte Stellen 

J Im Jahr 2000 vermittelte das AMS Steiermark von den jeweils gemeldeten offe­
nen Stellen 44.9 %, das AMS Vorarlberg 32,96 % und das AMS Wien 22,46 % 
an die jeweils vorgemerkten Arbeitslosen. 

Durch diese direkte Vermittlungstätigkeit des AMS Steiermark kamen 14,05 %, 
durch die des AMS Vorarlberg 8,49 % und durch die des AMS Wien 3,61 % der 
in dem jeweiligen Bundesland begründeten Beschäftigungsverhältnisse zustan­
de. 

Dazu kommen aber noch jene Beschäftigungsverhältnisse, die indirekt durch das 
AMS zustande gekommen waren. wie beispielsweise durch die vom AMS für Ar­
beitssuchende geschaffenen Selbstbedienungsmöglichkeiten hinsichtlich offener 
Stellen. Wenn dabei dem AMS die Besetzung der offenen Stelle durch einen bei 
ihm vorgemerkten Arbeitslosen nicht gemeldet wird, erfolgt im internen IT -Sys­
tem keine Vermittlungsbuchung, sondern die gesondene Buchung "anderweitige 
Erledigung" . 

Das AMS Steiermark konnte dcran die Besetzung weiterer 48,41 %, das AMS 
Vorarlberg von 49,94 % und das AMS Wien von 65,96 % der gemeldeten offe­
nen Stellen verbuchen. 

Unter Berücksichtigung aller Vermittlungsbemühungen hane das AMS Steier­
mark einen Anteil von 29.18 %, das AMS Vorarlberg von 21,36 % und das AMS 
Wien von 14,22 % an den im Jahr 2000 gegründeten neuen Beschäftigungsver­
hältnissen. 
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Förderungen von Kursmaßnahmen 

Methode eines 
E ffizie nzve rg leiches 

J4 . 1 Um die Effizienz von Förderungsmaßnahmen zu beul1eilen. verwendete der RH 
das interne IT - System des AMS. Er baute auf folgenden Daten auf: 

(I) Kurskosten und -tage. 
(2) Teilnehmeranzahl und -tage. 
(3) Beschäftigungszeiten der TeUnehmer ein Jahr vor und nach der Kursmaßnahme. 

J4' Der RH ennittelte daraus die Kosten pro Teilnehmertag (Kursdauer multipliziert 
mit der Teilnehmerzahl) und die durch die Kursmaßnahme erreichte Änderung der 
Beschäftigungszeiten der Kursteilnehmer (Beschäftigungsänderung). I.m Anschluss 
daran verglich er die dem AMS aufgrund der unterschiedlichen Beschäftigungs­
zeiten der Kursteilnehmer ein Jahr vor und nach der Kursteilnahme entstandenen 
Ausgaben und Einnahmen. Die Ausgaben resultierten aus den gesetzlichen Leis­
tungen. die dem AMS vornehmlich aus der Arbeitslosenversicherung entstanden; 
die Einnahmen kamen aus den Pflichtbeiträgen zur Arbeitslosenversicherung. 

Er berechnete die Amortisation von Kursmaßnahmen durch die Ermittlung des 
Zeitraumes. in dem die durch verbesseIle Beschäftigungszeiten der Kursteilneh­
mer erzielten Einsparungen die Kurskosten des AMS ausglichen. Ergaben sich 
jedoch durch die Kursteilnahme keine Verbesserungen der Beschäftigungszeiten. 
so amortisiel1en sich die Kurskosten nicht. 

JU Laut Stellungnahme de AMS höue der RH mil dieser Berechnung unterstellt. 
dass das AMS als Vlltemehmen ausschließlich auf die Minimierullg der Aus­
gaben aus der Arbeirslosenversicherung auszuricillel/ wäre. Seiner A/lsiciJr /lach 
wäre/I auch andere Kriterien {,era/lzuziehen gewese/I. Im Besonderen venvies das 
AMS auf die Bestimmungen des Arbeirsmarkrservicegeserzes, wonach Leistungen 
verstärkr für auf dem ArbeiTsmarkt benachreiligte Gruppen einzusetzen wären . 
Schall weil bei dieser Gruppe ,lDturgemäß auch bei erhöhtem Mineleinsatz die 
Eljolgsquotell kleiller wären, verbiete sich ill der Gesamtbet'rarlltullg eille Be­
schräl1kung auf den reillen FiskaleJfekt der Arbeitslose'lVersicherul1g. 

Das AMS {oabe eille'l wirtschajts- ulld sozialpolitischen Auftrag. der weit über 
die bloße fiskalisrlle Belrarllfu/lg der Gebarul1g mir de'l Minel,l der Arbeitslo­
senversirlrerullg hillausgelle. 

J.1.4 Der RH verwies zur Ansicht des AMS. er häl1e bei der Überprüfung auch noch ande­
re Kriterien heranziehen müssen. auf das an ihn gerichtete Ersuchen des Bundesmi­
nisters rur Wirtschaft u.nd Arbeit vom 12. Februar 2002. Dieser hat um eine Über­
prüfung der Effizienz der Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik unter den 
Gesichtspunkten der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit ersucht. 

Der RH vermochte auch keinen Widerspruch seiner Effizienzuntersuchung zu den 
Bestimmungen des Arbeitsmarktservicegesetzes zu erkennen. Auch die Förderungs­
maßnahmen rur auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppen haben nach den 
Grundsätzen der Sparsamkeit. Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu erfolgen. 
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I Der RH berechnete im Einvernehmen mit dem AMS neben der flir das AMS ent­
standenen auch noch die volkswirtschaftliche Amortisation. Bei dieser Betrach­
tung wurden neben den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung die Sozialversi ­
cherungsbeiuäge und Lohnsteuern einbezogen. 

Der RH ermillelte Für sämtliche Maßnahmen sowohl die Amortisation für das 
AMS als auch die volkswirtschaftliche Amortisation. Im vorliegenden Bericht 
wurde flir Vergleichszwecke zumeist nur die Amorti ation rur das AMS herange­
zogen; nur bei wesentlichen Abweichungen in den Ergebnissen wurde auch die 
volkswirtschaftliche Amortisation dargestellt. 

Der RH wies darauf hin, dass beide Berechnungsarten zumeist das gleiche Er­
gebnis zeigten. Die Amortisationszeiten für das AMS waren j edoch generell län­
ger. Unterschiede ergaben sich dann, wenn nach der Förderungsmaßnahme ge­
fOrderte Beschäftigungsverhälrnisse zustande kamen. In diesem Fall ergaben 
sich volkswirtschaftlich durch den Rückgang der Arbei!slosigkeit Vorteile, für 
das AMS fielen hingegen weiterhin Kos!en an. 

Lall! Srelluugnalrme des AMS Ilärrell flir weirergelle.lde Analysen weilere volks ­
wirtscllOftliclre Aspekte berücksichligr werden müsseu. Der lIolkswirlScllOftliche 
Mulriplikaroreffekl hätte in jenen Fällen, ;,r denen die Maßnahmen des AMS 
zum angesrreblen Etjolg flilr rr.n, zu deu Aufwendungen für diese Maßnahmen in 
Beziehung geselzt werden müssen. 

11 Der RH erwiderte, dass es im Bereich des AMS liege, die vom RH angewandte 
Methode weiter zu verfeinern und zu adaptieren. Das AMS hat bisher lediglich 
in EinzelfalIen Förderungsmaßnahmen durch wissenschaftliche Institute evalu­
ieren lassen. Nach Ansicht des RH benötigt das AMS in Anbetracht der Höhe der 
finanziellen Mittel von 586,88 Mill EUR, die im Jahr 2000 für Förderungsmaß­
nahmen eingesetzt wurden, ein Instrument, das eine rasche Steuerung der Maß­
nahmen nach Effektivität und Effizienz ernlöglicht. 

Im Vordergrund der Überprüfung des RH sland der Vergleich von Maßnahmen. 
Eine vollständige Erfassung sämtlicher volkswirtschaftlicher Ausgaben und Ein­
nahmen sowie die Berücksichtigung allfalliger MultiplikatorefFekte hätte sich als 

Kenndaten zu den FörderungsmaßDahmeD der AMS- Landesgeschäftsstellen 
Steiermark, Vorarlberg und Wien 

Steiermark Vorarlberg Wien 

Förderung volumen der VOm RH überprüften 
Maßnahmen des Jahres 2000 15,96 

in Mill W R 

1,40 34,65 

Amortisation der vOm RH überprüften 
Kursmaßnahmen 

Amortisation der Eingliederung beihilfen 
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3,20 

0,94 

in Jahren 
praktisch 

2,\3 keine 

0,74 1, 19 
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zu aufwendig erwiesen. Der RH beschränkte sich daher zur Sicherstellung einer 
effizienten Überprüfung auf die fiskalischen Effekte. die zur Erfüllung des Prü­
fungsersuchens ausreichend erschienen . 

.(. I Der RH bezog bei den drei Landesgeschäftsstellen 56,10 % der Kursmaßnahmen 
des Jahres 2000 in seine Berechnungen ein. Diese wurden im Jahr 2000 begon­
nen und auch wieder beende!, verursachten Kosten von 52,01 Mill EUR und er­
fassten über 26 700 Personen. Der RH ermirtelte für diese Kursmaßnahmen für 
jede Landesgeschäftsstelle die durchschnittlichen Kosten pro Teilnehmertag. die 
dadurch erreichte Verbesserung der Beschäftigungszeiten der Kursteilnehmer 
und die Amortisation. 

Die durchschnittlichen Kosten pro Teilnehmertag waren in der 

(I) Landesgeschäftsstelle Vorarlberg 23.62 EUR. 
(2) Landesgeschäftsstelle Wien 26.69 EUR und 
(3) Landesgeschäftsstelle Steiermark 40,47 EUR. 

Die durchschnittliche Verbesserung der BeschäFtigungszeiten betrug in der 

(I J Landesgeschäftsstelle Steiermark 27.04 %, 
(2) Landesgeschäftsstelle Vorarlberg 14,63 % und 
(3) Landesgeschäftsstelle Wien 2,25 %. 

Unter Berücksichtigung der von den LandesgeschäFtsstellen für Kursmaßnahmen 
eingesetzten finanziellen Millel. der Rückflüsse und der durchschnittlichen Be­
schäftigungsänderung ergab sich folgende Amortisationsdauer: 

(I) LandesgeschäFtsstelle Vorarlberg 2.13 Jahre. 
(2) LandesgeschäFtsstelle Steiermark 3,20 Jahre und 
(3) LandesgeschäFtsstelle Wien: praktisch keine. 

11. Obwohl der BeschäFtigungseffekt geringer war, amortisierten sich die Maßnahmen 
der Landesgeschäftsstelle Vorarlberg rascher als jene der Landesgeschäftsstelle 
Steiermark; dies deshalb. weil sie wesentlich kostengünstiger durchgeführt wur­
den. Die Maßnahmen der Landesgeschäftsstelle Wien konnten sich auch bei nie­
drigen Kosten aufgrund der zu geringen BeschäFtigungseffektc nicht amortisieren. 

Unter Einbeziehung der durch die Beschäftigungszeiten angefallenen Sozialver­
sicherungsbeiträge und Lohnsteuern (volkswirtschaftliche Betrachtung) sowie 
der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung ergab sich folgende Amortisation: 

(I) LandesgeschäFtsstelle Vorarlberg 0,65 Jahre, 
[2) LandesgeschäFtsstelle Steiermark 1,25 Jahre und 
(3J LandesgeschäFtsstelle Wien: praktisch keine. 
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Außer den Vergleichen zwischen den LandesgeschMtsstellen stellte der RH auch 
noch Berechnungen von Förderungsmaßnahmen an. die innerhalb der Landes­
geschäftsstellen von verschiedenen Trägem erbracht wurden. Weiters betrachte­
te er inhaltlich verwandte Förderungsmaßnahmen, die jeweils in den überprüf­
ten Landesge chäftsstellen eingesetzt wurden. 

So amortisierten sich beispielsweise die Kurse zur Bewerbungsunterstülzung un­
ter Berücksichtigung der Kosten und der Be chäftigungsänderung im AMS 
Steiermark zwischen 0,34 und 0,41 Jahren, in Vorarlberg in t,39 Jahren und in 
Wien zwischen 1, 10 und 1,47 Jahren . 

II.l Zusammenfassend hielt der RH fest, dass die Kursmaßnahmen im Bereich der 
Sozialberufe, insbesondere Heimhilfe- und TagesmünerJ - väterkurse besonders 
erfolgreich waren. Ebenfalls gute Erfolge erzielten die Kursmaßnahmen in den 
Bereichen Berufsorientierung und Coaching für Jugendliche, Berufsorientierung 
für Frauen, sowie Familie und Beruf. 

Kurse für Behindene oder Personen mit nicht deutscher Muttersprache waren 
ebenso wenig erfolgreich wie etwa das allgemeine Jobcoaching und die IT - In­
tensivkurse. 

VergLeich des Vergabeverfahrens bei Kursmaßnahmen 

Rechtsgrundlage 

Verfahren 

170 

18 Das AMS hatte als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Bestimmungen des 
damaligen Bundesvergabege etzes 1997 anzuwenden. Die vom AMS beauftrag­
ten Leistungen im Rahmen der Berufsausbildung waren im Jahr 2000 aber vom 
Bundesvergabegesetz ausgenommen. Seit September 2002 waren die Bestim­
mungen de Bundesvergabegesetzes rur die Vergaben im Rahmen der Berufsaus­
bildung wiederum anzuwenden. 

1'1 Das AMS legte in internen Richtlinien fest, dass die Gewinnung von Pannern 
für die Durchrlihrung von Kursmaßnahmen in einem zweistuligen Standardver­
fahren zu erfolgen hatte. Zunächst waren in Frage kommende Bildungsträger in 
einer Liste, gegliedert nach Maßnahmentypen und Standonen, zu erfassen. 

Bei der Vergabe von Maßnahmen waren die in die Liste eingetragenen Bildungs­
träger zur AngebolSstellung einzuladen. Zur Ermittlung des besten Bieters war 
eine Nutzwenanalyse nach Qualität, Zweckmäßigkeit, Erfahrung und Preis zu 
erstellen . 

-10.1 Das Standardverfahren laut interner Richtlinie konnte durch ein vereinfachtes 
Verfahren ersetzt werden. Die Vergabe konnte dabei direkt an eine anerkannte 
Bildungseinrichtung erfolgen. wenn beispielsweise nur ein Bildungsträger in 
Frage kam, es sich um eine Neuentwicklung handelte oder ein Bildungsträger ei ­
ne oder mehrere Bildungsrnaßnahmen bereits erfolgreich durchgeFühn hatte. 
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Bieterstruktur 

Förderungs­
abwicklung 

Von den im Jahr 2000 beauftragten und auch beendeten Kursmaßnahmen erteil­
te das AMS Steiermark 97.18 tlb im vereinfachten Verfahren und 2.82 tlb im 
Standardverfahren. Beim AMS Wien betrug das Verhältnis vereinfachtes Verfah­
ren zu Standardverfahren 69.29 tlb zu 30,71 tlb. Das AMS Vorarlberg wandte zu 
6.47 tlb das vereinfachte Verfahren und zu 93.53 % das Slandardverfahren an. 

40.2 Der RH wies darauf hin. dass die Landesgeschäftsstelle Steiermark. bei der die 
höchsten durchschnittlichen Kosten je Teilnehmertag angefallen waren, nahezu 
ausschließlich das vereinfachte Vergabeverfahren angewendet hatte. Das AMS 
Vorarlberg mit den niedrigsten Kosten vergab nur geringftigig nach dem verein­
fachten Verfahren. 

4\ Bis 1995 boten im Wesentlichen nur den gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
nahe stehende Institutionen Kursmaßnahmen an. Das Auftreten neuer Bieter 
ftihrte in den überprüften Landesgeschäftsstellen zu erheblichen Verschiebungen 
der Marktanteile. 

Das Vergabevolumen bei den im Jahr 2000 begonnenen und auch beendeten 
Kursmaßnahmen teilte das AMS Steiermark auf 23, das AMS Vorarlberg auf 15 
und das AMS Wien auf 56 Kursträger auf. Dabei entfielen beim AMS Steiermark 
und beim AMS Vorarlberg mehr als 50 tlb des Vergabevolumens auf die beiden 
jeweils größten Bieter. In Wien erhielten die zwei größten Bieter 40 tlb des Ver­
gabevolumens; die drei größten Bieter zusammen erreichten rd 50 tlb. 

Durch die Erweiterung des Bieterkreises sanken auch die Kurskosten. Das AMS 
Vorarlberg konnte zB seit 1995 das Preisniveau um etwa 30 tlb senken. Bei ein­
zelnen Kursen gleichen Inhalts waren die Kosten pro Unterrichtseinheit um bis 
zu 40 % niedriger als runf bis sechs Jahre zuvor. 

,2 Das AMS Vorarlberg konnte als einzige der überprüften Geschäftsstellen dem RH 
eine vollständige Aufstellung der Kurse einschließlich der Kosten pro Unter­
richtseinheit zur Verftigung stellen. Im AMS Steiernlark und im AMS Wien stan­
den diese Infonnationen nur ftir knapp mehr als die Hälfte des Auftragsvolu­
mens zur Verfügung. 

Der RH konnte aus den internen Finanzunterlagen die Kosten und Leistungen 
bei den Kursmaßnahmen nicht durchgängig ermineln. Die Landesgeschäftsstel­
len mussten teilweise erst schriftlich von den Auftragnehmern Informationen 
einholen. 

Aus den vorhandenen Unterlagen war ein Preis-Leistungsvergleich ftir die ein­
zelnen Kursvergaben nicht möglich, weil standardisierte Leistungsbeschreibun­
gen fehlten, die solche Vergleiche ermöglicht hänen. Der RH empfahl, zur Ver­
gleichbarkeit von Angeboten die Bieter künftig aufzufordern, Preise aufgrund 
vorgegebener, standardisierter Leistungsbeschreibu ngen anzubieten. 
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Förderung alternativer Maßnahmen 

Eingliederungs­
beihilfe 

Sozialökonomische 
Betriebe und 
Gemeinnützige 
Beschäftigungs­
projekte 
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Unternehmen. die Arbeitslose einstellten. erhielten einen Teil der Lohnkosten 
durch das AMS ersetzt. Das AMS erleichterte den Arbeitslosen dadurch den 
Wiedereinstieg in das Berufsleben. Die Zielgruppe umfasste Langzeitarbeitslose. 
von Langzeitarbeitslosigkeit Bedrohte und ältere Personen. Die durchschnittliche 
Höhe der Eingliederungsbcihilfe pro Tag und geförderter Person betrug im Jahr 
2000 beim 

(I) AMS Vorarlberg 16.87 EUR. 
(2) AMS Steiermark 18,47 EUR und 
(3) AMS Wien 20.37 EUR. 

Dabei wurden in Wien 3 822, in der Steiermark 3 690 und in Vorarlberg 552 
Personen, für die Unternehmen bis maximal Ende des Jahres 2000 Eingliede­
rungsbeihilfen erhielten, erfasst. 

Der RH ermittelte für jene Personen, für die das AMS Eingliederungsbeihilfen 
bezahlte, inwieweit sich im Jahr nach Gewährung der Eingliederungsbeihilfe im 
Verhältnis zum Vorjahr die Dauer der Beschäftigung erhöht hane. 

Sie belief sich beim 

(I) AMS Steiermark auf 51.84 %. 
(2) AMS Wien auf 47,76 % und 
(3) AMS Vorarlberg auf 38,96 %. 

Die daraus errechnete Amortisationsdauer betrug beim 

(I) AMS Vorarlberg 0,74 Jahre. 
(2) AMS Steiermark 0.94 Jahre und 
(3) AMS Wien 1,19 Jahre. 

Bei volkswirtschaftlicher Betrachtung amortisierten sich die Kosten der Einglie­
derungsbeihilfe in allen drei Landesgeschäftsstellen bereits während des Förde­
rungszeitr3umes. 

Der Begriff Sozialökonomischer Betrieb bezeichnet ein arbeitsmarktpolitisches 
Instrument. das durch die Bereitstellung von marktnahen, aber doch relativ ge­
schützten befristeten Arbeit plätzen die Integration von schwer vermirtelbaren 
Personen in den Arbeitsmarkt fOrdern soll. Gemeinnützige Beschäftigungspro­
jekte dienten der Integration von Langzeitarbeitslosen und anderen Problem­
gruppen in den Arbeitsmarkt durch Förderung der Beschäftigung bei gemein­
nützigen Einrichtungen. Bei den Sozialökonomischen Betrieben wird ein 
arbeitsmarktpolitischer Effekt angestrebt; bei den Gemeinnützigen Beschäfti ­
gungsprojekten handelt es sich vornehmlich um soziale Maßnahmen. 
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~_ Beim AMS Wien betrugen im Jahr 2000 die Kosten pro Teilnehmer und Tag bei 
den Sozialökonomischen Betrieben 67,97 EUR, beim AMS Vorarlberg 72,56 EUR 
und beim AMS Steiermark 117,20 EUR. Bei den Gemeinnützigen Beschäfti ­
gungsprojekten fielen dafür beim AMS Steiermark 59,79 EUR, beim AMS Vor­
arlberg BI,27 EUR und beim AMS Wien 116,04 EUR an. 

Der Prozentsatz der Beschäftigungsänderung im Jahr nach der Förderungsmaß­
nahme erreichte bei den Sozialökonomischen Betrieben in Vorarlberg 27,B3 '!b, 
in der Steiermark 23,35 '!b und in Wien 19,26 '!b. Die Gemeinnützigen Beschäfti­
gungsprojekte wiesen eine Beschäftigungsänderung von 29.46 % in der Steier­
mark.. 27,97 'lb in Vorarlberg und 22,59 'lb in Wien auf. 

-I In Anbetracht der Kostenintensität ergaben sich bei den Sozialökonomi chen 
Betrieben Amortisationszeiten in Wien von 4.72 Jahren. in Vorarlberg von 
20,93 Jahren und in der Steiermark von 21,35 Jahren. Bei den Gemeinnützigen 
Beschäftigungsprojekten betrug die Amortisationsdauer 1,72 Jahre beim AMS 
Steiemlark und 5,64 Jahre beim AMS Vorarlberg; beim AMS Wien erfolgte 
praktisch keine Amortisation. 

Ausbildungszentren im AMS Steiermark und AMS Wien 

Förderungen 4(, In der Steiermark und in Wien führten Vereine die Ausbildungseinrichtungen 
für die beiden Landesgeschäftsstellen des AMS. Das AMS Vorarlberg besaß kein 
vergleichbares Ausbildungszentrum. Gemäß den jeweils abgeschlossenen Ver­
einbarungen war von beiden Landesgeschäftsstellen der jeweils tatsächlich ent­
standene Aufwand (ohne Abschreibungen) abzudecken; die Vorauszahlungen 
dafür erfolgten vierteljährlich in Höhe eines anerkannten Budgetplans. Zusätz­
lich wurde jährlich auf Grundlage eines vorzulegenden Budgets ein Zuschuss für 
erforderliche 1 nvestitionen gewährt. 

Im Jahr 2000 bezahlte das AMS Steiermark für Pcrsonal - und Sachaufwen­
dungen 4,91 Mill EUR und das AMS Wien 7,13 Mill EUR. Die erforderlichen In­
veslitionszuschüsse betrugen beim AMS Steiermark 0.90 Mill EUR und beim 
AMS Wien 0,31 Mill EUR. 

Das Ausbildungszentrum in der Steiermark wies bei einer Auslasrung von 
96,19 % Kosten pro Teilnehmertag von 33,51 EUR. jenes in Wien bei einer Aus­
lastung von 70,00 'lb von )).BI EUR aus. In dieser Berechnung fehlten aber we­
sentliche Kostenelemente wie Abschreibungen und Zinsen für betriebsnotwendi­
ges Vemlögen. Das Ausbildungszentrum in Wien verfUgte über keine 
Unterlagen, die eine Untersuchung über den Schulungserfolg der Teilnehmer zu­
ließen. 

·16.2 Der RH regte an, von den Ausbildungszentren eine alle wesentlichen Kos­
tenelemente umfassende Kostenrechnung zu verlangen. Die Auslastung des 
Ausbildungszentrums in Wien sollte durch verstärkte Kommunikation mit dem 
AMS bezüglich freier Schulungskapazitäten verbessert werden. 
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4(, I Das AMS rei/re mir, dass sich die Lalldesgesclräjtssrelle Wien seit 2000 bemühe, 
die Problellle im Färderbereiclr zu bearbeitell ulld Verbesserullgell herbeizuführen. 
Auch seieIl i/ie Auslasrungsprobleme illzwischell deurlich verrillgert wordell. Seit 
2003 werde siclrergesrellr, dass bei den Kursrrägenr ellrsprechellde Ullleriagell 
bereirgesrellt lind aujgelJOben werdell . 

. 1/ I Die Landesgeschäftsstellen flihrten einmal jährlich nachträgliche Überprüfungen 
der rechnerischen Richtigkeit und eine Anerkennung des tatsächlich entstande­
nen Aufwands durch. Sie forderten jedoch von den Ausbildungszentren keine 
Daten, die eine regelmäßige Überprüfung der Winschaftlichkeit zuließen. 

47.l Der RH empfahl, neben der formalen Kontrolle auch die Winschaftlichkeit der 
Betriebsführung der Ausbildungszemren zu überprüfen. Dazu soillen die Lan­
desgeschäftsstellen von den Ausbildungszentren quartalsweise Ergebnisdaten 
flir die Kosten der einzelnen Leistungsbereiche verlangen. 

·,8 Die Schulungsteilnehmer des Ausbildungszemrums in der Steiermark hatten 
nach Ende ihrer Ausbildung um 25,11 % längere Beschäftigungszeiten als ein 
Jahr vor Beginn der Ausbildung; in Wien waren es 6,62 'Ib. 

48.l Unter Berücksichtigung der Kosten und der Beschäftigungsänderung betrug die 
Amortisation der finanzierten Schulungsmaßnahmen flir das AMS Steiermark 
0,86 Jahre und flir das AMS Wien 34,20 Jahre. 

49 Entsprechend dem Ersuchen des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, 
Dr Martin Bartenstein, die Effizienz der Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkt­
politik unter den Gesichtspunkten der Sparsamkeit, Winschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu überprüfen, stellte die Bundesgeschäftsstelle des AMS die 
flir die Berechnung notwendigen Daten zur Verfügung. 

Aufbauend auf den Auswertungen des internen IT -Systems des AMS ermittelte 
der RH die Kurskosten und -tage, Teilnehmeranzahl und -tage sowie die Be­
schäftigungszeiten der Teilnehmer ein Jahr vor und nach der Kursmaßnahme. 
Daraus ergaben sich die Kosten pro Teilnehmertag, die Beschäftigungsänderung 
und die Amortisation. Der für die Förderungsmaßnahmen vom AMS eingesetzte 
Personal - und Sachaufwand blieb unberücksichtigt. 

Im AMS Vorarlberg amortisierten sich die Kursmaßnahmen in 2,13 Jahren, im 
AMS Steiernlark in 3,20 Jahren. Im AMS Wien ergab sich praktisch keine Amor­
tisation der im Jahr 2000 für Kursmaßnahmen eingesetzten finanziellen Mittel. 
Hätte das AMS Wien rur die Kursteilnehmer eine ähnlich hohe Verbesserung ih­
rer Beschäftigungszeiten erzielt wie das AMS Steiermark, wäre die Amortisa­
tionsdauer aufgrund der geringeren Kurskosten beim AMS Wien sogar niedriger 
gewesen als im AMS Steiermark. 
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Arbeitsmarktservice 

Die durch die Kursmaßnahmen erzielte Verbesserung der Beschäftigungszeiten 
im Jahr vor im Verhältnis zum Jahr nach der Maßnahme war nicht nur von der 
Qualität der Ausbildungen. sondern auch vom Arbeitsmarkt und der Zuweisung 
des Arbeitslosen zu den für ihn passenden Kursmaßnahmen durch die Mitarbei ­
ter des AMS abhängig. 

Bezogen auf das Verhältnis Planstellen zur durchschnittlichen Arbeitslosenzahl 
hatte das AMS Wien mit 64,92 das schlechteste Verhältnis, gefolgt vom AMS 
Steiermark mit 48,67 und dem AMS Vorarlberg mit 39.91. Das AMS Steiermark 
hatte im Jahr 2000 insgesamt pro Arbeitslosen I 147,76 EUR, das AMS Wien 
907,77 EUR und das AMS Vorarlberg 325.89 EUR an Förderungsmitteln zur Ver­
fügung. 

'>0 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

In Verwirklichung begriffene Empfehlungen 

(I) Die direkte Kommunikation der an den ArbeitsvennittJungen beteiligten 
Mitarbeiter wäre zu fordern. 

Laut Mitteilullg des AMS sei die Verbesserung der Kommu"ikariol/ auch aus 
Sicht des AMS eil/ wese"tlicl,er Faktor für erfolgreicl,es Zusammenarbeite". 

(2) Die Führungskräfte der regionalen Geschäftsstellen sollten zur SichersteI­
lung des Kundenbezuges regelmäßig in die direkte Kundenbetreuung einge­
bunden werden. 

Laut Mirrei/ul/g des AMS llätten Führungskräfte andere Aufgabe" Ulld Kompeten ­
zen, die ul/terschiedlicl,es Know- how erjordenen. Das AMS werde aber die Rolle 
der Führungskräfte im AMS genGller analysieren und normati" neu festlegen . 

(3) Zur Erzielung ei ner bestmöglichen Kundenbetreuung soUten die Mitarbei­
ter der Bundesgeschäftsstelle und der Landesgeschäftsstellen verstärkt in 
Ku ndennähe bei den regionalen Geschäftsstellen eingesetzt werden. 

Laut Mitteilung des AMS liege die Bctreuungs- ulld Berarungskompetenz bereits 
weitgel,end im Bereich der regiollalen Geschäftsstcllm. Weitere Ressourcellverla­
gerullgell von den Lalldesgeschäftsstellen zu deli regionaleIl GeschäftssteIleIl 
seien im Gallge. 

(4) Zur besseren Betreuung der Kunden sollte das "Service für Unternehmen" 
die Betriebe regelmäßig besuchen und gezielt neue Kunden akquirieren. 

Laut Mitteilung des AMS seieIl auch aus seiner Sicht Berriebsbesuche eill geeig­
lIetes Illstrumelll, 11m Kali/akte zu Ullteme/llnell aufzubauen u"d zu i"tensivie­
ren. Dabei sollrell Infomtatiolle" weitergegebell und andererseits EnvanUl'gell 
ulld Wünsche konkret abgeklärt werden. 
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(5) Die Zuteilung des Personals sollte anhand der konkreten Arbei tsbelastung 
der Mitarbeiter nochmals überprüft werden. 

Laut Mitteilullg des AMS wäre die grulldsätz/iche Persollalaussratrung durch die 
PerSO/lOlbedarJsrecllllulIg festgelegt; darüber hinaus sei es Aufgabe tier Füh ­
rungskräfte ill deli regiollalen Geschäjtssrellen , für eine gleichmäßige Auslastung 
Sorge zu /ragen . Der Vorsralld des AMS werde an lässlich der Neufassung der 
IT- Berriebsllereillbarullg klären , wieweir der EilisalZ /JOIi fT- Sysremcn geborell 
lind luläs ig sei. 

(6J Zu r Steuenmg des Einsatzes von Förderungsmitteln sollten die La ndesge­
schäftss tellen das im internen IT - System zu r Verfügung stehende Date nma­
teria l entsprechend nu tzen. 

Laut Mitteiltlilg des AMS werde den Empfeil/ullgell des RH lIaehgekommell. Die 
VOIII RH verwelldetell Dafell seien erst seit kllrZetll zur Verfügullg gestalIden. Im 
Allsellluss Oll die Erprobullgsphase bedürfe es einer slrukturienell ulld systema­
fischell Aujbereitullg VOll StandartiauswertullgCll , um für jedell Maßllohmelltyp 
auch korrekte Berecllllullgell ulld Vergleiche des Arbeitsmarkteljolges "ort/ehmen 
Ulltl adäquafe Schlussfolgwlllgell ziehen ZII kÖ/IIlell. 

(7) Die Überprüfung der Ausbildungszentren des AMS Steiermark und des 
AMS Wien sollte neben einer form alen Kontroll e auch di e Wirtschaftlichkeit 
der Betri ebsführung umfassen. Dazu wären quartalsweise Ergebnisdaten der 
Kos ten für die einzelnen Leistungsbereiche vorzulegen. 

Laur Mirteilullg des AMS werde der Ausbau der Kostenrecllllungssysieme der 
ScllU!ullgszelllrell Ilochmals überprüft. ledenfalls I/Jerde es kÜliflig möglicll sein, 
die Kosten eines AllSbildungszcnrntms den eillulnell MaßlIGhlllen des Ausbil­
dungszelllrums kalkulatorisch Zllzuordnen . 

(8) Zur Vergleichbarkeit vo n Angeboten soll te n di e Bieter vo n Kurs­
maß nahmen kün ftig aufgefordert werden, Preise aufgrund standard isierter 
Leistungsbeschreibungen anzubieten. 

Das AMS teilte dazu mir, illfolge der künftig vorgesehellell lT- mößigell Abwick­
lung eIltsprechend vorgegebene s/alldordisierre LeistU/lgsbe clJreibulIgel1 zu ver­
lallgell . 
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Kurzfassung 

Rechtsgrundlage 

Aufgabe 

l eis tungsersteUung 

Objekte 

Flughäfen und Flugplätze 

Burghauptmannschaft Österreich 

Im Zusammenhang mit de r Neuordnung des bundeseigenen Immobilienver­
mögens durch das Bundesimmobili engesetz 2000 übernahm die Burghaupt­
mannscha ft Ö terreich auch zahlreiche Objekte außerh alb vo n Wie n. Durch 
die Au wei tung des Tä tigke itsbere ichs stieg di e Mita rbeiterza hl von 71 (2000) 
auf 240 (2002). Dem Burghauptmann waren 19 de r 23 Abteilungen direkt 
unterstellt. 

Die unausgewoge ne Orga nisationss truktur wä re nach fa chlichen und regio­
na len GeS ichtspunkten neu zu ordnen. Der RH erachtete die Eingliederung 
von Servicebereichen (Telefo nanlage n. Energie onderbeau ftragte) als un­
zweckmäßig. 

Kenndaten der Burghauptmannschaft Österreich 

ßundesim mobiliengesetz 2000. BGBI I Nr 14 1/2000 

Verwalrung und bautechnische Betreuung der historischen Bundesgebäude 

1998 1999 2000 2001 2002 

Anzahl 

31 31 31 98 98 

6 4 

Bestandnehmer der Objekte 484 484 486 1 395 I 395 

in m2 

Nettogrundrissnächen 544 381 544 381 544381 I 340301 I 340301 

Gru ndstilcksnächen der Flughäfen 11 389 826 8996781 

Anzahl 

Milarbeiter 72 70 71 264 240 

in 1 000 ElJR 

Mieteinnahmen 956.80 182.80 1 935.60 5606.80 6792.67 
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1 Der RH überprüfte im April und Mai 2002 die Gebarung der Burghauptmann­
chaft Österreich (Burghauptmann chaft), einer aus der Burghauptmannschaft 

Wien entstandenen nachgeordneten Dienststelle des BMWA. Zu den im August 
2002 an die überprüfte Stelle und das BMWA zugeleiteten Prüfungsmineilungen 
nahmen die Burghauptmannschaft im Oktober 2002 und das BMWA im Dezem­
ber 2002 Stellung. 

2.1 Im Zusammenhang mit der Neuordnung des bundeseigenen Immobilienvermö­
gens durch das Bundesimmobiliengesetz 2000 übernahm die Burghauptmann­
schaft auch zahlreiche Objekte außerhalb von Wien; die zB in Tirol und Salz­
burg gelegenen Objekte waren arbeitsumfangmäßig zu gering, um einen 
selbständigen Bereich innerhalb der Burghauptmannschaft zu bilden. 

1.2 Der RH stellte fest, dass die Zuteilung von Objekten an zahlreichen Standorten 
nur teilweise die im erwähnten Gesetz angeführte Zielbestimmung erfüllte, wo­
nach das Immobilienvermögen nach wirtschaftlichen Grundsätzen neu zu orga­
nisieren ist. 

Der RH empfahl, durch die Übernahme weiterer Objekte (zB Bundesgärten) Orga­
nisarionsgrößen zu schaffen, die einen wirtschaftlich selbständigen Bereich 
rechtfertigten. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre - wie zB in Salzburg - die 
Vergabe von Fruchtgenussrechten an Dritte zu überlegen, wodurch für die Burg­
hauptmannschart die Verwaltung entfiele. 

l.J Laut den SteIlungnahmeIl des BMWA ulld der Burghauptmallllschaft würden sie 
deli Empfehlungen des RH folgen sowie Überlegungen zur kii'tjligell Verwaltung 
und baureclwischeu Berreuullg allstellell. 

3.1 Durch die Ausweitung des Tätigkeitsbereichs der Burghauptmannschaft stieg die 
Mitarbeiterzahl von 71 (2000) auf 240 (2002); die Mitarbeiter waren in 23 Abtei­
lungen organisiert. Aufgrund der begrenzten Personal ressourcen waren dem 
Burghauptmann 19 der 23 Abteilungen direkt unterstellt. 

J.2 Der RH empfahl, die unausgewogene Organisationsstruktur nach fachlichen so­
wie regionalen Gesichtspunkten neu zu ordnen und die unzureichende Ausstat­
tung der Burghauptmannschaft mit Führungspersonal zu verbessern. Weiters 
könnte eine Neuregelung des Verwaltungsablaufes eine Entlastung des Burg­
hauptmannes bringen. 

J.J Laut Slellung'lQhme der Burgllouprmonnschaft sei mit I. Jänner 2003 eine er­
weirerte Zeichmmgsberecllrigung in Kraft getreten, die den B!lrghauptma"'l 
entlasre. Weilers seien bei den vorgeserzren Dienstbehörde'l zur Beseitigung der 
vom RH fesrgesrellten OrganisGrionsmängel A ,zrräge zur Neubewertung bzw 
Scllaffimg von Arbeitsplälzen ei"gereicl!l worden. 
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Überweisungen 
von Mieten 

Burghau ptmjlnnschaft 
Osterreich 

4 I Die Burghauptmannschaft übernahm nicht nur Immobilien, sondern auch zwei 
Abteilungen für das Service, die Reparatur sowie die Planung von Telefonanla­
gen (Stand Juni 2002: 3\ Mitarbeiter) und alle bis dahin in Österreich tätig ge­
wesenen Energiesonderbeauftragten (Stand Juni 2002: 26 Mitarbeiter). 

Die Leistungen der Energiesonderbeauftragten bezogen sich fast ausschließlich 
auf Gebäude, die nicht von der Burghauptmannschaft verwalter werden; beim 
Telefonservice traf dies auf mehr als drei Viertel der Gebäude zu, 

-1.J Der RH erachtete die Eing,liederung von Servicebereichen in die Burghaupt­
mannschaft als unzweckmäßig, weil die Leistungen in hohem Maße Gebäude 
betrafen. die nicht von ihr verwaltet wurden. Den bei der Burghauptmannschaft 
dafür angefallenen Kosten standen nur geringfügige Erlöse gegenüber. 

4) /n seiner Stellungnahme begründete das BMWA die Eingliederung der Energie­
sonderbeauftragten in die Burgltauptmannschaft mit der Schaffullg VOll klareIl 
Verhäl101issell ulld der Venneidung VOll Friktiollen. 

" I Beim Telefonservice konnte eine der beiden Abteilungen rund ein Drittel ihrer 
Leistungen verrechnen; die erzieHen Erlöse deckten jedoch nicht einmal ein 
Zehntel der direkten Abteilungskosten ab. 

',2 Der RH stellte fest, dass mangels einer aussagefahigen Kostenrechnung die not­
wendigen Informalionen für die Entscheidungen fehlten, ob und in welchem 
Ausmaß die erbrachten Leistungen erforderlich sind und ob Leistungen weiter­
hin mit eigenem Personal erstellt oder aber zugekauft werden sollen. 

Der RH regte an, mit Hilfe einer Kostenrechnung die Führung der Burghaupt­
mannschaft nach wirtschaftlichen Grundsätzen sicher zu stellen. 

,,] Laur den Stellung'lahmen des BMWA ulld der BurghauprmOllllscllOjr sei eine 
Koslcllrec/Hlullg ill Vorbereiru'lg. 

b.l Im Jänner 2001 gingen am Konto der Burghauptmannschaft 2 377 Gutschriften 
ein, die nicht für sie bestimmt waren, Das BMWA hatte nämlich die Konten der 
zu Jahresende 2000 aufgelösten und nicht vollständig von der Bundesimmobi­
lienge ellschaft mbH übernommenen Dienststellen auf das Konto der Burg­
hauptmannschaft überleiten lassen. Insgesamt musste die Burghauptmannschaft 
in der Folge etwa 7 000 Überweisungen aussortieren und weiterleiten. 

b.2 Der RH bemängelte diese Maßnahme, weil die Burghauptmannschaft dafür per­
sonell nicht entsprechend ausgestattet war. Der RH hälle die Einzahlungen auf 
weiterhin gerrennten Konten als vorteilhafter erachtet. 
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Das BMWA begriilldete in seiller StellulIgllahme die VOll ihm gewählte Lösung 
mit dem im UmJeld der Umstellullg nicht abschätzbaren ArbeitsallJal1. Wäre die 
Vielzalll der Üben/Jeisungell bekalllll gewesen, härte mall der vom RH angeregte" 
Vorgongsweise deli Vorzug gegebell. 

Durch das Bundesimmobilienge etz 2000 wurden die Liegenschaften von zwei 
Flugplätzen in Niederösterreich und vier Bundesländerflughäfen von der 
Bundesgebäudeverwaltung an die Burghauptmannschaft zur vorübergehenden 
Verwaltung übenragen. Die Republik Österreich beabsichtigte nämlich den Ver­
kauf dieser Liegenschaften. 

Da bereits bei der Übergabe der Grundstücke an die Burghauptmannschaft deren 
Wciterveräußerung feststand, wäre die weitere Betreuung durch die früheren 
Verwalter zweckmäßiger gewesen, weil die Einarbeitung der Burghauptmann­
schaft in die umfangreichen Unterlagen einen zeitlichen Mehraufwand und da­
mit Mehrkosten erfordene. Erschwerend wirkte sich auch aus, dass die Burg­
hauptmannschaft keine Mitarbeiter mit Erfahrung in deran umfangreichen 
Grundstückstransaktionen besaß und bereits durch die generelle Ausweitung des 
Tätigkeitsbereichs personell sehr belastet war. 

I I Das BMWA fuhne ill seiner Stellullgllahme aus, dass die weitere Betreuung 
durch die bisherigeIl Ven/Jalter ill Graz lIicht möglich gewesell wäre. Don härrell 
Ilämlich sämtliche damit betrauteIl Mitarbeiter der BUlldesgebäudeven/Jalcullg 
zum BMLV gewechselr bzw wäre die resrliehe BUlldesgebäudeven/Jaltullg für 
Kämrell und Steiermark ill die BUlldesimmobliengesellsc/rajl mbH ausgegliedert 
worden. 

Bei der Übergabe der Unterlagen FLir die Liegenschaften des Flughafens Graz an 
die Burghauptmannschaft teilte die übergebende Heeresbauverwaltung mit, dass 
etwa 50 Grundstücke des Flughafens Graz noch nicht im Grundbuch eingetra­
gen wären; erst später zeigte sich, dass dies auf 193 Grundstücke mit einer Ge­
samtfläche von 522 336 m2 zutraf. Der am weitesten zurückliegende Grund­
stückskauf stammte aus dem Jahr 1955. 

B Da der Zustand der nicht ordnungsgemäß geFLihnen Liegenschaftsverwaltung 
seit längerem in groben Umrissen bekannt war, hätte nach Ansicht des RH die 
Aufarbeitung nicht der in Grundsrücksangelegenheiten dieses Ausmaßes noch 
nie befasst gewesenen Burghauptmannschaft übenragen werden sollen. Das 
BMWA hätte daFLir sorgen müs en, dass die Heeresverwalrung die liegenschaf­
ten mit ordentlich geFLihnen Unterlagen übergibt. 

Laur Srellunglwhllle des BMWA werde beim FluglraJen Graz die FlugllOJellgesell­
Sc/lOjl lIach Klänmg der Eigelltumsjrage durch Amrsbestätigullg ills Grulldbuch 
kOllllllell; dadurch erspare sich der Bund bei deli "ach lIieht im Grundbuch ein­
gerragenell Gnwdsrückell die üblic:/rell Jormalell Vorausserzllllgen (zB lieue Tei­
IUIIgspläne). 
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Bereich 
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Weitere 
Feststellungen 

Schluss­
bemerkungen 

Burghauptm.~nn5chaft 
Osterreich 

'J.I Im Leislungsverzeichnis für Bauarbeiten im Bereich der Wiener Hofburg ("Stu­
diengebäude" und "Tiefspeicher der Albertina") waren die Baustellengemeinkos­
ten und die Gerätekosten vom Planer ungenau ausgeschrieben. Der Billigstbieter 
nutzte dies Für preispolitische Maßnahmen bei den anderen Einheitspreisen, um 
die Angebotssumme niedrig zu halten. Das mit der örtlichen BauauF icht beauf­
tragte Ingenieurbüro gab bei der vertieften Angebotsprüfung keinen Hinweis auf 
die unplausiblen Gemeill- und Gerätekosten. Der Auftragnehmer stellte bald 
nach Arbcitsbegilln Nachforderungen, die letztlich mit 0,55 Mill EUR anerkannt 
wurden. 

'J2 Der RH fand die Leistungsbeschreibung mangelhaft und die von der örtlichen 
Bauaufsicht durchgeflihrte vertiefte Angebotsprüfung unzureichend. Er empfahl 
der BurghauptmannschaFt, mit dem Architekten und der örtlichen Bauaufsicht 
über eine Minderung des Honorars zu verhandeln. 

'l.J Laul Srellungnaillne der BurgllOuprmallllscltajt seieIl Verltalldlungell über eille 
Honorarminderung au!gellommell worden. 

10 Weitere Feststellungen des RH betrafen die Zwischenfinanzierung einer Teilzah­
lung für den Umbau der Albertina und die Beurteilung der Preisangemessenheit 
von Nachtragskostenvoranschlägen. 

1 Zusammenfas end hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

(1) Die Organisation struktur der BurghauptmannschaFt wäre nach fach­
lichen sowie regionalen Gesichtspunkten neu zu ordnen und die unzurei­
chende Ausstattung mit Führungspersonal zu verbessern. 

(2) Mit Hilfe einer Kostenrechnung wäre die Führung der Burghauptmann­
schaft nach wirtschaftlichen Grundsätzen sicher zu stellen. 
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Ku rzfassung 

Eigentümer 

Rechtsgrundlage 

Aufgabe 

Gebarungsenewicklung 

Bilanzsumme 

Eigenltapital 

Bilanzgewinn 

Gewinnausschüttung 

Mitarbeiter 
(im Jahresdurch chnill) 

BundesimmobiliengeseLlschaft mbH 

Der Bund übertrug mit dem Bundesimmobiliengesetz 2000 rd 3 500 seiner 
Liegenschaften zu einem Kaufpreis von 2,4 Mrd EUR an die Bundesimmobi­
liengesellschaft mbH (Bundesimmobiliengesellschaft). Die Bundesdienststellen 
haben seither für die Nutzung der Liegenschaften eine angemessene Miete zu 
bezahlen. 

Der RH bewertete die Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwal­
tung des Bundes positiv. Damit wurde ein erster Schritt zu einer wirtschaft­
lichen und rationellen Raumnutzung gesetzt. 

Die Übertragung der Immobilien an die Bundesimmobiliengesellschaft führte 
nicht zur erwarteten Verringerung des Budgetdefizits nach EU-Kriterien. 

Die Bundesimmobiliengesellschaft setzte den gesetzlichen Auftrag, Wohnun­
gen zu verkaufen, bisher zufriedenstellend um. Der Auftrag des Bunde im­
mobiliengesetzes, Wohnungen vorrangig an die Mieter zu verkaufen , wurde 
jedoch nicht erfiillt. Weiters widersprach es den gesetzlichen Intentionen, die 
Wobnungen den Mietern zu einem höheren Preis als Dritten anzubieten. 

Die Daten der Bundesimmobiliengesellscbaft über ihren ImmobiIienbestand 
waren mangelhaft; dies erschwerte eine ordentliche Verwaltung der Immobi­
lien. 

Kenndaten der BundesimmobiJicngeselJschaft mbH 

Republik Österreich 100 qo 

Bundesgesetz über die Errichtung einer Bundesimmobiliengesellschaft mit 
beschränkter Haftung und Verfügung über bundeseigene Liegenschaften einschließlich 
Mietwohngebäuden, BGBI Nr 41911992; 
Bundesimmobiliengesetz, BGBII Nr 14112000 

Bereitstellung von Raum für Bundeszwecke allein oder gemeinsam mit Drillen 

1997 1998 1999 2000 2001 

in Mill EUR 

1289,58 1350,72 I 386,10 2021,21 2916,02 

13.18 29,44 51,18 35,17 345,42 

0,79 5,06 6,26 0,35 100.74 

om 3,60 6,26 0,35 100,74 

Anzahl 

33 J4 47 52 62 
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I Der RH überprüfte von Jänner bis März 2002 die Bundesimmobi liengesellschaft 
mbH (Bundesimmobiliengesellschaft). Prüfungsschwerpunkte stellten dabei die 
Neuorgan isation der Liegenscha ftsverwaltung des Bundes sowie die Bewertung 
und der Verkauf von Bundeswohnungen dar. 

Zu den im August 2002 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahmen die Bundes­
immobiliengesellschaft und das BMWA im November 2002 Stellung. Der RH er­
stattete seine Gegenäußerung im März 2003. 

1 Mit dem Bundesimmobiliengesetz 2000 übertrug der Bund einen Großteil (rd 
3 500) seiner zivil genulzten und im Inland gelegenen Liegenschaften an die 
Bundesimmobiliengesellschaft. Die Bundesdienststellen haben seither fiir die 
Nutzung der Liegenschaften eine angemessene Miete zu bezahlen. 

, Der RH bewertete die Neuorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwalrung 
des Bundes positiv. Damit wurde ein erster Schritt zu einer rationellen und wirt­
schaftlichen Raumnutzung gesetzt. 

, 1 Die Bundesimmobiliengesellschaft musste dem Bund für die Übertragung der 
Immobilien einen Kaufpreis von 2.4 Mrd EUR bezahlen. Durch diesen im 
Bundesvoranschlag als Einnahme vorgesehenen Betrag sollte die Neuverschul­
dung des Bundes gesenkt werden, um so das Ziel eines Nulldefizits zu erreichen. 

Das EUROSTAT (Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften) stellte je­
doch fest, dass sich der Kaufpreis aus der Liegenschaftsübertragung nicht auf 
den Staatshaushalt auswirke und somit nicht als Einnahme verbucht werden 
dürfe. Die Immobilienausgliederung führte daher nicht zur erwarteten Verringe­
rung des Budgetdefizits nach EU-Kriterien. 

1.2 Der RH hielt zusätzlich fest, dass der Kaufpreis für den Staatshaushalt einen 
Minelzugang darstellte, dem ein entsprechender Mittelabgang bei der Bundes­
immobiliengesellschaft gegenüberstand. Da die BundesimmobiJiengesellschaft 
eine Gesellschaft des Bundes ist, änderte sich somit das Gesamtvermögen des 
Bundes nicht. 

1.1 Die Bundesimmobiliengesellschaft war gesetzlich beauftragt, im Eigentum des 
Bundes stehende Mietwohnungen vorrangig an die jeweiligen Mieter zum Ver­
kehrswert zu verkaufen. Von den Ende 1994 an die Bundesimmobiliengesell­
schaft übergebenen 3 352 Wohnungen waren Ende 2001 88 'Ib verkauft; 16 'Ib 
der verkauften Wohnungen gingen an diejeweiligen Mieter. Von den Mine 1999 
an die Bundesimmobiliengesellschaft übergebenen weiteren I 298 Wohnungen 
waren bis Ende 2001 39 'Ib verkauft; 15 'Ib dieser verkauften Wohnungen erwar­
ben die jeweiligen Mieter. 
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Ermittlung des 
Verkaufspreises 

Bundesimmobiliengesellschaft mbH 

.j 1 Der RH anerkannte. dass die Bundesimmobiliengesellschaft den Auftrag zum 
Wohnungsverkauf bisher zufriedenstellend umsetzte. Der gesetzliche Auftrag, 
die Wohnungen vorrangig an die Mieter zu verkaufen, wurde jedoch nicht er­
fü 111. 

.\ j Larlt Milleilullg der BUlldesimmobiliellgesellschaft bestehe keille gesetzliche Ver­
pjlicht!/IIg, Wohnungen vorrangig an die jeweiligen Mieter zu verkaufen. 

"1 Der RH verwies auf das Bundesgesetz über die Errichtung einer Bundes­
immobiliengesellschaft mbH. das die Verwertung der bundeseigenen Mietwohn­
gebäude vorrangig an die jeweiligen Mieter zum Verkehrswert vorsiehl. 

'>. Die Ermittlung des Verkehrswerts der Liegenschaften erfolgte durch Schätzgut­
achten, wobei der Sachwert vom Ertragswert zu unterscheiden war. Der Sach­
wert - dieser umfasste Boden- und Bauwert ohne Berücksichtigung der Be­
standrechte - war in der Regel höher als der Ertragswert. Der Emagswert war 
deshalb geringer. weil die Liegenschaften nicht frei vernlietet werden konnten; 
die bestehenden Mietverträge schmälerten somit den Emag. 

Während den Mietern ihre Wohnungen auf Basis des höheren Sachwerts ange­
boten wurden, kam für Angebole an Dritte hingegen der niedrigere Ertragswert 
zur Anwendung, weil nur auf diese Weise Kaufinteressenten gefunden werden 
konnten. 

'o.i Nach Ansicht des RH entsprach es nicht den gesetzlichen I ntentionen. den Mie­
tern ihre Wohnungen zu einem höheren PreiS als Drinen anzubieten. Der RH 
verwies erneut darauf. dass die LiegenSChaften vorrangig an die Mieter zu ver­
äußern wären. 

Laur Stellung'lOhme der BundesimmobiliengesellscilOft wären die Wohm/llgen 
deli Mietern ol",e BeriJcksichtigung ihres Bestandrecills anzubieten, weil diese 
mit Abschluss des Kaufvertrages unbelastete Wohnungen enverben wiirden. Da­
her sei den Offerten an die Mieter der Sachwert zugrunde zu legen. 

Das BMWA teilte mil. dass es abwicklullgstedlllisch nicht möglich sei, Mieter 
und Dritte gleich zu behandeln. Drirre seien Mn gesamte" Objekt interessiert, die 
Mieter hingegen nur an illren Wohnungen. Der Wert der Wohllung steIIre sich 
fiir die Mieter wege'l illrer Disposif'imrsmöglichkeit anders dar als für Drit1e. Der 
vorrO/lgige Verkauf Oll die Mieter sei mir IIaelr Maßgabe der Wirtselraftliclrkeit 
eillzuha/tell. 

,.\ Der RH entgegnete, dass nach dem Bundesgesetz über die Errichtung einer 
Bundesimmobiliengesellschaft mbH ein einheitlicher Verkehrswert nach dem 
Liegenschaftsbewertungsgeserz, BGBI Nr 150/1992. zu ermitteln sei, der sowohl 
für Mieter als auch für Dritte gelte. Diese Aurfassung vertrat auch der Oberste 
Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 23. November 1999, AZ 5 Ob 300/992. 
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b Die Daten der Bundesimmobiliengesellschaft über ihren Immobilienbestand wa­
ren mangelhaft. So konnte dem RH zB auf sein Verlangen hin nicht sofon eine 
Liste mit aussagefahigen Daten über jene Objekte ausgehändigt werden. die 
nicht an Bundesdienststellen vermietet waren. Die schließlich vorgelegte Liste 
enthielt Daten. deren Inhalt aufgrund nicht erk.lärbarer Schwankungen bei der 
Anzahl an Objekten und den Mieteinnahmen mit Sicherheit unrichtig war. 

Nach Ansicht des RH erschwene das Fehlen wesentlicher Daten eine ordentliche 
Verwaltung der Immobilien. Er empfahl. den Datenbe tand zu verbessern. 

G.) Laut Stellungnahme der Bundesimmobiliengesellschaft seien die Daten bereits 
zum Zeitpunkt der Übergabe der Liegenschaften an sie mangelhaft gewesen. Dies 
sei damit zu erklären. dass die Zeit zur Aufbereitung der Daren zu kurz gewesen 
sei. Ein neues Hausverwaltungsprogramm. das mit I. lä,mer 2004 in Betrieb 
gehen soll. werde zu einer Verbesserung führen. 

Das BMWA ft,hrte aus. dass eine fehlerfreie Erfassung wegen des ungeheuren 
Zeitdrucks. der laufe"den Umsrrukrurierungen und der Komplexität verschiede­
ner Liegenschaften nicht möglich gewesen sei. Zur Datenberichtigung sei im 
BMWA eille eigene Arbeitsgruppe eingesetzt worden. an der auch Vertreter der 
Bundesimmobiliengesellschaft beteiligt seien. 

7 I Die Bundesimmobiliengesellschaft konnte dem Verlangen de RH auf Vorlage ei­
ner Liste der Mietzinsrückstände binnen angemessener Zeit nur hinsichtlich der 
Bundesmieter nachkommen. 

12 Der RH beanstandete das Fehlen vollständiger Aufzeichnungen über die Miet­
zinsrückstände. weil dadurch ein geordnetes Mahnwesen und eine richtige Dar­
stellung offener Forderungen im Jahresabschluss nicht geWährleistet waren. Er 
empfahl die regelmäßige Erstellung von Aufstellungen über Mietzinsrückstände 
im Wege eines automationsunterstützten Hausverwaltungsprogramms. 

I Die BUlldesimmobiliellgesellschaft führte die bestehendeIl Schwierigkeiten vor al­
lem auf die vieleIl unklaren und tei/weise unrichtigeIl Datell zunkk, die in den 
Beilagen zum Bundesgesetz über die Errichtung einer Bundesimmobiliengesell­
chaft mbH bzw den Mietverrrägen emhalten waren. Dies werde lIach letztem 

Stand rd I 100 Eillzelkorrekturen nach siel, ziehen. 

Das BMWA vert/Jies darauf. dass ei'lzelne Ressorts die Mietzalilunge'l verweigert 
Ilätten , obwohl sie die hiefür erforderlichen Budgetmittel erhalteIl härtell. 

I I Der RH wiederholte seine Empfehlung zur regelmäßigen Erfassung aller Miet­
zinsrückstände. 
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Leer stehende 
Objekte 

Hausverwaltungs­
programm 

Bundesimmobiliengesellschaft mbH 

,1.1 Die Aufstellung der leer stehenden Objekte enthielt teilweise unbrauchbare Da­
ten und war daher flir ein zeitgemäßes ImmobilienmanagemeOl nicht geeignet. 
Weiters fehlte damit die Grundlage für eine Neuvermietung deraniger Objekte. 

U. Der RH regte an, die Aufstellung leer stehender Objekte durch ein Hausverwal­
tungsprogramm automatisiert erstellen zu lassen. 

8 Nach Ansicll/ der Bundesimmobiliengesellschajt würde die bestehende Aufstel­
lung über leer stehende Objekte Aussagekrajt besitzen und auch die Grundlage 
für die Verwertung von Objekten bilden. 

dA Der RH verblieb bei seiner Kritik an der Eignung der Aufstellung über die leer 
stehenden Objekte. 

<) 1 Die Bundesimmobiliengesellschaft erwarb 1999 ein neues Hausverwaltungs­
programm. Die Definition von Anforderungen in einem pnichtenheft vor dem 
Ankauf unterblieb. Der Aufwand für Anschaffung, Adaptierung und Schu­
lung betrug bis März 2002 280 000 EUR. Zu dieser Zeit war das Programm aber 
noch nicht voll funktionsfahig. Ein bei einer anderen Unternehmung des Bun­
des eingesetztes vergleichbares Programm verursachte einen Aufwand von 
180000 EUR. 

'I) Der RH beanstandete das Fehlen eines Pnichtenheftes. Die Bundesimmobilienge­
sellschaft hätte vor dem Kauf Informationen über die Erfahrungen anderer Im­
mobiliengesellschaften des Bundes mit Hausverwaltungsprogrammen einholen 
sollen; dies hätte eine kostengünstigere Lösung ermöglichen können. 

Weiters empfahl der RH dem Bund als Eigentümer, den Informationsaustausch 
zwischen den einzelnen Immobiliengesellschaften zu fOrdern. 

g.1 Laut Mitteilung der Bundesimmobiliengesellschajt habe 1999 kurzfristig ein 
neues Progromm angeschafft werden müssen, weil der Hersteller des bis dahin 
eingesetzten Programms keine FunkriollsgoTUntie .für die Euroumstellung über­
nommen hobe. Die Schwierigkeiten mit dem lIeuell Programm würden teilweise 
aucll aus delI vorhondene" Doten resultieren . Weiters sei die vorhandene Um­
stellungs- und Adoptierungszeit zu kurz gewesen. Die Anschoffung eilles neuen 
Housvenvolrungsprogramms sei geplanr. 

Laut Stellungnahme des BMWA sei es nicht möglich, über sämtliche Entwick­
lungen in onderen BUlldesministerien und den ausgegliederten Bereichen infor­
miert zu sein. Weiters e'l/spräche es nicllt der Zielsetzung VOll Ausgliederungen, 
dass operative Belange nicht VO ll der ausgegliederten Gesellsclwjt selbst, sondem 
vom Eigentümer wahrgenommen werden würden. 

, 4 Der RH entgegnete, dass die Einflihrung des Euro schon längerfristig bekannt 
war. Somit wäre der Bundesimmobiliengeselischaft ausreichend Zeit für die 
Auswahl eines neuen HausverwaItungsprogramms zur Verfügung gestanden. 
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10.1 Zur Ermittlung des Kaufpreises der rd ) 500 vom Bund an die Bundes­
immobiliengesellschaft veräußerten Objekte wurde ein Universitätsinstitut be­
auftragt, den Wert der Liegenschaften zu schätzen. Der Wert sämtlicher der 
Bundesimmobiliengesellschaft übertragenen Liegenschaften betrug nach diesem 
Gutachten nach Abzug der darauf lastenden Verbindlichkeiten rd 6,9 Mrd EUR. 

Die Gutachter wiesen zu Recht darauf hin, dass es nicht möglich sei, sämtliche 
Liegenschaften zum genannten Schätzpreis in kurzer Zeit zu verkaufen, weil der 
Markt eine derart große Menge von Liegenschaften nicht aufnehmen könne und 
bei vielen Gebäuden, die für bestimmte Zwecke, wie zB Schulen, genutzt wür­
den, vor einem Verkauf als Bürogebäude erst teure Umbauarbeiten vorgenom­
men werden müssten. 

Im Kaufvertrag zwischen dem Bund und der Bundesimmobiliengesellschaft wur­
de für sämtliche, in der Anlage des Gesetzes genannten Liegenschaften ein 
Kaufpreis von insgesamt 2,4 Mrd EUR vereinbart. 

10.} Der RH erachtete die Vorgangsweise bei der Schätzung der gegenständlichen 
Liegenschaften insbesondere im Hinblick auf die große Zahl der zu schätzenden 
Objekte für zweckmäßig. Dass der Kaufpreis deutlich geringer war als der ge­
chätzt Wert war nicht zu beanstanden, weil allfallige stille Reserven ohnedies 

mittelbar im Eigentum des Bundes verbleiben, so lange der Bund Alleineigentü­
mer der Bundesimmobiliengesellschaft ist. 

Der eher niedrige Kaufpreis hatte zur Folge, dass sich die Bundesimmobilienge­
sellschaft nicht übermäßig verschulden musste, als Schuldner eine erstklassige 
Bonität genoss und dadurch Kredite zu jenen Zinssätzen erhielt, die sonst nur 
dem Bund für die Finanzschulden gewährt werden. 

Vermietung der 11 Bei der Vermietung von Bürogebäuden wird üblicherweise die gesamte Gebäu­
denäche zur Mietzinsberechnung herangezogen. Die Mierverträge zwischen der 
Bundesimmobiliengesellschaft und den Bundesdienststellen beinhalteten jedoch 
eine Klausel. wonach die allgemeinen Teile der vermieteten Gebäude, wie zB 
Gänge, nicht in die Mietzinsberechnung einzubeziehen waren. 

Immobilien an den 
Bund 

188 

11 } Nach Ansicht des RH führte diese Vorgangsweise dazu, dass die Bundesdienst­
stellen um rd 20'lb niedrigere Mieten zu entrichten hatten, als im gewöhnlichen 
Geschäft verkehr üblich ist. 

11 J Die BundesimmobiliengesellscltaJt seit lass sich der Feststellung des RH an. 

Das BMWA gab bekannt, dass die Nutzflächen gemäß ÖNORM B 1800 berechnet 
worden seien. Nur so sei es möglich gewesen. eine von der Anzahl der Objekt­
mieter lind der Art der Vennierung unabhängige MietenJesrsetzung zu treffen. 
Überdies Itäfle eine Berücksichtigung der allgemeinen Teile zu einer Erhöhung 
der Mietzinse geführt, die von den Bundesdienstsrellen budgetär nicht hätte ab­
gedeckt werde'l M.me'l. 
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Schluss­
bemerkungen 

Bundesimmobiliengesellschaft mbH 

12 Zusammen fassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Die Bundesimmobiliengesellschaft sollte Wohnungen vorrangig an die je­
wei.ligen Mieter zum Verkehrswert verkaufen. 

(2) Der Dateobestand über die Immobilien der Bundesimmobilienge eUscbaft 
wäre zu verbessern. 

(3) Für ein zeitgemäßes Immobilienmanagement saUte die Aufstellung über 
leer stebende Objekte automationsunterstützt erstellt werden. 

Wien, im September 200) 

Der Präsident: 

Dr Franz Fiedler 
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ANHANG 

Entscheidungsträger 

Bundesminister und Bundesministerinnen 
sowie 
Staatssekretär und Staatssekretärin 
im überprüften Zeitraum 
(ab 4. Februar 2000) 

Anmerkung : 
im Amt befindliche Entscheidungslräger in Rlaudrurk 

Entscheidungsträger 
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Bundesministerin/ 
Bundesminister für 
soziale Sicherheit 
und Generationen 

Staatssekretär für 
Gesundheit 

Bundesministerium für soziale Sicherheit 
und Generationen 

Dr Elisabeth SICKt 
bis 24. Oktober 2000 

Mag Herbert HAUPT 
ab 24. Oktober 2000 

Univ Prof Dr Reinhart WANECK 

Entscheidungsträger 

193 

III-51 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 201 von 221

www.parlament.gv.at



194 

R 
H 

III-51 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)202 von 221

www.parlament.gv.at



R 
H 

Bundesministerin/ 
Bundesminister tür 
Verkehr. Innovation 
und Technologie 

Bundesministerium tür Verkehr. Innovation 
und Technologie 

DI Michael SCHMLD 
bis 14. November 2000 

01 Or Monika FORSTINGER 
ab 14. November 2000 bis 19. Februar 2002 

Ing Mathias REICHHOLD 
ab 19. Februar 2002 

Entscheidungsträger 
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Bundesminister 
für Wirtschaft und 
Arbeit 

Staatssekretärin für 
Tourismus und 
Freizeitwi rtschaft 

Entscheidu ngsträger 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Dr Marlin Barlenstein 

Mares ROSSMANN 

197 

III-51 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 205 von 221

www.parlament.gv.at



198 

R 
H 

III-51 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)206 von 221

www.parlament.gv.at



R -
H 

Aufsichtsratsvorsitzende und 
deren Stellvertreter 
sowie Vorstandsmitglieder 
der überprüften Unternehmungen 

Entscheidungsträger 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter 
des Vorsitzenden 

Geschäftsführung 

BUWOG - Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH 

Dr AlFred SCHULTES 
(9. Oktober 1991 bis) I. Dezember 1998) 

Univ-Doz Dr Gerhard STEGER 
(I. Jänner 1999 bis 19. Juli 2000) 

rrnst Ka rl PI [eH 
(seit 19. Juli 2000) 

Dr Franziska RAMPl 
(9. Oktober 1991 bis 28. August 1997) 

Dr Alfred MAYER 
(9. Oktober 1991 bis 19. Juli 2000) 

Dr Michael MANHARD 
(28. August 1997 bis I. August 2002) 

Dr Wilfried TRABOLD 
(seit I. August 2002) 

Dr Gerhard SCIlUSTER 
(seit I. Jänner 19961 

Entscheidungsträger 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

S te 11 vertrete r 
des Vorsitzenden 

1. Stellvertreter 

2. Stellvertreter 

Geschäftsführung 

Wohnungsanlagen Gesellschaft mbH 

Dr AJfred HOLOUBEK 
[20. August 1975 bis 20. Juni 2(00) 

Dr Karl WIESINGER 
(20. Juni 2000 bis 26. September 2001) 

EnN Kar! PI [01 
(seit 26. September 2001) 

Dr AI~xan(kr MAILJRKIEWICI 
(seit 20. Juni 2(00) 

Dl Helmut PFEIL 
(18. Oktober 1985 bis 26. September 2001) 

Dr Alrred f'ADINGER 
(seit 26. September 2001) 

Ma!( Wolf!(an!( SCHÖN 
(seit I. Jänner 1992) 

MOlllka Mt UER 
(seit I. April 1993) 

Entscheidu ngsträger 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter 
des Vorsitzenden 

Vorstand 

Österreich ische B undesfina nzieru ngsagentu r 

Sektionschef iR Univ-Prof Dr Anton STANZEL 
(15. Dezember 1992 bis 31. März 1999) 

S,'klion"'h,,f Umv 001 Dr unhanl <;rTufR 
(seit I. April 1999) 

Sektionschef Dr Alfred SCHULTES 
(15. Dezember 1992 bis 25. Jänner 1998) 

Sektionschef Univ-Doz Dr Gerhard STEGER 
(26. Jänner 199B bis 31. März 1999) 

Mag Robert SPACEK 
(I. April 1999 bis 3. Februar 2000) 

Seklion,dwf Mag Alfred UJSl I­
(seit 4. Februar 2000) 

Dr Johann KERNBAUER 
(4. Jänner 1993 bis 30. April 1996) 

Mag Gerhard W1DMANN 
(I. Mai 1996 bis 31. Juli 1996) 

Mag Günther KLÖCKL 
(I. August 1996 bis B. September 200 I) 

Dr Helmul U)I R 
(seit 4. Jänner 1993) 

M,,~ Paul I\OCIII R 
(seit I. März 1998) 

l 
Entscheidu ngsträger 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter 
des Vorsitzenden 

Geschäftsführer 

Entscheidungsträger 

Austria Ferngas GmbH 

Dr Kar! SKYBA 
(27. Mai 1998 bis 7. Juni 1999; 4. Mai 2001 bis 29. Mai 2002; 
Mitglied seit 3. Juni 1991) 

Dr RudolfGRUBER 
(7. Juni 1999 bis 23. Juni 2000; 29. Mai 2002 bis 26. März 2003; 
Mitglied seit 21. März 1968) 

01 Adol!" H .IIRINGER 
(23. Juni 2000 bis 4. Mai 2001; seit 26. März 2003; 
Mitglied seit 29. März 1978) 

Dr Kar! SKYBA 
(7 . Juni 1999 bis 4. Mai 2001; 29. Mai 2002 bis 31. Dezember 2002) 

DI Adolf FEHRJNGER 
(27. Mai 1998 bis 23. Juni 2000; 4. Mai 2001 bis 26. März 2003) 

Dr Rudol r GRUIlER 
(27. Mai 1998 bis 7. Juni 1999; 23. Juni 2000 bis 29. Mai 2002; 
seit 26. März 2003) 

Ing Mag Dr Michael OBENTRAl 'T 
(seit 26. März 2003) 

Dr Raimund SOVlNZ 
(16. Jänner 1975 bis 31. Dezember 1999) 

Dkfm Heinz f.R1 JG 
(seit 1. August 1991) 

Dr Wilhc1m KOL'TNY 
(seit I. Jänner 1996) 

Dr Ralph LEG \1 
(seit 7. Februar 2000) 
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Verwaltungsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

Vorsitzender 

Mitglied 

Arbeitsmarktservice 

S~ktion,rhd Dr Günther STLINBAClI 
(seit I. Juli 1994) 

Mag Georg ZINIEL 
(1. Juli 1994 bis 30. September 2002) 

Dr Wolr~"n~ rRI rRlMMLl 
(seit I. Juli 1994) 

Rudolf I0\S~1 
(seit 3. Dezember 2002) 

Dr Herht'n BlTlliNGER 
(seit I. Juli 1994) 

M~g lIerht'n ROHM 
(sei! I. Juli 1994) 

Entscheidu ngsträger 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter 
des Vorsitzenden 

Geschäftsführung 

Bundesimmobiliengesellschaft mbH 

Dr Pl'tl'r "'A~11' 
(seit 1. März 1993) 

Sektionschef DI Wilhelm ICRANZELMA YER 
(1. März 1993 bis 27. Juni 2001) 

Dr Winfried BRAUMANN 
(I. März 1993 bis 27. Juni 2001) 

tmst "ar! paclI 
(sei! 27. Juni 2001) 

DI Gerhard BURESCH 
(29. Dezember 1992 bis 3 I. Dezember 2002) 

Ur Hanwl!( CfIROMY 
(sei! 29. Dezember 1992) 

01 Herben LOGAR 
(seit I. Jänner 2003) 

01 lhriwoph ST\D1HUBER 
(seit 1. Jänner 2003) 

Entscheidungsträger 
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